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Klappe JOO( (DW) 

Das Bundesministerium für Justiz beehrt sich, gemäß einer Entschließung des Natio­

nalrats den Entwurf eines Bundesgesetzes. mit dem das Strafgesetzbuch, die Strafpro­

zessordnung 1975, das Gerichtsorganisationsgesetz und das Auslieferungs- und 

Rechtshilfegesetz geändert werden (Strafrechtsänderungsgesetz. 2003), samt Erläute­

rungen in 25-facher Ausfertigung mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme zu übersen­

den. 

Die im Begutachtungsverfahren befassten Stellen wurden um Stellungnahme bis zum 

15. September 2003 

ersucht. 

1. Juli 2003 

Für den Bundesminister: 

Dr. Roland MIKLAU 

Für ~~~~keil 
der f. ng: 
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Entwurf 

Bundesgesetz., mit dem das Strafgesetzbucb, die Strafprozessordnung 1975, das 
GericbtsorganisatioDsgesetz und das Au.'lIieferungs- und Recblsbilfegesetz geändert 
werden (Strafrecbtsänderungsgesetz I003) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I Dhalt$\'con:eichnls 

Artikel Gq,eDslaDd 

I And"rungeu des Str.rg~tl.bu ... hn 

JI Änderungen der Strafprozessordnung 1975 

nl Änderungen des Gerlchtsorganisationsgesetzn 

IV Änderungen des Ausliderungs- und R«hlsbUfegesetzes 

" ln-Kurt-Treten 

VI Übergangsbestimmung 

Artikel J 
Änderungen des Strafgesetzbucbes 

Das Strafgesetzbuch, 8GBI. Nr.60/ 1974. zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I 
Nr. XXIXX. wird wie folgt geäJldert: 

I. Im § 20c Abs. I Z I werden nach den Worten ,,kriminellen Organisation" die Worte .,oder 
tefTorislischen Verelnigung" eingefügt. 

2. Im § JB Abs. 3 Z 3 wird das Zilat .,§§ 201, 202, 205, 206, 207. 212 oder 21Y durch das Zitat .,§§ 201, 
202. 205, 206, 207. 207b, 212 oder 213" ersetzt. 

3. § 64 Am. J wirt/wie/ulgt geändert: 

a) In der Z4 wird die Wendung ,.Menschenhandel (*217,., durch die Wendung •• Menschenhandel 
I ~ l04a), grenzüberschreitender Prostitutions handel (§ :!. 17)" erset::r. 

b) In dl'r Z 4a wird die Wendung ,,sexueller Mißbraucb von Unmündigen l§20?) und pornographische 
Darstellungen mit Unmündigen nach ~ 207a Abs. I und :!'. durch die Welldung .,sexueller Missbrauch 
von Unmündigen (§ 207). pornographische Darstellungen MindCIjähriger nach § 207a Abs. I und 2 und 
sexueller Missbrauch von Jugendlichen nach ~ 20?b Abs. 3·· ersetzl. 

4. § 74 Abs. J wird 'wie folgt geände,.t: 

a) Am Ende der Z 4 wirdjolgender Salz angejiigt: 

,,als Beamter gilt auch, wer nach dcm Recht der Europäischen Union oder auf Grund einer 
zwischenstaatlichen Vereinbarung bei einem Einsatz im Inland einem öSlerreichischen Beamten 
gleichgestellt ist" 
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b) Der Prmkl 0111 Ende der Z 8 wird durch eInen S/ricllpunkl ersetzt und es .... inifolgendt> Z 9 Q/lgejiigt; 
.• 9. Prostitution: die Vornahme geschlechtlicher- HandlWlgen oder die Duldung geschlechtlicher 

Handlungen am eigenen Körper liegen Entgelt in der Absicht, sich dW"Ch die wiederkehrende 
Vornahme oder Duldung eiDe fonlaufC'nde Einnahme zu ... em;hatTen." 

.5. § JOO .wmIT Übenchrfft hat ZllltlUlen: 

.. Entführung einer wehrlosen Person 
§ 100. Wer eine Person, die psychisch krank ist oder sich in einem Zustand befindet. der sie zum 

Widerstand unfahig macht. in der Absicht entfiihn. da.~s sie von ihm oder einem Drinen sexuell 
missbraucht werde. i~1 mit Freibeit.'~Strare VOll sechs Monaten bis zu ffinf Jahren zu bestrafen." 

6 . § /0/ hat zlIlallfen: 

.. § 101. Wer eine unmündige Person in deT" Absicht entfühn. dass sie von ibm oder einem Dritten 
sc'tuell missbraucht werde, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.' · 

7. Nnch dem /; lQ4 werdenjolgendc §§ 104a und IfI.Jb eingefiigr: 

.,Menschenhandel 

§ l04a. (I) Wer eine Person in der Absicht, sie se'tuell, durch eine rechtswidrige Organenlnahme 
oder ihre Arbeitskraft auszubeuten oder einer solchen Ausbeurung durch einen Dritten zuzuführen, unter 
Täuschung über dieses Vorhaben, unter Ausnützung einer Zwangslage, einer psychischen Krnnkheit oder 
eines Zustands, der sie zum Widerstand unfähig macht, unter Missbflluch eines Autoritätsverhiltnisses, 
durch Einschüchterung oder durch Gewährung oder Annahme eines Voneils für die Übergabe der 
HelTSChaft über sie anwirbt , befordert, weitergibt, beherbergt oder sonst aufnimmt, ist mit Freiheitsstnlre 
bis ru drei Jahren:ro bestrafen. 

(2) Ebenso ist ztI besuafen, wer eine mindeJjihrige Person zu einem der in Abs. 1 genannten Zwecke 
anwirbt, befördert, weitergibt, beherbergt oder sonst aufuimmt oder wer c:ioem anderen eine 
minderjährige Pe~on zu einein solchen Zwuk anbietet. 

(3) Mjt Freiheitsslrofe von sech. .. Monaten bis zu fiinf Jahren ist zu bestrafen. wer eine Person unter 
Anwendung von Gewall oder gefahrlicher Drohung zu einem der in Abs. 1 genannten Zwecke anwirbt, 
betOrden, weitergibt, beherbergt oder sonst aufnimmt. 

(4) Wer die Tat gegen eine unmündige Person. im Ruhmen einer kriminellen VereinigWlg. unter 
Anwendung schwerer Gewalt oder 50 begeht, dass durch die Tat das uben der Person vorsätzlich oder 
grob fahrlässig gefahrdet oder ihr ein besonde~ sch ..... erer Nachteil zugefügt wird. isl mit Freiheitsstrafe 
VOll einenl bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

Verbolene Adoptionsvermittlung 
§ l04b. (I) Wer bewirkt. dass eine zu.~timmungsbercchtigte Perwn gegen Gewährung eines Vorte ils 

für sich oder einen Dritten der Adoption einer mindeljährigen Person durch dnen Dritten zustimmt. ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 

(2) Handelt der Täter, Ußl s ich oder einem Dritten einen Vermögens\'oneil zu venchaffen, so ist er 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

(3) Annehmende und Wahlkinder, z .... ischen denen die Adoption vermittelt wird. sind nicht als 
Beteiligte (~ /2 StGB) ru bestrafen." 

B. § J06 wird wie/olgl geänder!: 

a) In Abs. I Z] werden die "''(JI'te .,den Genötigten oder einen anderen, gegen den" durch die Wune "die 
genötigte oder <!ine andere Person. gegen die" erser:t. 

h) Abs. J Z 3 hat:u Inuten: 
,3 . die genötigte Person rur Prostitution oder zur Mitwirkung an einer pomognphischen 
Darbietung (* 2 t 5a Abs. 3) oder sonst zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung veranlasst, 
die bc.-;onders v..ichtige lntere. .. sc:n dcr genötigten oder einer dritten Perwn verletzt." 
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cl 'n Ahs. 2 werden die Worte "des Genötigten oder eine,; anderen zur Folge hm, gegell den" (Illreh die 
Worfto "der genötigten oder einer anderen PCn>On zur Folge hat , gegen die" eow:r. 

d) Folgender Abs. j wird (I1'gejügt: 

,,(3) Wer eine NötiglJllg zur Prostitution oder zur Mi~'irkung an einer poJ'(lographi.-chen 
Darbietung g.egen eine unmündige Person. im Rahmen einer kTiminellcll Vereinigung. unter Anwendung 
:>chwerer Gewalt oder ~ begeht, dass durch die Tal da~ Lehen der Person vorsätzlich oder grob fahrlässig 
gefdhrdel oder ihr ein besonders schwerer Nachteil zugefligt wird, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu 
zo::hn Jahren zu b.!strafen." 

9. Im § 148a entfällt nach der Wendung .. Eingabe, Veränderung, Löschung oder Unterdrückung von 
Daten" das ZUm .. (§ 126a Abs. 2)". 

10. Die Obel"Schr{!1 des Zdlnu."11 Abscllni/L~ hai zulaule,,: 

.. Strafb.n Handlunge-n gegen die se"Suelle Integrität und Selbstbestimmung" 

I J. § 20/ hat zu/aull!": 

,.§ 20t. (I) Wer eine Person mit Gewalt, durch Entziehung der persönlichen Freiheit oder durch 
Drohung mit gegenwärtiger Gefahr fiir Leib oder leben zur Vornahme oder Duldung des Beischlafes 
oder ein<:lr dem Beischlaf gleichzusetzenden geschlechtlichen Handlung nötigt. ist mit Freiheits~trafe von 
sechs Monaten bis zu uhn Jahr<:ln zu bestrafen. 

C!) Hai die Tat eine ~ch""ere Körpcrvcrletzunjt (& R4 Abs. I) zur Foll:,c oder wird die vergewaltil!te 
Persoll durch die Tat längere Zeit hindurch in einen qualvollen Zustand ven;ctzl oder in bc.~ondcrer Weise 
erniedrigt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von runfbis Hinfzehn Jahren, hat die Tat aber den Tod der 
~'ergewa1tigten Person zur Folge. mit FreiheilSStrafe \'on zehn bis zu zwanzig Jahren oder mit 
lebenslanger Freiheitsstrafe zu be~trafeo.'· 

J 2. § ::02 wird wief()fg/ geönd,!rt: 

(/) Im Ahs. / WIrd rlif! Worl/olge .,bis zu drei Jahren" durdl die Wortfolge "bis zu runf Jahren" ('rselzl. 

h) Ans. 211m zu Itmtcn: 

.. (2) Hat die Tat eine ~hwere Körperverletzung (§ 84 Abs. I ) zur Folge oder wird die genötigt.: 
Person durch die Tal längere Zeit hindurch in einen qualvollen Zustand versetzt oder in besollderer Weise 
erniedrigt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von einem bi~ zu zehn Jahren, hat die Tat aber den Tod der 
genötigten Person zur Folge, mit FreiheitsSlrafe von fiinfbis zu fUnfzelm Jahren zu beslrafen.'· 

J 1. § 203 entfoJ/r. 

}.J, § 205 ~'(/ml Übersehr!fl 11m zu lautell . 

..suueIJer Missbrauch einer wehrlosen Person 
§ 20S. (I) Wer mit einer PCfl'on, die sich in einem ZUSland befindet, der sie zum Widerstand unHihig 

macht oder die wegen einer psychisf;',hen Krankheit, wegen Schwadlsinns. wegen einer tiefgreifenden 
Bewusstseinsstörung oder wegen einer anderen schweren. einem die~er Zu~tände gleichwenigen 
psychischen Störung unfähig ist. die Bedeutung des Vorgangs einzuseh<:ln oder nach dieser Einsicht zu 
handeln, unt<:lr AusnÜ1nlllg dieses Zustands den B.:ischlaf oder eine dem Beischlaf gleil,!hzusetzende 
geschlechtliche Handlung unternimmt oder diese PeT!\On zur Vornahme oder Duldung einer s\,lchen 
Handlung mit einer anderen Person oder, um sich oder einen Drinen geschlechtlich zu erregen oder zu 
befriedigen. dazu verleitet, eine dem Beischlaf gleichzu . .'<ctzende Handlullg an sich seihst vorzunehmen. 
ist mit Freiheitsstrafe von ~cochs Monaten bis zu IUnf Jahren zu besuafen. 

(2) Wer an einer Person. die !'.ieh in einem der im AM. I bezeichn':Ien Zustände befindet, unter 
Ausnützung dieses Zustands außer dem Fall des Abs. I eine geschlechtliche Handlung vornimmt oder 
von einer solchen Person an sich vometunen lässt oder die:>e Person zu einer geschlechtlichen Handlung 
mit einer anderen Pers(\[1 oder, um sich oder einen Dritten geschlechtlich zu erregen oder zu befriedigen, 
da;ru \'erleitcot, eine geschlechtliche Handlung an sich selbst vorzunehmen, ist mit Freihcit~slrnfe bis zu 
drei Jahrcoo zu bestrafen. 

(3) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung l* 84 Abs. I} oder eine Schwangerschaft zur Folge, 
so ist der Täter in den Fällen des Abs. I mit Freiheilsstrafe \'('11 einem bis zu zehn Jallfen, in den Fällcn 
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de:. Ans. 2 mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Hai die Tal jedoch den 
Tod der missbrouchten Pcn;on zur Folge, so ist der Täle r in den Fällen des Abs. I mit Freihei tsstrafe von 
fiinfbis zu fiinfzchn Jahren. in den Fällen des Abs. :! mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn JahreT1 zu 
bestrafe n." 

15 . . ~. 207a saml Überschrifi hUI:u laulen: 

" Poroogra phische DarstellungeIl Mindcrjährig€'r 

§ 2078. (I) Wer eine pornographische Darstellung einer minderjährigen Person lAb!'. 4) 
I . hersieHt oder 
2. zum Zweck der V('rbreirung einfuhrt. beiörden oder au!'führt oder 
3. ('inern anderen anbietet verschafft, überlä.~sl, vorführt oder ~oru;1 zugänglich macht, 

ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei lahren zu bestrafen. 

(1) Mit Freiheil.sstrafe bis zu drei lahn:n ist zu bestrafen, wer die Tal ge .... 'crosmäßig begeht. Mit 
Freiheitsstrafe ..-on sechs Monaten bis zu IUnf Jahren ist zu bestrafen. wer die Tat unter Anwendung 
schwerer Gewalt oder als Mitglied einer kriminellen V~reinigung begeht oder wer durch die Tat das 
Leben der dargestellten minderjährigen Person von>ätzlicb oder grob fah rlässig gefahrdet oder ihr einen 
besonders schweren Na~hteil zufügt. 

(3) Wer sich eine pomograph i~chc Darstellung einer minderjäluigen Person (Abs. 4) verschafft oder 
eine solche besitzt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu ~trnfen . 

(4) Pornographische Darstellungen Minderjähriger sind 
I. wirklichkeitsnahe Abbildungen einer geschlech tlichen Handlung an einer unmündigen Person 

oocor coiner unmundij;en Person an s ich ~elbsl, ilU CO ill<::1 !luderen PconK.>n oder mit einem Tier, 

2 . wirklichkeitsnahe Abbildungen eines Geschehens mit einer unmündigen Person, dessen 
Betrachtung nach den Umständen den Eindruck vermilteh, dass es sich dabei um eine 
geschlechtliche Handlung an der unmündigen Person oder der unmiindigen Person an s ich selb~t . 
an e iner ande~n Penon oder mit einem Tier handelt , 

3 . wiTklichkeiL~nahe Abbildungen 
a) eine r geschlechtlichen HandlWlg im Sinne der Z I oder eines Geschehens im Sinne der Z 2. 

j edoch mit mündigen Minderjährigen. oder 
b) der Genitalien oder der Schamgegend Minderjähriger. 
soweit es sich um auf sich selbst reduziene und von anderen LebenSäußenmgen losge löste 
Abbildungen handelt, die der sexuellen Erregung des Betrachters dienen; 

4. b ildliche Darstellungen, deren Betrachtun~ - zufolg.e Veränderung einer Abbildung odt:r ohne 
Verwendung einer ~olchen - nach den Umständen den Eindruck vermit telt , es handle sich um 
eine Abbildung nach den Z I bi~ 3. 

(5) Nach Abs. 1 Z 1 und Abs. 3 ist nicht zu bestrafen. wer eine pomographische Darstellung einer 
mündigen minderjährigen Person mit deren Einwilligung und zu deren eigenem Gebr,lUch herstdlt oder 
besilZt. 

(6) Nach Abs. I Z 1 und Abs. 3 ist auch nicht zu bestrafen, wer e ine pomographische DlltSlellung 
nach Abs. 4 Z 4 zu seinem eil!enen Gebrauch hel1ltel11 oder besitzt, sofern mit der Tat ke ine Gefahr der 
Verbreitung der Dal1ltellung vcrbWlden ist." 

16. § 108 wird ..,iefolgt geiinde,.,; 

a) Der hisherige Inhalt erhälT die .4.bsufzbezeichmmg ,,(I)"; die Wone .. bi~ zu einem Jahr" werden durch 
die Wo,1e "bis zu zwei Jahren" l'I'set:t. 

h) Folgf'nder Abs. J wird angefügt; 

(21 Übersteigt das Alter des Täters im en;ten Fall des Abs. I das Alter der unmündigen Per.;on n icht 
utn mehr als vier Jahre. so ist der Täter nicht ;oJ bestrafen, es sei denn. die unmündige Perwn hälte das 
zwölfte Lebensjahr nC>Ch nicht \'o l1endet ." 

17. S' ) J:! hQt:;1I Im.I,>n · 

,.§ 212. (,1) Wer 
I . mit einer mit ihm in absteigender linie .... erwandten minderjährigen Person, seinem 

minderjährigen Wahlkind, Stie fkind oder Mündel. 
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2. mit seinem minderjährigen Bruder oder Stiefbruder oder ,;coiner mindetjährigen S<::hwt'ster oder 
Stief~chwesler unter Ausnützung ~eincr altcl"l'bedinglcn Überlegenheit oder 

J. mit einer minderjährigen Pen;on, die seiner Erziehung. Ausbildung oder Aufsicht untersIeht, 
unter Ausnützung seiner Stellung gt'gcnübcr dieser PCl"!'on 

eine geschlechtliche Handlu ng vornimmt oder von einer so1ehen Person an sich vornehmen Iä...~st oder, um 
sich oder einen Drillen geschlechtlich 7:U erregen oder zu befriedigcll , dazu verleitel. eine geschlechtliche 
Handlung an sich selbst vor.wnchmen, ist mit Frcjheits~lTafc bi~ zu drei Jahren 7.I.l bestrdfen. 

(2) EbeniW ist zu bestrafen , wer 
I . als Arzt. Psychiater oder Psychotherapeut oder als im Gesundheits- oder Krankenptlegeberuf 

talige Person mir einer berufsmäßig betreuten Person, 
2. als Angestellter einer Erziehungsanstah oder sonSt als in einer Erzic:hungsanstall Beschäftigter 

mit einer in der Anstalt betreuten Person oder 
3. als Beamter mit einer Person, die seiner amtlichen Obhut am'enraut ist, 

unter Ausnützung seiner Stellung dieser Person gegenüber e iDe geschlechtliche Handlung vornimmt oder 
von einer wichen Person lUl sich vomehmen lässt oder, um sich oder einen Dritten geschlecbtlich zu 
erregen oder zu befriedigen. dazu verleitet, eine geschlechtliche Handluilg an sich selbst vorzunehmen:' 

18. I" .9213 Abs. I werde" die Worte ,.zur Unzucht" durch die Worte ,.zu einer geschlechtlichen 
Handlung" sowie die Worte "einer solchen Unzucht zuführt" durch die We"du"g "die persönliche 
Annäherung der beiden Personen zur Vomahme einer geschlechtlichen Handlung herbeiführt·· ersefzt. 

19. § 214 S(lml Übl!rschr[ft ha/ zu It4U(CfI: 

.,Entg('IUi~be VermitUung von SexuallmntJlkten mit MinderjährigeJl 

§ 214. Wer die persönliche Annäherung \'on Personen zur Vornahme e iner geschlechtlichen 
Handlung herbc:ifUhn. um sich oder einem anderen einen Vetm ögensvoneil zu verschalTen, ist mit 
Freiheits~trafe bi~ zu zwei Jahren zu besuafen, wenn eine der vemlittelten Personen minderjährig i ~t ." 

20. § 2 I 5 SClnlf Übersc hrift 11(/1 zu lalllt": 

.,Zuführtll zur Prostitution 

§ 215. Wer eine Person der Prostitution zuffihn. ist mit Frciheit~stTafe bis zu zwei Jahren zu 
be~tra.fen." 

11. Nach dem.f 215 wü·dfolge"der § lJ5u cingl'jügf: 

.. Förderung der Prostitution und pornographiscbfor Darbietungen Mlndforjihriger 

§ 215a. (I) Wer eine minderjährige Person. mag sie auch bereits der Prostitution nachgehen, zut 
Ausübung der Prostitution oder zur Mitwirkung an einer pornographischen Darbietung anwirbt oder 
einem anderen zu einem ~o lchen Zweck anhielet oder vermilleh, iSI mit Freih ei l~slrllfe bis zu drei Jahren 
zu bestrafen. Ebenso iSI zu bestrafen, wer eine minderjährige Person, die der Prostitution nachgeht oder 
an einer pomographischen Darbiefung mitwirkt, ausnutzT, um sich oder einem anderen einen 
Vemlögensvoncil7.Uzuwenden. 

(2) Wer die Tat gegen eine unmündige Person. im Rahmen einer kriminellen Vereinigung, unter 
Anwendung SChWercT Gewalt oder so begeh1. da.~s durch die Tal da~ Leben der Penion vOßät21ich oder 
grob fahrlässig gefahrdeI oder ihr ein besonders ~chwere' Nachteil zugefügt wird. i~t mit Freiheitsstrafe 
von sechs Monalen bi ~ zu fünf Jahren 7.U bestrafen. 

(3) An einc:r pornographischen Darbietung wirkt mit. wer dabei eine auf sich selbst reduziene, von 
anderen Lebensäußerungen lo~geJös le und der sexuellen Erregung eines Betrachters dienende 
geschlechlliche Handlung an sich selbst. an einer anderen Pen;on oder mit einem T ier vornimml, eine 
solche geschlechtliche Handlung an ~ich vornehmen lässt oder auf solche Weise seine Genitalien oder 
seine Schamgegend zur Schau s tellt:' 

22. f 216 haI =u lauI",,: 

,.§ 216, (1} Wer mit dem Vorsatz. sich aus der Prostitution einer anderen Person eine fortlaufende 
Ei lUlshme zu verschafTen. die.~e Person ausnützt. ist mi t Freihe i ts~uafe bis 7.U einem Jahr zu bestralen. 

(2) Wer mit dem Vorsatz. sich aus der Prostitution einer anderen Person eine fonlaufende Einnahme 
zu verschaffen, diese Pe11lon ausbeulet sie einschüchtert. ihr die BedinJ,,'ungen der Ausübung der 
Pro~t i tution "·orschreibt oder mehrere solche Petlionen zugleich au~nü t zt. ist mil FreiheiL~slrafe bis zu 
zwei Jahren zu bestrafen. 
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6 
(3) Wer die Tat (Abs. I und 2) als Mitglied einer io"imineIJen Vereinigung begeht, ist mit 

FreiheilSitrafc: bis zu dTci Jahren zu m lrafen. 

(.;) Mi. Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ist auch zu be:llrafc:n, wer durch Einschüchterung t:ine 
PCnKln davon abhitt. die Prostitution aufrugebcn:' 

~1. § ]/7 wird lI'iefolgl geändert: 

a ) Dil' ÜMrl'clrrifi hat zu luuu:n: 

.. Grenl.überschreitendt r Prostitu t ionsha nde'" 

b} 1m Ahs. I wird dif' Welldung • .der gewerbsmäßigen Unzucht ers.eben sein. dieser Unzucht" durch die 
Wo!ndung "der Prostitution nachgehen, der Prostitulion" l'r~·efZl. 

cJ 1m Abs. } W('rJen dit, WVI"IC .,gewerbsmäßige UnzUdll treibe" dlll"(:11 all.' UOrl,. "der Prostit1Jtion 
nllchgehe" I'rset;I. 

14. § 218 $(1"'/ Überschrift hat nl IcJl/U?rl : 

.. Suuelle Bcolist igung 

§ 21 8. tl) Wer mit dem Vorsatz, einen anderen 7.1.1 belä.,tigCD. eine: geschlechtliche Handlung 
vornimmt, ist, wenn die Tat nicht nach einer anderen Bc.~limmung mit ~lrcnSerer SIT<tfe bedroht ist, mit 
freihei l ~S\rafe bis zu ~oechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Ta~sätZCl zu bestrafen. 

(21 Der Täter IstnUf auf Antrag der belfuiligten Person zu \"erfols:en: ' 

25. § 21Y cn!fiilll. 

16. In § 277 Abs. / werden die Worte "eines Menschenhandels (§ 217)" durch die Wane "eines 
grenzüberschreitenden Prostitutionshandels (§ 2 17)" erset:t. 

27. In § 178 Abs. 1 wird das Zitat ,,165. l77b, 233 bis 239. 304 oder 307" durch deu Zital ,, 104a, 165, 
l77b, 233 bis 239, 304 oder 307" erset::t. 

Artikel U 

Änderungen der S irafprouuord nung 

Die Strafprozessordnung 1975. BGBI. Nr.631 / 1975, zuletzt geändert durch das BundesgesetZ 
BGBI. I Nr. XX/X.XXX, wird wie fo lgt geänden: 

I . Im § 9 Abs. I Z I wird nach dem Zitat ,,(§ 18 1 StGB)" das Wort "und" durch einen Beistrich ersetzt 
und nach dem Zitat ,,(§ 181c StGB) d ie Wendung ,,und der pornographischen Darstellungen 
Minderjähriger (§ 107a Ah: ... 3 SIGB)" eingefligI. 

2. § /3 Abs. 2 Z 4 har zu lauren: 
,,4. der geschlechtl ichen Nötigung (§ 202 StGB), des sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen PefWn 

(§ 205 StGB) und des sexuellen Missbrauchs von Unmündigen (§ 207 StGB)," 

3. Im § 4 J Abs. J wird folgende Ziffer 2a eingefogt: 
• .2a. für die Beteiligung an einer Vernehmung nach § 162a," 

4. Im .f /610. .~bs. I '.drd nacll dem ersten Sarzlolgcrtdf!r Sot: ei"gf!ßigt: 

,,Der Beschuldigte mu.!lS durch einen Verteidiger vertreten sein." 

5. § 391 Alu'. 3 ..... ird \~ie folgt g~iinderr: 

a) Die ersttn Midt n Säue haben;;:u lauten: 

. .Dem pnichlvencidiger (§ 42 Abs. 2) gebührt für seine Tätigkeit eine von Amts wegen auszuzahlende 
Entlohnung von 182 Euro, hat er jedoch auch bei einer Vernehmung nach § 162a einzuschreiten, ein 
weiterer Betrag von 182 Euro. wodurch auch die jeweiligen Bantuslagen abgegolten sind, zuzüglich der 
auf die jeweilige Höhe der Entlohnung entfallenden Umsatuteuer. Schreitet bei der Vernehmung nach 
§ 162a oder der Haftverhandlung ein anderer Verteidiger für den Beschuldigten ein, ~ steht dem 
rflichtveneidiger rur seine Tätigkeit die Hälfte des jeweils angeführten Betraget ZU." 
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b) 1m dritlell Satz enfjällt die Wendlfllg .,bei der HalT\.'crhandlung einschrdtendcn". 

Artikel 111 

Änderungen des GerichlSorganisalionsgcsctzts 

Das Gerichtsorganisalionsgesctz. RGBI NT. 2 171 J 896, zuletzt gcänden durch das Bundcsgc5t'tz 
BGBI. I Nr. XXlXXXX, wird wie folgt geänden: 

I . In den §§ 26 Abs. 6 und J2 Abs. 5 wird jeweils das Wort .,Sinlichkcir · durch die Worte . .sexuelle 
Integrität und Selbstbestimmung" l'rsetz/. 

2. § 98 .... ;rdfolgender Abs. /1 angefogt: 

.,(11) Die §§ 26 Abs. 7 und 32 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBt l NT. 30/2003 treten 
mit 1. Februar 2004 in Kraft. Die §§ 26 Abs. 6 und 32 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBI. I 
Nr. XXIXXXX, !relen mit XX.XX.XXXX in Kraft." 

Artikel IV 

Änderungen des Auslicferungs- und R«btshilfegesetzcs 

Das Auslieferungs- und RecJlIshilfege:>etz, BGB!. Nr. 51911979, zuletzl geänder! durch das 
Bundesgesetz BGB!. I Nr. XXtxXXX. wird wie fo lgl geändert; 

I . Im § 9 Abs. 2 werden die Worte .. der Äußeruna des Untersuchungsrichters (lf 31 Abs. 2)" durch die 
Worte "der Vernehmung der betroffenen Person zum Auslie ferungsersuchcn (§ 31 Abs. 1 )" ersetzt. 

2. Im § 14 wird nach den Worten ,.zu entscheiden" der Klammerall.5druck ,,(lf 34 Abs. 2)" angefügt, 

3. § 16 Abs. / wird ... ie folgt geändert: 

0) /1/1 ersten $017 werden die Worte .,auszuliefC'mde Per.;on'· d rll"ch die Worte "berroffcne Person" ersel:t. 

b) Der lel:le SOl: 11M zu lau/en: 

"!s r nach diesen Bestimmungen die Zuständigkeit eines bestimmten GericlHcs nich! feststellbar, so iSI das 
Landesgericht für Strafsachen Wien zustärldig:' 

4. Im § 28 Abs. I Zl-\-'eiter Satz werden die Worle . .auszuliefernden Person" durch die Worte .,betroffenen 
Person" erse/zl. 

5 .. ~. 11,1 ",irr! wie folgt geändert: 

(I) /", Ab .• ·. J werden im enoten S(I/: die Worte .,auszuliefernde Person" durcJl die JVorte .,betroffene 
Persoo" erselzt; der /el;;le SOl: haI ::1I/(/lIIen: "Sie ist auch über ihr Rechl zu belehren, die DurchHihrung 
einer Verhandlung über die Zulä.'Is igke il der Au~lieferu.ng zu beantragen:' 

b) Im A bs. 4 11(1/ im erS/en Sal: das WOrJ ,.auszul iefernde" zu en!(ullen; im l"QrI('tzTen Satz w('rden die 
""or/I? ,.auszuliefernde Person" du rch die Worte .. betrC'ffene Person·' er.w.'tzl. 

c) Im Abx. 5 werden die Wor/e "auszulic::femdc Person" durch die Worte • .betroffene Person" und die 
Worte ,.oder der Gerichtshof zweiter Instanz besch.ließt, daß d ie Ausliefaung zulässig sei Bi 33);" durv.:h 
dje Jf'i",,·te .,oder der Untersuch.ungsrichter beschließt dass die AusJieferong zulässig se i (§ 3 I ):" ersel:l. 

dJ Im Ab.,'. 6 haf der cn;te SalZ : 11/Ull/cn: 

,Die betroffene Person ist jedenfalls zu enthaften, wenn sie sich schon ein Jahr in Auslieferungshaft 
befindet, ohne dass der Bundesminister rur Ju.~tiz die Auslieferung bewilligl oder abgelehnt hat l§ 34 ). '. 

6. ,ö j / samt Ober,;chriji hat zu IUUlen : 

.. Verfahren über die Zulässigkeil der Auslieferung 

§ JI. (I) Der Untersuchungsrichter hat die betroffene Pef~on zum Auslieferungscrsuchen zu 
vernehmen: lf 29 Abs. 3 gilt sinngemäß. Über die Zulässigkeit der Auslieferung entscheidet der 
Untersuchungsrichter nach Maßgabe des lf 33 mit Beschluss. 
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8 
(2) Eine Verhandlung iiber die Zulässigkeil der Auslieferung hat stattzufinden, wenn die: betroffene 

Person oder der Staatsanwall eine solche beantrngl hat oder der Unlcßuchungsrichtcr sie für notwendig 
erachtet. Befindet sich die betroffene Pcr.;on in Auslieferungshaft, so hat die: Verhandlung über die 
Zulässigkeil der Auslieferung im Rahmen einer Hafiverhandlung nacl1 Maßgabe der Bestimmungen des 
Abs.3 stattzufinden. Ungeachtet eines Antrags auf Durchfiihrung einer Verhandlung kann der 
Untersuchungsrichter die Auslieferung stets olme eine solche roT unzulässig erklären. Entscheidet der 
Untersuchungsrichter ohne Verhandlung, so muss in jedem Fall der betroffenen Person und ihrem 
Veneidiger sowie dem Staatsanwalt Gelegenheit gebolen worden sein, zum Auslieferongsersuchen 
Stellung zu nehmen. 

{3l Zu der Verhandlung sind der Staatsanwalt, die betroffene Person und der Verteidiger zu laden. 
Die betroffene Person muss bei der Verhandlung durch einen Verteidiger vertreten sein (§ 41 der 
Strafprozessordnung 1975). !sI die betroffene Person verhaflet, so iSI ihre Vorführung zu veranlassen. es 
sei denn, sie hine dun:h inren Verteidiger auf die Anwesenheit ausdrücklich verzichtet. § 179a der 
Strafprozessordnung 1975 ist s inngemäß aru:uwenden. Die Vorladung der betroffenen Person und ihres 
Verteidigers sowie die Verständigung der verhafteten betroffenen Person sind so vorzunehmen, dass den 
Beleiliglen eine Vorbereirungsfrist \'on wenigstens acht Tagen zur Verfügung $Ieht. 

(4) Die Öffenllichkeit der Verhandlung kaJUl außer in den in der Strafprozessordnung 1975 
angeführten Fällen ausgeschlossen werden. wenn es die betroffene Person verlangt oder wenn 
zwischenstaatliche Beziehungen beeinträchligt werden könnten. In der Verhandlung hat der 
Untersuchungsrichter zunächst den Inhalt der bei Gericht eingelangten Unterlagen und den bisherigen 
Gang des Verfahrens zusammen zu fassen. Hierauf e rhält der Staatsanwalt das Wort. Danach ist der 
betroffenen Person und ihrem Verteidiger Gelegenheit zu geben, zum Auslieferungsersuchen und zu den 
AIlSf'il.hrungen des StlUllsanwultes Stellung zu nehmen. Der betroffenen Person und ihrem Verteidiger 
gebührt jedenfalls das Recht der letzten Äußerung. 

(5) Der Beschluss über die Zulässigkei t der Auslieferung ist vom Untersuchungsrichter zu 
verkünden und zu begründen. Die schrifUiehe Ausfertigung haI jedenfalls jene Sachverhalte zu 
bezeichnen. hinsichtlich deren die Auslieferung für zulässig oder unzulässig erklärt wird. 

(6) Gegen den Beschluss des Untersuchungsrichters stehen der betroffenen Person und dem 
Staatsanwalt die bilUlen vierzehn Tagen ab Zustellung des Beschlusses einzubringende Beschwerde an 
den Gerichtshof zweiter Instanz zu (§ 114 dcr Strafprozessordnung 1975). Eine Verhandlung vor dem 
Gerichtshof zweiter Instanz hat nur stattzUfinden, wenn eine solche trotz Antrags der betroffenen Person 
vor denl UntersUChungsrichter nicht stattgefunden hat Auf diese Verhandlung finden die Vorschriften der 
Strafprozessordnung 1975 über das Verfahren bei Berufungen vor dem Gerichtshof zweiter Instanz 
sinngemäß Anwendung. Der Gerichtshof .zweiter Instanz hat seinen Beschluss unter Anschluss der Akten 
dem BundesminiSlerium rur lustiz von:ulegen. 

(7) Wird eine Beschwerde nicht erhoben. so hat dt:r Untersuchungsrichlerdie Akten unmittelbar dem 
Bundesministerium rur Justiz vonulegen." 

7. ß Jll<'irdwieff)/gt g/,{jnden: 

0) Im Abs. J werden jeweils die Wone "auszuliefernde Person" durch die Worte "betroffene Person" 
ersetzt; fo lgender zweiter Satz wird eingejiigt: 

"Liegen mehrere Ersuchen vor, so ist die Erklärung der Einwill igung nur wirksam, wenn sie a lle 
Ersuchen umfasst" 

hi Im Ab.I'. :: lI'erden die Wone ,,auszuliefernde Person" dwch die Want' "betroffene Person" und die 
H'orte "nur bis zur Anordnung der Übergabe durch den Bundesminister für Justiz wirksam" llrll'ch da.I' 
Wort "nicht" en.'erzt. 

c} Im Abl·. 4 werde/! dil! WOHl! ,,auszuliefernde Person" d"rch die WUrlt' "betroffene Person" t>r:iefZI. 

8. § .13 .~(lmt Übfir;\'chr(f't hat =u laull'n: 

.. Prürung des Ausliderungsenuehens durrb das Gerirbt 

§ 33, \I) Die Zulässigkeit deT Auslieferun~ ist an Hand des Au"'lieferungseNuehens und seiner 
Unterlagen zu prüfen. 

(::!) Ob die betroffene PefliOn der ihr zur La.~t gelegten straibaren Handlung nach den 
AuslieferollgsunleTlagen hinreichend verdächtig i.~t, ist nur zu priifen, wenn insowei, erhebliche Bedenken 
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bestehen, insbesondere wenn Beweise vorliegen oder angebolen werden, durch die der Verdaclll ohne 
Verzug entkräftet werden könnte. 

(3) Die Zuläs~igkeit der Auslieferung ist in rechtl icher Hinsicht einschließlich aller sich aus den 
z~ischensl.aa tJi chen Vereinbarungen ergebenden VoraussclZUngen und Hinde_misse für die Auslieferung 
der betroffenen PCl1'on, in~besondere auf dem Gebiet des Asylrechll"s. umfassc[]d unter dem 
Gesichtspunkt der der betroffenen Person nach Ge~ct7. und Bundesverfassung zukommenden subjel.."1ivcn 
Rechte zu prijfen.'" 

9. f 34 wird lI'i<!fo/gl geü/Illcn: 

a) Abs. I IUIl zu IUll/en: 

,,( I) Über das Auslieferungser-;uchen beftndet der Bundesminister tur Jus tiz nach Maßgabe 
z""';schenstaatlicher Vereinbarungen und der Grundsätze des zwischenstaatlichen Rechtsverkehrs. Er 
nimmt dabei auf di~ In teressen und di~ völk:erre<:ht lich~n Verpflichrungen der Republik ÖSle'rreich 
Bedacht, Er hat di~ Auslieferung abzulehnen. soweit sie rechtskräftig für unzulässig erklän wurde." 

h) Im Abs. 3 halwn die Waffe "und hat d ie auszuliefernde P~rson ihre Einwill igung nicht widerrufen" 
.towie die Worfe .,unter Bcdachtnahme auf § 37 Z I und 3" ;u "'t l/allen, 

c) Abs. "hm:u lau/eil : 

,.(4) Der Bund~smil1 ister tur Justiz hat die Bev.illigung oder Ablehnung der Auslieferung dem 
~rsuehenden Staat und d~m Untersuchung.~riehter. im Fall ein~r B~schwerde nach § 31 Abs. 6 d~m 
Gerichtshof zweiter Instanz. mitzuteilen, Besteht Anlass ruf ein~n Aufschub nach ~ 37. so hat er dies 
ebenralb dem ef5uchenden Staat miuuteikn. Dit: Bt:llachrichligullg dt:r octroffcnen Pcrson und ihres 
Veneidigers hat durch d~n Untersuchungsrichter zu erfo lg~n-" 

10. Im § 35 Abs. I hal deI' cnfe Sill::u entfallen und ~·tltd im zweireIt Sm: dil? Worte ,,Diese Unterlagen" 
durch dIe JJQrte .,Die Auslicferungsunterlal:\en" Zlt erlil!rzen. 

I I. Im § 37 wenlell die WOI1(.' ,Die Überga~ ist aufzuschieben." durch dir Worl/.' "Der 
Unle'l'Suchungsrichter hat die Übergabe aufzuschieben." e"se!:.:t. 

11. Im § 39 werden die "'me ,.Der Gerichtshofzweitcr 1n."taIlZ hat seim:n nach ~ 33 gefassten Beschluss 
in nichtöffentlicher Sitzung aufzuheben," durch die Worl(' "Der Untersuchung.~ richter hilI ohne 
Durcbffihrung einer Verhandlung seinen nach § 31 g~fussten Beschluss aufzuheben." ersetzt. 

13. Im § 40 erster SlJrz \l'erdelt die Worte "die §~ 3 L 33 und 34 mit der Maßgabe anzuwenden, daß drr 
Gerichtshof zweiter Instanz stelS in nichtöffentlicher Sitzung r ntscheidet." durch die Worte "die §§ 3 I , 33 
und 34 mit der Maßgabe anzuwenden. dMS der Untcnouchungsrichter stets ohne Verhandlung 
enL"cheidet." enelzl. 

14. ,960 Ab.I'. 1 haI ZII lallten: 

''(:!) Ist die Strafverfolgung zu ubernehmen, eine örtliche Zuständigk:eit aber nicht fes tstellbar und 
liegt dem Verfahren eine nach österreichischem Recht in die Zuständigkeit der Bezirksgerichte fallende 
strafbare Handlung zugrunde. so ist das Bezirk.sg~rich ( Innere Stadt Wien, ansonsten das Landesgericht 
für Strafsachen Wien zuständig." 

/5. ,f; 70 wird wie/olgT geändert: 

(I) Im Ab.~. j /zot derlel=le Satz ZII el1/jllllr'll. 

b) Abs_ 4 hat zu lamen: 

,.(4) Das im Abs. 3 genannte Gericht hat auf Antrag des Staat~anwaltes mie Beschluss festzustellen, 
welcher Teil e iner verhängten Strafe auf die einz~lnen einem Auslieferungsersuchen zugrunde/iegenden 
strafbaren Handlungen entfallt." 

d Folgende Abs. 5 ItIW 6 werden angefügt: 

.. (5) Gegen die Be.«:hlüsse nach Abs. 3 und 4 steht dem öffentlichen Ankläger und dem Verurteilten 
die binnen vierzehn Tagen einzubringende Bt,.':<ochwerde an den übergeordneten Geriehbhof olTen. 

(6) Die Bestimmungen der Abs. I bis 5 sind sinngemäß auch auf die Durch.lieferung anzuwc:nden.'· 

67/ME XXII. GP - Entwurf (gescanntes Original)12 von 147

www.parlament.gv.at



10 

16. D I'Jn § 76 Abs. Y wird/olgf!nder Sm; angefügf: 

,Der Betroffene hat keinen Anspruch auf die Stellung oder da.~ Unterbleiben eines Ersuchens um 
Übernahme der Vollstreckung. Ertei ll er seine Zustimmung zur Übenragung der Vollstreckung zu 
gerichtlichem Protokoll. so i~l ~r zuvor darüber zu belehren. dass er diese ZUSTimmung nicht widerrufen 
kann," 

Artikel V 
In-Kraft-Treten 

Dieses BUlidesge:<Ct7.e ~ triu mit Xx.x.x.XXXX in Kraft . 

Artikel VI 
Übergangsbestimmung 

Die durch dieJ;.e.~ Bundesgesetz geänderten Slrafbestimmungen sind in Strafsachen nicht 
anzuwenden. in denen vor ihrem ln-Krall-Treten das Urteil in erster Instanz gefallt worden ist. Nach 
Au[hebung eines Urteils info lge Nichtigkeitsbeschwerde. Berufung, Wiederaufnahme oder Erneuerung 
des Strafverfahrens ooer infolge eines Einspruches ist jedoch im Sinne der li§ I . 6 1 51GB vorLUgeben. 
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Vorblatt 

Probleme und Ziele der GeselZesinitiative 

Der vorliegende Emwurf enthält Änderungen des StGB, der StPO, des GOG und des ARHG . 

Mit der StGB-Novelle soll die Reronn des Sexualstrarrechts fortgeführt werden. Damit soll 
gesellschaftlichen Entwicklungen, insbesondere dem gestiegenen Respekt vor der Persönlichkeit des 
Menschen und seinem Re<:ht auf sexuelle Selbstbestimmung Re<:hnung getragen werden. Dem Schutz 
von Minderjährigen vor sell:ueller AusbeulUng wird durch Ausweitung der Tatbestände gegen 
Kinderpornographie und des Missbrauchs e ines Autoritätsverhältnisses sowie Bestimmungen gegen die 
Förderung der Prostitution Vtln Minderjährigen und der Mitwirkung von Minderjährigen an 
pornographischen Darbietungen zentrale BedeulUng beigemessen. Damit sollen auch mehrere Rechtsakte 
der Europäischen Union, des Europarats und der Vereinten Nationen umgesetzt werden. Wegen der Nähe 
zur Problematik der sell:uellen Ausbeutung werden auch ergänzende Bestimmungen rur verstärkten 
Bekämpfung des Menschenhandels vorgeschlagen, die inhaltlich wesentlich von umzusetzenden 
Rechtsakten der Vereinten Nationen und der Europäischen Union beeinOusst sind. 

Weilcre Änderungen betreffen weitgehend technische Anpassungen im Bereich des Strafgesetzbuches 
und der Strafprozessordnung. Die Beamtendefinition in § 74 Abs. I Z 4 StGB soll zur Umsetzung von 
verschiedenen Rechtsakten aus dem Bereich der Europäischen Union ergänzt werden. 

Auch in der Strafprozessordnung und im Gerichtsorganisationsgesetz sind vorwiegend technische 
Anpassungen vorzunehmen. Im Interesse einer wirksamen Verteidigung soll rur die Beteiligung des 
Beschuldigten an einer kontradiktorischen Vernehmung nach § 162a StPO notwendige Veneidigung 
(§ 41 Abs. L Z 2a StI'Q) eingefiihrt werden. Im Au~lieferung~- und Rechuhilfegc~etz wird - neben 
weiteren technischen Anpassungen - da!! Verfahren zur Bewilligung der Ausliererung eines Betroffenen 
im Hinblick auf das Erkenntnis des VrGH vom 12. Dezember 2002, G 15 1, 152/02- 15, mit dem der 
zweite Satz im § 33 Abs. 5 ARHG aufgehoben wurde, neu gestaltet. 

Grund1:üge der Problemlösung 

Im StGB sollen zahlreiche Bestimmungen des zehnten Abschnius des Strafgesetzbuches. dessen 
Überschrift heute maßgebenden Anschauungen über die zu schützenden Rechtsgüler anzupassen ist, 
modernisiert und die Tatbestände teilweise ausgeweitet werden. Neue Strafbestimmungen gegen 
Menschenhandel und Förderung von Prostirution und pomographischen Darllietungen Minderjähriger, 
aber auch die Einbeziehung von mündigen Minderjährigen in den Tatbestand der Kinderpornographie 
sollen zur Verbesserung des Schutzes Minderjähriger vor sexueller Ausbeutung beitragen. 

Im Sinne einer wirksamen Verteidigung soll Beschuldigten im Fall der Beteiligung an einer 
kontradiktorischen ("schonenden") Vernehmung ein Vcneidiger :tUr Seile stehen müssen. 

Das Verfahren über die Zulässigkeit einer Auslieferung soll verfassungskonfonn (Rechlsstaatsprinzip und 
Recht auf eine wirksame Beschwerde) neu gestaltet werden. 

Allernativen 

Beibehalrung der teilweise veralleten Tatbestände im von internationalen Verpflichtungen unberühnen 
Bereich. Zur Umsetzung von Rahmenbeschlüssen des Rates der Europäischen Union is t ÖstelTeich 
hingegen völkerrechtlich verpflichtet. Die Nicht-Umsetzung von Übereinkommen der Vereinten Nationen 
und des Europarates würde bedeuten, dass diese von Österreich nicht ratifiziert werden könnten. 

Kosten 

Die Einführung neuer und die Ausweitung bestehender Straftatbestände des StGB s ind mit einem 
Mehraufwand im Bereich der Sicherheits- und Justizbehörden verbunden, der sich nicht genau absehen. 
vor allem nicht quantifizieren lässt und vor allem von der KriminaHlätsentwicklung sowie: der 
Entdeckungsrate in den betroffenen Bereichen abhängen wird. Nach Maßgabe der damit verbundenen 
Steigerung der Verurteiltenzahlen und des Ausmaßes der \'erhängten Strafen wird es auch zu einer nicht 
näher quantifizierbaren ZusatzbeJastung im Bereich des Strafvoll:tUgs kommen. 

Die Einfüluung der notwendigen Verteidigung fur die Beteiligung an einer kontradiktorischen 
Vernehmung wird mit einem Anstieg der Verfahrenshilreveneidigungen verbunden sein, der jedoch 
ebenso wie die bescheidene Anhebung des Entlohnungsanspruchs des POichtverteidigers in Anbetrachf 
der Zahlen (ungefallr 500 Vernehmungen nach § 162a StPO jährlich) nicht ins Gewicht fallen wird. 

Auswirkungen auf die Beschiftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich 

Keine. 
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Besonderheilen des Geselzgebungsverrahreßs 

Keine. 

Verhälmis zu Rechtsvorschrirlen der Europäischen Union 

Die vorgeschlagenen Änderungen dienen zum erheblichen Teil der Umsetzung von EU-Recht. Im 
Übrigen wird dieses durch den vorliegenden Enlwurf nicht berührt. 
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Erläuterungen 
I. Allgemeines 

I. Strlfgesetzbuch 

Mit dem vorliegenden Entwurf soll schwerpunktmäßig die seit 1975 schrillweise erfolgte Reform des 
Sexualstmfrechts fortgeführt und vorerst abgesehlossen werden. Seitln-Kraft-Treten des StGB 1975 sind 
zwar immer wieder punktuelle Änderungen im Bereich der Sexualdelikte vorgenommen worden, eine 
umfassende Überarbeitung der übrigen Bestimmungen steht aber weiterhin aus. Insbesondere wurde 
bislang noch keine durchgehende geschJechtsneutrale Fassung der Tatbestände bzw. keine zeitgemäße 
Fassung der Begriffe "SiUlichkeit". "Unzucht" oder "gewerbsmäßige Unzucht" verwirklicht. 

In den letten zwanzig Jahren wurden zunächst der Tatbestand der Zuhälterei (§ 216) durch die 
StrafgeselZllOvelle 1984, BGBI. Nr. 295, verschärft und die §§ 208,209 und 211 Abs.4 StGB mit dem 
Jugendgerichtsgesetz 1988, 8GB!. Nr. 599, durch Verschiebung der Altersgrenzen eingeschränkt. Mit der 
Strafge.setznovel1e 1989, BGBI. Nt. 242, wurden die sexuellen Gewalt- und Nötigungsdelikte (§~ 201 bis 
203) neu gefasst, wobei insbesondere eine Einbeziehung der Tatbegehung innerhalb der Ehe, eine 
Gleichstellung von . .Beischlar· und .,dem Beischlaf gleichzusetzenden Handlungen", ein Verzicht aufdas 
Merkmal der Widerstandsunfahigkeit in § 20 I sowie eine sprachliche und terminologische Anpassung 
erfolgten. Mit dem Bundesgesetz BGBI. Nr.24311989 wurde § 210 (,,gewerbsmäßige 
gleichgeschlechtliche Unzuchl") aufgehoben und mit der StGB-Novelie 1994, BGBI, Nr. 622. ein 
Straflatbestand gegen Kinderpomographie (§ 207a) eingefilhn, der im Bereich der Pornographie mit 
Unmündigen eine e rhebliche Verschärfung gegenüber den Bestimmungen des Pornographiegeseues mit 
sich bracht<;:. Mit dem Strafrcchtsändel'ullgsgesetz 1996, BGBI. Nr. 762, wu,den !i 207" vCI'l;chiirfi "Ißd die 
§§ 220 und 221 ("Werbung rur Unzucht mit Personen des gleichen Geschlechts" bzw, "Verbindungen zur 
Begünstigung gleichgeschlechtlicher Unzucht") aufgehoben. wobei die Bestimmung gegen ,.Werbung rur 
Unzucht mit Tieren" als § 220a beibehalten wurde. Das Strafrcchlsänderungsgesetz 1998. 8GB!. I 
Nr. 153, brachte eine Neurege1ung der §§ 206 und 207 gegen (schweren) sexuellen Missbrauch von 
Unmündigen, wodurch eine Gleichstellung von ,.Beischlar' und .. dem Beischlaf gleichzusetzenden 
geschlechtlichen Handlungen" erfolgte und die so genannten .,Alterstoleranzklauseln" (§§ 206 Abs. 4 
bzw. 207 Abs. 4) dngefilgt wurden. Weiters wurde § 58 StGB insofern abgeändert. als seither bei 
bestinunten an Kindern und Jugendlichen verübten Sexualdelikten die Verjährungsfrist dadurch 
verlängen iSI, dass sie erst mil Erreichen der Volljährigkeit des Opfers zu laufen beginnt. 

Bereits in den Materialien zum Suafrechtsänderungsgesetz 1998 wurde ein weiterer grundlegender 
Reformbedarf anerkannt und eine umfassende Überarbeitung des zehnten Abschnittes des StGB für einen 
späteren Zeilpunkt in Aussicht gestellt (EB zu RV 1230 BlgNR XX. GP, S. 8). Bis nach dem 
Strafrechtsändenmgsgesetz 199& wurden Beratungen der seinerzeit zur Erarbeitung von Grundlagen für 
eine umfassende Erneuerung des Sexualstrafrc:chts beim Buodesministerium für Justiz eingeselZlen 
Arbeitsgruppc abgehalten. Dieser Arbeitsgruppe gehörten Vertreterinnen und Vertreter aus 
Stmfrechtswissenschaft und -praxis, aus den Bereichen Kinder- und Jugendbelreuung, Psychologie, 
Psychiatrie und Sexualforschung sowie Vertreterinnen und Venteter des (damaligen) 
Bundesministeriums rur Frauenangelegenheiten, des Bundesministeriums ror Inneres, des 
Bundesministeriums ruf Justiz und des (damaligen) Bundesministeriums rur Umwelt. Jugend und Familie 
an. 
Die ungefähr um diese Zeit auf Ebene der Vereinten Nationen und der Europäischen Union begonnenen 
Verhandlungen zur Ausarbeitung verschiedener Rechtsinstrumente gegen selli:ue lle Ausbeutung \'on 
Minderjährigen, aDer auch gegen Menschenhandel im Vorfeld der Ausbeutung, ließen ein Zuwarten mit 
der umfassenden Refonn bis zur Endfassung der re levanten Telli:te angebracht erscheinen. Punktuelle 
Änderungen wurden auf Grund der politischen Dringlichkeit mit den Strafrechtsänderungsgesetzen 200 1, 
8GB!. I Nr. 130, und 2002, BGB1.1 Nr. 134, dennoch vorgenommen. So wurde 2001 die Suafdrohung 
bei Vergewaltigung mit Todesfolge. und schwerem sexuellen Missbrauch von Unmündigen mit 
Todesfolge in den §§ 20 1 Abs. 3 und 206 Abs.3 StGB - wie beim Raub mit Todesfolge - um die 
alternative Alldrohung einer lebenslangen Freiheitsstrafe ausgeweitet. * 2751GB wurde um einen 
Mechanismus des - unabhängig von der Höhe der verhängten Freiheitsstrafe automatisch eintretenden ­
Amtsverlustes bei der Verurteilung eines Beamten wegen des Vergehens de~ Missbrauchs eines 
Autorilätsverhältnisses nach § 212 StGB ergänzt. Das Erkenntnis des V!UH vom 21.6.2002, G 6/02-1 I, 
mit welchem § 209 StGB als verfassungswidrig aufgehoben wurde, filhne zu e iner raschen Reaktion des 
GeselZgeDers. Einerseits wurde die Strafbestimrnung gegen "gleichgeschlechtliche Unzucht mit Personen 
unter achtzehn Jahren" (§ 209 StGB) mit 14. August 2002 außer Kraft gesetzt und andererseits die 
Schaffung einer zum Teil bereits in der erwähnten Arbeitsgruppe zur Refonn des Sexualstrafrechts 
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erwogenen Slrafbeslimmung gegen den sexuellen Missbrauch von Jugendlichen (§ 20?b 51GB) 
vorgezogen. 

Nunmehr haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Union beim Ral Justiz, Inneres und 
Katastrophenschutz vom 14 .1 15. Oktober 2002 politische Einigung über den bereits in der EnlSChließung 
des NalionalralS vom 10. Juli 2002, E 152-NR/XXI. GP, betreffend die Neufassung des § 209 erwähnten 
Entwurf für einen RabmenbescbluS5 des Rates zur Bekämpfung der seIurllfll Allsbeulung von 
Kindern und der Kinderpornognphie (idF Dok. 124 18/02 DROIPEN 68 MIGR 92) erzielt, dessen 
Umsetzung mit der SChaffung von § 207b Abs. 3 zum Teil bereits vorgegriffen wurde. ZWM steht d ie 
fonnelle Annahme dieses RalunenbeschJusses noch aus. doch ist sein Inhalt als Gegenstand politischer 
Einigung weilcstgehend determiniert. Sei ne rasche Umsetzung ersdl(: illl nun um."<) mehr angezeigt, als 
einige weitere internationale Rechtsakte zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern schon 
länger der Erfüllung dwch den österre ichischen Gesetzgeber harren. Im Sinne einer Verbesserung des 
strafrechtlichen Schutzes der BelrOffenen sollte demnach nicht weiler zugewartet werden, zumal der 
Rahmenbeschluss bis zur parlamentarischen Beschlussfassung voraussichdich auch fomle/! angenonunen 
sein wird. 

Zu den erwähnten weiteren Rechtsakten zur Bekämpfung von sexueller Ausbeutung zählen einerseits das 
von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 26. Juni 2000 mit Resolution 54/263 
angenommene F.kull.tivprotokoU zum Ü~reinkommen über die Recbte des Kindes betreffend den 
Verkauf von Ki.ndern, die Klnderpro51itution und die Kinderpornognphie, RV 18 BlgNR 
XXII. GP, sowie andererseits die Cyber-Crime-KonvenlioD des Europants vom 13. November 1001 , 
ETS Nr. 185, deren Artikel 9 eine Verpflichtung zur Kriminalisierung verschiedener Verhaltensweisen im 
Zusammenhang mit Kinderpomographie und Computern bzw. Internet enthält. Überdies legt die 
EmpfeblulIl!. R(ZOOI)J6 des Mlubierko,ulllto:es des Europllrllis d<;:u Mitglio;:dstal!.lell ver.;chiw<;:ne 
Maßnahmcn zum Schutz von Minderjährigen vor sexueller Ausbeutung nahe. 

Eng verbunden mit Fragen der sexuellen Ausbeutung ist in der internationalen Diskussion auch die 
Problematik des Menschenhandels, der sich insbesondere nw.:h der .,Öffnung der Ostgrenzen" 
in Europa zu einem gewichtigen Geschiftszweig des organisienen Verbrechens entwickel1 hat. So enthäl1 
nicht nur das bereits e rwähnte Fakultativprotokoll ztlm Übtreibkommen über die Rechte des KiDdes 
betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderpronitution und die Kioderpornographie 
Verpflichtungen zur Bekämpfung des Menschenhandels. Auf Ebene der Vereinten Nationen wurde 
überdies ein umfassendes ZU5.llzprotokoli zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des 
Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderbandeis, zum Übereinkommen der 
Vere inten Na tionen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalitit ausgehandelt, welches 
von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am I 5.11.2lXlO mit Resolution 55125 angenommen 
und fiir Österreich am 12. 12 .2000 unterzeichnet wurde. Im Rahmen der dri"en Säule der Europäischen 
Union wurde mittlerweile auch der Rabmenbeschlun des Rates vom 19. Juli 2002 lur Bekämpfung 
des Menschenhandels, ABI. L 203 vom 1.8.2002. S . I, verabschiedet, dem die Mitgliedstaaten gemäß 
dessen Artikel 10 Am. I bis zum I. August 2004 naclu:ukommen haben. 

Die Fülle dieser internationalen Vorgaben bringt einen gewissen Anpassungsbedarf im Bereich des 
materiellen Strafrechts mi t sich, der auch dem gestiegenen gesellschaftlichen Bewusstsein fur das 
besondere SchutzbedÜffuis von Minderjährigen gegenüber sexueller Ausbeutung enlspricht, und dem der 
vorliegende Entwurf Rechnung tragen soll. Abgesehen davon will der Entwurf die inuner wieder 
geforderte Reform des Sexualslrafreehts zum Abschluss bringen. 

Im Wesentlichen werden in diesem Zusammenhang folgende Maßnahmen vorgeschlagen: 

• Verlängerung der Verjährungsfrist gemäß § 58 Abs. 3 Z 3 StGB auch im Fall des ~ 207b StGB. 

• Ausweitung der extraterri torialen Gerichtsbarkeit nach § 64 Abs. I Z 4a auf den Fall des § 20Th 
Abs.3 StGB. 

• Modemisierung der §§ 100 und 101 (Entfuhnmg einer wehrlosen Frau bzw. einer unmündigen 
Person). 

• Schaffung eines neuen allgemeinen Straftatbestands gegen Menschenhandel zum Zweek der 
sexuellen Ausbeutung, der Ausbeutung durch Organentnahme und der Ausbeutung der ArtIeitskraft in 
§ 1048. 

• Schaffun g eines gerichtlichen Straftatbeslands gegen d ie verbotene Venniulung von 
Kindesadoptionen in § 104b. 

• AnpassuDgen im Bereich der schweren Nötigung nach § 106 5tGB sowie Schaffung einer neuen 
Qualifikation tur bestimmte Verhaltensweisen im Zusammenhang mit der Nötigung zu Prostitution oder 
pornographischer Darbietung. 
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• Modemisierung der Überschrift des 10. Abschnitts des StGB. 

• Aufhebung der deru:iligen Unterscheidung zwischen Vergewaltigung unter Anwendung von 
schwerer Gewalt bzw. Drohung mit schwerer Gefahr fiir Leib oder Leben c:inen.cits und Vergewalligung 
unter Anwendung von sonstiger Gewalt, Freiheitsentzug bzw. Drohung mit Gefahr ruT Leib oder Leben 
andererseits durch Verschmelzung der Abs. I und 2 der geltenden Fassung. 

• Anhebung der Su-afdrohung in § 202 zur Beseitigung von Wcrtungswidersprüchen zu § 106 
51GB. 

• Beseitigung der Privilegierung für Vergewaltigung und geschlechtliche Nötigung in Ehe oder 
Lebensgemeinschaft. 

• Modc:misierung \Ion § 205 StGB. 

• Umgestaltung von § 207a StGB, insDcsondere zur Einbeziehung von Darstellungen mündiger 
Minderjähriger in eine umfassendere Kriminalisierung von Verhallensweisen im Zusammenhang mit 
Kinderpomographie, Anhebung der Strafdrohung fiir Besitz und Schaffung weiterer Qualifizierungen. 

• Anhebung der Suafdrohung in § 208 StGB sowie Einfügung einer AlterstolenmzkJausel für 
bestimmte Fille. 

• Ausweitung des § 212 Abs. I auf weitere Fälle des Missbrauchs eines Autontätsverhältnisses 
innerhalb der Familie. 

• Ergänzung des § 212 Abs. 2 Z I (idgF) um Psychotherapeuten. Pflegepersonal und andere 
Gesundheitsberufe unter Entfall der Beschrinkung auf Anstaltspatienten. 

• Modemisierung der §§ 213 bis 215 StGB. 

• Schaffung einer neuen Strafbestimmung gegen Anwerben, Anbieten und Vermitteln von 
Minderjährigen zur Prostitution oder zur Mitwirkung an pomographischen Darbierungen bzw. deren 
Ausnützen. 

• Anhebung der Strafdrohungen in § 216 StGB (Zuhälterei). 

• Folgeanpassungen in § 217 StGB. 

• Umgestaltung des § 2 I 8 StGB in eine Strafbestimmung gegen sexuelle Belästigung von 
Einzelpersonen, wobei die Verfolgung nur auf Antrag der belästigten Person erfolgen soll. 

• Aufhebung des nicht mehr zeitgemäßen ~ 219 StGB. 

Wahrend Erginzungen in § 74 SIGB die Umsetzung internationaler Verpflichtungen zur Gleichstellung 
von im Inland zum Einsatz gelangenden ausländischen Beamten sowie die Aufnahme einer Definilion des 
Begriffes • .Prostitution" betreffen. stellen die vorgeschlagenen Änderungen der §§ 20c, 148a, 277 und 
278 SIGB weitgehend technische Anpassungen dar. 

2. Strafprozessordnung 1975 und <Arichtsorganisatfonsgesetz; 

• Aufuahme von § 207a Abs. 3 StGB in den Katalog jener Delikte, die trotz ihrer Strafdrohung 
nicht der sachlichen Zuständigkeit der Bezirksgerichte unterliegen (§ 9 Abs. I Z I StPO). 

• Anpassung der Zustiindigkeitsbestimmllng des § 13 Abs. 2 Z 4 StPO sowie der §§ 26 Abs. 6 und 
32 Abs. 5 GOG im Hinblick auf die materiellrechtlichen Änderungen der §§ 201 und 20S StGB. 

• Einführung der notwendigen Verteidigung fUr die Beteiligung eines Beschuldigten an einer 
kontradiktorischen Vernehmung und Anhebung des Entlohnungsanspruchs rur die Pfliehtveneidigung, 
wenn auch bei einer solchen Vernehmung einzuschreiten ist (§§ 41 Abs. I Z2a, 162a Abs. I und 393 
Abs. 3 StPO) 

3. Auslieferungs- und Rtthtshll(egeseu: 

• Konzentration des Auslieferungsverfahrens beim Untersuchungsriehter, der - allenfalls nach 
Durchfiihrung einer Verhandlung - mit Beschluss iiber die Zulässigkeit e iner Auslieferung zu entscheiden 
hat, soweit sich die betroffene Person nicht überhaupt mit ihrer Auslieferung einverstanden erklärte. 

• Einfiihnmg einer an den Gerichtshof zweiter Instaru: zu richtenden Beschwerde, die sowohl von 
der auszuliefemden Person als auch von der Staatsanwaltschaft ergriffen werden kann. 

• KlarsteIlung in den §~ 31. 33 und 34 ARHG. dass die rechtliche Prüfung des 
Auslieferungsbegehrens ausschließlich den Gerichten - also vor allem den Untersul;hungsrichtern bzw. 
Untersuchungsrichterinnen lind im Beschwerdefall auch dem Gerichtshofzweiter Instanz - Obliegt. 

• Der Bundesminister rur Justiz, der wie schon bisher an alle die Auslieferung rur unzulässig 
erklärenden Entsche idungen der Gerichte gebunden ist, kann auf Grund der geändenen Bestimmungen 
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eine: Auslieferung nur mehr aus allgemeinen politischen oder die Rechrsslcllung der auszuliefernden 
Person nicht urunittelbat betreffenden völkerrechtlichen Erwägungen ablehnen. 

11. Zu dcn fin.Miellen Auswirkungen 

Die Einführung neuer und die Ausweitung bestehender Straftatbestände des StGB sowie die 
vorgeschlagenen Strafverschärfungen sind mit einem Mehraufwand im Bereich der Sicherhc:its- und 
Juslizbehördcn verbunden, der sich nicht genau absehen, vor allem nicht quantifizieren Jässt und 
maßgeblich von der Kriminalitätsentwicklung sowie der Enldeckungsratc in den betroffenen Bereichen 
abhängen wird. Nach Maßgabe der damit verbundenen Steigerung der Veruneillenzah1en und des 
Ausmaßes der verhängten Strafen wird es auch zu einer nicht näher quanlifizierbaren Zusatzbelasrung im 
Bereich des Strafvollzugs kommen. Der Entfall einzelner Strafbestimmungen wird sich demgegeni.iber 
nicht ausgabensenkend auswirken. weil es sich nach der Verurteiltenstatistik dabei um praktisch nicht ins 
Gewicht fallende Tatbestände handelt. 

Die Einführung der notwendigen Veneidigung für die Beteiligung an kontradiktorischen Vernehmungen 
wird zu einer begrenzten Ausweitung der Verfahrenshilfeleistungen der Anwaltschaft führen. die jedoch 
in Anbetracht der Zahl von insgesamt ungefähr 500 solcher Vernehmungen im Jahr Dicht wirklich ins 
Gewicht fallen wird. Gleiches gilt für die Anhebung des Entlohnungsanspruchs für die 
PfHchtveneidigung. weil sich die Notwendigkeit einer kontradiktorischen Vernehmung noch während der 
en;;ten Haftfrist nur in seltenen Ausnahmefallen ergeben wird. 

Die neue Gestaltung des Auslieferungsverfahrens wird zu keinen nennenswerten Belastungen fuhren, 
weil der Unersuchungsrichter bzw. die Untersuchungsrichterin schon bisher eine begründete 
Stellungnahme zur Zulässigkeil der Auslieferung abgegeben musste. Der neu hinzukommende 
Verhandlun~saufwand wird sich in Grenzen halten und wird überdies durch e ine entsprechende 
Entlastung des Oberlandesgerichtes kompensiert. 

111. Auswirkungen auf die Beschäftigung und den WIrtschaftsstandort ÖSterreich 

Keine. 

IV. Kompetenzgrundlage 

Die Kompetenz des Bundes zur Gesetzgebung griindet sich auf An. 10 Abs. I Z 6 des Bundes­
Verfassungsgesetzes. 

V. VerhiltDis zu EU-Recht 

Zur Verbesserung des Schutzes von Minderjährigen im Bereich der Sexualdelikte e inersei ts sowie zur 
umfassenderen Bekämpfung von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und der 
Ausbeutung der Arbeitskraft andererseits sollen insbesondere der Rahmenbeschluss dH Rates zur 
Bekimprung der suuelieD Ausbeutung und der Kinderpornographie (über den beim Rat Justiz, 
Inneres und Katastrophenschutz am 14 ./15. Oktober 2002 politische Einigung erziel! \VUrde) sowie der 
RabmenbtscbluH des Rates vom 19. Juli 2002 zur Bekimprung des MenKhenhandels, ABI. L 203 
vom 1.8.2002. S. I, umgesetzt werden. Diese Rechtsakte sind auch als FoneßlwickJung der 
Gemeinsamen Maßnahme vom 24. Februar 1997 betreffend die Bekimpfung des MeoKbenbaodels 
und der sexuellen Ausbeutung von Kindrfß, ABI. L 63 vom 4.3.1997. S. 2, anzusehen. 

Die strafrechtliche Gleichstellung von ausländischen Beamten bzw. Beamtinnen, die auf Grund 
internationaler Verpflichtungen im Inland zum Einsatz gelangen, dient der Umsetzung von Artikel 2 des 
Rahmenbrscblunes des Rates vom 13. Jyni 2002 eiber gemeinsame ErmittJungsgruypen. ABI. L 162 
vom 20.6.2002,5 .1, von Artikel 42 des Ubereinkommens zur Durchführung des Ubereinkommeos 
von SchengtD vom 14. Juni 1985. BGBI.III Nr. 90/ 1997. und von Artikel 15 des Übereinkommens 
über die R~hlsbiJre in Strarsachen zwiscben den Mitgliedstaaten der Europiischen Uoion, ABI. C 
197 vom 12.7.2000. S. L 

Zu den einulntD Bestimmungen: 

Zu Artikel I (Änderungen des Strafgesetzbuches): 

Zu Artikel I Z 1 (§ lOc Abs. I Z 1 SIGB): 

In Ergänzung zu der mit dem Slrafrechtsänderungsgeseu 2002, BGBI. I Nr. 134/2002, erfolgten 
Ausweitung \'on § 20b auf terroristische Vereinigungen schlagt der Entwurf vor, auch § 20c Abs. I Z I 
dahingehend anzupassen, dass der Verfall - wie bei der kriminellen Organisation - ausgeschlossen sein 
soll . soweit an den betroffenen Vermögenswenen Re<:hlSanspriichc von Personen beslehen. die nicht an 
der terroristischen Vereinigung beteiligt sind. 
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Zu Artikel 1 Z 2 (§ 58 Abi. 3 Z J StGB) : 

Die Nichleinrechnung der Zeit bis zum Erreichen der Volljährigkeit in die Frist zur Verjährung der 
Strafbarkeit von bestimmten Se~ualdc:liklen soll auch für den mit dem StrofrechtsärJderungsgc:setz 2002, 
8GB\. t Nr. 134, eingefügten neuen Tatbestand des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen (~ 207b) 
gelten. Die opferzenlrierten E!'Wägungen, die durch die Einfügung von li 58 Abs. 3 Z 3 mit dem 
StrafJ"echtsänderungsgesclz 1998, BGB!. I Nt. 153, zur Verlängerung der Strafverfolgungsmöglichkeitcn 
bei bestimnllen Sexualdelikten geführt haben (EB zu RV 1230 BlgNR XX.GP, II f), kommen bei den 
durch § 207b inkriminierten Missbrauchsformen gleichermaßen zum Tragen. Auch in deranigen Fällen 
wird nämlich die Fähigkeit des Opfers, das Erlebte zu verarbeiten und zur Anzeige w bringen, oft erst mit 
Erreichen der Adoleszenz oder später gegeben sein . Hinsichtlich der Strafbestimmung gegen entgeltliche 
se",uelle Kontakte mit Minderjährigen (§ 207b Abs. 3) wird durch die vorgeschlagene Erweiterung auch 
der Empfehlung R{2001 )16 des Ministerkomitees des Europarates vom 31. Oktober 2001 über den Schuu: 
von Kindern gegen SCJ(uelle Ausbeurung (Punkt 37) sowie in gewisser Weise auch Art. 8 Abs.6 des 
Entwurfs für einen Rahmenbeschluss des Rates zur Bekämpn..mg der seJ(ue!len Ausbeutung von Kindern 
und der Kinderpomographie Rechnung getragen. 

Zu Artikel I Z 3 (§ 64 Abs. I StGB): 

Gemäß ~ 64 Abs. I Zlffu 4 sind derzeit U.3. im Ausland begangene strafbare Handlungen nach ~ 2 17 
(nunmehr: ,,grenzüberschreitender Prostitutionshandel") ohne Rücksicht auf die Gesel.:!:e des Tatorts zu 
ahnden, wenn durch die Tat österreichischc: Interessen verletzt worden sind oder der Täter nicht 
ausgeliefert werden kann Die Änderung der Überschrift zu § 217 erfordert eine enfSprechende Anpassung 
der vorliegenden Bestimmung. 

Konsequenterweise wird auch eine Ausdehnung der Bestimmung auf strafbare Handlungen nach dem 
neu ei ngefiigten § 100a (Menschenhandel) vorgeschlagen. Die Staruierung e iner eJ( traterritorialen 
GerichfSbarkeit ist den Staaten zwar sowohl nach Art. 6 Abs. 1 iVm 6 Abs. 2 des RaJunenbeschlusses des 
Rates vom 19. Juli 2002 zur Bekämpfung des Menschenhandels (ABI. L 203 vom 1.8.2002, S. I), nach 
A.r1 lAbs. 2 des VN-Protokolls zur Verhutung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels iVm 
M . 15 AM. 2 des YN·Übereinkommens gegen die grenzüberschreitende organisiene Kriminalität. als 
auch nach Art. 4 Abs. 2 des Fakultativprotokolls zum VN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes 
betreffend Kinderhandei, Kinderprostirution und Kinderpomographie freigestellt, doch erscheint es im 
Sinne einer wirksamen Bekämpfung des imemationalen Menschenhandels sachgerecht, auch im Ausland 
begangene strafbare Handlungen nach § 100a idF des Enlv .. urfes unter den gleichen Bedingungen zu 
verfolgen wie jene nach ~ 2 17. Bei der gemäß Art. 10 Abs.2 vorzunehmenden Mitte ilung über die 
Umsetzung des Rahmenbeschlusses zur Bekämpfung des Menschenhandels wird Österreich zum 
gegebenen ü itpunkt eine ErklänJng iSd M . 6 Abs. 2 und 4 abzugeben haben, dass es außerhalb seines 
Hoheitsgebietes begangene Straftaten nach § 100a SIGB im Umfang der ~§ 64 Abs. I Z 4 und 6S 
verfolgen wird. 

Voraussetzung für das Vorliegen der österreichischen Gerichtsbarkeit ohne Rücksicht auf die Gesetze des 
Tatorts wäre demnach, dass durch die Tat österreichische Interessen verletzt worden sind oder dass der 
Täter aus ÖSterreich nicht ausgeliefen werden kann. Letzteres wi rd idR dann der Fall sein, wenn der 
Täter österreichischer Staatsbürger ist (§ 12 Abs. J ARHG). Österreichische Interessen werden z.B. dann 
betroffen sein, wenn die Straftat gegen eine Person mit österreichischer Staatsbürgerschaft begangen 
worden ist. 

Weiters schlägt der Entwurf vor, die österreil;hische Gerichtsbarkeit nach § 64 Abs. I Zifrer 4 .. auch auf 
Fälle des se",ue l1en Missbrauchs von Jugendlichen iSd mit dem SttafrechfSänderungsgeselz 2002, BGBI. 1 
Nr. 134, e ingefügten § 207b Abs.3 auszudehnen. Damit wird die mit dem 
Strafrechtsänderungsge!\elZ 1996, 5GBI. Nr. 762, eingeschlagene Richtung weilerverfolgt, durch eine 
über § 65 StGB hinausgehende Ergänzung des internationalen Strafrechts zu einer Verbesserung des 
Schutzes von Minderjährigen vor sexueller Ausbeutung insbesondere in den ärmeren Ländern dieser Welt 
beizutragen: Österreichische "Sextouristen'·, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, sollen 
sich auch nicht im Ausland straflos sexuelle Kontakte mit Minderjährigen "erkaufen" dürfen, selbst wenn 
dies nac h. dem RC{;ht des TalOns erlaubt wäre. Im Übrigen wird ÖSterreich. auch bei der gemäß Art. 11 
Abs.2 vorzunehmenden Mitteilung über die Umsetzung des Rahmenbeschlusses zur Bekämpfung der 
sexuellen Ausbeutung von Kindern und der Kinderpomographie zum gegebenen Zeitpunkt eine 
Erklärung jSd An. 8 Abs. 2 und 4 abzugeben haben, dass es außerhalb seines Hoheitsgebie tes begangene 
Straftaten iSd An. 2, 3 und 4 des Rahmenbeschlusses im Umfang der §§ 64 Abs. 1 Z 4a und 65 verfolgen 
wird. 
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Zu Artikel I Z 4 (§ 74 Abs. I SIGB): 

Zu § 74 Abi. 1 Z4: 

Mit dem Rahmenbeschluss des Rates vom 13. Juni 2002 über gemeinsame Ermitllungsgruppcn (ABI. L 
162 vom 20.6.2002, S. I) wurde auf EU-Ebene ein Instrument geschaffen, das den Einsatz von im Wege 
einer zwischenstaatlichen Vereinbarung eingerichteten gemeinsamen Ermittlungsgruppen regelt (zum 
Einschreiten von Organen ausländischer SicherheilSbehörden im Bundesgebiet siebe § 16 des 
Poli:zeikooperalionsgesetzes, BGBI. 1 Nr. 104/1997). Gemäß Anikel2 dieses Rahmenbeschlusses sind die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, die in ihrem Hoheitsgebiet im Rahmen einer solchen Gruppe zum Einsatz 
kommenden ausländischen Beamten in Bezug auf Straftaten, die gegen sie begangen werden oder die sie 
selbst begehen, ihren eigenen Beamten gleichzustellen. 

Im StGB gibt es einerseits Bestimmungen. die: östeneü;:hische Beamte einem besonderen strafrechtlichen 
Schutz unterstellen, und andererseits verschiedene Delikte, die nur von einem österreich ischen Beamten 
als unmittelbarem Täter begangen werden können. Österreichische Beamte als Opfer von Straftaten 
betreffende Bestimmungen finden sich etwa in den ~§ 84 Abs.2 Z4 (Schwere KörperverlelZUng), 117 
Abs. 2 (Berechtigung zur Anklage bei Beleidigung eines Beamten), ~ 269 (Widerstand gegen die 
Staatsgewalt) und 270 (Tädicher Angriff auf einen Beamten); die Amtsdelikte nach den ~§ 302 bis 313 
wenden sich an Beamte als urunilteJbare Normadressaten. Die Definition nach ~ 74 Abs. I Z 4 erfasst 
grundsätzlich nur österreichische, d.h. rur einen österreichischcn Rechtslriiger einschreitende Beamte 
(vgl. Jerabelc in WrK 2 § 74 Rz 3; S5t 49143, 55t 57/19). Für § 27 ist die Definition nach § 74 Z 4 insofern 
nicht von Bedeutung, als sich die Bestimmung über den Amtsverlust nur auf Beamte im dienslreChdichen 
Sinn bezieht. § 64 Abs. I Z 2 wiederum nimmt rur die Frage der inländischen Gerichtsbarkeit über im 
Ausland begangene Straftaten ausdrücklich auf "östeneichische" Beamte Bezug. 

Nach den Vorgaben des Rahmenbeschlusses sollten die Bestimmungen des besonderen Teils des StGB, 
die auf ,.Beamte" abstellen, auch bei der Begehung durch bzw. gegen einen im Rahmen einer 
gemeinsamen Erminlungsgruppc iSv Artikel I des Rahmenbeschlusses auf österreichischem 
Hoheitsgebiet eingesetzten ausländischen Beamten zur Allwelldullg kommeIl. Dabei erscheint fraglich, ob 
solche Beamte als ,.sonst mit Aufgaben der Bundes-, Landes- oder Gemeindeverwaltung betraut" 
angesehen werden könnten (li 74 Abs. I Z 4 zweiter Typus). 

Auch das von Österreich bereits ratifiziene und daher anzuwendende Schengener 
Durchffihnmgsübereinkomrnell (SDO), BGBI.IIl Nr.20311997, enthält in Anikel 42 eine ähnliche 
Bestimmung in Bezug auf grcnriibers<;hreitende Observation (Artikel 40 SDU) und grenzüberschreitellde 
Nacheile (Anikel 41 SOÜ). Doch währen<! sich die darin normiene Gleichstellung urunitlelbar aus dem 
Übereiokommen ergibt, kann aus dem erwähnten R.a.Junenbeschluss keille urunittelbare Wirkung 
abgeleitet werden. Für die Zwecke der Umsetzung dc!> Ralunenbeschlusses ist daher eine ausdrückliche 
gesetzliche Regelung erforderlich. 

Der Entwurf schlägt deshalb vor. in ~ 74 Z 4 jeden. der nach dem Recht der Europäischen Union oder auf 
Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung bei einem im Inland vorgenonunenell Einsatz einem 
östcrreichischen Beamten iSd Z 4 gleichsteht, ausdrücklich eillem solchen gleichzustellen. Eine 
Ergänzung etwa in § 74 Z 4a oder Z 4c erscheint deshalb nicht zielfiihrend. weil dieseIl Definitionen 
lediglich fur den Bcreich der §§ 304 Abs. I, 307 Abs. I Z I und Z 6 und § 308 Abs. I praktische 
Bedeutung zukommt. Erst mit einer Eingliederung in ~ 74 Abs. I Z 4 wäre eine automatische 
Gleichstellung in allen relevanten Bestimmungen gewährleistet. Ob diese GleiChstellung auf Grund der 
Einsatzmöglichkeiten tatsächlich bei allen Delikten zum Tragen kommen kann (etwa bei den §§ 225, 272, 
298), kann dahingestellt bleiben. 

Der Verweis auf das Recht der Europäischen Union bzw. nicht namentlich genannte zwischenstaatliche 
Vereinbarungen soll den zu erwartenden EntwicklungeIl in diesem Bereich Rechnung tragen. Auch der 
R.ahmenbeschluss über gemeinsame ErmiUlungsgruppen setzt nämlich in Artikel I Abs. I das BeSlehen 
einer konkreten zwiSChenstaatlichen Vereinbarung voraus und regelt lediglich verschiedene allgemeine 
Fragen im Zwanunenhang mit der Tätigkeit solcher Gruppen. Mittlerweile wurde im Rahmen der dritten 
Säule der Europäischen Union bereits eine Empfehlung des Rates zu einem Modell fiir eine Vereinbarung 
über die Bildung einer gemeinsameIl Ermittlullgsgruppe ausgearbeitet (ABI. C 121 vom 23.5.2003, 5. I) , 
auf das die Mitgliedstaaten bei der Festlegung der Modalitäten für eirle Gemeinsame Ennittlungsgruppe 
zurückgreifen sollen. Mit dem Abschluss konkreter bilateraler oder multilateraler Verträge zur 
Einrichtung solcher Ennittlullgsgruppen wird in ZUIcuI\ft zu rechnen Kin. 

Abgesehen von dem erwähnten Rahmenbeschluss enthält auch Anikel 15 des von Österreich bislang noch 
nicht ratifizienen Übereinkommens iiber die Rechtshilfe in Strafsachen zwischell den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union (ABI. C 197 vom 12 .7.2000. S. I) eine elltsprecheooe Bcstimmullg. die sich auf 
kOlltrollienc: Lieferullgen (Anikel (2), gemeinsame Ermiulungsgruppell (Anikel 13) und verdeckte 
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Ermittlungen (Artikel 14) bezieht und die mit dem In-Kraft-Treten des Übereinkommens für Österreich 
praktische Bedeutung gewinnen wird; der Abschluss weilerer Vereinbarungen mil Pannem außerhalb 
der Europäischen Union ist durchaus denkbar. Zur Sicherstellung einer entsprechenden FlexibiliLät wird 
daher auf eine Aufzählung der erfa.<;slen Vereinbarungen verzichtet (vgl. etwa auch § 64 Abs. J Z 6). 

Zu§74Abs.lZ9: 

Der Entwurf schlägt u.a. eine Modemisienmg der im Bereich der Sexualdelikte verwendeten Sprache vor. 
Dies betrifft insbesondere die Wendung" gewerbsmäßige Unzuchr', worunter Prostitution verstanden 
wird. Der Enlwurf schlägt daher vor, diese Wendung in den §§ 215,216 und 217 durch den Begriff 
• .prostitution" zu ersetzen, wobei sich im Hinblick auf die Häufigkeit seiner Verwendung - etwa auch in 
den unter einem vorgeschlagenen neuen Bestimmungen gegen Menschenhandel (I.' 100a) und Förderung 
u.a. der Prostitution von Minderjährigen (I.' 215a), sowie auf Grund der vorgeschlagenen Ergänzungen in 
§ 106 - empfiehlt, eine Definition in den Katalog der Begriffsbestimmungen des § 74 aufzunehmen, 

Die vorgeschlagene Definition (§ 74 Abs. J Z 9) orientiert sich an den in verschiedenen 
landesgeselZlichen Bestimmungen verwendeten Formulierungen (§ 4 Abs.2 Burgenländisches landes­
PolizeistmfgesclZ, LOB!. Nr. 35/1986; § 2 Abs. 1 Kärntner ProstitutionsgeselZ, LOB!. Nr. 58 /1990; § 2 
des Niederosterreichisches ProstirutionsgeselZ, LOB\. 4005 ; § 2 Abs. 1 OberösterTeichisches 
Po[izeistrnfgeselZ, LOB!. Nr.36/ 1979; § 2 Abs. ISteiermärkisches Proslitutionsgesetz. LOBI. 
Nr. 16/ 1998; § [4 [il . a Tiro[er Landes-Polizeigesetz. LOB!. Nr.60/ 1976; § 2 Abs. 1 Wiener 
Prostirutionsgesetz. LOB!. Nr. 7/ 1984). Dort wird zumeist auf die Wendung "gewerbsmäßige Vornahme 
oder Duldung sexueller Handlungen" zurückgegriffen; da die Definition in § 70 auf die gewerbsmäßige 
Begehung einer strafbaren Handlung abstellt, wird vorgeschlagen, die auf die Vornahme oder Duldung 
von geschlechtlichen Handlungen abzielende Gewerbsmäßigkeit in Worten zu umschreiben. Jedenfalls 
soll es fiir die Einordnung des Verhaltens einer Person unter den Begriff • .Prostitution" auf die bloße 
Absicht ankommen, sich aus wiederkehrend gegen Bezahlung vorzunehmenden oder zu duldenden 
Sexualkontakten eine fortlaufende Einnahme zu verschaffen. 

Hervorgehoben sei, dass der mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 2002, BGBI. I Nr. 134 , eingeführte 
§ 207b Abs. 3 nicht auf • .Prostirution" iSd nunmehr vorgeschlagenen Definition abstellt. Im Sinne eines 
verstärkten Schutzes von Minderjährigen vor einem Erleben von Sexualität als "käuflicher Ware" kommt 
es fiif die Strafbarkeit desjenigen, der eine minderjährige Person unmiuelbar durch Entgelt zu einem 
Sexualkonl3kt verleitet. nicht auf eine gewerbsmäßige Absicht der oder des betroffenen Jugendlichen an. 

Zu Artikel 1 Z 5 und 6 (§§ 100 und 101 StGB): 

Vorbemerkungen: 

Gelegentlich wurde die Abschaffung der §~ 100 und 101 gefordert (z.8. Schwaighofe.,. in WrK1
, I.' 100 

Rz 1). Dies würde im Ergebnis aber einen geringeren strafrechtlichen Schutz von auf Grund ihrer 
körperlichen bzw. geistigen Verfassung oder ihres Alters besonders schutzWl1rdigen Opfern gegen 
sexuellen Missbrauch (§§ 205, 206, 207) bedeuten: Bei einer zum Zweck eines solchen Missbrauchs 
erfolgten Entfilhrong handelt es sich um eine Vorbereirungshandlung, die bereits für sich stnlfwürdig 
encheint, und zwar unabhängig davon, ob es in der Folge :rum geplanten Missbrauch kommt oder nicht -
etwa, weil der Täter zuvor ausgefon>eht wird oder sein Opfer aus fun:;ht vor Entdeckung entkommen lässt 
bzw. aussetzt. Häufig wiirde wegen der zeitlichen Entfemung zum geplanten Missbrauchsakt eine 
Verfolgung wegen des versuchten Missbrauehsdelikts ausscheiden. Im Vergleich zu § 99 Abs. I sehen 
die ~~ 100, 101 eine höhere Strafdrohung vor. was im Hinblick. auf die im Zustand bzw. Alter gelegene 
geringere Widerstandsfahig- bzw. - möglichkeit des Opfers auch sachgerecht erscheint, Überdies werden 
etwa Kleinstkinder oder Menschen im Koma im Kontext des § 99 nicht als taugliche Oeliktsobjekte 
angesehen. weil ihnen die Fähigkeit bzw. freiheit zu wiUkürlichen Ortsveränderungen fehlt 
(SCh· .... aighofe.,. in WK2, § 99 Rz 6). Demgegenüber stellen die §§ 100, 101 auf ein - nicht unbedingt 
gewaltsames - Wegbringen des Opfers von seinem ursprünglichen Aufenthaltsort ab ( .. EntfUhren"); das 
Opfer wird dadurch den es don umgebenden Schutzbeziehungen entzogen und gerät in den 
überwiegenden Einflussbereich des Täters. 

Aus diesen Erwägungen hält der Entwurf an den §§ 100 und 101, wenn auch mit gewissen 
Modifizierungen, fest . 

Zu § 100: 

~ 100 idgF ( •. Entfilhrung einer willenlosen oder wehrlosen frau") encheim nicht nur im Hinblick auf die 
Verwendung des Begriffes • .zur Unzuchl mis~brauchen" novellierungsbedürtig. So ist nicht einzusehen. 
weshalb sich der besondere Entfubrungsschutz (Abs. I idgF) nur auf Personen weiblichen Geschlechts 
beschränken soll, die sich in e inem der genannll:n Zustände befinden. Die Gefahr eines sexuellen 
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Missbrauchs kann durchaus auch bei männlichen Personen bestehen (vgl. auch ~ 205 Abs.2 idgF). In 
diesem Sinn wird eine geschiechl.sneuI11l\e Fonnulierung \'orgeschlagen. 

Weiters encheint angezeigt, bei dieser Gelegenheit den Begriff .. geisteskrank" einem moderneren 
Sprachgebrauch anzupassen. Vorgeschlagen wird. stall dessen die Wendung "psychisch krank" 
e inzusetzen. Die: Auslegung des Begriffs wird sich im gegebenen Zusammenhang vor allem an dem 
weiten Verständnis in Art. 2 Abs. 1 Z 6 PersFrG zu orientieren haben, wonach auch Fälle einer geistigen 
Behinde rung umfasst sein körmen (vgl. Kopelzki in Korj"elt/Holoubek, Komm B-VG, Art. 2 PersFrG , 
Rz 65). Be i diesem Personenkreis wird gegebenenfalls die Rechtswirksamkeit einer Einwill igung in die 
Entfuhrung und damit deren mögliche Rechlfenigung eingehend zu prüfen sein. Fallbezogen sind 
nämlich auch psychisch Kranke durchaus in der Lage, rechtswirksam in die Entführung zu sexuellen 
Zwecken einzuwilligen (vgl. Sch\../aiglrojer in WK1, § 100 Rz 12). Keinesfalls soll d ie Bestimmung im 
Sinne e ines überzogenen Schutzes bestimmter Personengroppen ausgelegt werden, die ihnen ein 
Ausleben ihrer Sexualität verwehrt. 

Der Entwurf hält auch an der Beschränkung des besonderen Entfiihnlilgsschutzes auf Personen fest, die 
entweder psychisch krank sind oder sich in einem Zustand befmden, der sie zum Widerstand unfähig 
macht. Bei ersteren kann eine Prüfung, ob die entfühne Person WidersWKI zu leisten imstande war, 
unterble iben. Isl die Person jedoch bloß schwachsinnig oder leidet s ie an einer vorübergehenden 
Bewusstseinsstörung (vgl. ~ 205), so ist sie gegen Entführung nur geschützt, weM ihr Zustand sie zum 
Widerstand unflihig macht, Widerstand für das Opfer also unmöglich, aussichtslos oder unzumutbar ist 
(siehe EB zur RV des SIGB, 30 BlgNR XIII. GP, 231). 

Der Begriff ,,.Entführen" wird im Sinne des bisherigen Verständnisses beibehalten (siehe EB zur RV des 
5tGB , 30 BlgNR XIII. G P, 231). unter ,,sexuellem Missbrauch" sind im Kontext des § 100 
Talhandlungen iSd ~ 205 zu verstehen. Auf die vorgeschlagenen Änderungen in § 205 Abs. I seI im 
Übrigen hingewiesen. 

Demgegenüber verzichte t der Entwurf auf den in Abs.2 idgF nonnierten Strafaufhebungsgrund bei 
nachfolgende: r Eheschl ießung zwischen Täter und Opfer. Die Tathandlung in einem solchen Fall rur 
slraflos :zu erklären, erscheinl im Sinne eines effektiven Schutzes des Opfers vor se)(uellem Missbrauch 
anachronis tisch. 

Bere its die geschlechtsneulrale Neufassung des Regelungsinhalts morden eine Änderung der Überschrift 
zu § 100, wobei gleichzeitig die Vermeidung des Begriffes "willenlos" im Zusammenhang mil einer 
psychisch kranken Person angebracht erscheint. Entscheidend ist die auch bei diesem Personenkreis 
angenommene WidersLandsunfähigkeil (s.o). Deme:ntsprechend wird als neue Überschrift ,.Enlfiihrung 
e iner wehrlosen Person" vorgeschiligen. 

Zu § 101: 

Wie bei § 100 wird auch bei dieser Bestimmung die Wendung "um sie zur Unzucht zu missbrauchen" 
angepasst . Unter .,se:tuellem Missbrauch" s ind im gegebenen Kontext Tathandlungen nach den §§ 206, 
207 zu verstehen. Denkbar wire: auch ein Missbrauch im Zusammenhang mit der Herstellung von 
pornographischen DantdJungen von (unmündigen) Minderjährigen im Sinne von § 207a Abs. I Z I idF 
des Entwurfs. 

Zu Al""likel I Z 7 (§ 104a und l04b StGB): 

Vorbemerkung zu § J04a: 

Zur Umsetzung des VN-ProtokoJis zur Verhütung, Bekämpfung und Besuafung des Menschenhandels 
(Art. 5 Abs. J iVm Art. 3), des Fakultativprotokolls zum VN-Übereinkomrnen über die Rechte des 
Kindes betreffend Kinderhandel , Kinderprostitut ion und Kinde:rpomographie (Art. 3 Abs. I lh. a (i) iVm 
Art. 2) sowie des Rahmenheschlusses zur Bekämpfung des Menschenhandels (ABI. L 203 vom 
1.8 .2002,5. I ; An. I Abs. I) sind gewisse Anpassungen im 5tGB erforderlich. Die erwähnten 
Instrumente wenden sich gezielt gegen bestimmte Handlungen im Vorfeld der eigentlichen Ausbeutung 
von Me nschen und zwar unabhängig davon, ob es später Latsichlich zu der im Zeitpunkt der Handlung 
beabsiChtigten Ausbeutung durch den Täter oder einen Drinen gekommen ist. Weiters verlangen Art. 2 
des Rahmenbeschlusses, Anikel S Abs.2 li t. ades VN.Mcnschenhandelsprotokolls zum Palermo­
Übereinkommen sowie Art. 3 Abs. 2 des FakultativprotokoJ1s zur Kinderrechtskonvention, dass auch der 
Versuch e inet solchen Handlung sowie jede Beteiligung daran zu kriminalisieren sind. Eine bloße: 
Heranziehung von ~ 12 5 tGB iVm einem Ausbeulungsdelilet würde angesichts der Ausgestaltung von * 12 StGB jedenfalls dort zu kun greifen, wo der unmittelbare Täter zB eines Sexualdeliktes noch gar 
nicht in das Versuchsstadium eingeU"ete:n ist (Sual1osigkeit der versuchten Beteiligung). Da sich die 
Definiti on des Menschenhandels nach diesen internationalen Vorgaben nicht auf den Anwendungsbereich 
von § 217 idgF beschränkt, sondem ncbe:n jenem der sexuellen Ausbeutung auch den Aspekt der 
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Ausbeutung der Arbeitskraft und auf VN-Ebene überdies den Handel zum Zweck der Organentnahme 
umfasst, erscheint es sinnvoll. in den Drillen Abschnitt (Strafbare: Handlungen gegen die Freiheit) eine 
umfassende neue Strafbestimmung gegen Menschenhandel einzufügen. wobei sich eine Einordnung 
zwischen dem thematisch verwandten § 104 (Sklavenhandet) und den allgemeinen Delikten der 
Nötigung, gerahrlichen Drohung und Täuschung (§§ 105 bis 108) anbietet (§ 100a). 

Zu § l04a: 

Die vorgeschlagene Bestimmung ist in vier Absätze geglieden: Die Abs. I und 2 sehen eine 
Grundstrnfdrohung von bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe vor. In Abs. J sind verschiedene Umstände 
normiert (Täuschung. Ausnützung einer Zwangslage u.a.), unter denen die alternativ aufgezählten 
Talhandlungen hinsichtlich Personen jedes Allers kriminalisiert werden (vgl. An.3 lil. a dcs VN­
Protokolls zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels und Art. [ Abs. I des 
Rahmenbeschlusses des Rates vom [9 . Juli 2002 zur Bekämpfung des Menschenhandels, ABI. L 203 
vom 1.8.2002, S. I). In Abs. 2 wird im Sinne eines erhöhten Schutzes von Minderjährigen auf die im 
Abs. ! genannten Begleitumstände verzichtet (vgl. Art. 3 Iit. c des VN-Protokolls zur Verhütung, 
Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels und An. lAbs. 3 des RaJunenbeschlusses des Rates 
vom 19. luli 2002 ZUT Bekämpfung des Menschenhandels), iiberdies ist eine weitere Tathandlung - das 
bloße Anbieten - vorgesehen (vgl. Art.3 Abs. I Iil. a (i) des Fakultativprotokolls zum VN­
Übereinkommen iiber die Rechte des Kindes betreffend Kinderfumdel, Kinderprostitution und 
Kinderpomographie). Die Strafdrohung von sechs Monaten bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe beim 
Einsatz von Gewalt oder gerahrlicher Drohung gegenüber Betroffenen jeden Alters (Abs. 3) entspricht 
jener der schweren Nötigung iSd § 106 Abs. [ Z 3. Abs. 4 enthält verschiedene Qualifikationen, die An. 3 
Abs. 2 des Rahmenbesehlusses zur Bekämpfung des Menschenhandels Rechnung tragen sollen, der in 
bestimmten Fällen eine Hächstfreiheitsstrafe von zumindest 8 Jahren verlangt. Zur besseren Einordnung 
in das System der im StGB üblichen Strafrahmen bietet sich demnach die Androhung einer Freiheitsstrafe 
von einem bis zu zehn Jahren an. 

Als Tathandlungen iSd Abs. I bis 3 kommen das Anwerben, Befordem, Weitergeben, Beherbergen oder 
Aufnehmen einer Person in Betracht, und zwar immer dann, wenn dies in der Absicht geschieht, ~ das 
Opfer in bestimmter Hinsicht durch den Täter oder einen Drinen ausgebeutet werde. Abs. 2 sicht bei 
minderjährigen Opfern überdies als weitere Tathandlung das Anbieten zu einem solchen Zweck vor. Die 
beabsichtigte Ausbeutung kann sich auf dreierlei Aspekte beziehen. nämlich die seJo;uelle Ausbeutung, die 
Ausbeutung durch Organemnahme sowie die Ausbeutung der Arbeitskraft. 

Der Ausdruck .. sexuelle Ausbeutung" wird bereits in § 278a Z I verwendet. Nach dem I AB zum 
StRÄG 1996, 409 BlgNR XX. GP, sind darunter vor allem strafbare Handlungen nach den §§ 216 und 
207a zu verstehen, aber auch strafbare Handlungen zB nach den §§ 207a Abs. I Z I idF des Entwurfs, 
207b AM. 2 und 3 oder 215a idF des Entwurfs können mit seJo;ueller Ausbeutung verbunden sein. 

Eine Ausbeutung durch Orga.entnahme wäre jedenfalls dann gegeben, wenn an einer lebenden Person 
eine fremdnützige Organentnahme erfolgen soll, die nicht iSd § 90 gerechtfenigt wäre und daher - würde 
sie entsprechend der Absicht des Menschenhändlers durchgeführt - nach österTeichisehem Recht als 
Körperverletzung iSd §§ 83ff zu verfolgen wäre. Nach dem Plan des Täters müsste also entweder eine 
rechtlich wirksame Einwilligung des Opfers in die beabsichtigte Organenmahme fehlen - etwa wenn 
dieses über die beabsichtigfe Operation gar nicht informien oder seine Einwilligung durch Gewalt, 
Drohung oder List erlangt werden soll; andererseits könnte die mangelnde Rechtfenigung - unabhängig 
von einer allenfalls wirksam eneilten Einwilligung - auch in einer Siuenwidrigkeit der beabsichtigten 
Verletzung liegen (vgl. Burgsloller in WrK, § 90, Rz 119-130). Bei einer Organentnalune zu 
Heilzwecken - etwa beim Empfanger eines Spenderorgans oder zur medizinisch indizienen Entfernung 
eines z.B. tumorbefallenen Organs - würde es bereits am Element der Ausbeutung des Körpers der 
betroffenen Person fehlen, weshalb ein solcher fall nicht unter die iSd der Bestimmung gegen 
Menschenhandel problematischen Organentnahmen zu subsumieren wäre. Aueh bei einer gemäß § 64 
Abs. I Z 4 StGB zu verfolgenden Auslandstat müsste immer geprüft werden, ob die an der 
.,verhandelten" Pe~n geplante Organentnahme nach österreichischem Recht zulässig wäre. Im Rahmen 
der dritten Säule der Europäischen Union sind vor kurzem BCflItungen über eine Initiative des 
griechischen Vorsitzes für einen Rahmenbeschluss des Rates zur Verhinderung und Kontrolle des 
Handels mit menschlichen Organen und Geweben aufgenommen worden. in welchem sich derzeit auch 
Straftatbestände gegen unter bestimmten Umständen vorgenommene Organtransplantationen finden. Die 
Entwicklung dieses Entwurfes wird im Auge zu behalten sein; möglicherweise wird sich im Fall seiner 
Annahme durch den Rat dadurch in Zukunft auch die Wertung ändern, unter welchen Umständen eine 
OrganentnaJune als • .Ausbeutung" anzusehen sein wird. 
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VOIer Ausbeutung der ArbeitskTafi versteht der EmwUTf Praktiken, d ie noch nicht als Sklaverei oder 
sklavcrciähnlich anzusehen wären (vgl. § 104), aber ein wucherisches Element bzw. e in grobes 
Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung in sich tragen (vgL §§ 154, ISS 51GB, § lOS FrG). 

Wie in anderen Bestimmungen soll nicht nur eigennütziges Handeln eines Täters strafbar sein. der die 
befrofTene Person selbst auszubeuten gedenkt, sondern Menschenhandel auch dann vorliegen, wenn das 
Oprer der Ausbeutung dUTCh einen Drillen zugeführt werden soll. 

Wie bereits erwähnt, kommen als Tatbandlungen iSd Abs. 1 bis 3 das Anwerben, Serordern, 
Weitergeben, Beherbergen oder (sonstige) Aufnehmen einer Person in Betmcht. .. Anwrrben" heißt, 
jemanden dazu verpnichlcn, sich in einer der genannten Formen ausbeuten zu lassen (vgl. § 217 Abs. 1; 
EB zur RV des StGB , 30 BlgNR XIII. GP, 364). Dieses Verständnis entspricht auch am ehesten der 
Bedeutung von ,Jecruilment" (engi.) b;r;w. "recrulemenr· (frz.) in den erwähnten Rechtsinstromenten, d ie 
durch diese Bestimmung umgesettt werden sollen . .. &ffirderh" bedeutet jede Verbringung von einem 
On zu einem anderen, wobei dies auch durch Organisation des Transports bzw. der Fahrkarten für 
öffentliche Verkehrsmillel erfolgen kann. sofern dafiir ein gewisser Organisalionsaufwand erforderlich 
is t. Unter .. Weitergeben" ist jede Art der Übergabe oder "Übertragung'" e iner Person zu versteben; 
in.~besondere wären davon aoch Vorgänge erfasst, die einem Kauf , Tausch, einer Vererbung oder 
sonstigen AbtrelUng e ines Menschen gleichkommen und dem in An. l Abs. t des Rahmenbesch lusses zur 
Bekämpfung des Menschenhandels mit "Tausch der Kontrolle oder Weitergabe der Kontrolle über die 
Person" (engI.: "ellOchange or transfer of control over that person") umschriebenen Elemenl entsprechen. 
Unter diesem Aspekt wird dem Tatbestandsmerkmal insbesondere im Zusammenhang mit der Verfolgung 
von Auslandsstraftaten Bedeutung zukommen, soweit in anderen Kuhurk:reisen Herrschaftsverhällnisse 
bestehen, die deranige ,.Übertragungen" von Personen bzw. Hernchaftsverhältnissen zulassen. 
"Beherbergen" (engl. ,,harbouring", (rz. "hebergement") bedeutet Unterkunft Gewähren in jeder Form. 
,.AufnebmeD·' (engl. ,Jeceipt", frz .,accueil") kann etwa darin bestehen, die verhandelte Person am 
Zie lort oder an einer Zwischenstation in Empfang zu nehmen. Diese Handlungsform wird insbesondere 
dann zum Tragen kommen, wenn der Täter das Opfer zwar nicht i5d der obigen Ausfuhrungen befördert 
oder weitergibt, dieses aber an einem bestimmten Ort - an dem es sielt etwa auf Grund von Anweisungen 
und/oder näheren Wegbeseltreibungen eines Anwerben einzufinden hat - zum Zweck der kUnftigen 
Ausbeutung (durch ihn selbst oder einen Dritten) in Empfang nimmt ... Anbit'teo" einer mindetjährigen 
Penon iSd Abs. 2 ist d ie ausdriickliche oder konkludente Erklärung, zur Überlassung oder Vermittlung 
einer (konkreten) Person für einen der in Rede stehenden Ausbeutungszw«ke bereit zu sein. Das 
Angebot als solches genügt; auf e ine Annahme kommt es nicht an. Damit sollen Angebote sowohl 
gegenüber bestimmten anderen Personen als auch etwa durch Inserat oder auf einer Intemetseile strafbar 
sein (vgl. § 207a; JAB zur 5 lGB·Novelle 1994, 1848 BlgNr. XVIII. GP). 

Wie bereits einleitend erwiihnt, reichen die genaruuen Tathandlungen bei minderjährigen Opfern (Abs. 2) 
auf Grund deren besonderer SchutzWlirdigke it bereits für sich und ohne Rücksicht auf weitere Umslände 
bzw. Tatmodalitäten zur Begründung der Strafbarkeit aus. Im Fall der Anwendung von Gewalt oder 
aefihrllcbu Drohung (Abs. 3) soll jedoch bei Opfern jeder Altersgruppe die erhöhte - an § 106 
oriemiene - Strafdro ltun.s zum Tragen kommen. Ansonsten beSieht bei erwachsenen Opfern (Abs. I) erst 
beim Einsatz bestimmter verpönter Talmiuel bzw. dem vorliegen bestimmter Umstände e in 
Schuubedürfnis , das eine Pönalisierung erfordert. 

Gefordert is t zur Tatbegehung nach Abs. I die Täuschung des Opfers, das Ausnützen ei ner Zwangslage, 
einer psychiSChen Krankhei t oder eines Zustands, der das Opfer zum Widerstand unfähig macht, der 
Missbrauch eines AutoritätsverhäItnisses. die Einschüchterung des Opfers oder aber die Gewährung oder 
Annahme eines Voneils für die Übergabe der Herrschaft ü~r das Opfer. 

Zu den Begriffen " Täuschung", " Ausnützen einer Zwangsl:llge" und •. EinschÜchterung" sei auf deren 
Bedeutung in den §§ 2 17 Abs. 2, § 207b Abs. 2 (siehe auch die Entschließung des NR vom 10. Juli 2002, 
[521E XXI. GP bzw. den Erlass vom 26. Juli 2002 JMZ 3 18 .0 t 513 1-11. 1/2002 ., JAB\. NT. 30/2002) und 
§ 2 16 Abs.2 verwiesen . .,Elnsehiiebterung" ist ein Verhalten im Vorfeld der genUtrlichen Drohung; 
Gewalt oder gefährliche Drohung iSd § 74 Abs. I Z 5 sind daher nicht erforderlich. Es genügt die 
Herbeifiihrung eines psychischen Zustands, in dem da.~ Opfer aus Angst nicht mehr frei entscheiden kann. 
Das Abstellen auf e in "Ausnützen einer psycblschen Krankheit oder eines Zustands, der d:lls Opfer 
zum Widerstand unfäbig matht" (vgl. § 205 idF des Entwurfes) b ietet sich - ebenso wie das 
,.Ausnützen e iner Z wangslage" - zur Umsetzung von Artikel I Abs. I li l. c des Rahmenbeschlusses Ztlr 
Bekämpfung des Menschenhandels an. Wie bei § 100 soll aber der besondere Schutz gegen 
Menschenhandel im Vergleich zu § 205 auf die Aspekte der psychiSchen Erkrankung bzw. der 
Widerstandsunf:ihigkeit beschränkl bleiben. " Missbrauch eines Autoritiitsverhiltniues" stellt aur eines 
der im ~ 212 bezeichneten Verhältnisse und das Vorliegen der dort genannten Vorausset;r;ungen ab. Die 
.. Gewährung oder Annahme eines Vorteils für dit' Übergabt' der Herrschaft" über das Opfer hat vor 
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~.lIem Fälle im Auge, in denen - soweit dies etwa in anderen Kulturkreisen vorkommt - Zahlungen zur 
Ubenragung der HelTSchaft. über eine Perwn fließen, eine Person also regelrecht verkauft wird. 

Die qualifizierenden Umstände in Abs.4 gehen, wie erwähnt, auf die Vorgaben in Anikel 3 Abs. 2 des 
Rahmenbeschlusses zur Bekämpfung des Menschenhandels zurück. Unter .. sehwucr Gewalt" (vgl. 
Anikel 3 Abs. 2 1il. c des Rahmenbcschlusses) ist die Anwendung iiberlegener physischer Kraft., die auf 
die: Überwindung eines wirklichen oder auch nur erwarteten Widerstands des Opfers gerichtet ist und 
einen hohen Grad der Intensität oder Gefährlichkeit e lTeicht, zu verslehen (vgl. § 201 Abs. I idgF). Es 
handelt sich um brutale oder rücksichtslose AggTcssionshandlungen, wie l.B. solche, mit denen idR 
Lebensgefahr verbunden ist. Auf Grund der besonderen Schutzwürdigkeit von Unmündigen wird die 
Tatbegehung gegen Unmündige generell in die Qualifikation aufgenommen, obwohl Anikel 3 Abs. 2 
lil. b des RalunenbeschJusses zulassen würde, die hohe Strafdrohung in Bezug auf unmündige Tatopfer 
auf den Menschenhandel zum Zweck der sexuellen AusbeulUng zu beschränken. Eine weitere 
Qualifikation 5011 in Entsprechung von Artikel 3 Abs. 2 li1. d des Rahmenbeschlusses die Tatbegehung im 
Rahmen einer kriminellen Vereinigung (vgl. § 278) diU"Stelien. Die Qualifikation bei vorsätzlicher oder 
grob fahrlässiger Gefihrdung des Lebens des Opfen geht lIuf Artikel 3 Abs.2 lil. ades 
Rahrnenbeschlusses zurück. Wie bei § 89 StGB soll auf eine konkrete Gefahr rur das Leben des Opfen 
abgestellt werden. Eine solche Gefahr liegt vor, wenn durch das Verhalten des Täters eine Situation 
geschaffen oder aufrechterhalten wird, die im konkreten Fall die Möglichkeit des Todes des Opfers 
besorgen lässt, uDd wenn es nur von unberechenbaren Umständen, also vom Zufall abhängt, ob die vom 
Täter herbeigefiihnen Bedingungen auch wirklich zum Tod fiihren oder nicht. Grobe Fahrliissigkeit liegt 
dann vor, wenn dem Täter eine ungewöhnliche, auffallende Sorglosigkeit zur last liegt und rur ihn der 
Eintrin einer Tatbildverwirklichung nü;ht nur entfernt möglich, sondern geradezu als wahrscheinlich 
vorhersehbar ist (vgl. auch § 159 idgF bzw. EB zu RV StGB-Novelle 2000. 92 BlgNR XXI. GP). Mit der 
QuaJifilQuion bei ZufÜgung eine5 besonders :u:hweren Nachtelb !ioll Artikel 3 Am. 2 lit. c 2. Fall 
umgesetzt werden ("or has caused particulatly serious hann to the viclim"). Darunter werden etwa 
KörperverlelZUngen mit schweren Dauerfolgen (~85) zu verstehen sein, aber auch z.B. im 
Zusammenhang mit einer Gewaltanwendung erfolgte Beschädigungen von Vennögenswenen, die weit 
über eine ,,schwc:rc Schädigung" iSd §§ 155 Abs. 1 bzw. 168a Ahs. 2 hinausgehen. Nachdem von einer 
,.schweren Schädigung" bereits bei Zufiigung eines deutlich über der bei Vermögensdelikten gellenden 
ersten WeI1grenze von 2000 Euro ausgegangen wird, wire ein besonders schwerer 
(vennögensrec::htlicherj Nachteil erst dann anzunehmen, wenn der Vermögensschaden über der zweiten 
Wengrenze, also über 40 000 Euro liegt. Ein Nachteil anderer Art wird in seinen Auswirkungen fiir den 
Betroffenen sowie dem Ausmaß der RechlSgutsbeeinträchtigung einer der beiden in Bezug auf 
Körperverletzung oder Vennögensschädigung beispielhaft genannten Tatfolgen vergleichbar sein müssen, 
um als .. besonders schwel''' iSd vorgeschlagenen Bestimmung eingestuft werden zu können. 

Zu § I04b: 

Mit der vorgeschlagenen Strafbestimmung gegen verbotene Adoptionsvennitflung soll An. 3 Abs. I li1. a 
(H) des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf 
von Kindern, die KiDderprosrirution und die Kinderpornographie (RV 18 BlgNR XXII. GP) umgesetzt 
werden, wonach die Vcrtragsstaaten zur Kriminalisierung des unstatthaften Herbeifiihrens der 
Zustimmung zur Adoption einer Person unter 18 Jahren unter Verstoß gegen die anwendbaren 
internationalen Übereinkommen betreffend die Adoption verpf1ichtet sind. In diesem Zusammenhang 
wäre insbesondere das (Haager) Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der internationalen Adoption (BGB I. JIJ Nr. 14511999) zu nennen, nach dessen Artikel 8 
geeignete Maßnahmen zu treffen sind, um unstalthafte Vermögens. oder sonst~lJe Voneile im 
Zusammenhang mit einer Adoption auszuschließen und alle den Zielen des Ubereinkommens 
zuwiderlaufenden Praktiken zu verhindern. Gemäß AnikeJ 4 lil. c (3) darf eine internationale Adoption, 
durch die ein dauerhaftes Eltern-Kind-Verhällnis begrundet werden soll, nur durchgefiihrt werden, wenn 
sich die zuständigen Behörden des Heimatstaates u.a. vergewissert haben, dass die Zustimmungen 
zustinunungsberechtigter Personen oder Instirutionen nicht durch icgendeine Zahlung oder andere 
Gegenleisrung herteigeruhn worden sind. Diese Schutzvorsc::hriften des HaageT Übereinkommens sollen 
insbesondere zur Verhinderung des Verkaufs von und des Handels mil Kindern beitragen (Art. 1). 

Aus diesem Kontext ergibt sich, dass als .. unstatthaft." (improperly) iSv Artikel 3 Abs. I 1i1. a (ii) des 
FakultativprotokoUs die Herbeiführung der Zustimmung durch Gewährung jedweden Vontils an 
zustimmungsberechtigte Personen zu verstehen ist und sich die Kriminalisierungspflichl daher auf diesen 
Aspekt der Adoptionsvennittlung beschränkt. Allfällige weitere Maßnahmen iSv Anikel 8 des Haager 
Übereinkommens wären daher im Vcrwaltungsrecht anzusiedeln, wobei insbesondere auf die 
Landesjugendwohlfahnsgesetze zu vcrweiscn wäre, nach denen in der Regel j ede unbefugte oder 
entgeltliche Adoplionsvenniulung verwaltungsstrafrechtlich zu altnden ist (§ 37 Abs. I Z I 1i1. e 
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Burgenländisches JWG; § 46 Abs. I lit.r Kärntner JWG: § S6 Abs. 3 Niederöstemichisches JWO; § 49 
Abs. I Z 2 Oberöslerreicrusches JWG; § 47 Abs. I Z 5 Salzburgc:r JWG ; § 49 Abs. I Z I 111. d 
Steiennärkisches JWG ; § 3S Abs. I Ht. f Tiroler JWG; § 37 Abs. I lit. h Vorarlberger JWO; § 4\ Abs. 1 
Z 5 Wiener JWG). 

Die vorgeschlagene Stralbeslimmung (§ I04b) soll urunil1elbar im Anschluss an § l04a 
(Menschenhandel) in das StGB eingegliedert werden. Abs. I stellt denjenigen unter Strafe, der bewirkt 
(vgl. § 104), dass eine zustimmungsberechtigte Person gegen Gewährung eines Voneils ruf sich (i.c:. den 
Zuslimmungsberechtigtc:n) oder einen Dritten der Adoption einer minderjährigen Person durch einen 
Dritten - also durch eine andere Person als den Voneilsgeber (vgl. auch Abs. 3) - zustimmt. Der Täter 
muss nicht selbst einen Vorteil gewähren, die Vennittlung eines von einem Dritten zu gewährenden 
Vorteils an einen ZustimmungsberechtigIen oder Dritten reicht aus. Ausschlaggebend ist, dass vom 
Berechtigten die Zustimmung wegen des gewährten Vorteils erteilt, das Kind also regelrecht "verkauft" 
werden soll. Wer in dieser Hinsicht auf eine zustimmungsberechtigte Person einwirkt, also ihre 
Zustimmung zur Adoption bev.irkt. macht s ich strafbar. Bedingter Vorsatz genügt. 

Welche Personen im Zusammenhang mit der Adoption eines Minderjährigen im Einulfall 
zustimmungsberechtigt sind. ergibt sich aus dem jeweils anwendbaren Adoptionsrecht (§ 181 ABGB 
bzw. §§ 1,26 IPRG). 

Der Begriff "Vor1eU" ist wie bei den Bestechungsdelikten (vgl. insbes. §§ 304, 307 und 308) weit zu 
ventehen, umfasst also nicht nur materielle Gegenstände bzw. Vermögensvorteile sondern darüber hinaus 
alles, was einen indirekten - allenfal ls auch bloß (substantiellen) immateriellen Voneil darstellen könnte 
(vgl. auch EB zu RV StRÄG 1998, 1230 BlgNR XX. GP, 24). Der Vorteil muss entweder der 
zustimmungsberechtigIen Person selbst oder einem Drillen. z.B. einem nahen Verwandlefl, gewährt 
worden sein. Eine im Zusammenhang mit der Adoplion allenfalls vereinbarte Zuwendung an das 
anzunehmende Kind selbst kann den Talbestand nicht erfüllen: Bereits aus dem Wortlaut ("oder einen 
Dritten") erscheinl hinlänglich klar, dass es sich bei dem Drillen um eine von den sonst im Tatbestand 
genannten verschiedene Person handeln muss. Überdies wäre bei einer Zuwendung an das betroffene 
Kind kaum an einen verpönten Verkauf von oder Handel mit einer Penon zu denken, gegen den sich die 
Bestimmung im Hinblick auf das geschülZle Rechtsgut (Fre iheit) wendet. 

Das Delilet ist vollendet, sobald die unstauhaft herbeigefühne Zustimmung (zivilrech!lich bindend) erte ilt 
worden ist; die endgültige Abwicklung der beabsichtigten Adoption ist nicht erforderlich. 

Während Abs. I den Grondtatbestand mit Freiheitsstnlfe bis zu zwei Jahren bedroht, sieht Abs. 2 eine 
stnlfsatzerhöhende Qualifizierung vor: Handelt der Täler, um sich oder einem Dritten einen 
Vennögensvoneil zu verschaffen, ist er mll Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen (vgl. z.B. 
§ 214). Eine strengere Bestrafun g desjenigen, der rur die Einwirkung auf zustimmungsberechtigte 
Personen für sich oder einen Dritten e inen finanziellen Vorteil anstrebt (§ 5 Abs. 2 StGB), erscheint im 
Hinblick auf die besondere Verwerfl ichkeit angemessen. 

Die Bestimmung beschränkt sich - wie An.3 Abs. I Iil. a (ii) des Fakuhativprotokolls (,,CIS an 
intermediary") - bewusst auf den Vennittler einer (beabsichtigten) Adoption, bei der eine Zuwendung an 
eine zustimmungsberechtigte Person im Spiel ist. Damit soll die Anbahnung bzw. Förderung solcher 
Adoptionen durch Drille unterbunden werden. Um zu verhindern, dass etwa der eine Partner eines 
adoptierenden Ehepaares in Bezug auf seinen Partner als Vennittler angesehen werden könnte, sind 
Annehmende - wie auch das (ältere) Wahlkind selbst, das auf die Zustimmung zu einer von ihm 
gewünschten Adoption runwirken könnte· ausdrücklich von der Strafbarkeit ausgenommen (Abs. 3). Bei 
der Fonnulierung der Ausnahme wurde auf das Vorbild in § 106a Abs.2 Fremdengeseu (Vermittlung 
von Adoptionen e igenberechtigter Frtmder) zurückgegriffen. 

Zu Artikel I Z 8 (§ 106 StGB): 

Nichl zuletzl im Hinblick auf Artikel 2 lil. a des Entwurfs für einen Rahmenbeschluss des Rales zur 
Bekämpfung der se~ueJlen Ausbeutung von Kindern und der Kinderpomographie (zulettt Dok. 12418/02 
DROIPEN 68 MIGR 92) sol! in Abs. I Z 3 hervorgehoben werden, dass die Nötigung zur ProSlitulion 
oder zur Milwirkung an e iner pornographischen Darbietung besondc:n wichtige Interessen der genötigten 
Person verlettt und daher eine schwere Nötigung iSd § 106 danteIlt. Im Bereich der Nötigung erscheint ­
im Gegensatz zu * 215a idF des Enlwurfs - e ine Differenzierung zwischen erwachsenen und 
mindc:rjährigen Opfern unangehracht. Geht eine erwachsene Person freiwillig der Prostitution nach oder 
wirkt sie freiwillig an einer pornographischen Darbietung mit, ist ke in Grund für eine stra.frechtliche 
Intervention zu ihrem Schutz gegeben. Zwang stell t in d iesem Zusammenhang nichl nur einen Angriff auf 
die Selbstbestimmung. sondern auch auf die Menschenwürde: dar, deren Wahrung im besonderen 
persönlichen Interesse der betroffenen Person liegt. 
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Zum Begriff ,.Prostitution" sei auf die vorgeschlagene Oefinirion (§ 74 Abs. I Z 9 ) verwiesen. 

Eine nähere Umschreibung, was unter Mitwirkung an e iner pom ographischen Darbietung zu verstehen 
iSI, wird in § 2 15a Abs. 3 (f ördenmg \l .3 . pornographischer Darbietungen Minderjähriger) normiert. Auf 
die diesbezüglichen Erläuterungen sei verwiesen. 

Im Hinblick auf die geänden e Formulierung von Ab!. I Z J soll auch Abs. I Z 1 sprachlich angepasst 
werden. Während der gehende Text vom .. Genötigten" spricht. soll nunmehr auch sprachlich der 
Umstand nachvollzogen werden, dass überwiegend Personen weiblichen Geschlechts zu Prostitution bzw. 
pornographischen Darbietungen gezwungen werden. Dies indiziert auch eine sprachliche Gleichschahung 
von Ab!. 2. 

Abs_ 3 enthäl! an § 100a Abs, 4 angelehnte qualifizi erende Umstände im Fall der Nöligung zu 
Prostitution oder pornographischer Darbietung, mit welchen eine § 100a Abs.4 entsprechende 
Suafdrohung verbunden wird. um Wenungsdifferenzen zwischen den beiden Bestimmungen zu 
vermeiden. 

Zu Artikel I Z 9 (§ 148a StGB): 

Diese Änderung ist bloß technischer Natur und ~II die mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 2002, 
BOB!. I Nr. 134, vorgenommene Verschiebung der Definition des Begriffes "Daten" aus § 126 Abs. 2 
StGB aF in den allgemeinen Teil des StGB nachvollziehen. Das in § 148a verbliebene Zitat ist damit 
unrichtig geworden; ein ausdrücklicher Verweis auf die BegriffSbestimmung erübrigt sich nunmehr im 
Hinblick auf § 14 Abs. 2. 

Zu Artikel I Z JO (Überscbrift des Zelloleo Abschnitts): 

Die Absdmiltsubcrschrift ru den Sexualde]ikten ]aUlel dcn:eil .,slnlfbare Handlungen gegen die 
Sittlichkeit". Diese Wortwahl ist nicht nur nicht mehr zeitgemäß. sondern trifft auch nicht den Kern der 
zu schützenden (personalen) Rechtsgüter. GeschUtzte Rechtsgüter dieses Abschnitts des StGB sind die 
sexuelle Selbstbestimmung sowie die Freiheit vor sexualbezogenen Beeinträchtigungen. Der Entwurf 
schlägt als neue Überschrift daher "Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität und 
Selbstbestimmung" vor. 

Zu Artibll Z J 1 (§ 201 StGB): 

Die in § 201 idgF vorgenommene Abstufung zwischen sogenannter • .schwerer Vergewaltigung" (Abs. I) 
und "Vergewalt igung" (Abs. 2) soll aufgehoben werden. Die Gleichsetzung einer Vergewa ltigung, bei der 
keine schwere Gewalt bzw. Drohung mit gegenwärtiger sc:hwerer Gefahr filr Leib oder Leben gegen das 
Opfer gerichtet wird. mit einem so genannten .minder schweren Raub" (§ 142 Abs. 2) erscheint mit 
Rücl(s ichl auf den mit jeder Vergewaltigung verbundenen schweren Eingriff in die sexuelle Integrität und 
Selbstbestimmung des Menschen nicht mehr zeitgemäß. Immerhin verlangt § 142 fiir die Privilegierung, 
dass es sich beim geraubten Gut um eine Sache geringen Wertes handeln und der Raub überdies ohne 
Anwendung von erheblicher Gewalt begangen worden sein muss. In deT Praxis wird dadurch etwa auch 
die Abnötigung einer Zigareuenschachtel geahndet. Hier besteht ein Handlungsbedarf, der nicht zuletzt 
auch dem gesteigenen Bewusstsein der Bevölkerung für die Verwerflichkeit VOn schweren 
Sexualdelikten Rechnung tragen soll. 

Der Entwurf schlägt daher eine Verschmelzung der Abs. I und 2 dgF zu einem neuen Abs. I vor, wobei 
für die nicht qual ifizierte Begehung eine Kombination aus dem Höchstmaß der Strafdrohung aus Abs. ] 
idgF und dem Mindestmaß aus Abs.2 idgF i1bemommen werden soll. Im Ergebnis steht damit beim 
Grunddelikt der gle iche Reaktionsrahmen wie bisher zur Verfügung. um den im Einzelnen doch sowohl 
täter- als auch opferseitig unterschiedlichen TatumsIinden angemessen Rechnung trdgen zu können. Die 
näheren Umstände der Vergewaltigung werden bei der konkreten Strafzumessung zu berüCksichtigen sein 
(§§ 32ff StGB). Durch die Anpassungen wird i1berdies der Eindruck vermieden, es könnte eine ,,minder 
schwere" Vergewaltigung geben. Im Hinblick auf die Aufhebung der Unterscheidung zwischen 
(einfacher) uoo schwerer Gewalt is t auch der letzte Satz von Abs. I idgF entbehrl ich geworden: Dass eine 
Betäubung vom Gewaltbegriffumfass t ist, erscheint unbestritten (LeukaupSteininger, StGBl, § 105 Rz 5 
und § 20 I Rz 13f). 

Die Änderungen in Abs. I machen auch eine Anpassung des bisherigen Abs. 3 erforderlich. der nunmehr 
a ls Abs. Z bezeichnet werden soll. Die qualifi~ierenden Umstände bleiben unveriindert. es werden 
lediglich die zwischen den bisherigen Abs. I und 2 unterscheidenden Slrafdrohungen an die Abstufung 
gegenüber Abs. I idgF angeglichen, was bei einem Abs. 2 idgF zu unterstellenden Sachverhalt zu einer 
bedeulenden Verschärfung des Strafrahmens fUhrt. 
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Zu A ... Ukel I Z 12 (§ 202 StGB): 

§ lOlldgF wurde in der Vergangenheit insofern kritisiert , als er im Vergleich zu § 106 SIGB (Schwere 
Nötigung) lediglich eine Strafdrohung von bis zu drei lahren FreiheitsstTafe aufWeise, obwohl es sich bei 
einer Nötigung zur Vornahme oder Duldung einer geschlechtlichen Handlung in der Regel um eine 
Verletzung besonders wichliger Interessen des VerlelZlen iSd § 106 Abs. I Z 3 handle, im Fall der 
geschlechtlichen Nötigung aber § 202 als Spezialdelikl zur Anwendung konune (vgl. z.B. 
Kienapfel/Schmoller, BT III. §§ 20 1-203 Rz 3; aM Schick in WrK l, § 202 Rz 3). Im Fall der Anwendung 
von qualifizierten NÖligungsmineln besteht im Übrigen ein Wcmmgswiderspruch zwischen den §§ lOS , 
106 Abs. I Z I und § 202 idgF (vgl. z.B. Schiele in WrK2, § 202 Rz 2; Kienapfel/Schmoller. BT III , 
§§ 201-203 Rz 3). 

Der Entwurf schlägt daher eine Anhebung der Suafdrohung beim Grunddelikt auf Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren vor (Abs. 1). Um den Gerichten im unteren Delüctsbereich wie bisher einen angemessenen 
Reaktionsspielraum zu belassen, soll also auf eine Suafuntergrenze verzichtet werden; Beispiele für einen 
solchen Strafrahmen finden sich bereits in den §§ 3 12 Abs. 3 StGB, 105 Abs. 2 Fremdengesetz und 28 
Abs. 2 SMG. 

Diese Verschärfung in Abs. I wäIl: auch in Abs. 2 nachzuvollziehen, wobei auch hier die qualifizierenden 
Umstände unverändert bleiben. Wie bei § 20 1 Abs.2 idF des Entwurfes kommt es hier zu einer 
bedeutenden Verschärfung des Strafraluneos. 

Zu Artibll Z 13 (§ 203 StGB): 

1m Zuge des mit der Strafgesetznovelle 1989, BGBI Nr. 242, zu Stande gekommenen Kompromisses zur 
Neugestalrung der Strafdrohungen gegen seJ:uelle Aggressionsharuflungen wurde auch die in § 203 idgF 
normierte ,'privilegierung" der Begehung einer in den §§ 20 lAbs, 2 und 202 idgF mit Strafe bedrohten 
Handlung in Ehe oder Lebensgemeinschaft vorgesehen, Demnach kann eine solche Tat derzeit nur auf 
Antrag der verletzten Ehepartnerin bzw. des verletzten Ehepartners oder der Lebensgerabrtin bzw. des 
Lebensgefiihrten verfolgt werden (vg\. § 2 Abs.4 StPO), sofern keine der qualifizierten Folgen oder 
Tatumstinde gegeben sind (Abs. I idgF). Überdies besteht die Möglichkeit eineT außerordentlichen 
Strafmilderung nach § 41 auch ohne die dort genannten Voraussetzungen, wenn die verletzte Person 
erklärt, weiter mit dem Täter leben zu wollen, und nach der Person des Täters sowie unter 
Berücksichtigung der Interessen der verletzten Person eine Aufrechterhaltung der Gemeinschaft erwartet 
werden kann (Abs. 2 idgF). 

Hintergrund dieser Bestimmung war die seinerzeitige Überlegung des Justizausschusses, dadurch der 
Tatsache Rechnung zu tnlgen, dass die Strafverfolgung von sexuellen Gewaltdelikten im familiären 
Intimbereich nicht immer im Interesse des Opfers liegen muss (JAB 927 BlgNR XVII . GP, 4). 

Die Sensibilität gegenüber der Persönlichkeit des Menschen und seinem Recht auf .sexuelle 
Selbstbestimmung ist in den letzten Jahren jedoch deutlich gestiegen, sodass dem Umstand, dass die 
Vergewaltigung im familiären Bereich stattgefunden hat, geringeres Gewicht beizumessen ist und eine 
generelle geseuliche Abschwächung der Strafbarkeit von in Lebensgemeinschaft begangenen sexuellen 
Aggressionshandlungen nicht mehr angebracht erscheint. Der Schutz der sexueIJen Integrität und 
Selbstbestimmung auch in der Ehe oder Lebensgemeinschaft sollte daher im Gesetz unmissverständlich 
zum Ausdruck gebracht werden. Der Entwurf schligt zu diesem Zweck die ersatzlose Streichung von 
§ 203 idgF vor. 

In der Lehre wurde ~ 203 Abs. 2 wiederholt kritisiert (vgl . z.B. KienapjeV&ltmo/ler, BT 1lI, §§ 20 1 bis 
203 Rz 59; Schick in WrK2, 11' 203 Rz 6) bzw. dessen mangelnde praktiSChe Bedeutung aufgezeigt (vgl. 
Schick in WrKl. § 203 Rz 6). Ein von heiden Partnern bekräftigter Wille zur Aufrechterhahung der 
Lebensgemeinschaft kann im Rahmen der allgemein zur Verfügung stehenden Reaktionspalette. 
insbesondere durch außerordentliche Strafmilderung bei Überwiegen der Milderungsgrunde (11' 41) oder 
bedingte bzw. teilbedingte Strafnachsicht (§§ 43 und 43a) adäquat berücksichtigt werden. Eine darüber 
hinaus gehende SonderDehandlung könnte als eine Verhannlosung des in den letzten Jahren immer mehr 
in den Mittelpunkt der gesellschaft lichen Diskussion gerückten Phänomens der (auch sexuellen) Gev.:alt 
in der Familie verstanden werden. Gleiches gi lt fiir die - unter gewissen Voraussetzungen - bestellende 
Regelung als Anlnlgsdelikt: Leichtere Fälle der Vergewaltigung oder geschlechtlichen Nötigung werden 
im Fall eines Wunsches auf Aufrechterhaltung der Lebensgemeinschaft in der Regel überhaupt nicht zur 
Anzeiae gelangen. Abgesehen davon würde in solchen Fällen eine Veruneilung zumeist wesentlich von 
der Aussage des Opfers abhängen, welches gemäß § 152 Abs. I Z 2 StPO von der Verbindlichkeit zur 
Ablegung eines Zeugnisses gegen den Ehepartner bzw. l.ebensgefihrten (§ 72 Abs. 2 StGB) befreit ist. 
Das seinerzeitige Bestreben des Justizausschusses, die Besonderheiten einer Ehe oder 
Lebensgemeinschaft angemessen zu beriicksichtigen, erscheint demnach auch bei e inem Verzicht auf 
§ 203 gewährleistet. 
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Auch der deutsche Gesetzgeber hat sich zwar später als der östem:ichische zur gleichen Strafdrohung für 
EhepartnerfLcbc:nsgefiihrten bei sclluellen Gewaltdelikten ents<:hlosscn, dann aber für eine 
uneingeschränkte Verantwortung (vgl. §§ l77f dStGB seil dem 6. Gesetz zur Refonn des Strafrechts, 
dBGBI. 1998 Teil I, S. 164). 

Zu Artikel I Z 14 (§ 2(1S SIGB): 

Wie ~ 100 bedarf auch § 205 neben einer Anpassung an den modemen Sprachgebrauch einer 
umfassenden Neugestaltung: Abs. I idgF beschränkt sich auf den Schutz von auf Grund ihrer 
körperlichen oder geistigen Verfassung besonders schutzwürdigen Personen weiblichen Geschlechts vor 
außerehdichem Beischlaf. Diese Differenzierung encheint anachronistisch: Einerseits wären auch dem 
Beischlaf gleichzuseuende geschlechtl iche Handlungen zu erfassen. Andererseits ist die Gefahr eines 
schweren sexuellen Missbrauchs auch bei einer männlichen Person, die sich in einem der genannten 
Zustände befindet, keineswegs ausgeschlossen, weshalb der Schutz entsprechend auszudehnen wäre. Der 
Entwurf schlägt demnach eine geschlechlSneutrale FOffilulierung sowie eine den §§ 206 und 207b Abs. I 
nachempfundene Modemisierung des Tatbestands in Abs. I und eine den §§ 207 und 207b Abs. I 
nachempfundene Anpassung von Abs. 2 vor. 

Wie in § 100 soll stall des bisher angefiihrten Begriffs ,.Geisteskrankheit"' der Tenninus "psychische 
Krankheit" verwendet werden. Da auch die Übenchrift (,'schändung") nicht mehr zeitgemäß ist und wie 
bei den §§ 206 bis 2Q7b der Umstand hervorgehoben werden soll, dass es sich auch hier um eine Form 
des sexuellen Missbrauchs handelt, wird als neue Überschrift "Sexueller Missbrauch einer wehrlosen 
Person" vorgeschlagen (vgl. auch § 100 idF des EntWUTfs). 

Unverändert bleibt die - altersunabhängige - Verfassung des Opfers. an die der besondere Schutz des 
§ 205 vor sexuellem Missbl1lluch anknüpft (Widerstandsunf'ahigkeit; psychische Kr.lnk.heit; Schwachsinn; 
tiefgreifende Bewusstseinsstörung; e inem dieser Zustände gleichwertige seelische Störung). Die verpönte 
geschlechtliche Handlung muss überdies in Ausnützung dieses Zustands vorgenommen erfolgen. 
Wesentlich fiir das Ausnützen als das bewusste Sich-Zunutze-Machen des Zustands des Opfers ist, dass 
dieses aufgrund seiner körperlichen oder geistigen Verfassung zum Widerstand unfähig ist oder keinen 
entsprechenden Willen entwickeln oder verwirkJichen kann, und der Täter dies bewusst als einen Faktor 
einkalkuliert, der seinem Vorhaben zugute kommt (vgl. * 207b Abs. I). Von einem Ausnützen ist dann 
auszugehen, wenn sich die Handlung gegen die Interessen des Opfers richtet. Die Bestimmung soll 
demnach nicht im Sinne eines übenogenen Schutzes ausgclegt werden, der den davon betroffenen 
Perwnen das Ausleben ihrer Sexualität verwehren würde. 

Abs. 3 bleibt unveränden. 

Zu Artikel' Z 15 (§ 207a SteH): 

Vorbemukung: 

Nach der geltenden Fassung des § 207a ist sln!.fbar. wer eine bildHche Darstellung einer geschlechtlichen 
Handlung an einer unmündigen Person, das ist eine Person, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat (§ 74 Abs. I Z I StGB), oder einer unmündigen Person an sich selbst, an einer anderen Person oder 
mit einem Tier. deren Betrachtung nach den Umständen den Eindruck vermittelt. dass es bei der 
Herstellung zu einer solchen geschlechtlichen Handlung gekommen ist. herstellt oder zum Zweck der 
Verbreitung einführt, befördert oder ausführt (Abs. I Z I) oder einem anderen anbietet, verschafft, 
überlässt, vorfilhn oder sonst zugänglich macht (Abs. I Z 2), aber auch, wer sich eine pornographische 
Darstellung mit Unmündigen verschaffi oder eine solche besitzt (Abs. 3). Die Strafdrohung beträgt für die 
Herstellung etc. Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahre, in qualifizierten Fällen d.h. bei gewerbsmäßiger 
Begehung oder bei Begehung als Mitglied einer kriminellen Vereinigung Freiheitsstrafe bis zu drei lahre; 
für das Sich-Verschaffen und den Besitz beträgt die Strafdrohung derzeit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monate oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätze. 

Einige der bereits erwähnten internationalen Instrumente machen Anpassungen im Bereich des § 207a 
StGB erforderlich: 

Artikel I lil. a und b des Entwurfs für einen Rahmenbeschluss zur Bekämpfung der selluellen Ausbeutung 
von Kindern und der Kinderpornographie (zuletzt Dok. 12418/02 DRQIPEN 68 MIGR 92) definieren 
Kinderpomographie als "pornographisches Material mit Abbildungen I. von echten Minderjährigen. die 
an einer eindeutig sexuellen Handlung mittelbar oder unmillelbar beteiligt sind, einschließlich 
aufreizender Abbildungen der Genitalien odCT der Schamgegend von Minderjährigen; oder 2. \Ion ech1en 
Personen mit kindlichem Erscheinungsbild, die mittelbar oder unmittelbar an der genannten Handlung 
beteiligt sind; oder 3. von realistischen Bildern nicht echter Kinder. die millelbar oder unmittelbar an der 
genann1en Handlung beteiligt sind" (im englischen Original: ,,pornographic material that visually depicts 
or represents I. areal child involved or engaged in se"ually explicit conduct. including lascivious 

67/ME XXII. GP - Entwurf (gescanntes Original) 31 von 147

www.parlament.gv.at



16 

exhibilion orthe genitals or Ihe puble area ara child; or 2. a real person appearing 10 be a child involved 
or engaged in thc aforementioned conduct; or 3. realistic images of a non-existcnt child involved or 
engllged in the aforementioned conduc!"). Die I. Gruppe betrifft die sogenannte ,.Realpornographic·· 
unter Mitwirkung von Minderjährigen, die 2. Gruppe die Realpomographie unter Mitwirkung von 
Erwachsenen mit kindlichem Erscheinungsbild. Die 3. Gruppe hemm die sogenannte "virtuelle 
Pornographie", die entweder überhaupt OMt Mitwirkung von Minderjährigen - etwa unter Verwendung 
von rein compulcrgenerienem Material - oder durch Verfremdung von zunächst unbedenklichem 
Bildmaterial echter Personen zu Stande kommen kann. Anders als § 207a StGB pönalisiert der 
Rahmenbeschluss-Entwurf nicht schlechthin Abbi ldungen Minderjähriger, die an einer se:tuellen 
Handlung beteiligt sind, sondem lediglich ,,pomographisches Material" mit solchen Abbildungen. Eine 
Definition von ,,pomographischem Material" enthäll der Entwurf fiir einen Rahmenbeschluss nicht. Es 
kann daher davon ausgegangen werden, dass für Österreich grundsätzlich die von der Judikatur zum 
Pomographiegesetz herausgebildeten Leitlinien zur Umsetzung herangezogen werden könnten. 

Artikel 3 Abs. I des Rahmenbeschlusses verlangt die Kriminalisierung von Hentellung, Venrieb, 
Verbreitung, Weitergabe, Anbieten oder sonstigem Zugänglichmachen sowie von Erwerb oder Besitz von 
Kinderpomographie iS der obigen Deftnition, wobei Artikel 3 Abs. 2 den Mitgliedstaaten freistellt, 
bestimmte Fälle von der Strafbarkeit auszunehmen. 50 muss Realpomographie von Erwachsenen mit 
kindlichem Encheinungsbild (2. Gruppe) nicht erfasst werden, wenn erwiesen ist, dass die daTgestellte 
Penon im Zeitpunkt der Abbildung (,.at the time ofdepiction") dM 18 . Lebensjahr bereits vollendet hatte 
(Artikel 3 Abs. 2 lil. a iVm Artikel I lil. b (ii». Weiters darf die mit deren freier Einwilligung und für 
deren eigenen Gebrauch erfolgte Hentellung von Abbildungen mit mündigen MindtJjährigen (81so 
Personen, die das 14. Lebensjahr berc:ilS vollendet haben) ausgenommen werden; gleiches gilt - mit deren 
freier Einwilligung - filr den Besitz von Abbildungen mit mündigen Minderjährigen tur ihren ei~enen 
Gebrauch (Artikel 3 Abs. 2 lit. b). Die drit!e Ausnahrnemöglicttkeit belrifft die Herstellung und den 
Besitz von virtueller Kinderpomographie durch den Hersteller für den Eigengebrauch (,,solely for his or 
her own private use"), sofern bei der Hentellung kein realpomographisches Material (I. und 2. Gruppe) 
verwendet wird bzw. wurde und auch keine Gefahr der Verbreirung des Materials besteht (Artikel 3 
Abs. 2 lit. cl. Diese Ausnahmemöglichkeiten sollen den im Laufe der intensiven Verhandlungen der EU-
5laaten über Definition und Tatbestand von zahlreichen Mitgliedstaaten geäußenen Bedenken gegen eine 
überzogene Kriminalisierungspflicht Rechnung tragen. 

Die von Österreich am 23. November 2001 unteruichnete Cyben;rime-Konvention des Europarats, ETS 
185, sieht in Artikel 9 Abs. 2 eine ähnliche Definition von Kinderpomographie vor, die sich ebenfalls aur 
die erwähnten drei Gruppen (Realpomographie von Minderjährigen, Realpomographie von Erwachsenen 
mit kindlichem Erscheinungsbild, vinuelle Kinderpomographie) bezieht. Die Kriminalisierungspflicht 
nach Artikel 9 Abs. 1 betrifft die Herstellung (zum Zweck der Verbreitung Ober ein Computenystem), 
das Anbieten oder Zugänglich-Machen, den Vertrieb, die Übertragung und den Erwerb von 
Kinderpomographie - jeweils über ein Computersystem - sowie den Besitz von Kinderpornographie in 
einem Computenystem oder aur einem Datenträger. Gemäß Artikel 9 Abs. 3 sind auch von der Definition 
des Europarates grundsätzlich alle Personen uOler achtzehn Jahren erfasst, ein Vertragsstaat könnle 
jedoch auch ein niedrigeres Schutzalter von nicht weniger als sech.zenn Jahren vorsehen. Diese 
Einschränkungsmöglichkeit ist fiir den Kreis der EU-Staaten mittlerweile durch den bereits erwähnten 
Entwurf eines Rahrnenbeschlusses uberholt (vgl. Artikel I lil. 8 des Rahmenbeschlusses). Nach 
der EuroparaISkonvention bestehen ebenralls Vorbehaltsmöglichkeiten in BeZ\l8 aur den Erwerb und den 
Besilz., aber auch hinsichtlich der Rea1pomographie von Erwachsenen mit kindlichem Erscheinungsbild 
sowie der virtuellen Kinderpomographie (Artike l 9 Abs. 4). 

Darüber hinaus enthält auch das Fakultativprotokoll zum Übereinkonunen uber die Rechte des Kindes 
betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderpros\itution und die Kinderpomographie in Artikel 2 lit . c 
eine Definition von Kinderpornographie sowie in Artikel 3 Abs. I Ilt. c eine Kriminalisierungspllichl 
betreffend Herstellung, Vertrieb, Verbreitung, Einfuhr, Ausfuhr, Anbieten, Verkauf und Besitz von 
KindeTpornographie, wobei auf Grund von Anikel I des Übereinkonunens uber die Rechte des Kindes 
(BGBI. Nr. 7/ 1993) auch im VN-Konlext auf Personen unter achtzehn Jahren abgestellt wird. 

Auch dieses Fakultativprotokoll zur Kinderrechtskonvention und die Cybercrime-Konvention enthalten 
allerdings keine weiteren definitorischen AnhallSpunkle dafur, was unter ,,pornographisch" bzw. ,,sexuell 
explizit" zu verstehen sei. 

Anpassungsbedarf besteht in § 207a demnach insbesondere hinsichtlich der Alcengruppe der mündigen 
Minderjährigen (das sind Personen. die bereits das vierzehnte, aber noch nicht das achtzehnte Lebensjahr 
vollendet habtn) sowie - im Hinblick aur die wei teren Vorgabtn des Rahmenbeschlusses • hinsichtlich 
der 5trafdrohung für Besitz (Artikel S Abs. I) und bei bestimmten qualifizierenden Umständen (ArtikelS 
Abs. 2). Dass § 207a idgF aur Grund seines Wonlauts (,,geschlechtliche Handlung an einer unmUndigen 
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Person oder einer unmündigen Person an sich selbst, an einer anderen Person oder einem Tier") derzeit 
nicht auch das (aufreizende) Zur-Scllau-Stellen der Gc:s.tblechtsteilc: erfasst (vgl. demgegenüber Artikel I 
lit. b (i) des Rahmenbeschlusses sowie Artikel 2 lil. c des VN-Fakuhalivprotokolls), ist in der Literatur 
bereits wiederholt als unangemessen kritisien worden (z.B. Schick in WrKl , ~ 207a Rz 8; 
Kienapfel/Schmoller, BT IU, Vorbem §§ 20lffRz 37 und 38 sowie § 207a Rz 8 und 10). 

Vorweggenommen sei weiters, dass zwar in Bezug auf Unmündige grundsätzlich nicht runter das 
derzeitige Niveau zurückgegangen werden soll, dass aber andererseits die Erfassung der Darstellung jeder 
geschlechtlichen Handlung bei mündigen Minderjährigen zu einer unangemessenen Beschränkung der 
Möglichkeiten zur zB filmischen Darstellung jugendlicher Sexualität führen wUrde. 

Zu § 207a: 

Die Tathandlungen entsprechen jenen des * 207a idgF, wobei rur die Zwecke der Abs. 5 und 6 eine 
Aufteilung der bisherigen Z I auf zwei Ziffern vorgeschlagen wird. Festzuhalten wäre, dass die Einfuhr, 
Beforderung oder Ausfuhr zum Eigengebrauch (vgl. Abs. I Z 2 idF des Ent\V\lrfs) nicht schlechthin 
straflos, sondern nach Abs. J unter dem Aspekt von Erwerb bzw. Besitz erfasst wäre. 

Als Tatobjekte sChlä&t der Entwurf den Begriff "pornographische Darstellungen" vor. Darstellung ist 
hier zum einen als Uberbegriff gemeint, der sowohl Abbildungen, die eine reale Handlung oder ein 
reales Geschehen an realen Menschen bzw. reale Menschen - grundsätzlich unmanipulien - wiedergeben 
(Abs. 4 Z I bis 3), umfasst, als auch virtuelle Bilder (Abs. 4 Z 4). Letztere sind bildliche Darstellungen, 
die ganz oder teilweise auf einer Abbildung von Realem beruhen lind entsprtthend verändert wurden, 
sodass eine vorher überhaupt oicht oder jedenfallS nicht ltinder- und/oder jungendpomographische 
Darste llung durch die Manipulation zu einer solchen wurde, oder die vollkommen künstlicb generiert 
worden :lind. DIl hier sohin ;rum U/lIersehied von den Z I bis) kein renle3 Ge.s-chehen "abgebildet" wird, 
soll insoweit nur der Begriff .. Darstellungen" verwendet werden, 

Durchgehend gemeinsam ist allen Varianten das Kriterium der WiI"kIlc:hkeitsnihe. Für die Z I bis 3 soll 
das ausdrücklich genannt werden; da die Z 4 auf die Z I bis 3 verweist, gilt das auch hier. Dacstellungsart, 
Medium oder Bi[dtriger sind demgegenüber grundsätzlich gleichgültig. Es kommen also Fotos, Dias, 
sonstige Abbildungen und Filme, aber auch sonstige Bild- oder Datenträger, wie z .B. Computerdisketten, 
CD-Roms, DVDs, Computerspiele u.i. in Betracht. Wirklichkeitsnah ist eine Abbildung bzw. Darstellung 
dann. wenn sie von der Wiedergabc:qualität und von der Erkennbarkeit her ein Niveau elTCicht, das im 
allgemeinen Sprachgebrauch als photogmphisch im Sinne von dokumentaristisch bezeichnet wird, also 
dem Betrachter den Eindruck vermittelt, Augenzeuge (gewesen) nI sein. 

Die TatbesWldsvarianten des Abs.4 Z I - geschlechtliche Handlung an einer unmündigen Person oder 
einer urunündigen Person an sich selbst, an einer anderen Person oder mit einem Tier - entsprechen dem 
gellenden § 207a. Erfasst werden hier ausschließlich reale Handlungen an bzw. von tatsächlich (: 
erwiesenennaßen) unmündigen Personen, also etwa auch jene von Schmolle,. in Kiel/apfel/Schmolle,., BT 
I1I, Rz 14 zu § 207a am Ende, erwähnten Fallkonsteltationen, in denen das Aussehen des Darstellers oder 
der Darstellerin hinsichtlich der Untersehreirung der Altersgrenze zweifelhaft erscheint, der Täter aber 
diese Person kennt und (daher) um ihr (unmündiges) Alter Bescheid weiß. Im Wege des vorgesehlagenen 
Abs . 4 Z 2 soll ein idgF unter einem behandeltes Element der Anlicheinspornographie in den Tatbestand 
einfließen: Mit dieser ZifTer sollen jene Fälle erfasst werden, in denen eine - wiederom wirkliehkeitsnahe 
im Sinne der vorstehenden Ausfiihrungen - Abbildung eines realen Geschehens vorliegt, wobei dieses 
Geschehen eine unmündige Person in einer Weise involviert. dass tUr einen objektiven Betrachter der 
Eindruck entsteht, eine geSChlechtliche Handlung im Sinne der Z I liege tatsächlich vor. Auf die 
Vorstellungswelt des Täters soll es hingegen grundSätzlich nicht ankommen, das heißt er ist 
gegebenenfalls selbst dann strafbar, wenn er weiß, dass es in Wahrheit zu keiner geschlechtlichen 
Handlung gekommen ist. Der Entwurf folgt daher insoweit Kienapfel/Schmolle,., BT 111 , Rz 12 zu § 207a 
(mwN in Rz 13). Er stimmt auch insoweit mit dem Justizausschussbericht zur Einfiihrung des § 207a 
StGB überein (I848 BlgNR XVUl. GP, hier: 2), als dort nämlich der "allfallige Gegenbeweis" nur im 
Zusammenhang mit der Altersgrenze erwähnt wird (während der Nachweis der tatsächlichen Beteiligung 
eines/einer Minderjährigen unter 14 Jahren nicht erforderlich sein sollte). 

Dieser Gegenbeweis. dass die abgebildete Person im Aufnahmezeitpunkt das 14. Lebensjahr bereits 
vollendet hat , müsse nach dem Justizausschussbericht zulässig sein. Be,.lel, Rehberg-Festschrift 56 f., und 
Schwaighofe,., stRÄG 1996, )9, sehen in einem solchen .. Gegenbeweis" eine unzulässige 
Beweislastumkehr. Dem schließt sich der Entwurf an. 1:.5 erscheint allerdings zweifelhaft, ob sich die: 
Frage eines aUtaUigen Gegenbeweises vor dem Hintergrund des Grundsatzes des § ) StPO einerseits und 
dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung andererseits (vgl. § 258 Abs. 2 StPO) überhaupt stellen kann. 
Der Tatbestand dürfte schon de lege lata - bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen - erst dann als 
erfiillt angesehen werden, wenn der Richter/die Richterin zur Überzeugung gelangt ist, dass es sich um 
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eine unmündige Person handelt . Es reicht zwar der Eindruck. aber der muss eindeutig, unzweifelhaft sein. 
Dem Eindruck nach heißt nicht ,,möglicherweise" im Sinne einer geringeren Wahrscheinlichkeit. Wie das 
Gericht zu dieser Überzeugung gelangen kann, ist - von den allgemeinen Grundsätzen abgesehen - nicht 
geregch; das Gericht kann daher seine ÜberzeUgWlg aus PersonenslandsdoJrumeßlcn gewinnen, kann aber 
auch auf Grund anderer Beweismittel wie etwa der Vernehmung von Zeuginnen oder Zeugen und nicht 
zuletzt auf Grund eigener Anschauung in Verbindung mil der allgemeinen Lebenserfahnlng dazu 
kommen. Schließlich ist ja eine CJl.a.Kte Altersbeslimmung über die Feststellung der Untcrschreitung der 
maßgeblichen Altersgrenze hinaus nicht erforderl ich. Kann das Gericht mit den ZUT Verfügung stehenden 
(Beweis)Mitteln nicht zu der l1ben:eugung gelangen, dass die abgebildete bzw. dargestellte Person 
unmündig oder minderjährig ist, so hat ein Freispruch zu ergehen, wobei auch Umstände zu 
beriicksichtigen s ind, die erst nach Anklageerhebung hervorkommen (den venniuelnden Vorschlag 
Schicks in WK zum SIGB2

, Rz 10 zu § 207a, die § I11 Abs. 3, 112 51GB analog heranzuziehen, er.;cheint 
mithin auch aus diesem Grund nicbt erforderlieb). 

Die Z 3 bringl zum einen die Einbeziehung der mündigen Minderjährigen, also jener Personen, die rwar 
das 14 ., nicht aber das 18. Lebensjahr vollendet haben, in Bezug auf geschlechtliche Handlungen, zum 
anderen die Einbeziehung der Genitalien oder der Schamgegend (miindiger und unmündiger) 
Minderjähriger in den Tatbestand. Pornographische Darstellungen der Geni13lien oder der Schamgegend 
(ohne geschlechtliche Handlungen) sind derzeit nur im Rahmen des Pomographiegesetzes sttafbar, bei 
der Herstellung wird auch ~ 208 herangezogen (vgl. Kierwpfel/Schmoller. BT 111, Vorbem §§ 201fT 
Rz 75, § 207a Rz 10 und ~ 208 Rz 8). 

Zumal die internationalen Rechtsinstrnmente - wie bereits eingangs erwähnt - in Bezug auf die 
geschlechtlichen Handlungen nicht so enge Vorgaben haben wie § 207a idgF, kann aus der Sicht des 
J::::ntwurfes bei den mündigen Minderjährigen - anders als bei den unmundigen Minderjährigen, bei denen 
dies gegenüber dem geltenden Recht eine Zurücknahme wäre - auf (allgemeine) Kriterien zum 
Pomographiebegriff abgestellt werden, wie sie von der Judikatur zum Pomographiegesett entwickelt 
worden sind. In diesem Sinn übernimmt der Entwurf die Abgrenzung zwischen pomogrnphischen und 
nichtpomographischen Abbildungen bzw. Danlellungen. Pornogrophisch sollen Abbildungen bzw. 
Darstellungen von geSChlechtlichen Handlungen mit mundigen Minderjährigen insoweit sein, als es sich 
um auf sich selbst redu-liene und von anderen ~bensäußerungen losgelösle Abbildungen handelt, die der 
sexuellen ElTegung des Betrachters dienen. 

Innerstaatlich zur Interpretation des Wones "unzüchtig" entwickelt, sollen diese Kriterien auch zur 
UmselZUng der Worte ,,anstößig", ,,aufreizend" ("Iascivious exhibition"; vgl EU­
Rahmenbeschlussenlwurf, Pkt 100 des explanatory reports zur Cybercrime-Konvention) bzw. ,,primarily 
for sexual purposes" (Fakultativprotokoll zur Kinderrechtskonvention) im SilUle der internationalen 
Vorgaben fiir die Kriminalisierung der Abbildung der Genitalien oder der Schamgegend ohne 
geschlechtliche Handlungen nutzbar gemacht werden, und zwar (auch hier) in Übereinstimmung mit den 
internationalen Vorgaben in gleicher Weise für unmundige wie für mündige Minderjährige. 

Die Z 4 hat die sogenannte vinuelJe Pornographie im Auge, wobei zwei FalJgruppen erfasst werden 
sollen: zum einen die rein künstlich generienen, aber täuschend realistisch wirkenden Darstellungen. zum 
anderen die einen ebenso realistischen Eindruck vennittelnden Darstellungen, die auf manipulierten 
Abbildungen beruhen. Wenn demgegenüber schon die DarstellerInnen so ,,manipulien" wurden oder so 
gewähh wurden, dass sie aussehen, als ob sie unter der maßgeblichen Altersgrenze liegen wUrden, in 
Wahrheit aber diese Altersgrenze sehr wohl überschreiten, ist keine Strafbarkeit (nach Z 2 oder 4) 
gegeben. Dies entspricht einerseits der Ausnahmebeslimmung nach Artikel 3 Abs. 2 lil. ades EU­
Rahrnenbeschluss-Enlwurfes, zum anderen - wenn man die Inlentionen des Gesetzgebers des § 207a 
StGB hinsichtlich der Erweislichkeit des Alters der abgebildeten bzw. dargestellten Person als 
tatbestandsausschließend versteht - dem geltenden Recht und deckt sich schließlich auch mil den 
Verpflichtungen aus der Cybercrime-Konvention des Europarates, wonach ,,scxually explicit conduct" 
nicht nur ,..real conduct", sondern auch ,,simulated conduct" umfasst (vgl . Pkt. 100 des explanalory reports 
zur Konvention), während bezüglich der ,,Altersanscheinspornographie" eine VOrbehaltsmöglichkeil 
besteht (vgl. Art. 9 Abs. 4 der Konvention in Bezug auf Artikel 9 Abs.2 lit. b: nach der Cybercrime­
Konvcntion wäre zwar auch die "vollkommen" virtuelle Pornographie vorbehaltbar, was aber nach dem 
Rahmenbeschlussentwurf nicht möglich wäre). 

Die Qualifikationen nach Abs. 2 idgF sollen unverändert bleiben, allerdings wird im Hinblick auf Artikel 
5 Abs. 2 lil. c iVm Art. 5 Abs. 2 lil. b vierter Anstrich des Rahmenbeschlusses eine Anhebung der 
Strafdrohung für die Begehung als Mitglied einer kriminellen Vereinigung von Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren auf sechs Monate bis zu runf Jahre vorgeschlagen. Darüber hinaus erfordern die in Art. 5 Abs. 2 
lit. c iVm Art. 5 Abs. :2 lil. b zweiter und dritter Anstrich vorgegebenen Mindeststnlfdrohungen eine 
weitere Qualifikation in Bezug auf Tathandlungen nach Abs. I, bei welchen der Täter - soweit dies etwa 
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bei einer nicht in einen nach den §~ 206, 207 strafbaren sexuellen Missbrauch von Unmündigen 
involvienen Person, die das Geschehen bloß milfilmt, oder bei einer Penon, die bereits produziertes 
Material verbreitet, überhaupt denkbar erscheint - durch seine Tal das Leben der minderjährigen Person 
vomtzlich oder grob fahrlässig gefährdet, ihr besonders schweren Nachteil zufiigt oder die Tat unter 
Anwendung VOll schwerer Gewal! begeht (vgl. dazu jeweils ~ 100a Abs. 4 idF des Entwurfes), 

Abs. 1 stellt wie idgF den Erwerb und den Besitz von Kinderpomographie unter Strafe. ArtikelS Abs. I 
des Rahmenbeschlusses ffiatht eine Anhebung der Strafdrohung von bisher bis zu sechs Monaten auf 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr erforderlich. 

Abs. S soll - im Rahmen von Artikel 3 Abs. 2 Hf. b des Rahmenbeschlusses - ruf einen sehr engen 
Bereich Herstellung und Besitz von Abbildungen mit mündigen Minderjährigen von der Strafbarkeit 
ausschließen, wenn dies zum persönlichen Gebrauch der minderjährigen Person und mit deren fTeier 
Einwilligung geschieht. Nach dem Rahmenbeschluss wäre eine freie Einwilligung auch auszuschließen, 
wenn vom Täter beispielsweise höheres Alter, Reife, Stellung, Status, Erfahrung oder Abhängigkeit des 
Opfers zur Einholung der Zustimmung missbräuchlich genutzt worden sind. 

In Bezug auf die virtuelle Pornographie soll nach Abs.6 zur Vermeidung einer zu weit gehenden 
Kriminalisierung von der durch Artikel 3 Abs. 2 lil. c eingeräumten - sehr eng gefassten - Möglichkeit 
der Einschränkung des Tatbestandes Gebrauch gemacht werden. Die vorgeschlagene Ausnahme soll nur 
beriiglich solcher virtueller pornographischer D~tellungen von mündigen Minderjährigen bestehen, bei 
deren Herstellung keinerlei realpomographisches Material (egal ob von Minderjährigen oder 
Erwachsenen) verwendet worden ist. In Bezug auf unmündige Minderjährige soll wie bisher jegliches 
virtuelle (also zwar wirklichkeitsnahe, aber rein animierte) Material der Strafbarkeit unterliegen. Die 
Ausnahme gilt außerdem nur für Herstellung und Besitz zum ausschließlich eigenen Gebrauch, weiters 
darfmil der Tal keine Gefahr der Verbreitung der DanteIlung verbunden sein (vgl. An. 3 Abs. 2 lil. c des 
Ratunenbeschlusses). Unter diese Ausnahme wUrde etwa derjenige fallen, der eine zwar 
wirklichkeitsnahe. aber rein computergeneriene pornogrnphische Darstellung mit mündigen 
Minderjährigen für den persönlichen Gebrauch produ;tien und deran unter Verschluss hält, dass eine 
Gefahr der Verbreitung - objektiv - ausgeschlossen ist. 

Auf die in Abs.4 idgF normiene Subsidiaritätsklausel wird verzichtet : In der mit dem Bundesgesetz 
BGB!. Nr. 622/ 1994 in das 5tGB eingefügten 5tammfassung war für die Talhandlungen nach Abs. I idgF 
noch eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder Geldstrafe von bis zu 360 Tagessätzen vorgesehen. 
während nach * lAbs. 2 PomoG im Fall der Begehung in gewinnsüchtiger Absicht die Freiheitsstrafe 
und die Geldstrafe kumulien werden können. Zur Nonnierung der Subsidiari tät gegenüber dem 
Pornographiegesetz machte die Klausel daher Sinn. Nachdem aber der Strafrahmen in § 207a Abs. I 
mittlerweile auf Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahre hinaufgesetzt worden ist (vgl. das 
Strafrechtsänderungsgesetz 1996. BGB!. Nr. 762) kommt eine Subsidiarität gegenüber dem 
Pornographiegesetz nicht mehr in Betracht Die Subsidiaritätsklause1 sollte daher entfallen. Geht 
hingegen mit der Herstellung von pornographischem Material etwa ein sexueller Missbrauch iSd §§ 206. 
207 oder 207b einher, so wäre der in der Aufzeichnung des Geschehens liegende Unwengehalt durch die 
Bestrafung für die einschlägigen Missbrauchsdelilcte nicht vollständig abgedeckt. § 207a wendet sich 
insbesondere auch gegen die mit der Herstellung von pornographischem Material einhergehende 
• .Fixierung" des Geschehens auf Bildmalerial. wodurch die Würde der dargestellten minderjährigen 
Person in besonderer Weise verletzt wird und überdies e ine potentielle Gefahr der Verbreirung und 
Kommerzialisierung des Bildmaterials entsteht. 

Zu Arlikell Z 16 (§ l08 StGB): 

Die Strafdrohung flir die sittl iche Gerahrdung von Personen unter sechzehn Jahren beträgt derzeit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Dieser Strafrahmrn schließt § 208 aus dem Kreis der ailenfails zur 
Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher (* 21) Anlass gebenden Taten aus. Dies 
wäre jedoch unbillig. soweit auch bei einer Tat nach § 208 auf Grund der Person des Täters und seines 
Zustands die Gefahr besteht. dass der Täter unter dem Einfluss einer geistigen oder seelischen Abartigkeit 
von höherem Grad eine mi t Strafe bedrohte Handlung mit schweren Folgen begehen könnte. Der Entwurf 
sieht daher - bei unverändenem Tatbild - die Anhebung des Strafrahmens auf Freiheitsstrafe von bis zu 
zwei Jahren vor. (Abs. I). 
Wiederholt wurde an § 208 idgF das Fehlen einer Alterstoleranzklausel kritisien (z.B. 
Kienapfel/Schmal/er, DT 111 § 208 Rz 14: Schick in WrK2• § 208 Rz 13). Um den Wcnungswidcrspruch 
ZU § 207 zu bereinigen, soH nunmehr in einem neuen Ab$. 1 eine an § 207 Abs. 4 angelehnte 
Alterstoleranzklausel aufgenommen werden. Es wäre ein Widerspruch. wenn ein Sechzehnjähriger an 
einer Zwölfjährigen zwar außer dem Fall des § 206 eine geschlechtliche Handlung vornehmen oder von 
ihr an sich vornehmen lassen dürfte. sich aber bei der Vornahme ei ner geschlechtlichen Handlung vor der 
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Zwölfjährigen .~trafbar machen würde. Diese Toleranzklausel soll aber nur im ersleo Fall des Abs. I ZlJm 
Tragen kommen. wenn d~", Täter in concreto also keine Ste llung in Erziehung, Ausbildung oder Aufsicht 
der betroffenen Person zukomm\. Im zweiten Fall hingegen Iiegl die Parallele zum Missbrauch e ines 
Autoritä tsverhähnisses auf der Hand, weshalb kein Anlass zur Einbeziehung in die Toteranzklausel 
besleh!. 

Zu Artikel I Z 17 (§ 212 StGB): 

Wie in § 20S sol! der Begriff ,.zur Unzucht missbrauchen" durch eine an § 207 und 207b orienlierte 
Umschreibung ersetzt werden. Die Verleitung einer durch § 212 geschützten Person zur Vomahme oder 
Duldung einer geschlecht lichen Handlung mit einer vom Täler verschiedenen Person soll wie bisher 
durch § 2 13 erfasst werden. 

Weilers schlägt der Entwurf zur Verstärl..-ung des strafrechtlichen Schutzes vor ÜbergrilTen innerhalb der 
Familie vor, den sexuel1en Missbrauch e iner minderjährigen Person durch eine in aufs teigender Linie 
verwandte Person oder durch Bruder oder Schwester bzw. Stiefbruder oder Stiefschwester in e inem 
weiteren Bereich als bisher in § 212 Ab!. I zu erfassen. Derzei t etwa fallen, abgesehen von den leiblichen 
Eltern, Verwandte in aufsteigender Linie nicht in den per se - also olme Ausnützung einer Stellung in 
Eniehung, Ausbildung oder Aufsicht der minderjährigen Person - erfassten Tälerkreis. Auch im 
Verhältnis zu Großeltern wäre der Missbrauch unter Ausnützung der Stellung des Täters gegenüber 
seinem Opfer a ls typisch vorauszusetzen, weshalb wie bei der Verwandtschaft ersten Grades auf das 
Erfordernis des Nachweises eines solchen Verhältnisses ver .lichtet werden soll. Der Entwurf stellt 
demnach generell auf die Verwandtschaft in absteigender Linie ab. Auch beim Missbrauch von 
minderjährigen Geschwistern bzw. Halbgeschwistern sowie von minderjährigen Stiefgeschwistern soU es 
nicht bloß auf den Aspekt der Ausnützung einer Stellung in Erziehung, Ausbildung oder Aufsicht 
iil1kommen, sondern auch auf die Ausnützung einer altersbedingten Überlegenheit (vgl. dazu ~ 207b 
Abs. I idF BGBl I Nr. 134/2002). der vom minderjährigen Opfer im Familienverband in der Regel 
weniger Widerstand entgegengebracht werden kann. Zur leichte ren Unterscheidung der verschiedenen 
Fallgruppen wird überdies eine Aufgliederung im Sinne einer Abstufung in drei Ziffern vorgeschlagen, 
w"bei Z I idF des El1Iwurfe~ jene Autoritätsverhältnisse erfasst. bei welchen ein Missbrauch 
unwiderlegbar und ohne einen Nachweis dcs Ausnützens der Ste llung gegenüber dem mindttjährigen 
Opfer vennutet wird, Z 2 das Verhälmis zwischen Geschwistern bzw. StiefgeSChwistern. bei welchem es 
auf da~ Ausnützen der altersbedingten Überlegenheit ankommt. und Z 3 die bisherigen Fälle des 
Ausniitzens e iner Stellung in Erziehung, Ausbildung oder Aufsicht einer minderjährigen Person. Unter 
Geschwistern kann daher. je nachdem, welcher Aspekt in den Vordergrund triII. 22 oder Z3 zur 
Anwendung kommen. 

In Abs. 2, der dem Schutz von Personen jeden Alters dient. soll die bisherige Z I einerseits ausgeweite t 
und zur leichteren Unterscheidung der Fallgruppen auf zwei Ziffern (2 t und 2 idF des Entwurfes) 
aufgeteilt werden. Die bisherige Z 2 wird unveränden als nunmehrige Z J übel"TlQmmen: die Z 2 in der 
Fassung des Entwurfes betrifft - inhaltlic h unveränden - Angestellte einer Erziehungsanstalt oder sonst 
in einer Erziehungsanstalt Beschäftigte in Ansehung der in der Anstalt betreuten Personen. Mit der 
vorgeschlagenen Z I soll der bisher auf den Missbrauch von in einer Krankenanstalt betreuten Personen 
durch don tätige Ärzte beschränkte Schutz generell auf den Schutz von berufsmäßig betreuten Personen 
vor Übergriffen von Ärzlen, Psychiatern. Psychotherapeuten und anderen in Gesundheits- oder 
Krankenpflegeberufen tätigen Personen unter Ausnutzung ihrer Ste llung ausgeweitet werden. Der 
Widerstand von in Behandlung bzw. Therapie stehenden Patientinnen oder Patienten gegen sexuelle 
Annähel1lngen wird in der Regel nicht bloß in einer Krankenanstalt bzw. selbst don nicht bloß gegenüber 
don tätigen Ärzten herabgesetzt sein, weshalb eine Ausweitung der Z I auf den im Entwurf genannten 
Personenkreis sachgerecht erscheint. Berufsmäßig betreut ist eine Person. wenn sie vom betreffenden 
Arzt, Psychiater oder Psychotherapeuten medizinisch oder therapeutisch behandelt oder von einer im 
G~sundhei ts- oder KrankenpOegeberuf tätigen Person innerhalb ihres Aufgabenfelds sonst, zumeist 
pflegerisch. betreut wird. 

Zu Artikel I Z 18 (§ 21 3 Abs. I StGB): 

Auch in ~ 2 13 Abs. I ist eine Anpassung des Begriffs .,Um:uchl'· erforderlich . In den ~~ 2 13, 2 14 idgF 
wird das Won ,'zufuhren·' in der Wendung ,.der Unzucht mit e iner anderen Person zufiihn" wei ter 
ausgelegt als in * 21S oder gar § 217. Zum leichteren Verständnis soll diese Wendung daher bcreiu im 
Tatbestand im Sinne ihrer bisherigen Redeutung umschrieben werden (\'gl. dazu EB zur RV des S tGB. 
30 BlgNR Xlil. GP. 3.59). Es wird daher vorge:>chlagen, die Umschreibung der Tathandlung im Sinne des 
. .lufilhrens·· durch das ,JlerbeifLihren der persönlichen Annäherung der heiden Personen zur Vornahme 
einer geschlechtlichen Handlung" zu erset7.en. Es soll also dem Wesen nach un"crändert auf e ine 
besondere Vermiltler1ätigkeit ohne Einwirkung auf den Willen der zugeruhnen Person ankommen. Das 
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bloße Gewähren oder Verschaffen von Geiegenheitcl1 zum Scxualverkehr, etwa die Bereitstellung von 
Räumlichkeiten ist demnach nicht erfasst, ebenso wenig Vermittlerdiensre von bloß unlergeordneter 
Bedeurung, wie z.8. das Zustellen von liebesbriefen. Bei Einwirken auf den Willen der zugeführten 
Person läge wie bisher ein .. Verleiten" vor. Hinsichtlich letzterem wie übemaupt seinem Inhalt nach 
bleibt der Tatbestand unveränden. Die gelegentlich empfohlene Eingliederung des Tatbestands in § 212 
(vg\. z.B. Philipp in WrK 2 § 213 R2 J mwN) wird wegen der leichteren Unterscheidung von 
Missbrauchsfallen innerhalb der Familie einerseits (§ 212 Abs. 1) und Kuppelei andererseits (§ 213), aber 
auch in Hinblick auf Abs. 2 nicht empfohlen. 

Die erhöhte Strafdrohung für den Täter, der in der Absicht handelt, sich oder einem anderen einen 
Vennögensvorteil zu verschaffen (Abs. 2), erscheint weiterhin !;8chgerecht und soll daher beibehalten 
werden. 

Zu Artikel I Z 19 (§ 214 StGB): 

§ 214 idgF wird gelegentlich für verziehtbar gehalten (vgl. z.B. Philipp in WrK2 § 214 Rz I mwN). Zwar 
mag zurreffen, dass der Bestimmung ein moralisierendes Motiv zugrunde liegt und ihr nur geringe 
praktische Bedeutung zukommt, doch erscheint ihre Beibehaltung jedenfalls zum Schutz von 
Minderjährigen vor Prostitution oder Ausbeutung in einem Anfangsstadium durchaus sinnvoll. 
Insbesondere kann sie als Auffangtll.lbcstand in Ergänzung zu den §~ 215ff dienen, um durch diese 
(gerade noch) nicht erfassbare, aber dennoch strnfwürdige Verhaltensweisen zu erfassen. Der EntVo'Urf 
schlägt daher eine Einschränkung auf die entgeltliche Vermittlung von Scxualkontak"ten mit 
Minderjährigen vor. 

Auch in § 214 soll der bisher verwendete Begriff ,,Zuruhren" wie in § 213 im Gesetzestext durch die 
Wendung . .Herbeiffihrung der persönlichen Annäherung von Personen zur Vornahme einer 
geSChlechtlichen Handlung" umschrieben werden. um eine unterschiedliche Bedeurung des gleichen 
Wones in kurz aufeinander folgenden Bestimmungen (vg!. §§ 215 und 2 17 idgF einerseits und §§ 213 
und 214 idgF andererseits) zu vermeiden. Inhaltlich bleibt der Tatbestand grundsäulieh unverändert. 
wenn auch der geschüute Personenkreis auf Minderjährige beschränkt werden soll. Die Vennittlung einer 
minderjährigen Person im Rahmen eines Autoritätsverbältnisses ist bereits dun:h § 2 i3 unter SU1lfe 
gestellt. Das Delikt ist vollendet, wenn das Tatobjekt die geSChlechtliche Handlung mit dem anderen 
vornimmt oder duldet. Als Strafrahmen wird Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahre vorgeschlagen. 

Die Überschrift soll dementsprechend und insbesondere zur Vermeidung des Begriffes "Unzucht" auf 
"Entgeltliche Vermittlung von Seltualkontakten mit Minderjährigen" abgcänden werden. 

Zu Artikel I Z 20 (§ 215 StGB); 

In § 215 ist der Begriff ,.gewerbsmäßige Unzucht" zur Anpassung an den modemen Sprachgebrouch 
du:rch ,,Prostitution" zu ersetzen (siehe dazu die Definition in § 74 Abs. 1 Z 9 idF des EntVo'Urfs). 
Inhaltlich soll die Bestimmung jedOCh unverändert bleiben. Im SiMe einer präziseren Umschreibung des 
Delikts, aber auch im Hinblick auf den rur den vorgeschlagenen § 215a verwendeten Titel wird jedoch 
vorgeschlagen, die Überschrift auf .Zuführen zur Prostitution" abzuändern. 

Zu Artikel I Z 21 (§ 215a StGB): 

Vorbemerkung: 

Der Entwurf rur einen Rahmenbeschluss des Rates zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von 
Kindern und Kinderpomographie (zuletzt Dok 12418/02 DROIPEN 68 M1GR 92) sieht im 
Zusammenhang mit der Prostitution von Minderjährigen bzw. der Mitwirkung von MindeJjährigen an 
pornographischen Darbietungen eine Pflicht zur Kriminalisierung der Anwerbung (.Jecruiting into"; 
Artikel 2 Iit. b), der GewiMerzielung durch andere ( .. profiting from") und der sonstigen AusbeufUng ( .. or 
o therwise exploiting"; Artikel 2 lit. a) vor. Gemäß Artikel 5 Abs. I haben die Mitgliedstaaten für solche 
Handlungen bestimmte MindesthöchststIafen anzudrohen, bei Vorliegen bestimmter qualifiZierender 
Umstände entsprechend höhere Strafen (Artikel 5 Abs. 2 lil. bund cl. 

Auch Artikel 3 Abs. 1 lil. b des VN-Fakultativprotokolls zum Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, die KindelllroStitution und die Kinderpomographie (RV 
18 BlgNR XXII. GP) verlangt dic Kriminalisierung des Anbietens, Beschaffens, Verminelns oder 
Bereitstellens e ines Kindes zur Kinderprostitution iSv Artikel 2 lil. b. 

Auf Grund dieser Vorgaben empfiehlt es sich. im Anschluss an § 215 einen neuen Straf tatbestand zum 
besonderen Schutz von Minderjährigen vor sexueller Ausbeutung vorzusehen, der sich gegen dic 
genannten Aspekte der Förderung von \lnd Gewinnerzielung aus Prostitution und pomographischen 
Darbietungen richtet. 
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Zu § 2Hi.: 

Tathandlungcn nach dem vorg= hlagenen Abs. I sind das Anwerben, Anbielen oder Vermitteln einer 
mindezjährigen Person zur Ausübung der Prostitution oder zur Mitwirkung an e iner pornographischen 
Darbietung (SalZ I) sowie das Ausnützen einer solchen Person in der Absicht. sich oder einem anderen 
einen Vennögensvoneil zuzuwenden . 

.. Anwerben" heißI, jemanden dazu verpflichten, der Prostitution nachzugehen oder an einer 
pornographischen Darbietung mitzuwirken (vgl. § l04a idF des Entwurfs). ,,AnbieteD" ist die 
ausdruckJiche oder konkludente Erklärung, zur Herbeiführung einer persönlichen Annäherung zwischen 
dem potentiellen • .Kunden" und einer mindeJjährigen Person zur gewerbsmäßig-entgeltlichen Vornahme 
oder Duldung e iner geschlechtlichen Handlung (Prostitution) bereit zu sein: gleiches gill fiir die 
Venninlung der Mitwirkung an einer pornographischen Darbierung (vgl. auch §§ 213 Wld 214 idF des 
Entwurfs). Das Angebot als solches genügt, auf seine Annahme kommt es nicbt an. Damit sollen 
Angebote sowohl gegenüber bestimmten anderen Personen als auch etwa durch Inserat strafbar sein. 
Unter "Vermitteln" ist die Herbeiführung einer solchen Annäherung zu verstehen (vgl. §§ 213 und 214 
idF des Entwurfs). Ohne Bedeurung für die Strafbarkeit ist, ob die zur Prostitution oder Mitwirkung an 
einu pomographischen Darbietung angeworbene, angebotene oder vermittelte Person bereits der 
Prostitution nal;hgeht oder nicht. Wird ein unentgelllicher Se1l:ualkontakt zum Zwec.:k der ErJangung eines 
eigenen Vennögensvorteils vennittelt, kommt - bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen -
Strafbarkeit nlK:h § 214 idF des Entwurfes in BetrachI. 

Strafbar iS des zweiten Satzes der vorgesc::hlagenen Bestimmung macht sll;h, wer eiße mindeJ:jährige 
Per.;on, die der Prostitution nathgeht oder an einer pornographischen Darbietung mitwirkt, ausnützt, um 
sich oder e inem anderen einen Vennögensvorte il zuzuwenden. Ein Vel'lTlÖgensvorteiJ kann in der 
Zuwendung von Geld, aber auch von Sathwerten, etwa Kost und Quanier, liegen. ,,Ausnützen" liegt vor, 
wenn der Täter für empfangene materielle Vorteile, die über trinkgeldattige Zuwendungen hinausgehen, 
keine oder nur eine verhältnismäßig geringe Gegenleistung erbringt, wobei hinsichtlich der Zuwendung 
eines Vel'lTlÖgensvorte ils an sich selbst oder einen Dritten Absicht (~ 5 Abs. 2) verlangl wird. Der Tiler 
muss überdies den Umstand in seinen Vorsatz aufgenommen haben, dass er eine mindeJ:jährige Person 
ausnützt, die der Prostirution nachgeht oder an einer pornogrnphischen Darbietung mitwirkt. Ein gewisser 
KOJUle1l: zwischen Ausnützen Wld Prostitution bzw. pornographischer Darbietung wird daher zu verlangen 
sein, schließlich soll die Bestimmung dem Erzielen von Profiten aus der Prostitution oder 
pornographisc::hen Darbietung entgegenwirken. Im Unterschied zu § 216 Abs. I ist jedoch keine 
gewerbsmäßige Absicht des Täten erforderlich. Strafbar isl etwa der Täter, der seinem Opfer einen 
erheblichen Teil seiner Einkünfte abnimmt und dafiir nur vage Beschützerdieoste leistet, oder wer ibm ein 
Zimmer zu weit überhöhtem Entgelt vennietet (vgl. z.B. Philipp in WrK2, § 216 Rz8 mwN). Unter 
,.Mitwirken" an einer pornographischen Darbietung ist im gegebenen Konted nichl bereits jede Handlung 
zur Unterstützung einer solchen Aufffihnmg zu verstehen, sondem nur die direkte (aktive oder passive) 
Beteiligung am als pornographisch zu wenenden Geschehen, nicht aber etwa das Leisten von 
Beleuchterdiensten oder ähnliches. Als Grundslrafdrohung wird Freiheitsstrafe bis zu dTei Jahren 
vorgeschlagen. 

Abs.l sieht bei Vorliegen der bereits bei den §§ l04a Abs. 4 und 106 Abs. 3 idF des Entwurfes näher 
erläuterten quaJifilderenden Umstände einen erhöhten Strafrahmen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren 
Freiheitsstrnfe vor. Der durch den RahmenbeschJuss zur Bekämpfung der se1l:ue llen Ausbeutung 
vorgegebenen StrafdrohWlg (Anikel 5 Abs. 2 Iit. bund e) wird damit Genüge getan; auf die mögliche 
Kumulierung der Unmündigkeit des Tatopfers mit den übrigen qualifiZierenden Umständen in Ansehung 
einer minderjährigen Person, die an einer pornographiSChen Darbietung mitwirken soll, wird dabei 
venichtet (Ar!. 5 Abs. 2 lil. c). 

Zum Begriff "Prostitution" wird auf die Ausführungen zu § 74 Abs. I Z 9 des Entwurfs verwiesen. 

In Bezug auf die Mitwirkung an einer pornographischen Darbietung folgt der Entwurf in Ab" 3 e iner 
Pornographiedefinition, wie sie auch hinsichtlich des zur·S!,;hau-SteUens der Genitalien oder du 
Schamgegend bei pornographischen Darstellungen Minderjähriger verwendet werden so ll. 

Das Wort ,J>arbietung-- wird im Zusanunenbang mit dem Schutz von Jugendlichen vor einer 
Konfrontation mit bestimmten emwicklungsgefahrdenden Erscheinungen bereits in § 2 Abs. I lil. c 
PomographiegeselZ gebraucht. Für die Verwendung im Bereich des 51GB wäre darunter jede Form der 
visuell wahrnehmbaren Live-Aufflihrung oder -Präsentation zu verstehen. Eine bloß zufällige 
Möglichkeit der Wahrnehmung durch Dritte wird daher nicht ausreichen, denn dem Begriff Darbietung 
wohnt inoe, dass es den Ausfiihrenden oder zumindest dem Inszenierenden oder Veranstalter auf ein Zur­
Schau-Stellen des betreffenden Aktes ankommt. Gemeint ist also eine auf die WahmeJunung durch 
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Zuschauer abzielende Live.Vorführung, etwa im Rahmen einer Theater- oder Tanzaufführong, einem 
Striptease oder einer Peep-Show. 

Als Übersctu'ifI wird zur näheren Umschreibung des Gegenstands der neuen Strafbestimmung •. Förderung 
der Prostitution und pornographischer Darbietungen Minderjähriger" vorgeschlagen. 

Zu Artikel) Z 22 (§ :z 16 SIGB): 

In § 216 soll jeweils der Begriff "gewerbsmäßige Unzucht" durch .,Prostitution" ersetzt werden. Weilers 
wird eine Anhebung der Strafdrohungen vorgeschlagen, sodalis künftig rur die "schmarotzerische" 
Zuhälterei nach Abs. I eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr statt bisher bis zu sechs Monaten, rur die 
,,ausbeuterische" Zuhälterei nach Abs. 2 eine Strafdrohung bis zu zwei Jahren stau bisher bis zu einem 
Jahr und ruT die Tatbegehung als Mitglied einer kriminellen Vereinigung (Abs. 3) sowie das Abhalien 
vom Aufgeben der Prostil\Jlion durch EinschÜChterung (Abs. 4) eine Srrafdrohung bis zu drei Jahren Stall 

bisher bis zu zwei Jahren zum Tragen kommt Der Tatbestand bleibt inhalilichjeweils unverändert. 

Zu Artikel I Z 23 (§ 217 StGB): 

§ 211 soll inhal11ich unverändert bleiben. zumal mil der Entscheidung vom 14.10.1991. 11 Os 109/96 
(EvB I. 1998/44 bzw. JBI. 1998,328) nun auch der 11. Senat des OGH eine von ihm zunächst abgelehnte 
engere Auslegung des Begriffes .,lufiihren·· venril! (vgl. noch 11 Os 134/93 vom 9.1 1.1993 gegenüber /2 
Os 165191 vom 20.2. 1992. 14 Os 62193 vom 15.6. 1993, 13 Os 17/95 vom 31.5.1995). Nach dieser 
höchstgerichtlichen Judikatur besteht ,.zufuhren'" in einer aktiven und geziehen Einflussnahme auf das 
Tatobjekt zur Verlagerung der gesamten Lebensf'ühnlßg als Prostituierte in einen fremden Staat. Die 
Eingliederung einer selbständig nach Österreich gereisten ausländischen Prostituierten in ein 
österreichisches Bordell reicht demgegenuber nicht aus. Eine in der Vergangenheit etwa von der 
Generalprokuratur geforderte weitergehende Beschränkung des Wortlauts in Abs. I auf besondere 
Abhängigkeitsverhältnisse (vgL JBJ. 1998, 328) wird nicht vorgeschlagen. weil dies den Eindruck einer 
den internationalen Bemühungen zur verstärkten Bekämpfung des Menschenhandels zuwiderlaufenden 
und gegenüber internationalen Organisationen auch kaum vertretbaren (Teil.)Entkriminalisierung im 
Bereich des Menschenhandels erwecken könnte. 

Die Schaffung eines nicht auf den grenzüberschreitenden Handel in die Prostitution beschränkten § 104a 
idF des Entwurfs erfordert jedoch eine Anpassung der Überschrift. Darüber hinaus wäre der Begriff 
.. gewerbsmäßige Unzucht"' durch ,.Prostitution"' zu ersetzen. 

Überschneidungen mit * 100a idF des Entwurfes. der selbst nicht auf ein grenzübersehreitendes Element 
abstellt. sind in engen Grenzen denkbar. Nur wenn eine wertabwägende Beuneilung des Sachverhalts 
ergibt, dass der deliktisehe Gesamtunwert bereits durch * 217 für s ich allein abgegOlten ist, wird bloße 
Gesetzeskonkurrenz (Scheinkonkurrcnz) vorliegen. 

Zu Artikel I Z 24 (§ lJ8 SIGB): 

Vorbemerkung: 

Nach § 218 idgF macht sich strafbar, wer öffentlich und unter Umständen. unter denen sein Verhalten 
geeignet ist, durch unmittelbare Wahrnehmung berechtigtes Ärgernis zu erregen, eine •• unziichtige"' 
Handlung vornimmt. Der überwiegende Teil der Verurteilungen nach dieser Bestimmung enttaUt auf 
exhibitionistisehe Handlungen, worunter nicht sehon die Entblößung des Geschlechtsteils, sondern erst 
die öffentliche Onanie zu verstehen ist. Strafbar wäre aber z.B. auch die öffentliche Vornahme des 
Geschlechtsverkehrs. 

Ein spezieller Konfrontationssehutz für Jugendliche ist in § 208 normiert. Der Schutz der Allgemeinheit 
vor öffentlicher Belästigung hingegen erscheint - ähnlich wie die Regelung der ZUlässigen Formen der 
Prostitutionsausübung ~ eher als eine Aufgabe der Sittenpolizei und damit des Verwaltungsrechts als eine 
des gerichtlichen Strafrechts. Durchaus s innvoll wäre hingegen ein Schutz des Einzelnen vor se:o:;ueller 
Belästigung u.a . durch Exhibitionismus, da solche Handlungen vom Betroffenen als irritierender und 
bedrohlicher empfunden werden, wenn sie vor ihm allein - etwa nachts in einer unbelebten Straße, im 
Hausflur oder in einem Zugabteil - vorgenonunen werden (vgl. Phifipp in WrK2

, * 218 Rz4). Im 
schweizerischen und licchtensteinischen Recht etwa gibt es eigene Slrllftatbcstände gegen sexuelle 
Belästigung (§ 198 schwStGB bzw. § 203 f1StGB). Auch ~ 183 dStGB stellt auf die Belästigung einer 
konkreten Person durch eine exhibitionistisehe Handlung ab. 

Die Beschränkung eines Deliktes gegen sexuelle Belästigung auf exhibitionistisehe Handlungen erschiene 
im Sinne eines Schutzes der sexuellen Integrität jedoch zu eng. So stellt etwa auch die intensive 
Betastung uruninelbar gcschlcchtsspezifascher Körperpanien des Opfers einen Eingriff in dessen 
Intimsphäre dar, der von diesem im Fall der ungewollten Berührung in der Regel als irritierender und 
unangenehmer Übergriff empfunden wird. Nicht immer wird der Tatbestand der geschlechtlichen 
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Nötigung nach § 202 SIGB erfiiUt sein. Zwar beslehen im Bereich des Dienst- und Arbeitsrechts gewisse 
Handhaben lI.a. gegen sexuelle Belästigung (vgl. § 69 Abs.2 ArbVG, § 2 Abs. Ib des 
Gleichbehandlungsgesctzes, § 7 Abs. 2 B-GBG und * 29 Abs.3 UniStG), doch erscheint es an der Zeit, 
die gesellschaftliche Missbilligung solcher nicht nur am Arbc:itsplalZ erfolgender Übergriffe zum besseren 
Schutz der - zumeist weiblichen - Betroffenen in einem gerichtlichen Straftatbestand zum Ausdruck zu 
bringen. 

Aus diesen Erwägungen schlägt der Entwurf eine völlige Neugestaltung von * 218 als DeHkt gegen 
sexuelle Belästigung vor. 

Zu § 118: 

Tatbestandsmäßig ist die Vornahme einer geschlechdichen Handlung, wenn dies mit dem Vorsatz 
geschieht, einen anderen zu belästigen. Es kann sich dabei e inerseits um eine sexual sinnbezogene 
Manipulation des Täters am eigenen Körper (Onanie), andererseits aber auch um eine geschlechtliche 
Handlung am Opfer handeln. 8eliis1iguoRsvorsatz ist dann gegeben, wenn eine andere Person nach dem 
Vorsatz des Täters die Handlung des Täters (auch in ihrer sexuellen Tendenz) erkennen kann und sie 
beim Opfer zu einer negativen Gd'ühlsempfindung von einigem Gewicht, etwa Schrecken, Ekel oder 
Ärger fUhren kann (vgl. Horl'llWollers in SK dStGB 111

, ~ 183 Rz3); bedingter Vorsatz genügt. Keine 
Belästigung würde etwa die Erregung von Mitleid, Verwunderung oder Vergnügen aber einen solchen 
Vorgang darstellen. Vom Betroffenen - etwa im Zuge einer körperlichen AMäherung oder im Rahmen 
einer bestehenden Intimbe"liehung - gewünschte Beruhrungen fallen demnach nicht darunter. 

Der Entwurf schlägt vor, für die Deliktsbegehung wie in § 218 idgF eine Strafdrohung bis zu S«:hs 
Monaten Freiheitsstrafe oder bis zu 360 Tagessätzen vorzusehen. Dass auch hinsichtlich ausschließlich 
exhibifionistischer Straftäter kein BedarfbesIeht. eine Unterbringung in einer Ansrah für geistig abnorme 
Rechtsbrecher (§ 21) zu ermöglichen, welche erst bei Begehung einer Anlasslat erfolgen könnte, die mit 
einer ein Jahr iibersleigenden Freiheitsslrare bedroht ist, hai eine im Auftrag des deutschen 
Bundesministeriums der Justiz erstellte Studie (lörg·Martin Jehle und Sabioe Hohmann, Rückfalligkeit 
exhibitionistischer Straftäter, Universität Götlingen 2002) bestätigt. Demnach besteht bei dieser 
Tätergruppe keine besondere Gefahrlichkeit in Bezug auf sexuelle oder sonstige Gewaltdelikte. 

Um das staatliche Verfolgungsrecht erst entstehen zu lassen, wenn ein Verfolgungsamrag des Opfers 
vorliegt und dem Gericht nachgewiesen wird (§ 2 Abs. 4 StPO), ..... ird vorgeschlagen, die Bestimmung als 
Antragsdelikt zu gestalten (Abs. 2). 

Zu Artikel I Z lS (§ 119 StGB): 

§ 219 id~!," (Ankündigung zur HerbeifUhrung unzÜChtigen Verkehrs) schUtzt das Interesse des Einzelnen, 
in der Offentlichkeit nicht ungewollt mit Anlilndigungen konfronlien zu werden, die auf die 
Herbeifiihrung eines geschlechtlichen Verkehrs abzielen. Im stratwürdigen Bereich erscheinen die 
Bestimmungen des Pomographiegesctzes ausreichend. zumal die Aufforderung zu mit Strafe bedrohten 
Handlungen oder die GUlheißung mit Strafe bedrohter Handlungen nach § 282 StGB strafbar wäre. 
Dariiber hinaus scheint aber heutrutage kein Bedarf mehr fiir ein strafrechtliches Verbot :zu bestehen. Im 
Sinne der zahlreichen Stimmen, die diese Bestimmung fur veuichtbar erachten (vgl. "l.B. 
Kienapjel/Schmoller, BT 111 §§218-220a Rz4; Philipp in WrK~, §2l9 Rz 1 mwN), wird daher deren 
ersatzlose Streichung vorgeschlagen. Entsprechend dem ultima-ratio Prinzip des Strafecht:> wäre die 
allenfalls für notwendig erachtete Unterbindung unerwünschter Ankündigungsformen an öffentlichen 
Onen - ähnlkh wie bei den Regelungen über die zulässigen Fonnen der ProstitutiollSausiibung im 
Rahmen der Sittenpolizei - Sache des Verwalrungsrechts. 

Auf Grund ähnlicher Erwägungen könnte auch die Aufhebung von § 220a StGR (Werbung für Unzucht 
mit Tieren) in Betracht ge~ogen werden (vgl. Philipp in WrK1, § 220a Rz. I , Schick in WrK~, Vorbem 
§§ 201 ffRz 2). 

Zu Artikel. Z 16 (§ 277 Abs. I SIGB): 

Die Änderung des Überschrift von § 217 macht eine entsprechende Anpassung in § 277 Ahs. I 
erforderlich. Inhaltlich wird die Bestimmung dadurch nicht veränden. 

Zu Artikel I Z 27 (§ 278 Abs. 2 StGB): 

Menschenhandel iSd vorgeschlagenen § l04a stellt ein l;Unehmend an Bedeutung gewinnendes 
Betätigungsreid der organisierten Kriminalität dar. Strafbare Handlungen nach § 100a Abs. 2. 3 und 4 idF 
des Entwurfs sind auf Grund ihrer Slrafdrohung als Verbrechen (§ 17 Abs. I) eingestuft und bedürften 
grundSätzliCh keiner besonderen Erwähnung, um durch § 278 (Kriminelle Vereinigung) erfasst zu 
werden. Um aber auch das Vergehen nach ~ IMa Abs. 1 in den Kreis der Ycreinigungsdelikte 
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einzubeziehen, wird die Aufnatune der Bestimmung in die Aufzählung der ausdrücklich erfassten 
Vergehen vorgeschlagen. 

Zu Artikt l JI (Änderungen der Strafprozessordnung 1975): 

Zu Artikel 11 Z J (§ 9 Ab!. 1 Z IStPO): 

Nach der in Art. I Z 15 vorgeschlagenen Neufassung des * 207a 51GB soll das Verschaffen und der 
Besitz einer pornographischen D~lellung einer mindeJjährigen Person mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr bedroht sein (Ab!. 3). weshalb die Verfolgung und Bemafung wegen dieses Delikls auf Grund der 
Bestimmung des § 9 Ab!. I Z 1 StPO den Bezirksgerichten zugewiesen wän:. Dies bereitet einerseits 
Probleme, weM sich ein zunächst bestehender Verdacht nach § 207a Abs. [ StOB nicht weiter 
konkretisieren lässt (vermeidbarer VerfahrensaufWand durch Abtretung). andererseits sind Im 
bezirksgerichdichen Verfahren weder Bankauskünfte nach ~ 145a StPO noch die (ruT die Durchsuchung 
von Dateien und Computern analog anzuwendende) Durchsuchung von Papieren dritter Personen und die 
Beschlagnahme oder Öffnung von Briefen (§ 452 Z 4 StPO) zulässig. Aus d iesen Gründen soll der 
Tatbestand des * 207a Abs. 3 StGB in den Katalog jener Delikte aufgenommen werden, die trotz ihrer 
Strafdrohung nicht der sachlichen Zuständigkeit der Bezirksgerichte unterliegen. 

Zu Art ikel 11 Z 2 (§ 13 Ab5. 2 Z 4 StPO): 

Es handelt sich um Folgeanpassungen einerseits im Hinblick auf den durch Art. I Z I I geändenen 
Tatbestand des § 201 StGB, dessen Grundtatbestand wegen der Verschmelzung von ~ 201 Abs. 1 und 2 
nunmehr gänzlich dem ~ 13 Abs. 2 Z I zu subsumieren ist, sowie andererseits wegen de r neuen 
Bezeichnung des § 205 StGB. 

Zu Artikel 11 Z 3, 4 und 5 (§§ 41 Abs. 1, 162a und 393 Abs. 3 SrPO): 

Bereits seit geraumer Zeit wird es aus rechtstaatlicher Sicht als unerträglich angesehen, dass der 
Beschuldigte in einer kontradiktorischen Vernehmung nach ~ 162a StPO nicht durch einen Verteidiger 
vertreten sein muss, obwohl das Ergebnis dcr Vernehmung durch Verlesung bzw. Vorfijhrung der Ton­
und Bildaufnahmen in die Hauptverhandlung eingerohn und im Urteil nicht scllen als das wichtigsIe 
Beweismittel verwertet werden darf. In den Verhandlungen der strafrechtlichen Abte ilung des 15. 
Österreichischen }uristentages 2003 in Innsbruck wurde einhellig gefordert. dem Beschuldigten in dieser 
Situation eine wirksame Verteidigungsrnöglichkeil einzuräumen. Diese Forderung erscheint aus 
grundSätzlichen Überlegungen gerechtfertigt. weshalb der Beschuldigte für die Beteiligung an einer 
kontradiktorischen Vernehmung, die der Sache nach eine Verlagerung einer sonst der Hauptverhandlung 
vorbehaltcnen Beweisaufnahme in das Vorverfahren bedeutet, eines Vertcidigers bedürfen soll 
(notwendige Verteidigung - §41 AM. I StPO). Im § 162a Abs. I StPO soll zusätzlich klargestellt 
werden, dass der Beschuldigte durch einen Verteidiger venreten sein muss. Die damit allenfalls 
verbundenen Zeitverluste auf Grund von Ladung, Belehrung und allfalliger Beigebung eines 
Verfahrenshilfeverteidigers sind im Interesse einer wirksamen Verteidigung hinzunehmen. Da es sicb in 
manchen Fällen als notwendig erweist, Zeugen rasch und noch während der ersten Haftfrist zu vernehmen 
(z. B. im Fall der drohenden Abschiebung), soll ein allenfalls bestellter Pflichlveneidiger ror diese 
zusätzliche Venretungstätigkeit einen besonderen Entlohnungsanspruch erhalten. 

Zu Art ikellJ. (Änder ungen des Gericht50rga nisationsgesetzes): 

Die Änderungen der §~ 26 Abs. 6 und 32 Abs. 5 GOG lassen s ich auf die in Art. I Z 10 vorgeschlagene 
neue Überschrift des 10. Abschnittes des StGB zuriickmhren~ die Ergänzung des ~ 98 übernimmt an 
systematisch richtiger Stelle die Bestimmung des Artikel 111 Abs. I des Bundesgesetzes 8GBI. I 
Nr. 30/2003 (Änderungen des Jugendgerichtsgesetzes 1988 und des Gerichtsorganisationsgesetzes). 

Zu Ar tikel IV (Änder ungen des Ausliefer ungs- und Rech tshiJfegesetzes): 

Allgemeines 

Mit Erkenntnis des VfDH vom 12. Dezember 2002, G 15 1/02, 8GBI. I Nr. 612003, wurde der zwei te Satz 
des ~ 33 Abs. 5 des Auslieferungs- und Rechthilfegesetzes (ARHG), BGBt NT. 52911979, der gelautet 
hatte: "Gegen den Beschluß, der zu begründen ist, ist kein Rechtsmittel zulassig", als verfassungswidrig 
aufgehoben. Der VfGH hat diese Aufhebung unter anderem damit begründet, dass das rechtsstaalliche 
Prinzip des Bundesverfassungsrechts Rechtsschutzeinrichtungen, die "ein bestimmtes Mindestmaß an 
faktischer Effizienz fiir den Rechtsschutzwerber ausweisen", gebiete. Überdies müsse einem (potentiell) 
in seinen Rechten nach der EMRK Verletzten gemäß Artikel 13 EMRK eine wirksame Beschwerde bei 
einer nationalen Instanz eingeräumt werden. 
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Zurolge dieses Erkenntnisses sehen die nunmehr vorgeschlagenen Änderungen der Bestimmungen des 
ARIIG über da.~ Auslieferungsverfahren ein zwc:iinstanzliches Verfahren vor. Sie konzentrieren das 
Auslieferungsverfahren jetzt beim Untersuchungsrichter. der - allenfalls n:l\;h Durchftihrung einer 
Verhandlung - mit Beschluss über die Zuliissigkeit einer Auslieferung zu entschdden hat, soweit sich die 
betroffene Pen;on nicht überhaupt mit ihrer Auslieferung ein\'er~tanden erklärte. Gegen diesen Beschluss 
des Untersuchungsrichters ;SI nunmehr die an den Gerü.:htshof zweiter 1n.~lanz zu richtende Beschwt:rde 
vorgesehen. die sowohl von der auszuliefernden Person als auch vom Staatsanwah ergriffen werden kann. 
Dcr Gerichtshof zweiter In!Hanz wird daher in Zukunft als Beschwerdegericht endgültig über die 
Zulässigkei t einer Auslieferung entscheiden, 

Der OGH legte in seinem Urteil vom 9 . Apri l 2002, 14 Os 8102, die Systematik des ARHG - insbesondere 
des ~ 19 ARHG - dahingehend aus. dass die Kompelenz zur Prüfung von AusJieferungsersuchen 
7.wischen den Gerichten und dem Bundesminister fiir Justiz geteilt sei. Der ßundesminister für Justiz 
hätte nach dieser Ansicht sclb~ts tändi8 über verschiedene völkerrechtliche Auslieferungsverbote zu 
elllscheidell. Die nunmehr vorgeSl;:hlagenen Änderungen der ~ 3 1,33 und 34 ARHG stellen klar, dass die 
rechtl iche Prüfung des Auslieferungsbegehrens ausschließlich den Gerichten - also vor allem dem 
Untersuchungsrichter und im Beschwerdefall auch dem Gerichtshof zweiter Instanz - obliegt. S ie haben 
alle sich aus zwischcnSlaatlichen Rechtsquellen ergebenden Aus/ieferungs\'orausselzungcn bolW, 
Ausliefenmgshindemisse zu prüfen und über die sich daraus sowie aus dem innerstaatlichen Recht 
ergebende Rechtsstellung der betroffenen Person zu entscheiden. Der Bundesminister Nr Justiz, der wie 
schon bisher an alle die Auslieferung fiir unzulässig erklärenden Entscheidungen der Gerichte gebunden 
ist. kann auf Grund der geanderten Bestimmungen e ine Auslieferung nur mehr aus allgemeinen 
politiSChen oder die Rechtsstellung der auszuliefernden Person nieh! unmiuelbar betreffenden 
vülkerTecht!ichen Erwägungen ahlehnen Fr i~t damit in Hinkunft weitgehend auch an die Auslieferung 
rur zulässig erklärende Entscheidungen der Gerichte gebunden. 

Die oben dargelegten Änderungen sleHen das Kernstück des Artikels IV dar. Die übrigen Bestimmungen 
ITagen der Entwicklung auf dem Gebiet der zwischenstaat lichen Zusammenarbeit in Strafsachen und den 
Bedürfnissen der Praxis - teils nur nach KlarslclJung - Rechnung. 

Zu Artikel IV Z 3 und 14 (§ 26 Abs, 1 und § 60 Ab~. 2 ARHG): 

In beiden Bestimmungen hat der Hinweis auf den Jugendgerichtshof Wien zu entrallen. Zwar sieht 
Art, 111 {i 3 de~ Bundesgesetzes. mit dem das Jugendgcrichlsgesctz 1988 und das 
Geriehtsorganisalionsgeselz 1896 geänden werden. BGBI. I Nr. 30/2003, eine generelle Berichtigung von 
Verweisungen in anderen Bundesgesetzen auf den mit der erwähnten Novelle aufgelösten 
Jugendgerichlshof Wien vor, doch sollte im vorliegenden Zusammenhang zur Klarsteilung und 
Bereinigung des Textes eine ausdrückJiche Anpassung erfolgen. 

Zu Artikel IV Z I (§ 29 ARIIG): 

Die betroffene Person ist vor der Verhängung der Auslieferungsharl über ihr Recht auf Durchfiihrung 
einer Verhandlung über die Zulässigkeit der Auslieferung zu belehren. Mi! dieser neu geschaffenen 
Bestimmung wird dem grundlegend umgestalteten * 3 1 und damit dem Umstand Rechnung getragen. 
dass nunmehr der Untersuchungsrichter über die Zulässigkeit der Auslieferung entscheidet und daher das 
von ihm zu rumnde Verrahren an die bisher rur das in efluer Instanz tätige Oberlandesgericht geltenden 
Regeln und Garantien angeglichen werden muss. Auf Grund der Verteidigeroeste!lung nach * 29 Abs. 4 
ARHG ist sicher gestellt. dass e in solcher Antrag entweder sogleich oder nach Vorliegen der 
Auslieferungsunterlagen vom Verteidiger gestellt \\'erden kann. Aur eine Befristung rur einen solchen 
Antrag wurde verzichtet. 

Zu Artikel IV Z 6 (§ 31 ARHG): 

Die vorgeschlagenen Änderungen des ~ 31 dienen in ihrer Gesamtheit daztl. jene VerflChrenvorschriften. 
die bisher nach § 33 AR HG fUr das Auslit:ferungsverfahren vor dem Gerichtshof zweiter Ins tanz gegohtn 
haben. nach entsprechender Anpassung flir das Verfahren vor dem UmC1Suehung$richter. der gemäß 
Abs. I in Hinkunff den Beschluss über die Zulässigkeit zu (assen hat, zu übernehmen. 

Die weiteren Bestimmungen der Abs. 2 bis 7 regeln das Verfahren im Detail: Eine Verhandlung vor dem 
Untersuchungsrichter findet immer statt. wenn d ieser sie rur notwendig erachtet. Außerdem kann sie 
entweder von der betroffenen Person oder \10m Staatsanwalt beantragt werden. Darüber wird die 
betroffene Person entweder bei der Verhängung. der Auslieferungshaft <* 29 Ab~. 3) oder bei der 
Vt:mehmung zum Ausliercrungsersuchen l§ 3 I Abs. I ) belehrt. Bis zur EntsCheidung des 
Untcrsuehungsrichlers iibcr die Zulässigkeil der Auslieferung oder Durehmhrung einer amtswegigen 
Verhandlung könncn Anträge auf Durchftihrung einer Verhandlung gestellt werden. 
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Die Verhandlung, fiir die Veneidigerzwang herrscht, ist öffenllich. auch wenn sie hinsichtlich Personen, 
d ie sich in AusliefenmgShaft befinden, im Rahmen einer Haftverhandlung stattzufinden hai. Der 
Beschluss über die Zulässigkeit der Auslieferung ist zu verkünden und zu begründen. Dagegen steht de r 
betroffenen Person und dem Staatsanwalt die binnen vierzehn Tagen nach Zustellung der 
Beschlussausfertigung einzubringende Beschwerde an den Gerichtshof zweiter InsWlZ zu. Dort ist eine: 
Verhandlung über die Beschwerde durchzufiihren, wenn der Untersuchungsrichter trolZ Antrags der 
bettoffenen Person ohne Verhandlung entschieden hat. 

Zu ArClkel rv Z 7 (§ 32 ARHG): 

Die Änderung in Abs. I beinhaltet eine Klar.acllung, deren Notwendigkeit sich aus der Praxis des 
Auslieferungsverfahrens ergeben hat. 

Zu Abs. 2: Bis lang konnte nach § 3~ ARHG die betroffene Person ihre Zustimmung zur vereinfachten 
Auslieferung bis zur Anordnung der Ubergabe durch den Bundesminister rur Justiz widerrufen. 

Art. 7 Abs. 4 des Übereinkommens über das vereinfachte Auslieferungsverfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union vom 10. Män 1995, BGBI. 111 Nr. 16912000, gehl von einer 
Unwidenuflichkeil der Zustimmungserklärung aus. Dieser - aueh in vergleichbaren Gesetzen anderer 
Staaten enthaltene - Grundsatz soll nunmehr in das ARHG übernommen werden. Da aber eine Person, die 
sich. in Auslieferungshaft befindet, ihre Zustimmung nur in der ersten Haftverhandlung rechtswirksam 
erklären kann, ist die Möglichkeit der Beratung mit einem Anwal t wei terh.in sichergestellt. 

Zu Artikel IV Z 8 (§ 33 ARBG): 

§ 33 in seiner Gesamtheit stellt nunmehr wunissverständlich außer Zweifel, dass die rechtliche Prüfung 
des Auslieferungsersuchens eines anderen Staates ausschl ießlich in die Zuständigkeit der Gerichte fallt 
Auch die Detailbeslimmungen dienen dem Ziel weiterer KlarsteUungen: 

So hat sich der Prufungsumfang hinsichtlich ausländischer Auslieferungsersuchen bislang aus 
verschiedenen Bestimmungen des ARHG ergeben. Diese bisher verstreuten, vor allem in den §§ 29 und 
35 enthaltenen Vorschriften werden nunmehr im Interesse der Übersichtlichkei t in § 33 Abs. I und 2 
zusammen gefasst. 

Vor allem § 33 Abs.3 aber stellt ausdrücklich klar, dass alle gesetzlichen und völkerrechtlichen 
Aus lie ferungsvoraussetzungen oder Auslieferungsrundemisse vom Untersuchungsrichter - bzw. vom 
Oberlandesgericht als Beschwerdegericht - umfassend zu prüfen und in der Entscheidung über die 
Zutässigke il der Auslieferung zu berücksichtigen sind. (Dementsprechend wurde auch § 34 geändert, so 
dass der Bundesminister rur Justiz eine rechtsrichtig rur zulässig erkläne Auslieferung nur mehr aus 
politischen oder allgemeinen, d ie Rechtsstellung der auszuliefernden Person nicht unmitte lbar 
betreffenden völkerrechtlichen Erwägungen ablehnen kann. Vgt. hiezu auch die Ausführungen zu § 34 
unten.) Aus den Worten .. ru r die Auslieferung der betroffenen Person" ist abzuleiten, dass alle 
subjektiven Rechte, die sich aus den zu beachtenden RechlSquetlen ergeben, vom Gericht zu 
berücksichtigen sind. 

Damit wird aber auch die auch vom OGH mit Urteil vom 9. April 2002, 14 Os 8/02, problematisiene 
Kompetenzveneilung zwischen dem ·Bereich der Rechtsprechung und dem Bundesminister für Justiz 
deutlicher als bisher geregelt. Die Gerichte haben neben den jeweils zur Anwendung kommenden 
auslieferungsrechtlichen , strafrechtlichen und suafprozessuaJen Bestimmungen auch alle: sich allenfalls 
aus der EMRK und ihren Zusatzprotokollen ergebenden Auslieferungshindemisse zu prüfen, soweit diese 
unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des EGMR bei AUSlieferungen zur Anwendung gelangen. 

Wie schon bisher bestimmt § 19 ARHG auch weiterhin jenen Kembereich der EMRK, der bei 
Auslieferungen immer zu berücksichtigen ist. In diesem Umfang gehen daher die Bestimmungen der 
EMRK den Verpflichtungen aus bilateralen oder multilateralen Auslieferungsvereinbarungen immer vor. 
Auslieferungshindemisse, die sich möglicherweise aus anderen Bestimmungen der EMRK oder ihrer 
Zusatzprotoko tle ergeben, sind vom Gericht bei der Prüfung der Zulässigkeil nur dann zu 
beriicksichligen, wenn diese Hindernisse nach der Rechtssprechung des EGMR einer Auslieferung 
entgegen s tehen. 

Bei AUSlieferungen im VerhälUlis zu Vertragspaneien der EMRK kommt den sich aus der Konvention 
und ihren Zusatzprotoko llen allenfalls ergebenden Ablehnungsgründen eine besondere Bedeutung zu, 
wobei jedoch stets zu berücksichtigen sein wird, ob und gegebenenfa lls inwieweit die betroffene Person 
die von ihr im Auslieferungsverfahren des ersuchten Staates eingewandten Konventionsvc:rlelZungen 
bereits im ersuchenden Staat oder vor dem EGMR beKämpft bzw. aus welchen Gründen sie dies 
unterlassen hat. 
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Zu Artikel IV Z 9 (§ 34 ARHG): 

Zunächst ist auf das bereits zu § 33 Abs. 3 (oben) Gesagte anzuknüpfen. An die nunmehr vorgesehene 
alleinige Zuständigkeit der Gerichte zur umfassenden Prüfung des Auslieferungsersuchens in rechtlicher 
Hinsicht wird der Handlungsspic:lraum des Bundesministers für Justiz hinsichllich der Bewilligung oder 
Ablehnung der Auslieferung angepasst. Jedenfalls ist er auch weiterhin an jene rechtskräftigen 
Enlscheidungen der Gerichte gebunden, mit denen eine Auslieferung fur unzulässig erklärt wird. 

Eine vom Gericht für zulässig erldärte Auslieferung hingegen kann vom Bundesminister fiiT Justiz nur 
aus politischen Erwägungen ("Interessen der Republik Östen-eich") oder aus allgemeinen 
völkerrechtlichen Gründen abgelehnt werden. Solche Erwägungen oder Grunde liegen ausschließlich in 
Bereichen, die die RechlSSlcllung der betroffenen Perwn, also deren subjektive Re<:hte, nicht unmittelbar 
berühren. 

Zu ATlikellV Z 11 (§ 37 ARHG); 

Die Übergabe der auszuliefernden Person ist naeh § 36 Am. I ARHG durch den Untersuchungsrichter zu 
veranlassen. Die vorgeschlagene Änderung dient ledigli!;:h zur KlarsteIlung, dass au!;:h jede Entscheidung 
über einen Aufschub der Übergabe ausschließlich in die Zuständigkeit des Untenuchungsrichter5 flillt. 

Zu Artikel IV Z I Z (§ 39 ARBG): 

Die Entscheidung über die Wiederaufnahme des Auslieferungsverfahrens fäll! nunmehr in die 
Zuständigkeit des Untersuchungsrichters. Nach * 9 Am. I ARHG ist die Strafprozessordnung 1975 
(StPO) insoweit sinngemäß anzuwenden, als sich aus den Bestimmungen des ARHG nicht anderes ergibt. 
Daher steht nach § 357 Abs. 3 StPO gegen Beschlüsse über die Wiederaufnahme die binnen 14 Tagen 
einzubringende Beschwerde an den Gerichtshof zweiter Instanz offen. Hinsichtlich der Zuständigkeit zur 
Ent3Cheidung über einen Antrag auf Wiederaufuahme ist § 68 Aba. 3 StPO WlZUwenden, so dass der in 
derselben Sache Iätig gewesene Ulllersuchungsri!;:hter von der Entscheidung ausgeschlossen ist. 

Zu Artikel IV Z IS (§ 70 ARHG): 

Der Grundsatz der Spezialität erforden unter anderem, dass bei einer Auslieferung zur Strafvollstreckung 
nur jene Teile der verhängten Strafe vollStreckt werden, die auf Handlungen entfallen, hinsichtlich derer 
die Auslieferung bewilligt wurde. 

In der Praxis des Auslieferungsverkehrs mit anderen Staaten hat sich in der Vergangenheit wiederholt die 
Notwendigkeit ergeben, schon während des Auslieferungsverfahrens dem ersuchten Staat bekannt zu 
geben, welche Teile der vom Gericht verhängten Freiheitsstrafe auf die einzelnen suafbaren Handlungen 
entfallen. Durch die nurunehr vorgeschlagene Möglichkeit, hierüber eine Entscheidung des Gerichts 
herbcizuffihren, soll es den Behörden des ersuchten Staates ennöglicht werden, als Grundlage ihrer 
Entscheidung die VerhältnismäBigkeit und die Höchstdauer der Auslieferungshaft besser zu beurteilen. 

Auf Grundlage des nach * 28 Abs. 1 StGB geltenden Absorptionsprinzips ist die Strafe bei 
Zusammentreffen mehrerer suafbarer Handlungen nach der höchsten angedrohten Strafe zu bestimmen. 
Die nach * 70 Abs. 4 ARHG auf die einzelnen strafbaren Handlungen entfallenden Strafen sind daher 
jeweils ohne Rücksicht auf die insgesamt verhängte Strafe zu bestimmen. Die Summe dieser Strafen kann 
daher die insgesamt verhängte Strafe übersteigen. 

Zu Artikel IV Z 16 (§ 76 ARHG): 

Das Übereinkommen über die ÜbersteIlung vefUneilter Pensonen vom 23 . März 1983, BGB!. 
Nr. 524/ 1986, sowie alle von Österreich abgeschlossenen bilateralen Verträge über die wechselseitige 
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Strafsachen erfordern ror eine Übertragung der 
StrafVOllstreckung die Zustimmung des Strafgefangenen. 

Gemäß § 76 Abs.9 ARHG in der gehenden Fassung ist der Betroffene vor einem Ersuchen um 
Übernahme der Vollstreckung zu hören, wenn er sich im Inland befindet. so dass die Frage der 
Widerruflichkeit seiner Erkliru.ngen bisher nicht ausdriicklich geregelt war. In Hinkunft hingegen sol! 
eine nach Belehrung zu gerichtlichem Protokoll abgegebene Zustimmungserklärung der verurteilten 
Person unwiderruflich sein. Damit M>1l das Verfahren zur Übertnlgung der StrafvollstreCkung an den 
Heimatstaat des Verurteilten effizienter gestaltet werden. 

Dieses Verfahren erfordert zunächst in Österreich einen oft nicht unbeträchtlichen Aufwand - vor allem 
in den vielen Fällen, in denen die meist umfangreiehen Unterlagen mit beglaubigten Übenctzungen 
versehen werden müssen. Die nach Belehrung durch den Richter eneilte Zustimmung des 
Strafgefangenen zur Übenragung der Strafvolls~kung ist aber auch die GfUndlage für das vom 
VolIslreckungsstaat durchzuführende Excquaturverfahren. Dem Vollstred,:ungssfaat sollte im Hinblick 
auf den hohen Verfahrensaufwand die Gewähr geboten werden, dass die Zustimmung wenigstens nach 
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öSlerrcichischem Recht nicht widen\lfen ~'Crdcn kann. Auch bei Unwiderruflichkeit der Zustimmung des 
Sttafgefangenen kann der Bundesminister ruf Justiz die Übcrs tellung bis zur tatsächlichen Übergabe 
ablehtlcn. 

Art. 3 Abs. 4 des von Österreich am 7. Dezember 2000 ratifizierten ZusatzprOlokolls :zum 
Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen vom 18. Dezember 1997, BGB\. m 
Nr. 26/200 I, berechtigt den UneiisSlaal, auch ohne Zustimmung der verurteilten Person um die 
Übernahme der Strafvollstreckung zu ersuchen, wenn gegen die verurte ilte: Person eine Verwalrungs­
oder Gerichtsanordnung vorliegt, die es ihr nicht gestauet, nach der Entlassung aus der Haft im 
Uneilssl3at zu bleiben. Der Verurteilte hat keinen Anspruch darauf, dass cin VolIs lreckungsersuchen 
gestellt oder nicht gestell! wird, und ist daher durch die: diesbezÜgliche Entscheidung des 
Bundesministeriums für Justiz in eiDern subjektiv.öffentlichen Recht nicht verletzt (Erkenntnis des 
VwGH vom 14. Jänner 1987, 86101/0255). Um die Möglichkeiten des Zusal:o!:protokolls zum 
Übereinkommen über die ÜbersteJlung verurtej l!er Personen ausschöpfen zu können, wird ausdrücklich 
klargestellt , dass ein Rechtsanspruch des Verurteilten, der Im El'equaturverfahren des 
VoJlslreckungsstaats ParteisteIlung genießt. nach § 76 ARHG nicht besteht. 
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T extgegenü berstellu ng 

Artikel) 

Änderungen des Strafgesetzbuches 
Bisherige Fassung: 

Abschöpfung der ßercichtrung 

§ 20c. (I ) Der Verfall i~ t ausgeschlossen. soweit 

I. an den betroffenen Vennögenswerten Rechtsanspruche von Penonen bestehen. die 
an der strafbaren Handlung oder an der kriminellen Organisation nicht beteiligt sind, 
oder 

2. 

Vtrlängerung dtr Verjährungsfrist 

§58.{l) . 

(2) .. 

(l). .. 

1. . 

2. 'n 

3. die leit bis zur Erreichung der Volljährigkeit des Verletzten einer strafbaren 
Handlung nach den ~§ 20 I. 202, 20S, 206, 207. 212 oder 213. 

Strafbare Handlungen im Ausland, die ohne Rücksicht auf die Gesetze 
des Tatorts beslraft werden 

§ 64. (1) Die österrcichischen Sltafge~lze gelten unabhängig von den Strafgesetzen 
des Tatorts rur folgende im Ausland begangene Talen: 

I . ... 

L 
) .. 

Vorgeschlagene Fassung: 

AbKhöpfung der BeTticherung 

§ 20e. (I) Der Verfall iSI ausgeschlossen. soweit 

I . an den helrolTer.en Vermögenswenen Rechtsanspruche von Penonen beslehen, die 
an der strafbaren Handlung oder an der kriminellen Organisation oder terroristischen 
Vereinigung nicht beteiligl sind, oder 

2 .... 

V"TliingtTung der \ 'erjähTungsrriJI 

§S8.(I) ... 

(2) .. 

13) ... 
1. . 

2 .. 

3. die Zeit bis zur Erreichung der Vol1jährigkcil des Verletzten einer strafbaren 
Handlung nach den §§ 201, 202. 20S. 206, 207, 207b, 212 oder 2 13. 

Strafbare Hlndlungen im Ausland, die ohne Rücksicht auf die Gtselze 
des Tatorts bestraft werden 

§ 64. (I) Die öSlerreichischen Strafgesetze gelten unabhängig von den Strafgesetzen des 
Tatons für folgende im Ausland begangene T alen: 

I. 

l .. 

l 
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4. erpresserische Entführung (§ 102), Überlieferung an eine ausländische Macht (§ 
103), Sklavenhandel (§ 104), Menschenhandel (§ 217), Geldfli lschung (§ 232), die nach 
§ 232 straibare Fälschung besonders geschützter Wertpapiere (§ 237), kriminelle 
Organisation (§ 278a Abs. I) und die nach den §§ 28 Abs. 2 bis 5, 31 Abs. 2 sowie 32 
Abs. 2 des Su~htmittelgesetzcs strafbaren Handlungen, wenn durch die Tat 
österreichische Interessen verletzt worden sind oder der Täter nicht ausgeliefert werden 
kann: 

4a. schwerer se:weller Mißbrauch von Unmündigen (§ 206), sexueller Mißbrauch von 
Unmündigen (§ 207) und pomo:~phische Darstellungen mit Unmündigen nach § 207a 
Abs. 1 und 2, wenn der Täter Osterreicher ist und seinen gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland haI; 

Andert Btgrlffsbtstlmmungtn 

§ 74. (I) Im Sinn dieses Bundesgesetzes ist 

I. ... 

2 

2. 

l. 
4. Beamter: jeder. der bestellt ist, im Namen des Bundes, eines Landes, eines 

Gcmcindeverhandes, einer Gemeinde oder einer anderen Person des öffentlichen 
Rechtes, ausgenommen einer Kirche oder Religionsgeseltschafl, als deren Organ allein 
oder gemeinsam mit einem anderen Rechtshandlungen vorzunehmen, oder sonst mit 
Aufgaben der Bundes-, Landes- oder Gemeindeverwaltung betraut ist; 

4a. Beamter eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union: jeder, der nach 
dem Strafrecht eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union Beamter oder 
Amtstriiger ist und auch bei sinngemäßer Anwendung der Z 4 Beamter wäre; 

4b. Gemeinschaftsbeamter: jeder, der Beamter oder Vertragsbediensteter im SillI1c des 
StaMS der Beamten der Europäischen Gemeinschaften oder dcr 
Beschäftigungsbedingungen rur die sonstigen Bediensteten der Europäischen 
Gemeinschaften ist oder dcr den Europäischen Gemeinschaften von den Mitgliedstaaten 
oder von öffen~t ichen oder privaten Ei!",ichtu~gen_ zur Verfli~ung gestellt wird und dort 

4. erpresserische Entführung (§ 102), Überlieferung an eine ausländische Macht (§ 
\03), Sklavenhandei (§ 104), Menschenhandel (I04a), grtnlübemhreltendtr 
Prostitutionshandel (§ 217), Geldfalschung (§ 232), die nach § 232 strafbare 
Fälschung besonders geschiilzter Wertpapiere (§ 237), kriminelle Organisation (§ 278a 
Abs. I) und die ~ach den §§ 28 Abs. 2 bis 5, 31 Abs. 2 sowie 32 Abs. 2 des 
Suchtmitletgesetzes strafbaren Handlungen, wenn durch die Tat österteichische 
Interessen verlelzt worden sind oder der Täter nicht ausgeliefert werden kann; 

4a. schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen (§ 206), sexueller Missbrauch von 
Unmündigen (§ 207), pornographische Darstellungen Minderjähriger nach § 201a 
Abs, I und 2 und 5elueller Mlssbraueh von Jugendlichtn nach § 207b Abs. 3. wenn 
der Täter Österreicher ist und seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat; 

Andere Begrlrr5bestimmu~gen 

§ 14. (I) Im Sinn dieses Bundesgesetzes ist 

I. 

2. 

3. 

4. Beamter: jeder, der bestellt ist. im Namen de§ Bundes, eines Landes, eines 
Gemeindeverbandes, eincr Gemeinde oder einer anderen Person des öffentlichen 
Rechtes, ausgenommen einer Kirche oder Religionsgesellschaft, als deren Organ allein 
oder gemeinsam mit einem anderen Rechtshandlungen vorzunchmen, oder sonst mit 
Aufgaben der Bundes·, Landes- oder Gemeindeverwahung betraut isl; als Bumter gilt 
l uch, wtr nlch dem Recht der Europi ischen Union oder auf Grund elnu 
zwischenstaatlichen Vereinbarung bei eintm Elnutz im Inland tinem 
öslerr.ichlschen Belmten gleichgesttllt Ist; 

4a. Beamter eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union: jeder, der nach 
dem Strafrecht eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union Beamter oder 
Amtstriger iSI und auch bei sinngemäßer Anwendung der Z 4 Beamter wäre; 

4b. Gemeinschaftsbeamter: jeder, der Beamter oder Vertragsbediensteter im Sinne des 
Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften oder der 
Beschäftigungsbedingungen fiir die sonstigen Bediensteten der Europäischen 
Gemeinschaften ist oder der den Europäischen Gemeinschaf!en von den Mitglied.~ taaten 
oder von öffentlichen oder privaten Einrichtungen zur Verrugung gestellt wird und dort 
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mit Aufgaben betraut ist, die den Aufgaben der Beamten oder sonstigen Bediensteten 
der Europäischen Gemeinschaften entsprechen; Gemeinschaflsbeamte sind auch die 
Mitglieder V(ln Einrichtungen, die nach den Vertrigen zur Gründung der Europäischen 
Gemtinschaften trrichtet wurden, und die Bediensteten dieser Einrichtungen, die 
Mitglieder der Kommission. des Gerichtshofs und des Rechnungshofs der Europäischtn 
Gemeinschaften sowie die Organwalter und Btdiensteten des Europäischtn 
Polizeiamtes (Europol); 

4c. ausländischer Beamter: jeder, der in einem anderen Staat ein Amt in der 
Gesetzgebung, Verwaltung oder Justiz innehat, der eine öffentliche Aufgabe rur einen 
anderen Staat oder eine Behörde oder ein öffentliches Unternehmen eines solchen 
wahrnimmt oder der Beamter oder Bevollmächtigter einer internationalen Organisation 
ist; 

5. 

6 .. 

7 .. 

11. Computersystem: sowohl einzelne als auch vetbumkne Vorrichtungen, die der 
automationsunterstützten Datenverarbeitung dienen. 

(2) ... 

[Dlführung einer willenlost n oder wehrlosen Frau 

§ 100. (I ) Wer eine Person \\.'eiblichen Geschlechtes, die geisteskranJc ist oder sich in 
einem Zustand befindet. der sie zum Widerstand unfähig macht. entfühn, um sie zur 
Unzucht zu missbrauchen oder der Unzucht zuzuführen. ist mit Freiheitsstrafe von 
se<:hs Monaten bis zu fUnf Jahren zu bestrafen. 

(2) HaI ein an der Tal Beteiligter (§ 12) die Enlführte gehtiratel, 

so wird der Täter nur bestraft. wenn die Ehe für nichtig erklärt oder 

aufgehoben worden ist. 

Entführung eiDer unmündigen Person 

mit Aufgaben betraut ist. die den Aufgaben der Beamten oder sonstigen Bediensteten 
der Europäi5eben Gemeinschaften entsprechen; Gemeinschaftsbeamte sind auch die 
Mitglieder von Einrichtungen, die nach den Verträgen zur Griindung der Europäischen 
Gemeinschaften errichtet wurden, und die Bediensteten dieser Einrichtungen. die 
Mitglieder der Kommission, des Gerichtshofs und des Rechnungshofs der Europäischen 
Gemeinschaften sowie die Organwalter und Bediensteten des Europäischen 
Polizeiamtes (Europol); 

4c. ausländischer Beamter: jeder, der in einem anderen Staat ein Amt in der 
Gesetzgebung, Vel'\lo'3hung oder Justiz innehat, der eine öffentliche Aufgabe rur einen 
anderen Staat oder eine Behörde oder ein öffentliches Untemetunen eines solchen 
wahrnimmt oder dtr Beamter oder Bevollmächtigter einer internationalen Organisation 
is t; 

l ... . 

6 ... . 

7 .. .. 

8. Computcrsystem: sowohl einzelne als auch verbundene Vorrichtungen. die der 
automationsunterstiil1:ten Datenverarbeitung dienen: 

9. Prostitution : die Vorn.hme gHchltc'hlllcher Handlungen oder die Duldung 
gHchltcblllchrr Ihndlungen am eigenen Körper g~en Entgelt in der Absicht, sich 
durch die wledrrkehrende Vornahme odt r Duldung eint fortlaufeDde Einnahme 
zu verschiffte. 

(2) ... 

Entführung einer wehrlosen Person 

§ 100. Wer eine Perlon, die psychisch krank ist oder sich in einem Zustand befindet, 
der sie zum Widerstand unflihig macht, in dcor Absicht entfUhn, dan sie von ihm oder 
einem Drillen suuell missbraucht werde, ist mit Freiheitsmafe von sechs Monaten 
bis zu fünf Jahren tu bestraren. 

(entfällt) 

Entführung einer unmündigen Person 

§ 101 . Wer eine unmündige Person entführt, uni sie zur Unzucht zu mißbrauchen oder § 101. Wer eine unmündige Person In der Absicht entfuhrt, d.n slt von Ihm oder 
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der Unxucht zuzurultren, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu runf Jahren zu 
bestraft n. 

4 

eiDern Drillen snueU missbraucbt werde, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
bis zu runf JaMn"lll bestrafen. 

!'thnscbenbandel 

§ 104a. (I) Wrr eine Person In der Absicht, sie suuelJ, durch eine ftchtswidrlge 
Orgnentnahme oder Ihre Arbeilskrlft auszubeulen oder einrr solchen 
Ausbeutung durcb einen Dritten zuzufiihreD, unter Tiuschung über dieses 
VorbaMo, uDler Ausnützung eiDer Zwangslagr, tlorr psychIscben Krankhrit odrr 
riDes Zustands, der sir zum Widerstand unfiblg macht, unler Missbrauch emu 
Autorlti tsvrrbiltnluH, durcb Elnscbüchtrrung oder durch Gewihrung odrr 
Annahme rlaes VorteUs filr dir Übergabr der Herrsch.rl über sie anwirbl, 
brfordert, weitergibt, beherbergt oder 50nsl aufnimmt, Ist mit Frrlheltsstrare bis 
zu drei Jahren zu bestraren. 

(2) Ebenso Ist zu btltrtfen, wer eine minderjährige Person zu tlnem der In Ab,. I 
genannten Zwttkt anwirbt, berordert, weitergibt. beherbergt oder son,t aurnimmt 
oder wer einem anderen eine minderjährige Person zu einrm solchen Zweck 
anblelel. 

(3) Mit Frelheitsslnre \'on 5echs Monaten bis zu fünr Jahren iUlU beslrafen, wer 
elnr Person untrr Anwendung ,·on Gewalt oder grrlihrlkht r Drohung zu einem 
der In Abs. I ,rnnnlen Zwecke anwirbt, berordert , wellt-rgibl, beherbergt oder 
sonst aurnimmt. 

(4) Wer die r l t gtgen eine unmündige Person, im Rl hmen einrr kriminellen 
VereiDigung, unter Anwendung; schwerer Gewalt oder so begtht, dass durch die 
Tlt das Leben der Person vordtzlkh oder grob rlhrlinig gefibrdet oder ibr tin 
besonders scbwenr Nl t:hltll zugefügt wird, ist mit Frtiheltutnrt "on einem bis 
zu zthn Jabren zu bu trafen. 

Verbott nr Adoptklnsvermlttlung 

§ l04b. (I) Wer bewirkt, dass t inr lllJtimmungsbrrrchtigte Penon gegen 
Q!wi hruog ein" Vorleils für sieb Odff einen Drillen der Adoption einer 
minderjibrlien Person durcb einen Dritten zustimmt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren zu hfltrafen, 

(2) lIandelt der Ti ter, um sich oder einem Drittt n einen Vrrmögensvorteil zu 
verschaffen, so 151 er mit FrelheitUlrare bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

(3) Annthmende und Wlhlkinder, zwischen denen die Adoption vermittelt wird, 
sind nkht III BtleUiglt (§ 12 StGB) zu bHtnfen. 
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Schwere Nötigung 

§ 106. ( I) Wer eine Nötigung be~ht. indem er 

I. mit dem Tod, mit einer erheblichen Vmtümme1ung oder einer auffallenden 
Verunstal tung. mit einer Entführung, mit einer Brandstiftung, mit einer Gefahrdung 
durch Kernenergie, ionisierende Strahlen oder Sprengminel oder mit der Vernichtung 
der wirtschaftlichen Existenz oder gesellschaftlichen Stellung droht, 

2. den Genötigten oder einen anderen., gegen dt:n sich die Gewalt oder gefiihrliche 
Drohung richtet, durch diese Mittel längere Zeit hindurch in einen qualvollen Zustand 
versetzt oder 

3. den Genötigten zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung veranlaßt, die 
besonders wichtige Interessen des Genötigten oder eines Drillen verletzt, 

ist mit Freiheitsstrare von sechs Monaten bis zu funf Jahren zu bestraren. 

(2) Ebenso ist dt:r Täter zu bestraren, wenn die Tat den Selbstmord oder einen 
Selbstmordversuch des Genötigten oder eines anderen zur Folge hat, gegen den sich die 
Gewah oder gefährliche Drohung richtet 

Betrügerischer Dltenverl rbeitungsmißbraucb 

5 

§ 148a. ( I) Wer mit dem Vorsatz, sich oder einen Drinen unrechtmäßig zu bereichern, 
einen anderen dadurch am Vermögen S<:hlidigt, daß er das Er~bnis einer 
automationsunterstützten Datenverarbeitung durch Gestaltung des Programms, durch 
Eingabe, Veränderung, Löschung oder Unterdrückung von Daten (§ J26a Abs. 2) oder 
sonst durch Einwirkung auf den Ablauf des Verarbeirungsvorgangs beeinfl ußt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Gelds trare bis zu ]60 Tag~sitzen Zu 
bestraren. 

(2) .•. 
Zthntu Abschnitt 

Schwere Nötigung 

§ 106, (I) Wer eine Nötigung begeht, indem er 

I. mit dem Tod, mit einer erheblichen Vmtümmelung oder einer auffallenden 
Verunstaltung. mit einer Entführung, mit einer Brandstiftung. mit einer Gerahrdung 
durch Kernenergie. ionisierende Strahlen oder Sprengmiuel oder mit der Vernichtung 
der wirtSChaftlichen Existenz oder gesellKhaftlichen Stellung droht, 

2. die genötigte oder eine andere Person, &ClCU die sich die Gewalt oder gefährliche 
Drohung richtet, durch diese Mittel längere Zeit hindurch in einen qualvollen Zustand 
versetzt oder 

], die genötigte Pnton zur Prostitut ion oder zur Mitwirkung In elnu 
pornograph ischen Darbietung (§ 2J51 Abs. J) oder ronst zu einer Handlung, 
Duldung odn Untn lassung veru laut, die besonders wichtige Interessen der 
genötigten oder eIner dritten Person verletzt, 

ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünr Jahren zu bestraren. 

(2) Ebenso ist der Titer zu bestrafen, wenn die Tat den Selbstmord oder einen 
Selbstmordversuch der genötigten oder einer andtrtn Person zur Folge hat, gegen 
die sich die Gewalt oder gefährliche Drohung richtel. 

(.lI Wer eine Nötigung zur Prostitution oder zur Mitwirkung an einer 
pornographischen Darbietung gegen eine unmündige Person, im Rahmen einer 
kriminellen Vereinigung, unter Au",·endung scbwerer Gewalt oder so begeht, dan 
durch die Tat da, Leben der Penon \'oniulicb oder grob fahrJinig gefi brdet 
oder ihr ein bnoodeTS schwerer Nachteil zugefü gt wird, iSI mil Freiheitsstrafe von 
einem bis Ztl zehn Jlhren zu bestraren. 

Betrügerischer Oa' enverarbeitungsm ißbraueh 

§ 148a, (I) Wer mit dem Vorsatz, sich oder einen Dritten. unrechtmäßig zu bereichern, 
einen anderen dadurch am Vermögen schädigt, daß er das Ergebnis einer 
automalionsunterslÜtzten Datenverarbeitung durch Gestaltung des Programms, durch 
Eingabe, Veränderung, Löschung oder Unterdrückung von Daten oder sonst durch 
Einwirkung auf den Ablauf des Verarbeitungsvorgangs beeinflusst. ist mit 
freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrare bis zu 360 Tageuätzen zu 
bestrafen. 

(2) ... 
Zehnter Abschnitt 
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Slnfblre IlindluDgeo gegen die Silllkhkeit Sinfbire Hlndlungen legen die $uueUe Inlegritit und Selbstbestimmung 

VergewIlIlgung Vergewiliigulig 

§ 201. (I) Wer eine Person milschwerer. gegen sie gerichteter Gewalt oder durth eine § 201. (I) Wer fine Person mit GeWllt, durch Entziehung der ptrsönlichrn 
gegen sie gerichtete Drohung mit gegenwärtiger Schwerer Gefahr für Leib oder Leben Freiheit oder dunh Drohung mit gegenwirtlger Geflhr rur Leib oder Leben zur 
zur Vornahme oder Duldung des Beischlafes oder einer dem Ikischlaf VorDlbme oder Duldung dH Beischllfes oder eiDer dem Beischilf 
gleichzusetzenden geschlechtlichen Handlung nötigt, ist mi, Freiheitsstrafe von einem glekblusttunden geschlechtlichen Hlndluog nötigl, ist mit Frelheitulrlfe von 
bis Z\l lehn Jahren zu bestrafen. Als schwere Gewalt i51 auch eine Betäubung SKbJ Monlten blnu uhn Jahren zu beslrafen. 
anzusehen. 

(2) Wer außer dem Fall des Abs. 1 eine Person mit Gewalt, durch Entziehung der 
persönl ichen Freiheit oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr ruf Leib oder 
Leben lUr Vornahme oder Duldung des Beischlafes oder einer dem Beischlaf 
gleichlUsetzenden geschlechtlichen Handlung nötigt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu funf Jahren zu be'strafen. 

(3) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung (§ g4 Abs. I ) zur Folge oder wird die 
vergewaltigte Per.wn durth die Tat längere Zeit hindurch in einen qualvollen Zustand 
versetzt oder in besonderer Weise erniedrigt, so ist der Titer im Fall deli Abs. I mit 
Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren, im Fan des Abs. 2 mit FreiheitsslJ1lfe 
\"on einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. Hat die Tal den Tod der vergewaltigten 
Person zur Folge, so ist der Täter im Fall des Abs. I mit Freiheilsstrafe \'on zehn bis zu 
zwanzig Jahren oder mil lebenslanger Freiheitsstrafe, im Fall de! Abs. 2 mit 
Freiheitsstrafe \'on filnfbis zu filnfzehn Jahren zu beslnlfen. 

GtschlKhtliche Nötigung 

§ 202. (I) Wer außer den Fillen des § 201 eine Person mit Gewalt oder durch 
gefährliche Drohung zur Vornahme oder Duldung einer geschlechtlichen Handlung 
nötigt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestraren. 

(2) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung (§ 84 AM. I) zur Folge oder wird die 
genötigte Person durth die Tat längere Zeit hindurch in einen qualvollen Zustand 
versetzt oder in besonderer Weise erniedrigt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bi~ lU fünf Jahren, haI die Tat aber den Tod der geoötigten Person zur 
Folge, mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

(2) n l t die Tal eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abi. I) zur Folge oder wird 
die vergewaltigte Person durch die rat lingere Zeit hindurch In einen qualvollen 
Zuseand "ersellt oder in besonderer Welse erniedrigt, so lse der Titer mit 
Freiheitsstrafe \'on fünf blt fünfzebn Jabren, bit die Tlt aber den Tod der 
vergewlltigten Peuon zur Folge, mit Freiheitsstrafe von uhn bis lU zwanzig 
Jahren oder mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu bestrafen, 

GHchlKhllicbe Nötigung 

§ 202. ( I) Wcr außer dm Fällen des § 201 eine Person mit G~walt oder durch 
gerahrliche Drohung zur Vornahme oder Duldung einer geschlechtlichen Handlung 
nöligt, iSI mil Freiheitsslrafe bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(2) HII die Tlt eine schwere Körpttverlellung (§ g4 Abs. I) zur Folge oder wird 
die genöUgte Penon durch die Tat lingere Zeil billdurt:h In einen qualvolltn 
Zust. nd vusetll oder In besonderer Weist erniedrigt. so Isl der Titer mit 
Freiheitsstrafe von einem bi.t lU zehn Jahren, hat die rlt aber den Tod der 
genötiglen Penon zur fr'olge, mit Frelheiustrafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren 
lU bestrafen. 
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Btg~hllDg In [h~ od~r l..ehtn$g~m~iDJ(:hlft 

§ 103. (I) Wer eine der in den §§ 201 Ab!. 2 und 202 mit Strafe bedrohten Taten an 
seinem Ehegatten oder an der Person begeht, mit der er in außerehelicher 
Lebensgemeinschaft lebt, ist nur auf Antrag der verletzten Person zu verfolgen, sofern 
keine der im ~ 201 Abs. 3 oder im § 202 Abs. 2 bezeichneten Folgen eingetreten ist und 
die Tat von keinem der dort genannten Umstände begleite! war. 

(2) Wurde eine der im § 201 oder im § 202 mit Strafe bedrohten Taten am Ehegauen 
oder an der Person begangen, mit der der Täter in außerehelicher Lebensgemeinschaft 
lebt. so kann von der außerordentl ichen Strafmilderung nach § 41 auch ohne die dort 
genannten Voraussetzungen Gebrauch gemacht werden, wenn die verletzte Person 
erklän, weiler mit dem Täter leDen zu walten, und nach der Person des Täten sowie 
unter Berücksichtigung der Interessen der verlellten Person eine Aufrechlerhaltung der 
Gemeinschaft erwanct werden kann. 

SChind"ng 

~ 205. (I) Wer eine Person weiblichen Geschlechtes, die sich in einem Zustand 
befindet, der sie zum Widersl.and unfüig macht, oder die wegen einer Geisteskrankheit, 
wegen Schwachsinns, wegen einer tiefgreifenden Bewußtseinsstörung oder wegen einer 
anderen schweren, einem dieser Zustände gleichwenigen seelischcn Störung unfähig 
ist, dje Bedeutung des Vorgangs einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, zum 
außerehelichen Beischlaf mißbraucht. ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren zu bestrafen. 

(2) Wer eine Person, die sich in einem Zustand befindet, der sie zum Widerstand 
unfiihig macht, oder die wegen einer Geisteskrankheit, \I,·egen Schwachsinns, wegen 
einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen einer anderen schweren, einem 
dieser Zustände gleichwenigen seelischen Störung unfähig ist , die Bedeutung des 
Vorgangs einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, außer dem Fall des Abs. I 
zur Unzucht mißbraucht oder zu einer unzüchtigen Handlung mit einet anderen Person 
oder, um sich oder einen Dritten geschlechtlich zu en egen oder zu befriedigen, dazu 
verleitet, eine unzüchtige Ilandlung an sich selbst vorzunehmen, ist mit Freiheit~strafe 
bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

(entfällt) 

Stlut ller Miubnuch tlntr wehrlosen Person 

§ 20S. <li Wer mit e intr Ptrson. die sich in einem Zustand befindet, der sie Zum 
Widerstand unfähig macht. oder die wegen tiner psychischt n Knnkhtlt , wegen 
Schwachsinns, wegen einer tiefgrei fenden Bewusstseinsstörung oder wegen einer 
anderen schweren, einem dieser Zustände gleichwertigen psychischen Störung unfähig 
ist, die Bedeutung des Vorgangs einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, 
untff Ausnützung diHH ZUltlnds den BeischIlf oder eine dem BeIschIlf 
a leichzusetzcnde gHcblechlliche Hl ndlung unternimmt odtr diHt Person zur 
Vornlhme oder Duldung einer solchtn Hlndlung mit einer Inderen Person oder, 
um sich oder rinen Dritten &Hchlecbtlicb zu erregen oder zu btfriedigen, duu 
vrrleitet, eine dem Beischlaf gleichzusetunde Hlndlung an sich selb5t 
vorzunehmen, ist mit Freiheitsstrafe YQn sechs Monaten bis zu fij nf Jahren zu 
beSlrafen. 

(2) Wer I n einer Person, die sieb In rine rn der im Abs. I bneithnelen Zuslinde 
berindet, unter Ausnützung dieses Zustands lUDer dem FIII dH Abs. I eine 
gescbletbtlithe Hlßdlung ,·ornimml oder von tiner solcben Person I n sich 
, ·ornehmen liut oder dlHe Person zu einer geschletbtllchen Hlndlung mit einer 
I nderen Person Mer, um sicb oder einen Dritten iHChlethtlicb zu erregen odrr zu 
btrrledigen, dill vrrleJtet. t int geschletbtllche Hlndlung In sich selbst 
vorzunehmen, Ist mit FreJheltutrafe bis zu drei Jahren zu bt urafen. 

67/M
E

 X
X

II. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
53 von 147

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



• • • • • • ' ij -; 

c • • • 

67/ME XXII. GP - Entwurf (gescanntes Original)54 von 147

www.parlament.gv.at



9 

Sitllkhe ~fihrdung von Per100tn uuter 16 Jahnn 

§ 208. Wer eine Handlung, die geeignet ist. die sittliche. setlische oder gesundheitliche 
Entwicklung von Personen unter sechzehn Jahren zu gefährden. vor einer unmündigen 
Person oder einer seiner Erziehung. Ausbildung oder Aufsicht untentenenden Person 
unter sechzehn Jahren vornimmt. um dadurch sich oder einen Driuen geschlechtlich zu 
erregen oder zu befriedigen. ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. es sei 
deM. daß nach den Umständen des Falles eine Gefihrdung der unmündigen oder 
Pel'$(ln unter sechzehn Jahren ausgeschlossen ist 

handelt, 

3. wirklichkeitsnahe Abbildungen 

a) elntr grKblf('blllcben Handlung Im SlrIne der Z 1 oder einH ~scbebtD5 im 
Sinne der Z 2, jed<K:b mit mündigen Minderjibrigen, oder 

b) der ~o.ilalieo. oder der Stbamg~eDd Minderjihriger, 

Jowel! es 51th um auf sich selbst reduzierte und "on anderen 
LeMDsi uBerungen losgelöste Abbildungen handelt, die der ltlueUen Erregung 
des Betrachten dieneD; 

4. bildliche Darstellungen, deren Betrachtung - lufolge Verinderung einer 
Abbildung oder ohoe Verwendung einer solchen - nach den Umstinden den 
Eindruck vermittelt, es haRdle skh um eiRe Abbildung nach den Z I bis J. 

(S) Nach Abi. 1 Z 1 uod Ab,. J Ist nicht zu bestrafen. wer eLne pornographische 
Darstellung einer mündigen mlnderjihrigen Penon mit deren ElnwUIiRung und zu 
deren elgent'm Gebfluth herstellt oder besitzt. 

(6) NlCh Abi. 1 Z 1 und Abs. 3 ist auth nicht zu bestrafen. wer eine 
pornOlraphiscbe Darstellung nach Abs. 4 Z 4 zu seinem eigenen ~brauch 
herstellt oder bHitzt, sorero mit der Tat keine Ge-fahr der Verbreitung der 
Darstellung "erbunden Ist. 

Sittlicbe Gtfibrdung von Personen unter 16 Jahren 

§ 208. ( I) Wer eine Handlung, die geeignet ist. die sittliche. seelische oder 
gesundheitliche Entwicklung \IOn Personen unter sechzehn Jahren zu gefahrden. vor 
einer unmündigen Person oder eintr seiner Erziehung. Ausbildung oder Aufsicht 
unterstehenden Person unter sechzehn Jahren vornimmt. um dadurch sith oder eintn 
Drillen geschlechtlich zu erregen oder tu befriedigen. ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren zu bestrafen. e5 sei denn, daß nath den Umständen des !'alles eine Geflihrdung 
der unmündigen oder Penon unter sechzehn lahren ausgeschlossen ist. 

(2) Übersteigt das Alter dH Täten im ersten Fall dtt Abs. I du Alter der 
unmündigen Person nicht um mebr als vier Jahre, 50 ist der Titer nicht tU 
bestraren, H sei denn, die unmündige Person hitte das zwölfte Lebensjabr noch 
nicht vollendet. 

Missbrauth eines Autorititsverhiltninn Mlssbrauth fines AutorililsVfrhiiltnlsstt 

§ 211. (I) Wer sein minderjähriges Kiud. Wahlkind. Stiefkind oder Mündel und wer § 112. (I) Wer 

~nt~r. ~usnützun~ se~ner Stellung gcgen~ber ei~r leiner Erzie~un~ ... !,usb~l~u~g oder I. mit einer mit ihm in absteigt'nder Linie verwandten Person. seinem 
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Aufsicht unterstehenden mindeljährigen Person diese zur Unzucht mißbrautht oder, um 
sich oder einen Dritten geschlechtl ich zu erregen oder zu befriedigen, dazu verleitet, 
eine unziichlige Handlung an sich selbst vorzunehmen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren zu bestrafen. 

minderjährigen WabUdnd, Stiefkirld oder Mündel, 

2. mit seinem minderjährigen Bruder oder Stiefbruder oder seiner minderjährigen 
Schwester oder Stiefschwester unter Ausnützung seiner altersbedingten 
Überlegenheit oder 

3. mit rmer mtnderjährigen Person, die seiner Erziehung, Ausbildung oder 
Aufsicht untusteht, unter Ausnützung seinu SteUung gegeniibrr diesrr Person 

rine gescblecbllicbe Hlndlung vornimmt oder von einer sokhen Person an sieh 
"ornehmen lisst oder, um sich oder elneo Dritten gescblechtllch zu erregen oder 
zu befrl~igrn , duu verleitet, eine gHchlechtlkhr Handlung an sieh selbst 
vorzunehmen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

(2) Ebenso ist zu bestrafen. wer (2) Ebenso ist zu bestrafen, wer 

I. als Arzt einer Krankenanstalt oder Angestellter einer Erziehungsanstalt oder sonst I. als Atzt, Psychiater oder Psychotherapeut oder als im Gesundhelts- oder 
als ein in einer Erziehungsanstalt Beschäftigter eine in der Anstal t betreute Perlion oder Krankenpfiegeberur titige Puson mit einer berufsmißig betreuten Person, 

2. als Beamter eine Person. die seiner amtlichen Obhut anvertraut ist, 2. als Angestellter einer Erziehungsanstalt oder sonst als ein in einer Erziehungsanstalt 
unter Ausnützung seiner Stellung dieser Person gegenüber entweder zur Unzucht Beschäftigter mit einfr in der Anst.1t befreulen Person oder 
mißbraucht oder, um sich oder einen Dritten geschlechtlich zu erregen oder zu 3. als Beamter mit einer Person. die seiner amtlichen Obhut anvertraut ist. 
befriedigen. dazu verleitet, eine unziichtige Handlung an sich selbst vorzunehmen. 

Kuppelei 

§ 213. (I) Wer eine Person, zu der er in einem der im § 212 bezeichneten Verhältnisse 
steht, unter den dort genannten Voraussetzungen:rur Unzucht mit einer andertn Person 
verleitet oder einer solchen Unzucht :ruftihn, ist mit Frt iheitsstrafe bis zu drei Jahren zu 
bestfilfen. 

(2) ... 

Entgeltliche Förderung fremder Unzucht 

§ 214. Wer eine Person der Unzucht mit einer anderen Person zuführt. um sich oder 
einem anderen einen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

unter Ausnützung seiner Stellung dieser Perllon gegenüber eine geschlechtliche 
Handlung vornlnunt oder von einer solchen Person 10 slcb vornehmen lisst oder, 
um sich oder einen Dritten geschlechtlich zu erregen oder zu befriedigen, dazu 
verleitet, eine geschlechtlkhe Handlung an sich selbst vorzunehmen. 

Kuppelei 

§ 213. (I) Wer eine Person, zu der er in einem der im § 212 bezeichneten Verhältnisse 
steht, unter den dort genatlllten Voraussetzungen zu einer geschlechtlichen lIandlung 
mit einer anderen Person verleitet oder die persönliche Anniherung der beiden 
Personen zur Vornahmr einer ge$chlechllichen Handlung herbeiführt, ist mit 
Freihei tsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

(2) ... 

[ntgrltlicbe Vermittlung von Snualkonllkten mit Minderjährigen 

§ 214. Wu die persönliche Annäherung von Personen zur Vornahme einer 
geschlecbtlichen Handlung herbeifUhrt, um sich oder einem anderen einen 
Vennögensvorteil zu verschaffen. ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei J ahren zu 
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Förderung gewerbsmäßiger Unzucbt 

§ 215. Wer eine Person der gewerbsmäßigen Unzucht zuführt, ist mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren zu bestrafen. 

Zuhiltuel 

§ 216. (tl Wer mit dem Vorsatz, sich aus der gewerbsmäßigen Unzucht einer anderen 
Person eine fon laufende Einnahme zu verschaffen, diese Person ausnützt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten zu bestrafen. 

(2) Wer mit dem Vorsatz, sich aus der gewerbsmäßigen Unzucht einer anderen Person 
eine fortlaufende EiMahme zu verschaffen, diese Person ausbeutet, sie einschüchtert, 
ihr die Bedingungen der Ausühung der Unzucht vorschreibt oder mehrere solche 
Personen zugleich ausnützt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 

bestrafen, wenn eloe der vermittelten Penonen mlndujährig Ist. 

Zuführeo zur Prostitution 

§ 215. Wer eiße ~rson der Prostitution zuführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
lahren zu bestrafen. 

Förderung der Prostitution und pornographischer Darbietungen Minderjähriger 

§ 215a. (I) Wer eiDe mindfrJährlge Penon, mag sich auch bereits der Prostitution 
nachgehen, zur Ausübung der Proslitutlon oder zur Mitwirkung an einu 
pornographischen Darbietung anwirbt oder einem Inderen zu einem solchen 
Zwed anbietet oder vermittelt, ist mit Frelheil5slnfe bis 7.U drei hhrt'n zu 
bestrafen. Ebenso 151 zu bestrafen, wer eine minderjihrige Penon, die der 
Prostitution nachgebt oder an dner pornographiuhen Darbidung mitwirkt, 
ausnützt, um sich odt'r einem anderen einen Verm(igensvorteüzuzuwenden. 

(2) Wer dit' Tat gegen eint' unmündige Person, im Rahmen einer kriminellen 
Vt'reinigung, unter Anwendung schwerer {dwalt odt'r 50 begeht, dass durch die 
Tlt diS Leben der Person vorsätzlich oder grob rahrlässlg gdährdet oder ihr ein 
besonders schwerer Nachteil zu~dügt wird, ist mit Freiheitsstrafe von SKhs 
Monlten bis zu fünr Jahren 1U bHtraft'n. 

(3) An t'iner pornographiscben Dlrbletung wirkt mit, wer dabei t' lne auf skh 
5t'lbst reduzierte, von anderen LebensäuOerungen losgelöste und der stlut'lIen 
Erregung t'lnes Betrachters dlent'ndt' geschlechtliche Handlung an sich selbst, an 
t'lner anderen Penon oder mit t'iDem Tier vornimmt, eine solcbe geschlethllicht' 
HandluDg an skh vornehmen lässt oder auf solche Wt'lse st'lne ~nitalleß oder 
seine Schamgegend zur Schau stellt. 

Zuhälterei 

§ 216. (I) Wer mit dem Vorsatz, sich aus der Prostitution einer anderen Person eine 
fortlaufende Einnahme zu \'erschaffen, diese Person ausnützt, ist mit Freiheitsstrafe bis 
zu rinem Jahr zu besuafen. 

(2) Wer mit dem Vorsatz, sicb aus der Prostitution einer anderen Person eine 
fanlaufende Einnahme zu verschaffen, diese Person ausbeutet, sie einschüchtert. ihr die 
Bedingungen der Ausübung der Prostitution vorschreibt oder mehrere !IOiche Personen 
zugleich ausnützt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahrt'n zu bestrafen. 

(3) Wer eine nach den vorstehenden Bestimmungen mit Strafe beOrohte Handlung als (3) Wer dit' Tat (Abs. I und 2) als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht, ist 
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Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht, ist mit Freiheitss trafe bis zu zwei Jahren mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 
zu bestrafen. 

(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ist auch zu bestrafen, wer durch 
Einschüchterung eine Peßon abhält, die gewerbsmäßige Unzucht aufzugeben. 

Menschenhandel 

§ 217. ( I) Wer eine Person, mag sie auch bereits der 

gewerbsmäßigen Unzucht ergeben sein, dieser Unzucht in einem anderen Staat als in 
dem. dessen Strullsangehörigkeil sie besitzt oder in dem sie ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haI, zufühn oder sie hiefii r anwirbt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monalen bis zu funf Jahren, wenn er die Tal jedoch gewerbsmäßig begeht, mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

(2) Wer eine Person (Abs. I) mit dem VOr.la tz, daß sie in einem anderen Staat als in 
dem, dessen Slaalsangehörigkei t sie besitzt oder in dem sie ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, gewerbsmäßige Unzucht treibe, durch Täuschung über dieses Vorhaben 
verleitet oder mit Gewalt oder durch getlihrliche Drohung nöt igt, sich in einen anderen 
Staat zu begeben, oder sie mit Gewalt oder unter Ausnützung ihres Irrtums über dieses 
Vomaben in einen anderen Staat berordert, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn 
Jahren zu bestrafen. 

ÖrreotJ1che unzüchtige Handlungen 

§ 218. Wer öffentlich und unter Umständen, unt~r denen sein Verhalten geeigllel isl, 
durch unmiue1bare Wahrnehmung berechligtes Argemis zu erregen, eine uTUüchtige 
Handlung vornimmt, ist mit Freiheitsscrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

AJlkündlgung zur Herbeiführung unzüchtigen Verkehrt 

§ 219. Wer öffemlich eine Ankündigung erläßt, die bestimmt ist,unzüchtie.en Verkehr 
herbeizufuhren, und die nach ihrem Inhalt geeignet ist, berechtigtes Argernis zu 
erregen. ist mit Freiheitsstrafe bis zu s~hs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 
TageSSätzen zu bestrafen. 

(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ist auch zu bestrafen, 
Einschüchterung eine Person abhält, die Prostitution aufzugeben. 

Grenzü berschreitender ProSlitulionshandel 

§ 217. (I) Wer eine Pe11l0n, mag sie auch bereits der 

wer durch 

Proslltullon nachgehen, der Prostilution in einem anderen Staat als in dem, dcssen 
Staatsangehörigkeit sie besitzl oder in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
zufiihr1 oder sie hiefiir anwirbt, ist mil Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu filnf 
Jahren, wenn er die Tat jedoch gewerbsmäßig begeht, mit Freiheitsstrafe von einem bis 
zu zehn Jahren zu bestrafen. 

(2) Wer eine Person (Abs. I) mit dem Vonatz, daß sie in einem anderen Slaal als in 
dem, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem sie ihren gewöhnlichen 
Aufemhah hai, der ProstltutloQ nachgehe, durch Täuschung über dieses Vorhaben 
verleitet oder mit Gewalt oder durch gefährliche Drohung nötigt, sich in einen anderen 
Staat zu begeben, oder sie mit Gewall oder unler Ausnützung ihres Intums über dieses 
Vorhaben in einen anderen Staat befOrdert, ist mit Freiheitsstrare von einem bis zu zehn 
Jahren zu bestraren. 

Sexuelle Beli sligung 

§ 218. (I) Wer mit dem Vonatz, einen anderen zu belisllgen, eine geschlechtliche 
Handlung vornimmt, Isl, wenn die Ta' nicht nach einer anderen &Htlmmung mit 
strengerer Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bi5 zu sHhs Monaten oder mit 
~Idslnfe bis zu 360 T.agessilzen zu bestrafen. 

(2) Der Tiler Isl nur auf Antrag der beliisligten Person zu verfolgen. 

(entHill t.) 
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VerbrMhtrlsehH komplott 

§ 277. ( I) Wer mil einem anderen die gemeinsame Au.'lfiihrung eines Mordes (§ 75), 
einer erpresserischen Enlfuhrung (§ 102). einer Überlieferung an eine: ausländische 
Macht (§ 103), eines Sklavenhandels (§ 104), eines Raubes (§ 142), einet 
gemeingefährlichen srrafbaren Handlung nach den §§ 169, 171, 173 .176, 185 oder 186, 
eines Menschenhandels (§ 217) oder einer nach Ikn §§ 28 Abs. 2 bis 5 oder 31 Abs. 2 
des Suchtmittelgcsetzes strafbaren Handlung verabredet, ist mit Freiheilssrrafe von 
s«hs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(2) ... 

Kriminelle Vtrtinigung 

§ 278. (I) ... 

(2) Eine kriminelle Vereinigung is t ein auflängcrc Zeit angelegter Zusammenschluss 
von mehr als zwei Personen, der darauf ausgerichtet ist, dass von einem oder mehreren 
Milgliedem der Vereinillung ein oder mehrere Verbrechen, andere erhebliche 
Gewalttaten gegen Leib und Leben, nicht nur geringfügige Sachbeschädigungen, 
Diebslähle oder Betrügereien, oder Vergehen nach den §§ 165, Inb. 233 bis 239, 304 
oder 307 oder nach den §§ 104 oder 105 des Fremdengeset:teS aU5geführt werden. 

(l) ... 

(4) ... 

Verbrecberi5l'bn Komplott 

§ 277. (I) Wer mit einem anderen die gemeinsame Ausführun g eines Mordes (§ 75), 
einet' erpresserischen Entführung (§ 102), einer Überlieferung an eine ausländische 
Macht (§ 103), eines Sklavenhandcls (§ 104), eines Raubes (§ 142), einer 
gemeingefährlichen strafbaren Handlung nach den §§ 169. 17 1, 173 ,1 76, ISS oder 186, 
eines grellzüberscltreileDden Proslitu!lollshandels (§ 217) oder ~iner nach den §§ 28 
Abs. 2 bis 5 oder 3 1 Abs. 2 des Suchtmittelgesctzes strafbaren Handlung verabredet, ist 
mit Freiheitsstrafe \'on 5«hs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestt3fen. 

(2) ... 

Kriminelle Vereinigung 

§278. ( 1) ... 

(2) Eine kriminell~ Vereinigung ist ein auf längere Zeit angelegter Zusammenschlu.\s 
von mehr als zwei Personen, der darauf ausgerichtet ist, dass von einem oder mehreren 
Mitgliedern der Vereinigung ein oder mehrere Verbrechen, andere erhebliche 
Gewalttaten gegen Leib und Leben, nicht nur geringfiigig~ Sachbeschädigungen, 
Di~bslihle oder lktriigereien, oder Vergehen nach den §§ 104., 165. 177b, 233 bis 
239, 304 oder 307 oder nach den §§ 104 oder 105 des Fremdcngcsctzes ausgelUhrt 
werden. 

(l) ... 

(') ... 

Artikel 11 
Änderungen der Strafprozusordnunj 

J. Bezirksgerichte I. Bezirksgerichte 

§ 9. (I) Den Bezirksgerichten obJiei!1: § 9, (I ) Den Bezirksgerichten obliegt: 

l. das Strafverfahren wegen aller Vergehen, für die nur Geldstrafe oder eine l. das Strafverfahren wegen aller Vergehen, ftlr die nur Geldstrafe oder eine 
Freiheitsstrafe angedroht ist, deren Höchstmaß ein Jahr nicht übersteigt, mit Ausnahme Freiheitsstrafe angedroht ist, deren Höchstmaß ein Jahr nicht übersteigt, mit Ausnahme 
der Vergehen der Nötigung (§ 105 StGB), der gefährlichen Drohung (§ 107 StGB), der der Vergehen der Nötigung (§ 105 StGB), der gefährlichen Drohung (§ 107 StGB), der 
grob fahrlässigen Beeinträchtigung von Gläubigerintcressen (§ 159 SIG8), der grob fahrlässigen Beeinträchtigung von Gläubigerintcressen (§ 159 StGB), der 
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fahrlissigtn Beeinträchtigung der Umwelt (§ 181 51GB) UDd des fahrlbs igtn 
umwtltgefährdenden Behandeins von Abfällen (§ 181c StGB) sowie mit Ausnahme der 
den Geschworenengerichten zur Aburteilung 

zugewiesenen Vergehen. 

2 ... 

§ 13. ( I) Die Gerichtshöfe erster Instanz üben ihre Tätigkeit gemäß § 10 Z. 2 durch 
Einzelrichter oder als Schöflengerichte au~, die mit zwei Richtern und zwei Schöffen 
besetzt sind. Den Vorsitz im Schöffengericht fuhrt ein Richttr. 

(2) Die Hauptverhandlung und Uneilsfallung wegen der dtm Gerichtshof erster Instanz 
zugewiesenen stra fbaren Handlungen (§ 10 Z. 2) obliegt dem Schöffengericht in den 
Fällen 

I. der Androhung einer FreiheilSstraft, deren Höchstmaß Rinf Jahre übersteigt (§ 8 Abs. 
3 erster Satz), 

2. der Tötung auf Verlangen (§ 77 StGB), der Mitwirkung am Selbstmord (§ 78 StGB) 
und der Tötung eines Kindes bei der Gebun (§ 79 StGB). 
) . des Räuberischen Diebstahls (§ 131 StGB). der Gewaltanwendung eines Wilderers (§ 
\40 StGB) und des minder schweren Raubes nach § 142 Abs. 251GB. 
4. der Vergewaltigung (§ 20 1 StGB), der geschlechtlichen Nötigung (§ 202 StGB), der 
Schändung (§ 20S StGB) und des sexuellen Missbrauchs von Unmündigen (§ 207 
StGB), 

S .... 

§ 41. ( I) In folgenden Fällen bedarf der Beschuldigte (Angeklagte, Betroffene) eines 
Verteidigers (notwendige Verteidigung): 

I. in dcr Ilauplverhandlung vor dem GeschwOftncn- oder dem Schöffengericht, 

2. in der Hauptverhandlung vor dem Einzelrichter. wenn für die Tat, außer in den Fällen 
der §§ 129 Z I bis 3 und 164 Abs. 4 StGB, eine drei JahJe übersteigende Freiheitsstrafe 
angedroht ist, 

3. wenn und solange sich der Beschuldigte in Untersuchungshaft befindet, 

4 .... 

fahrlissigen Beeinträchtigung der Umwelt (§ 181 StGB), des fahrlbsigen 
umwehgefährdenden Behandelns \'on Abfällen (§ 181c StGB) und der 
porll.ognpbbcben DanfeUuagea Mmdtrji brlgtr (§ 207. AI». 351GB) sowie mit 
Ausnahme der den Geschworenengerichten zur Aburteilung 

zugewiesenen Vergehen. 

2 .... 

§ 13. (I) Die Gerichtshöfe erster Instanz üben ihre Tätigkeit gemäß § 10 Z. 2 durch 
Einzelrichter oder als S<:höfTengerichte aus, die mit zwei Richtern und zwei Schöffen 
bes<:tzt sind. Den Vorsi tz im Schöffengericht ruhn ein Richter. 

(2) Die Hauptverhandlung und Urteilsflillung wegen der dem Gerichtshof erster Instanz 
zugewiesenen stralbaren Handlungen (~ 10 Z. 2) obliegt dem Schöffengericht in den 
Fällen 

I. der Androhung einer Freiheitsstrafe, deren Höchstmaß ronf Jahre übers teigt (§ 8 Abs. 
3 mter Satz), 

2. der Tötung auf Verlangen (§ 77 StGB). der Mitwirkung am Selbstmord (§ 78 StGB) 
und der Tötung eines Kindes bei der Gebun (§ 79 StGB), 
) . des Räuberischen Diebstahls (§ I) I StGB). deT Gewaltanwendung eines Wilderers (§ 
140 5tGB) und des minder schweren Raubes nach § 142 Abs. 2 StGB, 

4. der gfKhltchtiieht n Nötigung (§ 202 SIGB), drs 5uut ll rß Missbrauchs tlnt r 
wr brlou n Ptrson C§ 20S StGB) und drs 5uut llt n MissbrlUchs ' ·on Unmündigtn 
(I 207 SIGB). 

S .... 

§ 41. (I) In folgenden Fällen bedarf der Beschuldigte (Angeklagte, Betroffene) eioes 
Veneidigers (notwendige Verteidigung): 

I. in der Hauptverhandlung vor dem Geschworenen- oder dem Schöffengericht, 

2. in der Hauptverhandluns vor dem Einzelrichter, wenn für die Tat, außer in den Fällen 
der §§ 129 Z I bis 3 und 164 Abs. 4 StOB, eine drei Jahre übersteigende Freiheitsstrafe 
angedroht ist, 

21. fü r dlt Belt Uigung an t lRt r Vtrntbmung nacb § 162a, 

3. wenn und solange sich der Beschuldigte in Untersuchungshaft befindet. 
4 .... 
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§ 1611. {I) Ist zu besorgen. daß die Vernehmung eines Zeugen in der 
Hauptverhandlung aus tatsächlichen oder rechtlichen Grunden nicht möglich sein 
werde. so hat der Untersuchungsrichter dem Ankläger, dem Privatbeteiligten und dem 
Beschuldigten sowie deren Vertretern Gelegenheit zu geben, sich an der Vernehmung 
zu beteiligen und Fragen an den Zeugen zu stellen. Die §§ 249 und 250 Abs. I und 2 
sind sinngemäß anzuwenden. Der Untersuchungsrichter kann die Ton- oder 
Bildaufnahme der Vernehmung veranlassen. 

(2) ... 

§393.(1) ... 

(2) ... 

(1) Dem Pßichtverteidigcr (§ 42 Abs. 2) gebührt flir seine Tätigkeit eine von AmiS 
wegen auszuzahlende Entlohnung von 182 Euro, mit der auch die Barouslagen 
abgegolten sind, zuzüglich der darauf entfallenden Umsatzsteuer. Schreitet bei der 
Haftverhandlung ein anderer Verteidiger für den Beschuldigten ein, so steht dem 
Pflichtverteidiger rur seine Tätigkeit die Hälfte des angeführten Betrages zu. Wird der 
Beschuldigte verurtei lt und gemäß § 389 zum Kostenersatz verpflichtet, so hai er die 
Kosten des bei der Hafh'erhandlung einschreitendfn POichtverteidigers zu ersetzen, 
es sei deM, daß die Voraussetzungen des § 41 Abs. 2 vorliegen. 

(4) ... 

§ 162a. (I) Ist zu besorgen, daß die Vernehmung eines leugen in der 
Haupwerhandlung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht möglich sein 
werde, so hat der Untersuchungsrichter dem Ankläger, dem PrivatbeteiJigten und dem 
Beschuldigten sowie deren Vertretern Gelegenheit zu geben, sich an der Vernehmung 
zu beteiligen und Fragen an den Zeugen zu stellen. Der Beschuldigtr muss durch 
einen Verteidiger vertrften sein. Die §§ 249 und 250 Abs. I und 2 sind siMgemäß 
anzuwenden. Ocr Untersuchungsrichter kann die Ton- oder Bildaufnahrne der 
Vernehmung veranlassen. 

(2) .' 

§393.(J) ... 

(2) ... 

(3) Dem POichtYC:rtcidiger (§ 42 Abs. 2) gebührt für seine Tätigkeit eine von Amts 
wegen auszuzahlende, Entlohnung von 1 g2 Euro. hat rr jrdoch auch bel einer 
Vernrhmung nach § 1621 rinzuschrelten, ein weiterer Betrag von 182 Euro, 
woounh auch die je ..... "eiligen Barauslagen abgegolten sind, zuzüglich der luf die 
JeweUige Höhe der Entlohnung entfallenden Umsatzsteuer. Schreitet btl der 
Vernehmung na~h § 162. oder der Haftvuhandlung ein anderer Verteidiger ruT den 
Beschuldigten ein, so steht dem Pflichtveneidiger für seine Tätigkeit die Hälfte des 
jeweils angefiihnen Betrages zu. Wird der Beschuldigte veruneilt und gemäß ~ 189 
zum Kostenersatz verpflichtet. so hat er die Kosten des Pflichtverteidigers zu ersetzen, 
es sei denn. daß die Vorausselzungen des § 41 Abs. 2 vorliegen. 

(4) .. . 

Artikel 111 
Ä.nderungen des GeriehtsorglniSlfionsgmtzes 

p6.(I) 

(6) In Strafsachen sind die Verfahren wegen strafbarer Handlungen gegen die 
Sittlichkeit (§§ 20 I ffSIGB) derselben Gericbtsabteilung zuzuweisen. 

132.(1) 

§ 26. ( I) 

(6) In Strafsachen sind die Verfahren wegen strafbarer Handlungen gegen die sexuelle 
Integrität und Selbstbestimmung (§§ 201 IT StGB) derselben Gerichlsabteilung 
zuzuweisen. 

132. (1) 
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(5) In Strafsachen sind die Verfahren wegen strafbarer Handlungen gegen die 
Sittlichkeit (§§ 20 ) ff StGB) derselben Gerichlsabteilung zuzuweisen. Noch Maßgabe 
des Geschäftsumfanges dieser Slnfsachen können sie auch zwei oder mehreren 
Gerichtsabteilungen zugewiesen werden. 

§.8.(1) ..... 

(5) In SlT8fsachen sind die Verfahren wegen strafbarer Handlungen gegen die stl ueUe 
lottarlfil und Stlbslbttllmmung (§§ 201 ff StGB) deßelben Gerichlsableilung 
zuzuweisen. Nach Maßgabe des Geschiiftsumfanges dieser Strafsachen können sie auch 
zwei oder mehreren GerichtUlbteilungen zugewiesen werden. 

§.8.(1) .... 

(11) Die §§ 26 Ab!. 7 und 32 Abs. 61n der Fllliung des 8undtsgHellts 8GB!. I Nr. 
3012003 Irett n mit I. Februar 2004 'n Kraft. Die §§ 26 Abs. 6 und 32 Abi. 5 In der 
FaS5ung dei BundesgesetzH, 8GBI. I NI". XX!XXXX Irelen mit XX .XX.XXXX In 
Kraft. 

Artikel IV 
Änderungen des Auslieferungs· und RtchlsbiUtgtstlzts 

§9. II) 

(2) Auf das Verfahren zur Au~Iieferung VQn Personen sind die §§ 46 bis 50. 100 und 
381 bis 392 sowie § 393 Abs. 3 leizier Sau: der Strafprozessordnung 1975 nicht, § 45 
Am. 2 bis 4 aber nur mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Miueilung 
der Anklageschrift der Zeitpunkt der Äußerung des Untersuchungsrichtm (§ 31 Abs. 2) 
tritt. 

Auslieftrungstrsuehea mehrerer S'u'"n 
§ 24 . Ersuchen zwei oder mehrert Staaten um die Auslieferung derselben Person, so ist 
über den Vorrang zwischen den AuslieferungseBuchen unter Berücksichtigung aller 
Umstände. insbesondere der vert raglichen Verpflichtungen, des Tatortes, der zeitlichen 
Reihenfolge des Einlangens der Ersuchen, der Staatsangehörigkeit der auszuliefernden 
Person, der Möglichkeit ihrer Weiterlieferung und, weM sich die Ersuchen auf 
verschiedene Sll1dbare Handlungen beziehen, auch der Schwere der strafbaren 
Handlungen, zu entscheiden. 

ZU5tindigkeit des Gtrichlsbofts erster Instanz 

§ 26. ( I) Zur Prüfung eines Ersuchens um Auslieferung oder um 

§'. ( I ) 

(2) Auf das Verfahren zur Auslieferung von Personen sind die §§ 46 bis 50, 100 und 
381 bis 392 sowie § 393 Abs. 3 letzter Satz der Strafprozessordnung 1915 nicht, § 45 
Abs. 2 bis 4 aber Dur mit der Maßgabe anzu~nden, dass an die Stelle der Mitteilung 
der Anklageschrifl der Zeitpunkt der Vernehmung der betroffenen Person zum 
AuslieferungstrsUfhen (I 31 Ab •. J) triII. 

Ausllrferungsersuehen roebrerer Staal"n 

§ 24. Ersuchen zwei oder mehrere Slaaten um die Auslieferung derJelben Person, SO ist 
über den Vorrang zw15Chen den Auslieferungsersuchen unter Berücksichtigung aller 
Umstände. insbesondere der vertraglichen Verpflichtungen, des Tatortes, der zeitlichen 
Reihenfolge des Einlangens der Ersuchen, der Staatsangehörigkeit der auszuliefernden 
Person, der Möglichkeit ihrer Weiterlieferung und, wenn sich die Ersuchen auf 
verschiedene 51rafbare Handlungen beziehen, auch der Schwere der strafbaren 
Handlungen, zu entscheiden (§ 34 Ab,. 2). 

Zu!tiadlgkeil des Gtrlchtshofn erster Instanz 

§ 26. ( I) Zur Prüfung eines Ersuchens um Auslieferung oder um 
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Verhängung der Ausliderungshaft sowie zur Vorbereitung eines Anbots der 
Auslieferung ist der Gerichtshof erster Instanz tuständig, in dessen Sprengel die 
aU5ZUliefemde Person ihren Wohnsitz oder Aufenthalt hat, in Ermangelung eines 
solchen der Gerichtshof e~ter Instanz, in dessen Sprengel sie betreten wurde; befindet 
sie sich in gerichtlicher Haft. so ist der Haftort maßgebend. Ist nach diesen 
Bestimmungen die Zuständigkeit eines be5tinuuten Gerichtes nicht 

feststellbar. so ist das Landesgericht für Strafsachen Wien zuständig, bei Jugendlichen 
der Jugend~fichlShof Wien. 

(2) 

Anbot der Auslitferuns 

~ 28. ( I) Uegen hinreichende Grunde rur die AnnaJune vor, dass eine im Inland 
betretene Person eine der Auslieferung unterliegende strafbare Handlung begangen 
habe, so hat der Staatsanwah zu prUfen, ob Anlass zu einer Auslieferung besteht. Ist 
dies der Fall , so hat er nach Vernehmung der auszuliefernden Person durch den 
Untersuchungsrichter bei diesem die Berichterstattung an den Bundesminister für lus tiz 
zu btantnlgen. Dieser hat den Staat, in dem die strafbare Handlung begangen Vr"Orden 
ist zu befragen, ob um die Auslieferung ersucht wird. Der Bundesminister ruf Justiz 
kann von der Befragung absehen. wenn angenommen werden muss, dass ein solches 
Ersuchen nicht gestellt werden wird, oder auf Grund der Unterlagen zu ersehen ist dass 
eine Auslieferung aus einem det- Grunde der §§ 2 und 3 Abs. 1 abgeldUit werden 
müss te. Das Absehen von der Befragung und seine Grunde sind dem Gericht 
mitzuteilen. Für das Einlangen des Auslieferungsersuchens ist eine angemessene Frist 
zu bestimmen. Langt ein Auslieferungsersuchen nicht rechtzeitig ein. so hat dies der 
Bundesminister ru r Justiz dem Gericht mi tzuteilen. 

Ausliefnungshdt 

§29.(1) 

(3) Vor der Entscheidunlt über die Verhängung der Auslieferungshaft ist die 
auszuliefernde Person über die gegen sie erhobenen Anschuldigungen zu un terrichten 
und darauf hinzuweisen. dan es ihr freistche. sich zu äußern oder nicht zur Sache 
auszusagen und sich zuvor mit eincm Verteidiger zu verständigen. Sie ist auch über ihr 
Recht <':u belehren. die Durchfilhrunl!: einer öffentl ichen Verhandlung vor dem 
Gcrichtshof zweiter Instanz zu beantragen. 

Vtthingung der Auslieferungshaft sowie zur Vorbereitung eines Anbots dtt 
Auslieferung ist dtt Gerichtshof mter Instanz zuständig, in dessen Sprengel die 
betroffUf PU50n ihren Wohnsiu oder Aufenthalt hat. in Ermangelung eines solchen 
der Gerichtshof erster Instanz, in dessen Sprengel sie betreten wurde: befindet sie sich 
in gerichtlicher Haft. so ist der HaRort maßgebend. Ist n.ch dinen ßfslimmungfl1 die 
Zust i ndlgkelt eines bHtimmtf n (Aricbtes nicbt fn tJtf llb.r, so ist d u 
Landesgerk ht für Stnfllcben Wien zustä ndig. 

(2) 

Anbot der Auslieferung 

§ 28. ( I) Liegen hinreichende Grunde rur die AnnaJune vor, dass eine im Inland 
betretene Person eine der Auslieferung unterliegende strafbare Handlung begangen 
habe, so hat der Staatsanwalt zu prufen, ob Anlass zu einer Auslieferung besteht. 1st 
dies der Fall , SO hat er nach Vernehmung der bttrofff llen Person durch den 
Untersuchungsrichtcr bei diesem die Berichterstattung an den Bundesministcr rur Justiz 
zu beantragen. Dieser hat den Staat, in dem die strafbare Handlung begangen worden 
ist, zu befragen, ob um die Auslieferung ersucht wird. Ocr Bundesminister für Justiz 
kann von der Befragung absehen, wenn angenommen werden muss, dass ein solches 
Ersuchen nicht gestellt werden wird, oder auf Grund der Unterlagen zu ersehen ist, dass 
eine Auslieferung aus einem der Grunde der §§ 2 und 3 Abs. I abgelehnt werden 
musste. Das Absehen von der Befragung und seine Grunde sind dem Gericht 
mitzuteilen. Für das Einlangen des Auslieferungsersuchens ist eine angemessene Frist 
zu bestimmen. Lan,t ein Auslieferungsersuchen nicht rechtzeitig ein, so hat dies der 
Bundesminister für Justiz dem Gericht mitzuteilen. 

Au, lif feruDgsban 

§ 29. (1) 

(3) Vor der Entscheidung über die Verhängung der Auslieferungshaft ist die bftroffene 
Person über die gegen sie erhobenen Anschuldigungen zu unterrichten und darauf 
hinzuweisen, dan es ihr freistehe. sich zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen und 
sich zuvor mit einem Veneidiger zu verständigen. Sie ist auch über ihr Rtt:ht zu 
belehren. die Dun:hftihrung einer öffentlichen Verhandlung vor dem Gerichtshof 
r.weittt Instanz zu beantragen. Sie ist luch übfr Ihr Rfc hl zu bf lt hr t n, die 
Durchführ ung f inn Vfrhandlung über dif ZuJissigkflt der Auslieferung zu 
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Uatersucbuugsri<:bter obne Verhandlung. so muss in jedem rau der betroffenen 
Person und ihrem Verteidiger sowie dem St.alsanwalt Gelegenheit geboten 
worden sein, zum Auslieferungstrsuchen SteUung zu nehmen. 

(3) Zu der Verhandlung sind der Staatsanwalt, die betroffene Person und der 
Verteidiger zu laden. Die bt'lroffene Person muss bei der Verhandlung durch 
einen Verteidiger ,,('rlreten sein (§ 41 der StnfprOZt550rdnung 1975). lst die 
betroffene Person verhaftet, so Ist ihre Vorführung zu veranlassen, es sei denn, sie 
biUe durch ihr!'D Verteidiger auf die Anwesenheit lusdrückJich verzlcbtet. § 179a 
der StrafprozHsordnung 1975 ist sinngemäß anzuwenden. Die Vorladung der 
betroffenen Person und ihres Verteidigers sowie die Verständigung du 
verhlfteten betroffenen Person sind so vorzunehmen, dass den Beteiligten eine 
Vorbereitungsfris! von wenlg5tens acbt ragen zur Verfügung stebt. 

(4) Die Öffentlk.hkeit der Verbandlung kann außer in deo In der 
Strafprozessordnung 1975 IngembrteD FiUen lU$ges~b1ossen werden, wenn es die 
betroffene Person verlangt oder wenn zwischenstaatliche Beziehungen 
bl't'inlrichtlgt werdeR könnten. In der Verbandlung hat der Untersuchungsrichter 
zunichst den Inhalt der bel Gericht eingelangten Unterlagen und den bisherigeR 
Cang dH Verfahrens zusammen zu fauen. Hierauf erhilt der Staatsanwalt diS 
Wort. Danach ist der betroffeneR Person und Ihrem Verteidiger Gelegenheit zu 
geben, zum Auslleferung!ersuchen und zu den Ausführungen dt!l Staatsanwaltes 
Stellung zu neb .. en. Der betroffenen Person und ibrem Verteidiger gebuhrt 
jedenfalb das R«ht der lelzten Äußerung. 

(5) Der Ikschluu über die Zuliuigkelt der Auslieferung isl vom 
Unlersuthungsrlchter zu verkünden und zu begründen. Die tchriflliche 
Ausfertigung hat jedenfaUs jene Sachverhalle zu bezeichnen, hlnsicbtlich deren die 
Auslieferung für lulissig oder unzulissig erklirt wird. 

(6) Gegen den Beschluss dt! Untersuchungsrichters siehen der betroffenen Person 
und dem Staatsanwalt die binnen vierzthn Tagen ab ZusteUung des Beschlusses 
tinzubringende Beschwerde an den Gerichtshof zweiter Instanz zu (§ 114 der 
Strafprozessordnung 1(75). Eine Verhandlung vor dem Gerichtshof zweiter 
Instanz hat nur stattzufmden, wenn eine solche trotz Antrags der betroffenen 
Person vor dem Untersuchungsrichter nicbt stattgefunden bat. Auf diese 
Verhandlung fmden die Vorscbriflen der Slrlfproze$Sordnung 1975 über das 
Verfahren bei Berufungen vor dem Gtrkbtshof zweiter Instanz sinngemiß 
Anwendung. Der Gerichtshof zweiter Instanz hai sdnen Ikschluss unter 
AnJC:hlun der Akten dem BundHmipisterJum für Justiz vorzulegen. 

(7) Wird eine Beschwerde nicht erhoben, so hai der Untersuchungsrichter die 
Akten unmittelbar dem Bundesmlni.sterium für Justiz vorzulegen." 
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Vereinfachte AusUderung 

§ 32. (I) Die auszuliefC'mde Person kann ! ich auf Grund eines ausländischen El'5uchtns 
um Auslieferung oder um Verhängung der Auslieferungshaft mit der Auslieferung 
einverstanden erkliren und einwilligen. ohne Durchflihrung eines fönnlichen 
Auslieferungsverfahrens übergeben zu werden. Befindet sich die 

auszuliefernde Person in Auslieferungshafi, so kann sie diCst Einwill igung jedoch 
frühes tens in der gemäß ~ 181 Abs. 2 Z I der Strafprozessordnung 1975 
durchzuführenden Hafiverhandlung wirham abgeben. Die Einwill igung wird jedenfalls 
nur dann rechtsgültig, wenn sie gerichtlich :tU Protokoll gegeben wird. 

(2) Der Untersuchungsrichte r hat die auszuliefernde Perlon zu belehren, dass sie im Fall 
einer Auslieferung nach Abs. I keinen Anspruch auf den Schutz nach § 23 Abs. I und 2 
oder nach entsprechenden Bestimmungen in zwischenstaatlichen Vereinbarungen habe. 
und dass sie ihre Einwilligung nur bis 'Zur Anordnung der Übergabe durch den 
Bundesminister rur Justiz wirksam widerrufen könne. 

(3) 

(4) Hat sich die auszuliefernde Person mit der vereinfachten Auslieferung einverstanden 
erklärt, so hat der Untersuchungsrichter die Alcten uMlittelbar dem Bundesministerium 
für Justiz \·orzulegen. 

BfSC hlu$sfa»ung über d ie Zulissigkeil 

§ 33. (I) Über die Zulässigkeit ~r Auslieferung entscheidet der Gerichtshof zweiter 
Instanz in nichlöffenll icher SitlUng, wenn weder der Obcrstaatsan~'8lt noch die 
auszuliefernde Person eine öffentliche Verhandlung beantragt haben und eine solche 
Verhandlung zur Beut1eilung der Zulässigkeit der Auslieferung auch nicht notwendig 
erscheint. Ungeachtet eines Antrages auf Anbcraumung einer öffentlichen Verhandlung 
kann der Gerichtshof zweiter Instanz stets 

die Auslieferung in nichtöffentlicher Sitzung fü r unzulissig erklären. Vor einer 
EnL\cheidung in nichtöffent licher Silzung muss dem Oberstaatsanwalt sowie der 
auszuliefernden Person und ihre", Veneidiger Gelegenheit geboten worden sein. zum 
Auslieferungsersuchen Stellung zu nehmen. 

VerelDr.chle Auslieferung 

§ 32. (I) Die belro((eae Perw D kann sich auf Grund eines ausländischen ErslJChens 
um Auslieferung oder um Verhängung der Auslieferungshaft mit der Auslieferung 
einverstanden erldiren und einwill igen, ohne Durchfiihrung eines fOrm lichen 
Auslieferunisverfahn:ns übergeben zu werden. Liegen mehrr re Enuchen vor, 50 ist 
die Erkl i rung der ElnwUligung nur wirku m, wrnn sk- alle Enuchen umfant. 
Befindet sich die betroffene Penon in Auslieferungshafi. 50 kann sie die~e 
Einwill igung jedoch frühes tens in der gemäß § 181 Abs. 2 Z I der Strafprozessordnung 
1975 durchzufUhrc:nden Haftverhandlung wirksam abgeben. Die Einwilligung wird 
jedenfalls nur dann rechtsgült ig, ~nn sie gerichtlich zu Protokoll gege~n wird. 

(2) Der Untersuchllngsnchter hat die betroffene Person zu belehren, dass sie im Fall 
einer Auslieferung nach Abs. I keinen Anspruch auf den Schutz nach § 23 Abs. I und 2 
oder nach entsprechenden Bestimmungen in zwischenstaatlichen Vereinbarungen habe. 
und dass sie ihre Einwilligung nicht widerrufen könne. 

(3) 

(4) Hat sich die belroffene PenoD mit der \'ereinfa<:hten Auslieferung einverstanden 
erklärt , so hat der Untersuchungsrichter die Akten unmittelbar dem Bundesministerium 
für Justiz vonulegen. 

PrOfung des AuslieferuDgseTluchens durch das Ger icht 

§ 33. (I ) Die Zuliulgkelt der Ausliderung is t an Hand d" Auslieftrungsersuchel\s 
und seiner VnterllgeD:tu prüfen. 

(2) In anderen Fällen ist eine öffentliche Verhandlung anzuberaumen. zu der der (1) Ob die betroffene Person du Ihr zur List gelegten slrl fbaren Handlung nlCh 
Oberstaatsanwalt . die auszuliefernde Person und der Verteidiger zu laden sind. Die den Auslltfuunglunltrlagen blnrrlchend vudichlig 151, Isl nur :tu prüfen, wenn 
auszuliefernde Person muss bei der Verhandlung durch einen Verteidiger vertreten sein Insoweit uht bliche Bedeoken bn tehen, Insbesondere weDn 8 eweise vorliegen oder 
(§ 41 der Strafprozessordnung 1975). Ist die auszul iefernde Person verhaftet, so ist ihre angeboten werdell, durch die der Verdachlohne Verzug: enlkrii fl et werden 
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Vorruhrung zu veranlassen, Die Vorladung der auszuliefernden Person und ihres 
Verteidigers sowie die Verständigung der verhafteten auszuliefernden Person lIind so 
vorzunehmen, dass den Beteiligten eine Vorbereirungsfrisl von wenigstens acht Tagen 
zur Verfugung SIeht. 

(3) Die Öffentlichkeit der Verhandlung kann außer den in der Strafprozessordnung 
1975 angeführten Fällen ausgeschlossen werden, weM es die auszuliefernde Person 
verlangt oder wenn zwischenstaatliche Beziehungen beeinträchtigt werden könnten. 

(4) 

Bewllliguug und Ablehnung der Auslieferung 

§ 34. (I) Über das AusJieferungsersuchen befindet der Bundesminister für Justiz nach 
Maßgabe zwischenstaallicher Vereinbarungen und der Grundsätze des 
zwischenstaatlichen Rechtsverkehrs. Er ninunt dabei auf die Inter6sen der Republik 
Österreich, auf völkerrechtliche Verpflichtungen, insbesondere auf 

dem Gebiet des Asylrechtes, und auf den Schutz der Menschenwürde Bedacht. Er hat 
die Auslieferung abzulehnen, soweit sie der Gerichtshof zweiter Instanz für unzulässig 
erklärt hat. 

(2) 

(3) Liegen die Voraussetzungen des § 32 vor und hat die auszuliefernde Person ihre 
Einwilligung nicht widerrufen, so hat der Bund6minister für Justiz untu 
Bedllchtnahme auf § 37 1.. I und 3 die Übergabe der auszuliefernden Person 
anzuordnen. Bestehen jedoch aus einem der im ersten Abschnitt des 11 , Hauptstüekes 
angeführten Gründe Bedenken gegen die Zulässigkeil der Auslieferung, so ist das 
Verfahren nach den §§ 31, 33 und 34 Abs. I, 2 und 4 durch2ufiihren. 

(4) Der Bundesminister fur Justiz hat seine Entscheidung dem ersuchenden Staat und, 
abgesehen vom Fall der vereinfachten Auslieferung, auch dem Gerichtshof zweiter 
Instanz mitZUIeilen, der im Weg des Gerichtshofes erster Ins tanz die Benachrichtigung 
der auszuliefernden Person und ihr6 Veneidigers veranlasst 

könnte. 

(3) Die Zulässigkflt der Auslieferung ist In r«btllcber Hinsicht einschließllcb aller 
sieh aus den zwischenstaatlichen Vereinbarungen ergebenden VoraussetzuDgeu 
und Hindernlue für die Auslieferung der betroffenen PersoD, insbesondere auf 
dem Gebiet des Asylrechtes, umfauend unter dem Gesiehhpunkt drr der 
MIroffenen Person nach Gesetl und Bund6verfassung zukommendrn subjektiven 
Rechte zu prüfen, 

(4) 

Bewilligung und Ablehnung der Auslieferung 

§ 34. (I) Über das AU5l1ererungstrsucben befindet der Bundesminister für Justiz 
Dach Maßgabe zwischenstaatlicher Verelnbarungrn und der Grundsitze des 
zwlst'hensta.tllchen Rrchtsverkehn. Er nimmt dabei auf die IntrresseD und die 
völkerrKhtllcheu VerpRichtungen der Republik Österreich Bedacbt. Er hat die 
Auslieft'rung .bnlehDen, soweit sie recbtskräftig für unzuli5Sig erklärt wurde. 

(2) 

Q) Liegen die Voraussetzungen des § 32 vor, so hat der Bundesminister für Jusliz die 
Ubergabe der auszuliefernden Person anzuordnen. Bestehen jedoch aus einem der im 
ersten Abschnitt des lT. HaupIstückes angeftihrten Gründe Bedenken gegen die 
Zulässigkeil der Auslieferung, so ist das Verfahren nach den §§ 31, 33 und 34 Abs. 1,2 
und 4 durchzuführen. 

(4) Der Bundesminister für Justiz hat die Bewilligung oder Ablehnung der 
Auslitferung dem enuchendrn Staal uod dfm Unlersuchungsri~bter, Im Fall einer 
Bescbwfrdf Dach § 31 Abs. 6 dem <Arkblshor zWfiler Inst.nl, mllzuleilrn. 
Beslfht Anlass fjjr einen Aufschub nach § 37, so hat er dieJ fbfnfall5 dem 
ersuchenden Stili mitzuteUen. Die Benachrlchligung der betroffenen Person und 
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Unlerilln 

§ 35. (I) Die Zuli5ligkril du Auslieferung uC I n Hlnd df::t Ausliererungsenuchui 
und 5~ibU Unlullgt'D 1.11 prüfeD. Diese Unterlagen miissen jedenfalls die 
Ausfertigung oder die beglauhigle Abschrift oder Ablichrung eints gerichtlichen 
Haftbefehles, einer Urlcunde von gleicher Wirksamkeil oder einer vollstr«kbarcn 
verurteilenden Entscheidung umfassen. 

(2) 

Aurschuh dt'r Übftgabe 

§ 37. Die Übergabe ist aufzuschieben. 

I. wenn die auszuliefernde Person nicht tBnsportfabig ist, 

2. bei Wiederaufnahme des Auslieferungsverfahrens. oder 

3. wenn gegen die aU57.uliefernde Person im (nland ein gerichtliches 

Strafverfahren anhängig ist. sie in finanzbchördlicher Untersuchungshaft zu 
halten ist oder wenn an der auszuliefernden Person eine von einem Gericht oder einer 
Verwaltungsbehörde verhängte Freiheiustrafe oder vorbeugende Maßnahme zu 
volJSlTeCken ist. Wird von der Verfolgung oder von der volJstreclrung wegen der 
Auslieferung abgesehen (§ 34 Abs. 2 Z. 2 der Slraf'prozes$Oltlnung 1975, §§ 4 und 157 
Abs. I de1 SlrafvollzugsgeseIZe5), so isl die Übergabe unverziiglich durchzuführen. 

WiHleraufnahme dH Ausllefrrungsvrrfahrens 

§ 39. Der Gerichtshof zweiter Instanz hat seinen nach § 33 gefassten Beschluss in 
nichtörrentlicher Sitzung auftl.lheben, wenn sich neue Tatsachen oder Beweismittel 
ergeben. die allein oder in Verbindung mit den Auslieferungsunterlagen und dem 
Ergebnis allfälliger Erhebungen erhebl iche Bedenken gegen die Richt igkeit des 
Beschlusses bewirken. Das weilere Verfahren richtet sich nach den §§ ] I, ]3 und 34. 

N acblriglkhes AuslieferunglVerflbrtn 

§ 40. Auf das Verfahrtn über Ersuchen nach § 23 Abs. 2 sind, wtM die ausgelieferte 
Person nicht im Weg der vereinfachten Au~1ieferung Übergeben worden ist, die §§ 31. 
33 und 34 mil der Maßgabe anzuwenden, dass der Gerichtshof zweiter Inslanz stets in 
nichtöffentli cher Sitzung entscheidet. Vor der Entscheidung muss der ausgelieferten 
Person Gelegenheit geboten worden sein, sich zu dem Ersuchen zu äußern. 

Ihrf::t Verlridigrn bat durcb den UntrnuchuDgsrichttr zu ufolgu, 

Uoterllgen 

§ 35, (I) Die AlIsl~ferultgJ ulllt tr l lgen müssen jedenfalls die Ausfenigung oder die 
beglaubigte Abschrift oder Ablichtung eines gerichtlichen Haftbefehles, einer Urkunde 
von gleicher Wirksamkeit oder einer vollstreckbaren verurteilenden Entscheidung 
umfassen. 

(2) 

Aufschub dtr Überglbe 

§ 37. Der Untfrsutbungsrlchter hat die Übergabe aufzuschieben, 

I. wenn die auszuliefernde Person nichttransportfahig isl, 

2. bei Wiederaufruhme des Auslieferungsverfahrens, oder 

3. wenn gegen die auszuliefernde Person im Inland ein gerichtliches 

Strafverfahren anhängig ist, sie in fi nanzbehördlicher Untenuchungshafi zu 
hallen ist oder weM an der auszuliefernden Person eine von einem Gericht oder einer 
Verwaltungsbehönle verhängte Freiheitsstrafe oder vorbeugende Maßnahme zu 
vollstrecken ist. Wird von der Verfolgung oder von der VolIslTCclrung wegen der 
Auslieferung abgesehen (§ 34 Abs. 2 Z. 2 der Strafprozessordnung 1975, §§ 4 und 157 
Abi. I des Strarvollzugsgesetzes), so ist die Übergabe unvCTZÜglich durchzurühren. 

WIHleraufn.bmt' dn AusJ~rtrungsverfahrens 

§ 39. Der Untersuchungsrichter hat ohne Durchführung einer Veorhlndlung seinen 
nach § 31 grf.stlrn Bmhluss auf:r:uheben.. wenn steh neue Tatsachen oder 
Beweismiuel ergeben, die allein oder in Verbindung mit den Auslicf~T\lnisunterlagen 
und dem Ergebni! allfälliger Erhebungen erhebliche Bedenken gegen die Richtigkeit 
des Beschlusstl bewirken. Das weitere Verfahren richtet sich nach den §§ 31, 33 und 
34 . 

NI('hlriglkhes AtulirferunRsverft hren 

§ 40. Auf das Verfahrtn über Ersuchen nach § 23 Abs. 2 sind, wenn die BU5geiiefene 
Person nicht im Weg der vereinfachten Au~lieferong Übergeben worden i~l . dir §§ 31, 
JJ und 34 mil der MIßgabe anzuweonden, dau drr Unll'rJuchungsrlchter stets 
ohne Veorhandlunl enls~hrldet. Vor der Entscheidung muss der ausgcliefenen Person 
Gelegenheit geboten worden sein, sich zu dem Ersuchen zu äußern. 
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Zuständigkeit und Verrahren 

§60. (1) 

(2) Ist die Strafverfolgung zu übernehmen, eine örtliche Zuständigkeit aber nicht 
feststellbar und liegt dem Verfahren eine nach österreichischem Recht in die 
Zuständigkeit der Beziri:sgerichte fallende strafbare Handlung zugrunde, so ist das 
Bezirksgericht Innere Stadt Wien, ansonsten das landesgericht fiir Strafsachen Wien, 
bei jugendlichen in beiden Fällen aber der Jugendgerichtshof Wien zuständig. 

(l) 

Spnlalilil der Auslieferung 

pO.(I) 

(3) Wurde die Auslieferung einer wegen mehrerer zusammentreffender strafbarer 
Handlungen verurteilten Person nur zur Vollstreckung des auf einzelne dieser strafbaren 
Handlungen entfallenden Teiles der Strafe bewilligt, so darf nur dieser Teil vollstreckt 
werden. Das Ausmaß der zu vollstreckenden Strafe ist von dem Gericht, das in erster 
Instanz erkannt hai, durch Beschluss festzusetzen. Hat in erster Instanz ein 
Geschwomen- oder Schöffengericht erkannt, so entscheidet der Gerichtshof erster 
lnManz in der im § \J Abs. 3 der Strafprozessordnung 1975 bezeichneten 
Zusammensetzung. Gegen diesen Beschluss steht dem öffentlichen Ankliger und 
d"m Vuurt"illen die binnen vltrzebn Tagen einzubringende Bescbwerde an den 
übugeordneten Gerichhhor offen. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 sind siMgemäß auch auf die Durch.! ieferung 
anzuwenden. 

Zustindigkeil und Verrahren 

§60.(I) 

(2) Isl die Strafverfolgung zu übernehmen, eine örlilche Zustindigkfit aber n1tht 
rtstsleUbar und liegt dem Verfahrtn eine nach österrelchlschem Rechl in die 
Zuständigkeit der Bezirksgerichte rallende strafbare Handlung zugrunde. so Ist 
das BfZlrkJgerichl Innere Stadt Wien, ansonsten d.s L.andesgericht für 
Strafsachen Wirn zustindig. 

Il) 

Spezialität der Auslieferung 

§10. (I ) 

(3) Wurde die Ausl ieferung einer wegen mehrerer zusammentreffender strafbarer 
Handlungen veruneillen Person nur zur Volls treckung des auf einzelne dieser strafbaren 
Handlungen entfal lenden Teiles der Strafe bewilligt, so darf nur dieser Teil vo ltslreckt 
werden. Das Ausmaß der zu vollstreckenden Strafe ist von dem Gericht, das in erster 
Instanz erkannt bat, durch Beschlu~~ festzusetzen . Hat in erster Instanz ein 
Geschwomen- oder Schöffengericht erkannt, so entscheidet der Gerichtshof erster 
Instanz in der im § 13 Abs. 3 der Strafprozessordnung 1975 bezeichneten 
Zusammensetzung. 

(4) Das im Abs.3 genannte Gericht hat aur Antrag des SII.I$lo""altes mit 
Beschluss festzlisteUen, ~·elcher Tell einer verhängten Strafe .ur die einzelnen 
einem AuslIeferungsersuchen zugrundeliegenden slufb.ren H.ndlungen enteil/t. 
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Erwlrkuug du Vulblrttkuug 

§76.( 1) 

(9) Vor einem Enuchen um Übernahme der Vollstreckung ist eine Äußerung des 
Staatsanwaltes einzuholen und der Betroffene zu hören, wenn er sich im Inland 
befindet. 

(5) Gegea dte BHcblilsse nleb Abs. ) uad 4 stebt dem öfffntlicben AnkJigu und 
dem VerurteÜtu dlf blnllu vlu'ubn TIgfD einzubringfudf BHcbwude 10 deD 
übergt!Ordnden Gtrkhtshor offen. 

(6) Die BHtimmuogen du Abs. I bis 5 sÜld sinDgemi8 luch aur die 
DurcbllderuDI Inzuwenden. 

[ rwirkung der VoUstrttkuag 

§76. ( I) 

(9) Vor einem Enuchen um Übernahme der Vollstreckung ist eine Äußerung des 
Staatsanwaltes einzuholen und der Betroffene zu hören. wenn er ! ich im Inland 
befindet Der BttrOfftDf hat keinen Anspruch aur dif Stellung odu das 
Unterbleiben f'ln~ Ersucbens um Übernlhmf der Vollstreckung. Erteilt er stint 
Z.ustimmung zur Ubertugung der Vollstreckung zu If'richllichem Protokoll. so Ist 
er zuvor darüber tU btltbren. dUI er ditst Z.ustlmmung nicht wlderruren kinn. 
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ANHANG 

RELEVANTE 
INTERNATIONALE RECHTSAKTE 

Rahmenbeschluss des Rates vom 19. Juli 2002 zur 
Bekämpfung des Menschenhandels 

Entwurf für einen Rahmenbeschluss des Rates zur 
Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und 
der Kinderpornographie 

Konvention des Europarats gegen Cybercrime (Auszug) 

Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte 
des Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, die 
Kinderprostitution und die Kinderpornographie 

Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und 
Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des 
Frauen- und Kinderhandels zum Übereinkommen der 
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende 
organisierte Kriminalität 
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Rahmenbeschluss des Rates zur Bekämpfung des 
Menschenhandels 

deutsche und englische Fassungen 
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1.8.2002 .... mtsblau der EuropäiSl:hen Gemeinschaften l 20311 

(101 AnwtnJung IIOn ritt! VI des Vt11Tag~~ iil>tr di,' Europiii . ...:hi Union trl<l.lSml: Rf<·hl.>olktt) 

RAHMENBESCHLUSS DES RATES 

vom 19. Juli ZOOZ 

zur Bekämpfung des Menscl\enhandels 

(2002}629})1) 

DER MT DER EUROPÄISCHEN UNION-

gestütZt auf den Venrag über die Europäische Union, insbeson­
dere ~uf Anikel 29, Artikel 31 Buchstabe e) und Anikel 34 
.... bsatz 2 Buchstabe b), 

auf Vorschlag der Kommission ('). 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlam~nts n. 

in Erwägung nachslehender Grunde: 

(I) Der Aktionsplan des Rates und der Kommi.'i5ion zur 
bemnöglichen Umsetzung der Bestimmungen des 
.... msterdamer Vertrags über den .... ufbau eines Raums der 
Freiheit. der Sicherheit und des Rechts ('). der Europä­
isch~ Rat von Tampere (15.}16. Oktober 1999), der 
Europäische Rat von Santa Maria da Feim U9.{20. Juni 
2000), der Fonschrittsanuigcf und die Entschließung 
des Europäischen ~rlimcnts vom 19. Mai 2000 zu du 
Mitteilung der Kommission • Weitere Maßnahmen 7.ur 
Bekämpfung des FrauenhandeJs· nennen oder rordern 
legislative Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschen­
handels. einschlieKlich der nstlegung gemeinsamer Defl­
nirionen, Tatbestandsmerkmale und Sanktionen. 

12) Der Gemeinsamen MaKnahme 97/ 1 HilI des Rates vom 
24. Februar 1997 betreffend die Bekämpfung des 
Menschenhandels und der sexuellen .... usbeutung von 
Kindern (') müssen weitere legislative- Maßnahmen 
folgen. die da~u bei tragen. die Unterschiede in den 
Re<hukonzepttn der Mitgliedstaaten abzubauen und 
eine effiziente Zusammenarbeit der Justiz· und Strafver­
folgungsbehörden bri der Bekiimpfung des Menschen­
handels zu entwickeln. 

01 Der Menschenhandel Stellt einen schweren Verstoß gegen 
grundlegende MenSl:henrechte und die Menlichenv.iirde 
dar und beinhaltet rücksichtslose Praktiken wie Miss­
brauch und arglistige TäU.'i("hung schutzbe-dürftiger 
Person('n sowie die Anwendung von Gewalt. Drohungen. 
Schuldknechtschaft und ZW~llg. 

('I Aßl.C62 Evom 27.2.2001.S.114. 
{'I ... BI. C 3S E vom 28.2.2002. S. 114. 
(, ... BI. C 19 vom 2J.1.I9\19. S. J. 
(1 ABI.l6l vom 4.3. 1997 .. ~.1. 

"/ 

'51 

'" 

m 

,., 

D.u VN·J'rotokoll zur V('rhiitung. Bekämpfung und 
Bestrafung des Menschenhandels. insbc-sondere des 
frauen- und Kinderhandds. in Ergänzung des VN­
Übereinkommens gegen die gren~iiberschreitende orga­
nisiene. Kriminalität stellt einen entscheidenden Schri tt 
hin l.ur intemationa]('n Zusammenarbeit in diesem 
Bereich dar. 

Kinder stehen aufgrund ihrer größeren SchUll.bedürftig­
keit in größerer Gefahr. Opfer von Menschenhandd zu 
werden. 

Die bedeutende .... rheit, die von intcrnationalt n Organisa­
tionen wie insbesondere den Vereimen Nationen g('leislet 
wird. bedarf der Ergänzung durch die Europäische 
Union. 

Es iSl erforderlich. dem schweren Straf tatbestand 
Menschenhandel niLht nllr durch C"inzelne Maßnahmen 
eines jeden Mitgliedst~ats. sondern auch durch ein 
umfassendC'S Konzept zu beg('gnen. in dem die Defini· 
tion der .11l('n Mitgliedstaaren gemeinsamen Grundde­
menle des Strafrechts, darunter wirksame, angemessene 
und abschreckende Sanklionen, einen festen Bestandteil 
bildet . Entsprechend den GnLndsätzen du Subsidiarität 
und der Verhähnismäßigkeit beschränkt sich dieser 
Rahmenheschluss auf das zur E~ichung dieser Ziele auf 
europäi.s<:hcr Ebene erforderliche MindestmaR und geht 
nicht über da5 für die Erreichung dieser Zielt erforder­
liche Maß hinaus. 

Die Str,lftaten müssen mit ausreichend schweren sallk­
tionen geahndet werden. damil der Men5chenhandel in 
den Anwendungshereich ~reits verabschiedeter Rechts­
aJ..-te zur Bekämpfung der organisienen Kriminalität. wie 
der Gemeinsamen Magnahme 98{6991/1 des Rates vom 
J. Dezember 1998 betreffend Geldwäsche. die Ermitt­
lung. das EinfrieTTIl, die Beschlagnahme und die Einzie­
hung von Tatw~rheugen und Enrägen aus Straftaten (') 
sowie der Gemeinsam~'n Maßnahme 9S/73J/JI des Ratl'S 
,<Um 21. Dezember 1991:1 betreffend die SIr.llbarkeil der 
BeTeiligung an einer kriminellen Vereinigung in den 
MitgliedstUlen der Europäischen Union ("). einbezogen 
werden kann. 

{'I ABI. L 11) V(lm 9.12.1998. S. I. C;cm<,insame Magn~hm<, 7.ulo::!Zt 
geamkn durch den Rahml.,,~h1u» 1001/500nJ (ABLl 182 vom 
5.7.2001. S. J). 

rl .... Bl.l3 51 vom 29.12.1998. S. I. 
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(9) Dieser Rahmenbeschluss sol! Zour Bekämpfung und 
Vc:rhüwng des Me-ruchenhandels beitragen. indem er die­
in diesem Be-reich verabschiedeten Re-chtsakte ergänzt, so 
die Gemeinsame MaKnahme 96!700{JJ des Rares vom 
29. November 1996 zur Aufsttllung e-ines Fö,de-r- und 
Austauschprogramms fu r Perwnen. die (ur MaBn~hmen 
gegen de-n MenschenhilIldd und die sexudle AU$beutung 
von Kindern z.uständig sind f') (STOP). die Gemeinsame 
Maßnahme 96/7 48nl des Rates vom 16. Ocz.c:mber 
1996 zur Ausdehnung des der Europol-Orogerutel1e 
eneilten Mandats 1'). dcr BCSl:hlu.ss Nr. 293/2000JEG des 
Europäischen Parlamronts und de$ Rares vom 24. Januar 
2000 zur Ann~hmro e-ines Aktionsprogramms der 
Gemeinschaft (D~phne-Programm) (2000-2003) über 
vorbeugendc Maßnahmen zur Bek..ämpfung von Gewalt 
gegen Kinde-r. Jugendliche und FrJuen (l die Gemein­
same MaKnahme 98{428fJI des Rates vom 29. Juni 1998 
zur Einrichtung eines Europäischen Justiz.idlen Netz.es (' ). 
die Gemeinsame Maßnahme 96{277{J 1 des Rates vom 
2.2_ Apri l 1996 betreffend den Rahmen für den 
Austausch von Verbindungsrichtem (-staaL'ianwälten wr 
Ve~en.mg der justiz.ielkn Zusammcnarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (') und die 
C..emeim:.;lme M;lRn~hm,. 98/427)J1 rl,.s R;I ' e-< vom '9. 
Juni 1998 über die ... nwendung bewähner Me-thoden bei 
der RechlShilfe- in Strafsachroll ("). 

(10) Die Gel tungwauer der Gemeinsamen Maßnahme 97/ 
154/)1 :soll te daher insoweit enden. als sie den Menschen­
handel berrifh -

HAT FOLGENDEN RAHMENRESCHW.~~ fRI. ... $~fN: 

Anikd I 

Scraftubestand des Menschenhandels zum Zwecke der 
Ausbeutung der Arbeitskraft oder zum Zwecke der 

sexueUen AusbeufUßg 

(I) Jcder Mitglie-dstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen. 
um sichcnusteUen. d.I.ss folgende Handlungen ullter Strafe 
gestellt werde-n: 

die .... nwerbung. Beforderung. Weitergabe. Beherbergung und 
spätere Aufnahme eincr Person. einschlieKlich Tausch der 
KonlrOlie oder Weitergabe der Komrol!e über sie. wenn cine 
der folgc:n&-n Vorausser:tungen gegeben ist: 

a) Anwendung oder Androhung von Ge-walt oder anderen 
Fonnen der Nötigung, einschließlich EntfUhrung. oder 

b) arglistige TäuSl:hung oder Btt11lg. oder 

c) Missbrauch einer Machtstellung oder Ausnutzung einer Posi· 
tion der Schwäche. in einer Weise. daM die betroftene 
Person keine wirlcliche und fu r sie annehmbare ~ndere 
Möglichkeit hat. als sich dem Missbrauch zu beugen. ode-r 

(.) ... BI. L 322 "firn 12.12.1996. S. 7. 
1'1 ... aLl 142 vom 3J.12.1996. S. 4. 
(~ ABt. L 34 vom 9.1.1000. S. L 
M ABI. I. 1'11 vom 7.7.\998. S. 4. 
(') ABI. I. 105 vom 27.4.1996. S. J. 
il ABI. I. 191 vom 7.7. 1998. S. 1. 

d) Ge-währung oder Emgegennahme von Zahlungen oder 
Vergünstigungen mit dem lieL das Einverständnis einer 
Person zu rorhalten. die die Kontrolle über eine andere 
Perwn hat. 

z.um Zwecke der Ausbeutung der Person durch Arbeiten oder 
Dienstleistungen. mindestens einschlieRlich umer Zwang ge-Ieis­
teter Arbeiren oder Dienstleistungen. Sklaverei oder der Skla­
verei oder der KnechlSchaft ähnlichen Verhältnissen. oder 

zum Zweckt der .... usbeutung riner Person minds Prost itution 
oder anderer Fonnen der sexue1!en Ausbeutung einschließlich 
Pornografie. 

(2) Das Einvrorstiindnis eines Opfers von Menschenhandel 
l.Ut beabsichtigten oder tatsächlich vorliegenden Ausbc:u1\mg ilst 
unerheblich. wenn eine der in Absatz I aufgeführten Vorau.sset­
l.ungen gegeben isl. 

P) Betrifft die Handlung nach Absatz 1 ein Kind. so ist sie 
auch dann als Menschenhandel unter Stufe gesteHt. wenn keine 
der in Absatz I aufgeführten Voraussettungen gegcben ist. 

(4) Im Sinne diroses Rahmc:nt>eschlusses bezeichnet der 
Ausdruck . Kind· Personen im Alte-r von Unler 18 J~hren. 

..... rtihl1 

Anstiftung. Beihilfe und Versuch 

Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen. um 
sichenustdlc:n, dass dic Anstiftung oder Beihilfe zur Bege-hung 
einer Suaftat sowie die versuchte Begehung einer Straftat nach 
Anfkel 1 unter Strafe gesteHt werden. 

..... rtihl3 

Strafen 

( I ) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahme-n. 
UlO sichen.usteUen. dass Straftaten n~ch den Artikeln 1 und 2 
mit wirksamen. angemessenen und abschrcchnden Str.lfron 
geahndet werden, die zu einer Auslieferung fuh ren können. 

(2.1 Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen. 
um sichcn.uste\len. dass Strafutron n~ch Artikel 1 mit Freiheits­
strafen im Höchstmaß von m indestens acht Jahren geahndet 
werden. wenn sie unter eine-m der folgenden Umstände 
begangen l'o'lLrden: 

.'I) Durch die Straftat wurde das Lebron des Opfe-I"S I'orsätzlich 
oder leichtfenig gefahrde-t. 

b) Opfer der StT1l ftat wurde eine Pe-rson. die besonders schutz­
bedürftig war. Eine besondere SchUll.bc:dürhigkc:it liegt auf 
jeden Fall vor. wenn das Opfer das Alter der sexuellen 
Selbstbestimmung nach nationalem Recht noch nicht roT­
reicht hane- und die Str .. ftilf turn Zwe-ck der AusbeutlUlg 
einer Person minels Prostirution oder anderer Formen der 
stxudlen Ausbeutung einschließlich Pornografie- begangen 
wurde. 
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c) Die Straftat wurde unter Anwendung schwe~r Gewalt 
begangen oder dem Opfer W\lrde durch die Straftat ein 
besonders schwe~r Schaden zugefügt 

d) Die Straftat wurde im Rahmen einu krimindkn Vere ini­
gung gemäR der Definition ill der Gemeinsamen Maßnahme 
98/733{JI begangen. wobc-i das darin genannte Strafmaß 
nicht relevant ist 

Arti.eI 4 

Veranrwortlkhkeit jurisriscber Personen 

(1) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Ma&nahmen, 
um sicherzustellen. dass eine juristische Person für eine Straftat 
niaCh den Artikeln 1 und 2 verantwortlich gemacht werden 
bnn, die zu ihren GUllSten von einer Person begangen wurde. 
die enrweder allein oder als Teil eines Organs der juristischen 
Person gehandeh hat und die eine Führungsposilion innerhalb 
der jurisr:is<:hen Person innehat aufgrund 

a) det Befugnis zur Vmretung der jurist ischen Person oder 

b) der BefugniS. Entscheidungen im Namen der juristischen 
Person %u treffen. oder 

c) einer Kontrollbcfugnis innerhalb der juristis<:hen Person. 

(2) Neben den in Absatt 1 bereits vorgeschencn Fällen trifft 
jeder Mitg1iedst~at die erforderlichen MaRnahmen. um sichenu­
stelten, dass eine juristische Person verantwortlich gemacht 
werden kann. wenn mangelnde Übc-rwachung oder Komrolle 
seitens eincr der in Absatz 1 genannten Personen die Begehung 
einer Straftat nach den Art ikeln 1 und 2 zugunsten der juristi­
schen Person durch eine ihr unterstelltC' Person ermöglicht haI. 

(3) Die VeranlWortlichkdt der juristischen Person nach den 
Absätzen 1 und 2 .schlieRt die str.\frechtlicht Verfolgung n;\tür­
licher Personen als Täter. ....nslifter oder GehilfC'n bei einer 
Straftat nach den Anikeln 1 und 2 nicht aus. 

(4) Für die Zwecke dieses RahmenhCS<'hluSSC'S bezeichnet der 
Begriff .juristische Person~ jedes Rechtssubjekt. das diesen 
Status nach dem jeweils geltenden Recht besitzt, mit Ausnahme 
von Staaten oder soll5tigen KörpC'tsChaften des öffentlichen 
Rechts in de r .... usübung ihrer hoheidkhtn Rechte und von 
öffentlich-rechtlichen internationalen Organisationen. 

.... rti.eI 5 

Sankrionen gegen juriRiscbc PcrsoncD 

Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen. llm 
sichenustellen. dass gegen eine im Sinne des Artikels 4 verant­
wortliche juristi.s<:he Person wirksame. angemessene und 
abschreckende Sanktionen verhlingt werden können. zu denen 
strafrechtlichc oder nicht strafrechtliche Geldsanktionen 
gehören und andere Sanktionen gehörtn könnC'n. beispiels­
weise: 

a) Ausschluss von öffentlichen ZuwellJungen oder Hilfen oder 

b) VOriibtrxchendes oder ständiges Verlml der Ausühung einer 
Handdstätigkeit oder 

c) richterlichC' Aufsicht oder 

d) richterlich angeordnete AunÖ5Ung oder 

c) vOriibl.':rgehende oder endgültige Schließung von Einrich­
tungen. die tur Begehung der Straftat genutzt wurden. 

Artiktl 6 

Gerichtsbarkeit und Strafverfolgung 

(l ) Jedcr MitgliC'dstaat lrifft dir C'rforderlichen MaßnahmC'n. 
um seine Gerichtsbarkeit in Bezug auf eine Straftat nach den 
Artik!'!n 1 und 2 in d~n Fällen zu hcgriinden. in denrn 

a) die Straftat g;ll1Z oder tcilwcist in seinem Hohcil';gebict 
begangen wurde oder 

h) C'S sich bei dem Täter um einen seiner Staatsangehorigen 
h~ndelt odrr 

c) die Straftat zugunstcn einer im Hoheitsgebiet des betrcf­
ftoden Mitglicdstaats niedergdasscnen juristischen Person 
begangen wurde. 

(2) Ein Mitgliedstaat k~nn beschließen. dass er die Gerichts­
barkeitsbcstimmungen in Absarz 1 Buchstaben b) und c) nicht 
oder nur in bestimmtcn Fällen oder unter bl.'$timmtrn 
Umst.änden anwendet. wenn die Straftat außcrhalb seines 
HoheilSgebiets begangen wurde. 

(J) Ein Mitglkdstaat. dC'r aufgrund seiner Rechtsvorschriften 
eigene St""tsangehörige nidu "\1slieren. trifh die erforderlichen 
Maßnahmen. um seine Gerichtsbarkeit in Bezug auf eine 
Slra(t~1 nach den Artikeln 1 und 1 zu begrilnden und gegebe­
nenfalls die Strafverfolgung einzuleiten . sofern d ie Straftat von 
einem seiner Staatsangehörigen außerhalb seines Hoheitsgebiets 
begangen wurde. 

(4) Die Mitgliedstaaten ulllrrrichten das Generalsekretari;u 
des Rates und die Kommission, ""rnn ~ie beschließen. A!>satz 2 
anzuwenden, wobei siC' gegebenenfalls angeben. für welche 
bestimnn en Fälle oder Umst.1nde ihr Bes.:hluss gilt. 

AniMi 

Schul7. und Unterstützung der Opfer 

(1) Die Mitgliedstaaten legen fest. dass die suafrechtlichen 
Enniulungen oder die Stra fverfolgung in Brzug auf Slr.Iftaten. 
die unter dicstn RahmenbcKhiuss fallen, zumindl.'$t in den 
Fällen, die von AnikcJ 6 Absatz 1 Buchstabe a) erfasst werdell. 
nicht von der AnzeigC' oder Anklage durch das Opfer einer 
derartigen Str.lnat abhängig sind. 

(2) Kinder. die Opfer einer stralbartn Handlung nach Artikel 
1 sind. sollten als besonders gefahrdetr Opfer im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 2. Artikel 8 Absatz" und ..... rtikel 14 Absatz 1 
des Rahmenbeschlusses 2001 (220/11 des Rates vom 1 S. Män 
2001 über die Stellung von Opfern im StrafvC'rfahren ('l 
betrolchtet wrrdrn. 

(3) bt das Opfer ein Kind. so trifft jeder Mitgliedstaat die 
Maßnahmen, die tur angemessenen Unterstiitzung der Familie 
des Kindes durchführbar sind. Insbesonderc wendet jeder 
Mitgli r dstaat - sofern angcmesscn und möglich - Anik!'! 4 
des Rahmenbeschlusses 200I f220!JI auf die betroffenen Fami­
lien an. 

.... nllrcl S 

GCogA6scher Anwendungsbereich 

Dieser Rahmenbeschluss findet auf Gibraltar Anwendung. 

('I ABI. l 8 1 vum 22.J.l00 1. S. I. 
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Arlibl9 

Mwmdung der Gr:JDr:insamm Ma8nahmr: 97{1 S4JJ1 

Die Geltungsda~r der Gemr:insamen MaRnahme 97{1 :'4/11 
endet insoweit . als sie den Menschenhandel betrifft . 

ATIiktl 10 

Umsr:t:zung 

(1) Die Mitgliedstaaten tref(en die erforderlichen 
Maßnahmen. um diesem Rah01enbr:.schluss bis zum I . August 
2004 nichzukommen. 

(2) Die Mitgliedsuaiell übermitteln dem Generalsckretarial 
des RatC'$ und der Kommls$ion zu dem in Absan 1 genannten 
Zeitpunkt den Wortlaut der VOT5Chri(ten, mit denen ihre 
Vetpflichtungen aus diesem Rahmenbr:sc.hluss in innerstaat· 
liches Redli umgesetzt werden. Der Rat proft bis spiitesfeos I. 
Augu$! 200S anhand eines auf der Grundb.ge dieser lnfonna· 

nonen erstellten Berichts und C'ines schriftlichen BeriChts der 
Kommission. inwieweit die Milgliedsta.aten die erforderlichen 
Maßnahmen getroffen haben. um dir:sem Rahmenbeschluss 
nachzuko mmen. 

Aniktl 11 

InkraftuC'f:r:n 

Dieser Rahmenbeschlu$S Irin am Tag seiner Veröffentlichung 
im AmisMall in Kraft. 

Geschehen zu Briissd am 19. Juli 2002. 

Im NQ.mtl1 des Raus 

Der Präsi<knl 

T. PEOEII.Sf.N 
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(Aas adopttd pliTSWUII w Tu/( VI of Ihc Trellt)' on Euruptlln Union) 

COUNOt FRAMfWORK DECISION 

or 19 JuJy 2002 

on combating crafficking in human Mings 

(2002/6 29fjH .... ) 

THE COUNOL OF TlIE WROPE .... N UNION. 

Having rrgard 10 the Treaty on European Union, and in par­
tieular ,"rtiele 29, .... nide )I(e) ind .... n.ide H(2)(b) Iher«>f. 

Having regard to Ihe proposaJ of the Commission ('). 

Havmg regard 10 lhe opinion of Ihe Europe.1n Parliamenl ('), 

Whef'e.1S: 

{l ' 

(2' 

The !lttion Pl~ of the Council and the Commission on 
how besl 10 implement Ihe provisions of Ihe T!'t,llY of 
Amsterdam on an area of freedom. security and 
iustice ('), Ihe Tampert European Counei! on 15 and 16 
October 1999, the Sama Maria da hira European 
Coundl on 19 and 20 lune 2000, as liste<! in the Score­
board, and the EUfOpean Parliamem in its Resolution of 
19 May 2000 on Ihe communication f,om the Commis­
sion 'for funher anions in the fighl against traffieking in 
women' indic.ale or c.a1l for legislative action againsl uaf­
ficking in human !leings. including conllllon ddlnitions, 
incriminations and sanetions. 

CouneU Joil'll .... ction 97/154/JHA of 24 Februar)' 1997 
coneeming action tO eombat rraffieking in human beings 
~nd ~xual exploitation of children (') neem 10 br 
followe<! by funntr legislative action addressing Ihe 
divergence of legal approoches in the Membcr States ;lnd 
contributing tO the development of an emdenr judidal 
lind l.aw enforcemenr coop~rarion againSI U'afficking in 
human beings. 

Trafficking in human beings eompfises seriOU5 violalions 
of fundamental human righu and human diguity and 
involves ruthless pra"ices such as lhe abusc and decer­
rion or vulnerable persons, as weH as Ihe usc: of violeoce, 
thf'e.1lS. debt bond.1ge and coercioo. 

(') 0/ C 62 E. 27.2.2001. p. JH, 
1'1 01 C 15 E. 28.2.2002. p. 114. 
(') Oj C 19. n 1.199<J, p. l. 
1') 01 L 63 , •. 3.1997. p. 2. 

(. ) 

(/i) 

'" 

The UN prolocol to pf'C'vem. suppress and punish Inf­
fk:king in persons, espcciall}' woml"n and children, 
supJ'1ememing ,he UN Convention against Iransnational 
org~niscd cfirnes. rcpresenlS 11 dccisive slep IOwards 
inlcm,lIional cooperadon in ,his fidd . 

Children are more vulnemble and are therefore at greater 
risk of falling victim 10 trafflcking. 

The imponant work performed by imernational organi­
sations, in plinicul~T Ihe UN, musl be complemented by 
that of Ihe EUTOJ'ean Union. 

Ir is necessary that Ihe serious criminal offenee or traf­
ficking in human beings be addressed nOI onJy Ihrough 
individual action by each Member State but hy a 
comprehcnsive approach in wllieh the dtflnition of 
constiluem elements of erimioal lau: (omman 10 all 
Member StatH, induding dTectivc. proportionale and 
dissuasive sanctions. fonns an integral pan. In accor­
dance with the prindples of subsidiariry and proponion­
alil)" this Framework Decision conllnes irself tO the 
minimum required in order to achieve tho~ objectives 
al Europcan level and does nOI go beyond ""hai is ncces­
SOIry for Ihal purpose. 

1I i~ nects$ary 10 inlJoduee sam."tions on pcrpetrators 
suffidently seve~ 10 aUOW for lraffkking in human 
brings 10 be induded within Ihe scope of instruments 
aJrtady adopted fot Ihe purpose o f combaring organisc:d 
crime such as Couneil Join t Action 98/6991JHA of 3 
D«ember 1998 on mOlle)' lauodering. Ihe identific.ation. 
tracing. freezing, ~izing ind eonfrsC3lion of the instru· 
mentalitics and the proceeds from ctime n and Couneil 
Joint Action 98/713/IHA of 2\ December 1998 on 
making it a eriminal offenee 10 participate in a crimina! 
organisalion in the Mcmber Stales of the European 
Union ("). 

(') 01 L 331. 9. 12. 1998. p. I. Joint M lion JS Inl ~memkd t>y fram e· 
wor\.: Dtdsion 2001/500}jH ... (0) L 18~, 5,7.1001 , p. I). 

(") 01 L 351. 29.12.1998. p. I. 
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(9) Th;! Fr.1mework Decision should conrribUie 10 the fight 
against and prevention of trafficking in human beings by 
complelllentiflg rhe instrumen~ adopted in this areil 
such as Couneil Joint Action 96!700/JHA of 29 
November 1996 est.1blishing an incentive and exchange 
programme for persons responsible for combating trade 
in hllm.111 heings and SC)lual exploitation of children 
(STOP) ('), Couneil Joint Action 96/748/JHA of 16 
December 1996 CJltending the mand~te given w the 
EuropoI Drugs Unil (1), Decision No 193/1000fEC of thr 
Europcan Parl~ment and of the COllndl of 24 January 
2000 ~dopling a programmr of Communit)" action {lhe 
Daphne programme) (2000 10 2003) on preventivc 
meuurts 10 fighl violence ag~inst childrc:n. YOllng 
persons and women Cl. Couneil Joim AClion 98/428/ 
lHA of 29 June 1998 on the a-ealion of a Europea.n Judi­
rial Network ('). Couoeil Joint Action 96/277/JHA of 22 
April 1996 conccming a framework for the exc.h~nge of 
liaison magistnne:s to improve judieial cooperalion 
betweCn the Mrmber States of the Eumpea.n Union C) 
~nd (ounci! )oill! Action 98/4271JHA of 29 lUlle 1998 
o n good practice in mutual legal assistance in criminal 
matters (' ). 

nO) Couneil Joint Action 97/154/JHA should aecordingly 
cusc 10 apply in 50 far as it concems lTafficking in 
human btoings. 

HAS ADOPTEO TH!.~ FRAMEWORK OEClS!ON, 

Offcucc.s cOllcemlng rrafficking in human beings far (he 
purposes of bbour cxploitation or 5Czual exploitation 

I. Each Member State shall take the necess.ary mcasures fO 

ensure thaI IM fo!1owing aelS arc punishahle: 

the rc:cruilmenl. ~ransportation. transfer. harbouring. subsc­
quent reccption of a person. including exchange or transfer of 
control over Iha! person, wherc:: 

(a) ust' i5 made of cocKion. force or threal. induding abduc­
tion.or 

(b) ust' is mad~ of dcceit or fraud, or 

(c) thete 15 an abu~ of authority or of 01 pOSition of vulner­
ability. which is su<.h thai the person ha..s no real 30d acccp­
uroble alternative but to submil !O the ~buse involved, or 

('1 0) l 122. 12.1l.1996.r. 7. 
(') OJ l H2. 31 . 12 . 19')6. 1' . ~ . 
(') 0) L }4. 9.1.2000. p. I. 
(' ) 0ILI91, 7.7. 1998, r · 4 . 
('J 01 L lOS, 27.4.1')96. p. I . 
n OjlI91. 1.7.199H.r· 1. 

(d) payments or benefits art given or rcceived to achiev~ ehe 
conscfll of a peßOn having control over another person 

for the purpose of explOitation of Ih31 person's Jabotlr or 
serviccs. induding at least fOKed or compulsory labour or 
serviecs. slavery or practiccs similar 10 slavery or serviludc. or 

for The purposc of thc exploita tion of the prostitution of olhers 
or other (orms of sexual exploitation. induding in porno­
grJ-phy. 

2. The consem of a victim of Iraffirkin8 in human beings tO 
the exploitalion. imended or actual. shall be irnlevam where 
any of Ihe means set forth in paragraph I havc been used. 

3. When the conduct feferred to in paragraph 1 involves a 
child, il shaJl be a punisbable trafficking offenee even if none of 
Ihe means set fo"h in paragraph 1 have been used. 

4. FOT Ihe purpose of this Framework Dccisiol1. ·child· shall 
mean anr person bdow 111 years o( 3ge. 

Instigation. ;liding. .. betting and .. nempt 

fach Member Surole shall take the m:ecssary measu~s 10 emurt: 
thill the instigation of. aiding, abrtting or attrmf'1 tO commil an 
offenee Tefcrred 10 in "mde I is punishable. 

Anidc 3 

Penalrics 

1. Elch Membcr State sh.!! take th C' nectssarv measures 10 

ensure that an offence referred to in Artkles I arid 2 is punish­
able by effeetive. proponionale ;tlld dissu.1Sive criminal pcnal­
ucs. whieh may entail eXlradition. 

2. Each Membcr Stale shall tal;e the nccessary measurcs 10 

ensure thai ~n offenee rcferTed !O in A"iele 1 is punishabit by 
terms of imf'nsonmene With a muimum penalty that is nOI less 
than eight ycars whtrc: 11 ~ hl'f:n commined in any of Ine 
following drcllmstanccs: 

(a) Ihc olTencc has delibtraleJy or by groS! negligence endan­
gered tbc Hfe of the victim: 

(1)) Ihe offenee ha.s been mmmilled againsl a \.'i(firn who was 
f'artiCularly vulnerable. A \ictim shall be considcred !O ha,·e 
been partlcularly vulnerable at kasl when tbe v1ctim was 
under Ihe age of sexual maionlY undeT nadonal Jaw and the 
offence has hccn commiued for the pur~ of tbc ellploita­
tion of Ihe prostilUtion of o[he~ or other fonns of 5(:lIual 
e;tp!oitation. incJuding pornography: 
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(e) the offence ha~ been commiul"d hy us.: of scrious vioknce 
or has caused particuJarJy seriolLS harm to Ihe victim; 

(d) Ihe offenee has been commined wirhin tht framtwork of a 
crimina! organisation as ddlned in Joini Action 98/7 33/ 
JHA, apan from the penalty level referred to thtrein. 

Anick 4 

Liabiliry of legal persons 

I. uch Member State shal! lake Ihe necessary musures to 
ensun" that legal persons can be held !iable for ~n offence 
refern:d to in Anieles I and 2. commined for Iheir benef'it by 
~ny person, acting either individually or as pan of ~n org2n of 
the legal person. who h2S 2 Jeading position within the legal 
ptrson. bastd on: 

(al apower of represenution of the legal perwn. or 

(l» an ~uthority 10 lake dtci~ions on behalf of the legal person. 

"' 
(e) an authorit)' to uercise eOl1lrol within the legal person. 

2. Apan from the u.ses already provided for in paragraph 1. 
eileh Member Stare sh~n lake the necessary measures to ensurt 
rOlt legal perS<)ns u.n be held Ii~ble where the lack of supervi­
sion or control by ~ person rt'ferred to in paragraph 1 have 
rendert'd possible the commission of an offenee refe",ed to in 
Anieles 1 2nd 2 for the benent of that leg21 person by 2 person 
under its aUihOrit)'. 

3. liabilit)' of legal persons under paragraphs land 2 shall 
nol exc!ude cTimina! proceedings against natural persons who 
.art perpetrators. inSligalOrs or 2ccessories in an offenee rtferred 
to in Anieles land 2. 

4. For Ihe purposc of (his Framework Decision, legal person 
shall mean any e:mit)' having such status under the: applit:ab1e 
Ja"", e.l:eepl for Stales or olher public bodies in rhe exercise of 
State authority ;tod for publie international 0ll!anisalions. 

..... I"!"idt 5 

Sanoions on legal persons 

fach Member Stale shal! IlIke the necessary nleasures 10 ensurt 
that a legal person held liable pursuant 10 "'nieIe 4 is punish­
able by effeetive. proponionate and dissuasive sanClions. which 
skaI! indude criminaJ or non-criminal nnes and may indude 
ether sanctions, such as; 

{al exdusion from emitlenlent to publie benefits or ald, or 

(bl temporal)' or permanent disqualifkation from the practiee 
of commerciat aetivitics. or 

{cl plaeing under judieial supervision. or 

(d) a judieial winding-up order. or 

(e) temporal}' or pennanent dosure of establishments which 
have. be.en used for commining the offenee. 

t\nid~ (, 

lurisdiction and prosccution 

1. fach Member Stale shall take the neeessal)' measures tO 
establish ils jurisdicrion over an offence rdemd 10 in Anides 1 
and 2 where: 

(al the off~nce is commilled in who!e or ill pari \\ithin il5 
teni lory. or 

(b) the offen der is one of its nalionals. or 

(c) the offenec is committed for the benent of a legal person 
esublishai in Ihe territory of thai Memher Stalt. 

1. A Member Slate may decidt- thai it will not apply or Ihat 
it will apply only in speeiße c.aSe5 or circumstan~es. the jurisdic­
tion rules stl out in paT1lgraphs l(b) and He} as (ar as Ihe 
offence is commined oulSide its tc:nilo')·. 

J. A Member Siale whieh. under iu laws. dots nOI eXITadite 
ir s O"-"TI 11aIj.nn~l~ shall I~k ~ lh .. n .. r=<;3,...· m~a~ure.~ In ~~rahlish 
its jurisdiction over and 11.' pn>s.ec.ut~ .. 'whert' appropriate. an 
offence r.:.ferred 10 in Anides land 1 when it is ,::olTlmined I:>v 
lts own nationals outside ilS temtory. . 

4. Member Stiles shal1 inform the General Secretirial of the 
Couneil and the Commission accordingly whert the.y decide to 
apply paragraph 2 . ..... hert appTopriate wilh an indication of the 
speeifk cases or <trcumstances in whieh the decision appHes. 

Arliclt 7 

Proteerion of .;rnd assisuncc: 10 vicrims 

1. Member St3tes shall e5lablish thai investigations imo or 
prosccut ion of offences cover«! by this Framework Dedsion 
shaU not be dependenr on the repon or accusation made by a 
person subjeetoo 10 Ihe offenee. al least in orSe5 where Aniele 
6( I )(a) applies. 

2. Childrtn who art viclims (Ir an offene!:' referrtd to iTl 
Aniele I ~hould be eonsidered as pan.icularly vulner~ble viClinlS 
pursuant to Anide 2(2). Artiele 8(4) and .'\n.ide 14(1) of 
Coundl Framework Deeision 2001/120/JHA or 15 March 2001 
on the standing of viclims in cTiminal proceeding~ ('). 

3. Whert th~ victim is a child. each Mcmber Stale shall uke 
ehe measures possible to ensure appropriale assistanee for his 
or her family. In panicular. each Member State shal!. where 
appropTiate and possible. apply Amde 4 of Framework Deci­
sion 2001/220/JHA to Ihc: family !"tferTed w. 

..... rTicJr 8 

Territorial scopc 

This Framework Deds;on shan apply 10 Gibralta.r. 

(') 0) l 82. 21.3.2001. p. 1. 
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Anidr 9 

Application of Jo int Action 97ft S4/JHA 

Joint Action 9711 S4/JHA shall cease to apply in so rar as it 
concems tnlffid:.i ng in hum~ heings. 

Artidr 10 

Implemenutlon 

I . Member Stale5 sha)! take the ne1:ess;Iry measurcs to 
comply wilh Ihis Framework Decision befort I Augusl 2004. 

2. Sy the dale referrcd \0 in paragraph I. ~embeT States 
shall transmit to the General Secrctariat of the Counci! and 10 
the Commission the leXI of the provisions mnsposing imo 
their national law the obligations imposcd on thcm undcr this 
Framework Decision. The Coun c:il will, by I August 200S oll 

the hUtsl. on the buis of a rcpon established on the basis of 
this information and a written rcport transmiuw by the 

Commission. assess the utenl to which Member Stale5 havc 
laken the ncc:essary mcasurc.s in order to comp!)" with this 
Framework Decision. 

Artide 1I 

Ent ry inlo force 

This Framework Decision shall emer into force on the da\' of 
ils publication in uu: Official Journal. . 

Dune al Brussds. 19 July 2002. 

For thf Coundl 

Thl Prcswrll 

T. PEDERSEN 
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RAT DER 
EUROPÄISCHEN UNION 

VERMERK 
des Vorsitzes 
ftir den AStVlRat 

Briissel, den 7. Oktober 2002 (10.10) 
(OR. en) 

12418/02 

LIMITE 

DROIPEN68 
MIGR92 

Ne. Vordokument: 12413/02 DROIPEN 67 MIGR 86 
Nr. Kommissionsvorschlag: 5206/01 DROIPEN 2 KOM(2000) 854 endg. 
Betr.: Entwurf rur einen Rahmenbeschluss des Rates zur Bekämpfung der sexuellen 

Ausbeutung von J{jndem und der Kinderpomografie 

I. EINLEITUNG 

Die Kommission hat am 22. Januar 2001 einen Vorschlag rur einen Rahmenbeschluss des Rates zur 

Bekämpfung der sex.uellen Ausbeutung von Kindern und der Kinderpornografie vorgelegt. I 

Das Europäische Parlament hat seine Stellungnahme zu dem Vorschlag am 12. Juni 2001 abge­

geben. 2 

1 
ABI. C62 E vom 27.2.2001. S. 327. 
ABI. C 53 E vom 28.2.2002. S. 108. 

12418/02 kw!KW/r1 
nr. J-I Hl 

1 
fiJ<' 
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Der Rat hat den eingangs genannten RahmenbeschJuss auf mehreren Tagungen geprtift. zuletzt auf 

der Tagung vom 25. und 26. April 2002 anhand der Dokumente 8135/02 DROIPEN 26 MIGR 35 + 

COR 1. Die Ergebnisse dieser Prüfung sind in Dokument 914011/02 DROIPEN 32 MIGR 43 

REV I wiedergegeben. 

Der AStV hat die noch offenen Fragen in seinen Sitzungen vom 29. Mai und 3. Oktober 2002. 

zuletzt auf der Grundlage des Dokuments 12413/02 DROIPEN 67 MIGR 86. geprüfl. 

Der Text. der sich aus diesen Beratungen ergeben hat, ist in der Anlage I wiedergegeben . 

Bestimmte Erklärungen rur das Ratsprmokoll sind in der Anlage 11 enthalten. 

U. OFFENE FRAGEN 

Zu dem geänderten Text bestehen noch folgende Vorbehalte: 

Parlaments vorbehalte der schwedischen. der deutschen. der niederländischen. der dänischen. 

der irischen und der portugiesischen Delegation. 

Vorbeha1t der österreichischen Delegation zu Anikel 5 Absatz 3. 

Vorbehalt der niederländischen Delegation zu Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben bund c. 

IU. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Der AStVlRat wird ersucht, die unter Abschnitt II aufgefUhrten noch offenen Fragen zu prüfen. 

1241 8102 kw/KW/rl 
f)(i H IH 

2 
nF. 
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ANLAGE I 

Vorschlag rur einen 

RAHMENBESCHLUSS DES RATES 

zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und der Kinderpornografie 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION -

gestützt auf den Venrag über die Europäische Union, insbesondere auf Arukel 29. Anikel 31 Buch­

stabe e und Artikel 34 Absatz 2 Buchslabe b. 

auf Vorschlag der Kommission,J 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlamems,l 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Der Aktionsplan des Rates und der Kommission zur bestmöglichen Umsetzung der Bestimmungen 

des Amsterdamer Vertrags über den Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 

Rechts J, die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Tampere (gemäß dem Fortschritts­

anzeiger) 4 und die Entschließung des Europäi schen Parlaments vom 11. April 2000 5 enthalten oder 

fordern legislative Maßnahmen zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und der 

Kinderpomografie, einschließlich der Festlegung gemeinsamer Definitionen, Tatbestandsmerkmale 

und Sanktionen. 

, , 
4 , 

ABI. C 62 E vom 27.2.2001, S. 327. 
ABI. C 53 E vom 28.2.2002, S. 108. 
ABI. C 19 vom 23.1.I999. S. I. 
KOM(2000} 167 endg., Punkt 4.3 (Bekämpfung bestimmter Fonnen der Kriminalität). 
A5·0900I2000. 

12418/02 kw/KW/rl 
nr. H IIT 

3 
nF 
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Der Gemeinsamen Maßnahme vom 24. Februar 1997 betreffend die Bekämpfung des Men sc h~n­

handels und der sex ue llen Ausbeutung von Kindern I und dem Beschluss des Rates zur Bekämp­

fung der Kinderpornografie im Internet 2 müssen weitere legislative Maßnahmen folgen. die dazu 

beitragen. die Unterschiede in den Rechtskonzepten der Mitgliedstaaten abzubauen und die effi ­

zieme Zusammenarbeit der Justiz- und Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung der sex ue llen 

Ausbeutung von Kindern und der Kinderpomografie auszubauen. 

In se iner Entschließung vom 30. März 2000 3 zu der Mitteilung der Kommj ssion über die Umset­

zung der Maßnahmen zur Bekämpfung des Sextourismus mit Kindesmissbrauch 4 bekräftigt das 

Europäische Parlament erneut. dass Sextourismus mit Kindesmissbrauch eine eng mit der sex uellen 

Ausbeutung und der Kinderpornografie verbundene Straftat darstellt. und fordert die Kommiss ion 

auf, dem Rat einen Vorschlag rur einen Rahmenbeschluss zur Festlegung von Mindeslbeslimmun­

gen im Hinbli ck auf diese Straftatbcstände zu unterbreiten . 

Die sex uelle Ausbeutung von Kindem und di e Kinderpornografie steIlen schwere Verstöße gegen 

die Menschenrechte und das Grundrecht des Kindes auf eine harmoni sche Erziehung und Entwick­

lung dar. 

Die Kinderpornografie. eine besonders schwere Form der sexuellen Ausbeutung von Kindern. fin­

det durch den Einsatz neuer Technologien und des Internet immer stärkere Verbreitung. 

Die bedeutende Arbeit. die von internationalen Organisationen geleistet wird. bedarf der Ergänzung 

durch die Europäische Union. 

Es ist erforderlich. den schweren Straftatbeständen der sex uellen Ausbeutung von Kindern und der 

Kinderpornografie durch ein umfassendes Konzept zu begegnen. in dem die allen Mitgliedstaaten 

gemeinsamen Grundelemente des Strafrechts. darunter wirksame. verhältnismäßige und abschre­

ckende Sanktionen. zusammen mit einer möglichst breiten justiziellen Zusammenarbeit einen festen 

Bestandteil bilden. 

, 
J , 

ABI. L63 vom 4.3. 1997. S. 2. 
ABI. L 138 vom 9.6.2000, S. I. 
AS-OOS2/2000. 
KOM(19991 262. 

12418/02 kw/KWlr1 
nr. H 111 

4 
nF. 
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Im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip und dem Grundsatz der Verhälrnismäßigkeit beschränkt 

sich der Rahmenbeschluss auf die zur Erreichung dieser Ziele auf europäischer Ebene erforder­

lichen Mindestvorschriften und geht nicht über das dazu erforderliche Maß hinaus. 

Die Straftaten müssen mit ausreichend schweren Sanktionen geahndet werden. damjt die sexuelle 

Ausbeutung von Kindern und die Kinderpomografie in den Anwendungsbereich bereits verabschie­

deter Instrumente zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität wie der Gemeinsamen Maß­

nahme 98/699/11 1 betreffend Geldwäsche, die Ermittlung. das Einfrieren. die Beschlagnahme und 

die Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten sowie der Gemeinsamen Maß­

nahme 98n33/J1 1 betreffend die Strafbarkeit der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung 

einbezogen werden können . 

Aufgrund der Besonderheiten der Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern müsse n die 

Mitgliedstaaten in ihren Rechtsvorschriften wirksame. verhältnismäßige und abschreckende Sank­

tionen vorsehen . Sie müssen ferner insbesondere entsprechend den von juristischen Personen au s­

geübten Tätigkeiten angepasst werden. 

Opfer, die noch Kinder sind. sollten zum Zwecke der Ermittlung und Verfolgung von Straftaten, die 

unter diesen Rahmenbeschluss fallen, ihrem Alter und ihrer Entwicklungsstufe entsprechend befragt 

werden . 

Dieser Rahmenbeschluss berührt nicht die Befugnisse der Europäischen Gemeinschaft. 

, ABI. L333 vom 9.12.1998, S. I. 
ABl.L 35 J vom29.12.1998,S.1. 
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Dieser Rahmenbeschluss soll zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und der 

Kinderpomografie beirragen. indem er die vom Rat verabschiedeten Instrumente ergänzt, so die 

Gemeinsame Maßnahme 961700/11 I zur Aufstellung eines Förder· und Austauschprogramms fur 

Personen, die fur die Bekämpfung des Menschenhandels und der sexuellen Ausbeutung von Kin· 

dem zuständig sind (STOP), die Gemeinsame Maßnahme 96n481Jl 2 zur Ausdehnung des der 

Europol·Orogenstelle erteilten Mandats, den Beschluss 2931200Q1EG 3 des Rates und des Europäi · 

sehen Parlaments zum Daphne·Programm über vorbeugende Maßnahmen zur Bekämpfung von 

Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Frauen. die Gemeinsame Maßnahme 98/428JJl 4 zur Ein· 

richtung eines Europäischen justizieUen Netzes, den Aktionsplan zur Förderung der sicheren Nut· 

zung des Internet durch die Bekämpfung illegaler und schädlicher Inhalte in globalen Netzen s, die 

Gemeinsame Maßnahme 96/2771Jl' betreffend den Rahmen flir den Austausch von Verbindungs· 

nchteml·staatsanwällen zur Verbesserung der justiziellen Zusammenarbeit zwischen den Mitgljed~ 

staaten der Europäischen Union und die Gemeinsame Maßnahme 98/427/11 über die Anwendung 

bewährter Methoden bei der Rechtshilfe in Slrafsachen -

HAT FOLGENDEN RAHMENBESCHLUSS ERLASSEN, 

Artikel 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Rahmenbeschlusses bezeichnet der Ausdruck 

a) 

, 
, 
, , , 

"Kind" jede Person unter achtzehn Jahren; 

ABI. L 322 vom 12.12.1996, S. 7. 
ABI. L 342 vom 31.12.1996, S. 4. 
ABI. L 34 vom 9.2.2000, S. I. 
ABI. L 191 vom 7.7.1998, S. 4. 
ABl.L33vom6.2.1999,S.1. 
ABI. L 105 vom 27.4.1996. S. I. 
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b) "Kinderpomograjie" pornografisches Material mit Abbildungen 

i) von echten Kindern, die an einer eindeutig sexuellen Handlung mittelbar oder unmiuel* 

bar beteiligt sind, einschließlich anstößiger Abbildungen der Genitalien oder der 

Schamgegend von Kindern; oder 

ii) von echten Personen mit kindlichem Erscheinungsbild, die mittelbar oder unmillelbar 

an der genannten Handlung beteiligt sind; oder 

iii) von realistischen Bildern nicht echter Kinder, die mittelbar oder unmittelbar an der 

genannten Handlung beteiligt sind; 

c) "EDV-System" eine Anlage oder eine Gruppe miteinander verbundener oder zusammen­

hängender Anlagen, von denen eine oder mehrere nach einem vorgegebenen Programm die 

automatische Verarbeitung von Daten vornehmen. 

Artikel 2 

StraJtatbestand der sexuellen Ausbeutung von Kindern 

Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen. um sicherzustellen, dass folgende vorsätz­

liche Handlungen unter Strafe gestellt werden: 

a) Nötigung von Kindern zur Prostitution oder zur Teilnahme an pornografischen Darbietungen 

oder Gewinnerzielung durch Kinder oder sonstige Formen der Ausbeutung von Kindern zu 

solchen Zwecken; 

b) Anwerbung von Kindern zur Prostitution oder zur Teilnahme an pornografischen Darbietun* 

gen; 

c) Vornahme sexueller Handlungen mit einem Kind, soweit 

i) Nötigung, Gewalt oder Drohungen angewendet werden, 

ii) Geld oder sonstige Vergütungen oder Gegenleistungen damr geboten werden, dass sich 

das Kind zu den sexuellen Handlungen bereit findet. oder 

iii) Missbrauch einer anerkannten Vertrauens- oder Machtstellung oder einer Stellung des 

Einflusses auf das Kind erfolgt. 

12418102 
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Artikel 3 

Slraftatbestand der Kinderpomografie 

(I) Jeder Mitgliedstaat olfft die erforderlichen Maßnahmen. um sicherzustellen, dass fol~ 

gende vorsätzliche Handlungen. unabhängig davon. ob sie unter Verwendung eines EDV*Syslems 

begangen wurden, unter Strafe gestell! werden. wenn sie ohne entsprechende Berechtigung vorge~ 

nommen werden: 

a) Herstellung von Kinderpomografie oder 

b) Vertrieb, Verbreitung und Weitergabe von Kinderpornografie oder 

c) Anbieten oder sonstiges Zugänglichmachen von Kinderpomografie oder 

d) Erwerb oder Besitz von Kinderpornografie. 

(2) Ein Mitgliedstaat kann festlegen, dass die nachstehenden Handlungen im Zusammen~ 

hang mit Kinderpomografie keinen Straftatbestand erfullen: 

a) Handlungen nach Artikel I Buchstabe b Ziffer jj in den Fällen. in denen die echte Person mit 

kindlichem Erscheinungsbild zum Zeitpunkt der Abbildung in Wirklichkeit älter als 18 Jahre 

alt war; 

b) Handlungen nach Artikel 1 Buchstabe b Ziffern i und ii in Fällen der Herstellung und des 

Besitzes, in denen die abgebildeten }(jnder die sexuelle Mündigkeit erreicht und ihre Zustim~ 

mung zu der Herstellung und dem Besitz der Bilder gegeben haben und die Bilder aus­

schließlich zu ihrer persönlichen Verwendung bestimmt sind. Eine Zustimmung wird auch 

dann. wenn sie nachweislich erteil! wurde. nicht als gültig betrachtet. wenn beispielsweise 

höheres Alter. Reife. Stellung. Status. Erfahrung oder Abhängigkeit des Opfers vom Täter zur 

Einholung der Zustimmung missbräuchlich genutzt worden sind; 

c) nach Artikel I Buchstabe b Ziffer iii in den Fällen , in denen feststeht. dass das pornografische 

Material vom Hersteller ausschließlich zu seiner persönlichen Verwendung hergestellt worden 

ist und sich ausschließlich zu diesem Zweck in seinem Besitz befmdet. soweit zu seiner Her~ 

stellung kein pornografisches Material im Sinne von Artikel I Buchstabe b Ziffern i und ii 

verwendet wurde und sofern mit der Handlung keine Gefahr der Verbreitung des Materials 

verbunden ist. 
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Artikel 4 

Anstiftung, Beihilfe und Versuch 

(I) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen. um sicherzustellen. dass die 

Anstiftung oder Beihilfe zur Begehung einer Straftat nach den Artikeln 2 und 3 unter Strafe gestellt 

wird. 

(2) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen. dass der 

Versuch der Begehung der Handlungen nach Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a und b 

unter Strafe gestellt wird. 

Artikel 5 

Sanktionen und erschwerende Umstände 

(I) Vorbehaltlich des Absatzes 4 trifft jeder Mitgliedstaat die erforderlichen Maßnahmen, 

um sicherzustellen, dass Straftaten nach den Anikeln 2, 3 und 4 mit wirksamen. verhältnismäßigen 

und abschreckenden Freiheitsstrafen im Höchstmaß von mindestens einem bis drei Jahren bedroht 

werden. 

(2) Vorbehaltlich des Absatzes 4 trifft jeder Mitgliedstaat die erforderlichen Maßnahmen, 

um sicherzustellen, dass die folgenden Straftaten mit einer Freiheitsstrafe im Höchstmaß von min­

destens ftinf bis zehn Jahren bedroht werden: 

a) Straftaten nach Artikel 2 Buchstabe a - "Nötigung von Kindern zur Prostitution oder zur Teil­

nahme an pornografischen Darbietungen" - sowie die Straftaten nach Artikel 2 Buchstabe c 

Ziffer i; 
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b) Straftaten nach Artikel 2 Buchstabe a - NGewinnerzielung durch Kinder oder sonstige Aus­

beutung von Kindern zu ~Cl1ohen Zwecken" - und Slraftaten nach Artikel 2 Buchstabe b. in 

beiden Fällen. soweit sie Prostitution betreffen. und sofern mindestens einer der folgenden 

Umstände zutrifft: I 

Bei dem Opfer handelt es sich um ein Kind, das nach nationalem Recht das Alter der 

sexuellen Mündigkeit noch nicht erreicht hat. 

Der Täter hat das Leben des Kindes vorsätzlich oder rücksichtslos gefahrdet. 

Die Straftat wurde unter Anwendung schwerer Gewalt begangen oder dem Kind wurde 

durch die Straftat ein schwerer Schaden zugef'tigt. 

Die Straftat wurde im Rahmen einer kriminellen Vereinigung gemäß der Definition in 

der Gemeinsamen Maßnahme 98n33/J1 vom 21. Dezember 1998 betreffend die Straf­

barkeit der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung in den Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union ungeachtet des don genannten Strafmaßes begangen. 

c) Straftaten nach Artikel 2 Buchstabe a· "Gewinnerzielung durch Kinder oder sonstige Aus­

beutung von Kindern zu solchen Zwecken" - und Straftaten nach Ar1ikel 2 Buchstabe b, in 

beiden rallen, soweit sie pornografische Darbietungen betreffen, Artikel 2 Buchstabe c Zif­

fer H, Artikel 2 Buchstabe c Ziffer iii, Artikel 3 Absatz I Buchstabe a, Artikel 3 Absatz I 

Buchstabe b und Artikel 3 Absatz I Buchstabe c, sofern es sich bei dem Opfer um ein Kind 

handelt, das nach nationalem Recht das Alter der sexuellen Mündigkeit noch nicht erreicht 

hat, und gegebenenfalls mindestens einer der unter Buchstabe b zweiter. dritter und viener 

Gedankenstrich genannten Umstände zutrifft." 1 

(3) Jeder Mitgliedstaat uifft die erforderlichen Maßnahmen. um sicherzustellen. dass eine 

natürliche Person. die wegen einer Straftat nach den Artikeln 2. 3 oder 4 verurteilt wurde. gegebe­

nenfalls vorubergehend oder dauerhaft daran gehindert werden kann. eine die Beaufsichtigung von 

Kindern einschließende Tätigkeit auszuüben. J 

, 
, 

Die niederländische Delegation blieb bei ihrem Vorbehalt zu Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben b 
und c; ihrer Ansicht nach sollte Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b rur Artikel 2 Buchstabe a­
"Nötigung von Kindern zur Prostitution oder zur Teilnahme an pornografischen Dar­
bietungen" - und ftir Artikel 2 Buchstabe b in ihrer Gesamtheit gelten und sich in beiden Fäl­
len auf sowohl Prostitution als auch pornografische Darbietungen beziehen und er sollte für 
Artikel 2 Buchstabe c Ziffern ii und iii in ihrer Gesamtheit gehen. 
Siehe Fußnote zu Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b. 
Artikel 5 Absatz 3 erhielt auf Antrag der deutschen Delegation einen obligatorischen 
Charakter; nach Auffassung dieser Delegation ist nämlich eine Bestimmung mit fakultativem 
Charakter nicht angemessen, da in dem Entwurf eines Rahmenbeschlusses über die Bekämp­
fung der Bestechung im privaten Sektor eine vergleichbare obligatorische Bestimmung ent­
halten ist. Die österreichische Delegation legte einen Vorbehalt ein und war der Ansicht. dass 
Artikel 5 Absatz 3 fakultativen Charakter haben sollte. 
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(4) Jeder Mitgliedstaat kann bei Handlungen im Zusammenhang mit Kinderpomografie 

nach Artikel I Buchstabe b Ziffer iii auch andere Sanktionen. einschließlich nicht strafrechtlicher 

Sanktionen oder Maßnahmen, vorsehen. 

Arrikel6 

Verantwortlichkeit juristischer Personen 

(I) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen. um sicherzustellen. dass eine 

juristische Person ftir eine Straftat nach den Artikeln 2.3 oder 4, die z.u ihren Gunsten von einer 

Person begangen wurde, die entweder allein oder als Tei l eines Organs der juristischen Person 

gehandeh hat und die eine Führungsposition innerhalb der juristischen Person aufgrund 

a) der Befugnis zur Vertretung der juristischen Person oder 

b) der Befugnis. Entscheidungen im Namen der juristischen Person zu treffen. oder 

c) einer Kontroilbefugnis innerhalb der juristischen Person 

innehat. verantwortlich gemacht werden kann. 

(2) Neben den in Absatz I bereits vorgesehenen Fällen trifft jeder Mitgliedstaat die erfor-

derlichen Maßnahmen. um sicherzusteUen. dass eine juristische Person verantwortlich gemacht 

werden kann. wenn mangelnde Überwachung oder Kontrolle seitens einer der in Absatz. I genann­

ten Personen die Begehung einer Straftat nach den Artikeln 2. 3 oder 4 zugunsten der juristischen 

Person durch eine ihr unterstellte Person ermöglicht haben. 

(3) Die Verantwonlichkeit der juristischen Person nach den Absätzen I und 2 schließt die 

strafrechtliche Verfolgung natürlicher Personen als Täter. Anstifter oder Gehilfen bei einer Straftat 

nach den Artikeln 2. 3 oder 4 nicht aus. 

(4) [m Sinne dieses Rahmenbeschlusses bezeichnet der Begriff "juristische Person" jedes 

Rechtssubjekt, das diesen Status nach dem jeweils geltenden innerstaatlichen Recht besitzt, mit 

Ausnahme von Staaten oder sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts in der Ausübung 

ihrer hoheitlichen Rechte und von öffentlich-rechtlichen internationalen Organisationen. 
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Artikel 7 

Sanktionen gegen juristische Personen 

(I) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen. um sicherzuSlellen, dass gegen 

eine im Sinne des Artikels 6 Absatz 1 verantwortliche juristische Person wirksame. verhältnis­

mäßige und abschreckende Sanktionen verhängt werden können, zu denen strafrechtliche oder 

nichtstrafrechtliche Geldsanktionen gehören und andere Sanktionen gehören können. beispiels-

weise: 

a) Ausschluss von öffentlichen Zuwendungen oder Hilfen oder 

b) vortlbergehendes oder ständiges Verbot der Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit oder 

c) richterliche Aufsicht oder 

d) richterlich angeordnete Auflösung oder 

e) vortlbergehende oder endgültige Schließung von Einrichtungen, die zur Begehung der Straftat 

genutzt wurden. 

(2) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen. dass gegen 

eine im Sinne des Anikels 6 Absatz 2 verantwortliche juristisChe Person wirksame. verhältnis­

mäßige und abschreckende Sanktionen oder Maßnahmen verhängt werden können. 

Artikel 8 

Gerichtsbarkeit und Strafverfolgung 

(I) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit in 

Bezug auf eine Straftat nach den Artikeln 2, 3 oder 4 in den Fällen zu begründen. in denen 

a) die Straftat ganz oder teilweise in seinem Hoheitsgebiet begangen wurde oder 

b) es sich bei dem Täter um einen seiner Staatsangehörigen handeh oder 

c) die Straftat zugunsten einer im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedslaats niedergelasse­

nen juristischen Person begangen wurde. 
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(2) Ein Mitgliedstaat kann beschließen, dass er die Gerichtsbarkeitsbestimmungen in 

Absatz I Buchstaben bund c nicht oder nur in bestimmten Fällen oder unter bestimmten Umstän­

den anwendet, sofern die Straftat außerhalb seines Hoheitsgebiets begangen wurde. 

(3) Ein Mitgliedstaat. der aufgrund seiner Rechtsvorschriften eigene Staatsangehörige nicht 

ausliefert, trifft die erforderlichen Maßnahmen. um seine Gerichtsbarkeit in Bezug auf eine Straftat 

nach den Anikeln 2. 3 oder 4 zu begründen und gegebenenfalls die Strafverfolgung einzuleiten. 

sofern die Straftat von einem seiner Staatsangehörigen außerhalb seines Hoheitsgebiets begangen 

wurde. 

(4) Die Mitgliedstaaten teilen dem Generalsekretariat des Rates und der Kommission mit. 

in welchen Fällen sie Absatz 2 anwenden, wobei sie gegebenenfalls angeben, rur welche bestimm­

ten Fälle und Umstände dies gilt. 

(5) Jeder Mitgliedstaat trägt dafur Sorge, dass eine Straftat im Sinne von Artikel 3 und, 

soweit relevant, im Sinne von Artikel 4, die mittels eines EDV-Systems verübt wurde. auf das der 

Zugriff aus seinem Hoheitsgebiet erfolgte, in seine Gerichtsbarkeit fallt. unabhängig davon, ob sich 

das EDV-System selbst in seinem Hoheitsgebiet befindet. 

(6) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, damit nach seinem nationalen 

Recht zumindest die schwersten Straftaten nach Artikel 2 strafrechtlich verfolgt werden können, 

nachdem das Opfer die Volljährigkeit erreicht hat. 

Artikel 9 

Schulz und Unterslützung der Opfer 

(I) Die Mitgliedstaaten legen fest. dass die strafrechtlichen Ermittlungen oder die Strafver­

folgung in Bezug auf Straftaten. die unter diesen Rahmenbeschluss fallen, zumindest in den Fällen, 

die von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a erfasst werden, nicht von der Anzeige oder Anklage durch 

das Opfer einer derartigen Straftat abhängig sind. 
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(2) Opfer einer strafbaren Handlung nach Artikel 2 sollen als besonders gefahrdete Opfer 

im Sinne von Anikel 2 Absatz 2, Artikel 8 Absatz 4 und Anikel 14 Absatz I des Rahmen­

beschlusses über die Stellung von Opfern im Slrafverfahren betrachtet werden . 

(3) Jeder Mitgliedstaat trifft die Maßnahmen, die zur angemessenen Unterstützung der 

Familie des Opfers durchführbar sind. Insbesondere wendet jeder Mitgliedstaat - sofern ange­

messen und möglich - Anikel 4 des Rahmenbeschlusses über die Stellung von Opfern im Straf­

verfahren auf die betroffenen Familien an. 

Artikel9a 

Territorialer Gellungsbereich 

Dieser Rahmenbeschluss findet auf Gibraltar Anwendung. 

Artikel 10 

Aufhebung der Gemeinsamen MaßnfJhme 97/154/11 

Die Gemeinsame Maßnahme vom 24. Februar 1997 - vom Rat aufgrund von Artikel K.3 des Ver­

trags über die Europäi sche Union angenommen - betreffend die Bekämpfung des Menschenhandels 

und der sexuellen Ausbeutung von Kindern wird durch diesen Rahmenbeschluss aufgehoben. 

Artikel 11 

Umsetzung 

(J) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um diesem Rahmen-

beschluss bi s spätestens ( ... J I nachzukommen. 

Zwei Jahre nac h der Annahme des Rechtsakts. 

1241 8/02 kwlKWlrl 
nr. H 111 

14 
Ol? 

67/ME XXII. GP - Entwurf (gescanntes Original)96 von 147

www.parlament.gv.at



(2) Die Mitgliedstaaten übennittein dem Generalsekrelariat des Rates und der Kommission 

zu demselben Termin den Wonlaut der Vorschriften. mit denen ihre Verpflichtungen aus diesem 

Rahmenbeschluss in innerstaatliches Recht umgesetzt werden. Der Rat prüft bis spätestens 30. Juni 

2004 anband eines auf der Grundlage dieser Infonnationen erstellten Berichts und eines schrift­

lichen Berichts der Kommission, inwieweit die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen 

getroffen haben. um diesem Rahmenbeschluss nachzukommen. 

Artikel J 2 

Inkraftlreren 

Dieser Rahmenbeschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Gemeinschaften in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 

12418102 
nr. H Hf 
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Der Präsident 
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ANLAGE 11 

Erklärungen f"lir das Ratsprotokoll bei der Annahme des Rahmenbeschlusses 

zur Bekämprung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und der Kinderpornografie 

1. Erklärung zu Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c des Rahmenbeschlusses 

"Das Vereinigte Königreich. Belgien. Deutschland. Irland und Griechenland veruneilen alle For­

men der IGnderpomografie und sehen keinen Unterschied zwischen echten und virtuellen Kinder­

bildern; ihrer Auffassung nach sollten in beiden Fällen strenge Sanktionen ergriffen werden. Diese 

Staaten werden daher die nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c dieses Rahmenbeschlusses vorge­

sehene und im Ermessen der Mitgliedstaaten liegende Ausnahme von dem betreffenden Straf tat­

bestand nicht anwenden." 

2. Erklärung Portugals 

"Portugal venlneilt alle Fotnlen der sexuellen Ausbeutung von Kindern und die Kinderpomografie. 

Für Portugal ist es nicht hinnehmbar, dass durch die Gleichstellung mit virtuellen Abbildungen der 

Schutz des Kindes an Bedeutung einbüßt. Die Würde des Kindes ist nicht teilbar und darf nicht aufs 

Spiel gesetzt werden. Deshalb wird Ponugal alle Handlungen mit Kindern oder sonstigen Personen 

schärfer ahnden als Fälle virtueller Pornografie." 

3. Erklärung Frankreichs 

"Nach dem Verständnis Frankreichs ist die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Ahndung des 

Versuchs, die in Artikel 2 Buchstabe c Ziffern i und iii genannten Straftaten zu begehen, eine Ver­

pflichtung, den Versuch der Vergewaltigung im Sinne seines innerstaatlichen Rechts zu ahnden," 
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4. Erklärung Dänemarks 

"Dänemark verurteilt Kinderpornografie und alle Formen der sexuellen Ausbeutung von Kindern 

und betont, wie wichtig es ist, diese unler Strafe zu stellen. Das dänische Strafgesetzbuch enthält 

keine Bestinunungen, die den Ausdruck 'pornografische Darbietungen' ausdrücklich erwähnen. 

Gleichwohl enthält das dänische Strafgesetzbuch Bestimmungen, nach denen es strafbar ist, eine 

Person zur Unzucht ("utugt") zu nötigen, sie daflir anzuwerben oder dazu zu verleiten. Nach Auf­

fassung Dänemarks deckt der Ausdruck Unzucht ("Ulugt") die in diesem Rahmenbeschluss 

genannten pornografischen Darbietungen ab. 

5. Erklärung zu Artikel 5 Absatz 1 

"Die deutsche und die finnische Delegation gehen davon aus, dass die Regelung des Artikels 5 

Absatz I keine Gleichstellung insbesondere von Beihilfe und Versuch mit der vollendeten Straftat 

des Haupttäters bedeutet ." 

6. Erklärung zu Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c 

"Belgien [und andere Delegationen, die sich der Erklärung anschließen wollen,} bedauert, dass 

Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c nur flir die Fälle gilt. in denen es sich bei dem Opfer um ein Kind 

handelt. das das Alter der sexuellen Mündigkeit noch nicht erreicht hai. und erklärt, dass es diese 

Einschränkung nicht in sein innerstaatliches Recht übernehmen wird ." 
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NOTE 
from : 
(0 : 

COUNCILOF 
THE EUROPEAN UNION 

Presidency 
Coreper/Council 

No. prev. doc. : 1241 3/02 DROIPEN 67 MIGR 86 

Brussels, 7 Oetober 2002 

12418102 

LIMITE 

DROIPEN68 
MIGR92 

No. eion prop. : 5206/01 DROIPEN 2 (COM(2000) 854 final ) 
Subjecr : Draft Council Framework Decision on combating the sexual exploitation of 

children and child pornography 

I INTRODUCTION 

The Commission submiued a proposal for a Framework Decision on combating the sexual 

exploitation of children and child pomography on 22 January 2001.1 

The European Parliament delivered its opinion on the proposal on 12 June 2001.2 

, OJ C 62E, 27.2.2001. p. 327. 
OJ C 53E, 28.2.2002, p . J08. 
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The Couneil has examined the above draft Framework decision at several meetings. on the latest 

oceasion at its meeting on 25 and 26 April 2002 on the basis of 8135102 DROIPEN 26 MIGR 35 + 

COR I. The outeome thereof is set out in 914011/02 DROIPEN 32 MIGR 43 REV I. 

Coreper examined the outstanding questions at its meetings on 29 May 2002 and 3 Oetober 2002. 

on the latest oceasion on lhe basis of 12413/02 DROIPEN 67 MIGR 86. 

The text resulting from those proceedings is set out in Annex I. Certain declarations for inclusion in 

lhe minutes of the Couneil are set out in Annex H. 

U OUTSTANDING QUESTIONS 

Tbe text as amended was subjecI 10 the following: 

Parliamentary scrutiny reservations by the Swedish. Germa". Netherlands. Danish. lrish and 

Portuguese delegations. 

Reservation by the Austrian delegation on Article 5(3). 

Reservation by the Netherlands delegation on Artic1e 5(2)(b) and (c). 

UI CONCLUSIONS 

Coreper/Council is invited to examine the outstanding questions referred to under point [J above. 
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ANNEX I 

Proposal for a 

COUNCIL FRAMEWORK DECISION 

on combating the sexual exploitation of children and child pornography 

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. 

Having regard 10 the Treaty on European Union, and in panicular Artides 29, 3 J (e) and 34(2)(b) 

thereof. 

Having regard to the proposal from the Commission, I 

Having regard 10 the Opinion ofthe European Parliamenc,2 

Whereas: 

The Action Plan of the Council and the Commission on how best 10 implement the provisions of the 

Treaty of Amsterdam on an area of freedorn. security and juslice 3, the conc1usions of the Tampere 

European Council, as Iisted in the Scoreboard 4, and the EUTopean Parliament in its Legislative 

Resolution of 11 April 2000 5. include or call for legislative action against sexua1 exploitation of 

children and child pornography, including COInmon definitions, charges and penalties. 

, 
, 
• 

OJ C 62E. 27.2.2001. p. 327. 
OJ C 53E. 28.2.2002. p. 108. 
OJ C 19. 23.1.I999. p. 1. 
COM(21XX» 167 final, pt. 4.3 . Fight against certain forms of crimc . 
A5-Q900I2000. 
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The 10int Action of 24 February 1997 conceming action to combat trafficking in human beings and 

Ihe sexual exploitation of children land the Council Decision to combat child pornography on the 

Internet 1 need to be followed by further legislative action addressing the divergence of legal 

approaches in the Member States and contributing to the development of efficient judicial and law 

enforcement cooperation against sexual exploitation of children and child pomography. 

The European Parliament, in its Resolution of 30 March 2000 J on the Commission 

Communication on the implementation of measures to combat child sex tourism 4. reiterates that 

child sex tourism is a criminal act closely linked [0 those of sexual exploitation of children and of 

child pomography, and requests the Commission 10 submit to the Council a proposal for a 

framework decision establishing minimum rules relating 10 tbe constituent elements of these 

criminal acts. 

Sexual exploitation of children and child pomography constitute serious violations of human rights 

and of the fundamental right of a child to a harmonious upbringing and developmenr. 

Child pornography, a particularly serious fonn of sexual exploitation of children, is increasing and 

spreading Ihrough the use of new technologies and the Internet. 

The important work perfonned by international organisations must be complemented by that of the 

European Union. 

lt is necessary thai serious criminal offences such as the sexual exploitation of children and child 

pomography be addressed by a comprehensive approach in which the constituent elements cf 

criminallaw camman to all Member States, including effective. proportionate and dissuasive 

sanctions. form an integral part together with the widest possible judicial cooperation. 

• 

01 L 63 , 4.3. 1997, p. 2. 
OJ L 138.9.6.2000. p. I. 
A5-005212000. 
COM(l999) 262 . 
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In accordance with the princip!es of subsidiarity and proportionality, this Framework Decision 

confines itse!f to the minimum required in order to achieve those objectives at European level and 

does not go beyond what is necessary for thai purpose. 

Penalties must be introduced againsl the perpetralors of such offences wh ich are suffic iently 

stringent to bring sexual exploitation of children and child pornography wühin the scopc of 

instruments already adopted for the purpose of combating organised crime, such as Joint 

Action 98/699IJHA I on money laundering. the identification. [raeing, freezing. seizing and 

confiscation of the instrumentalities and the proceeds from crime and Joint Action 98n33IJHA 2 on 

making it a criminal offence 10 panieipate in a criminal organisation. 

The speeific characteristics of the combat against the sexual exploitation of children must lead 

Member Stales to !ay down effective. proportionate and dissuasive sanetions in nationallaw. Such 

sanclions should also be adjusted in li ne wilh the activily camed on by legal persans. 

Victims who are chHdren should be questioned according 10 their age and stage of development for 

the purpose of investigation and prosecution of offences falling under Ihis Framework Decision. 

This Framework Dedsion is without prejudice to the powers of the European Community. 

, OJ L 333. 9.12.1998. p. I. 
OJL351. 29.12.1998. p. I. 
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This Framework Decision should contribllte to the fight against sexual exploitation of children and 

child pomography by complememing the instruments adopted by the Council. such as Joint 

Action 961700/JHA J establishing an incentive and exchange programme for persons responsible for 

combating trade in human beings and sexual exploitation of children (STOP). 

Joint Action 961748/JHA 2 extending the mandate given to the Europol Drugs Unh. 

Decision 293/2000IEC of the European Parliament and of the Council J on the Daphne programme 

on preventive measures to fight vioJence against children. young persORS and wornen, 

Joint Action 98/428/JHA 4 on the creation of a European Judicial Network.. the Action Plan on 

promoting safer use of the Internet by combating iUegal and harmful content on global networks .5; 

Joint Action 961277/JHA 6. conceming a framework for the exchange of liaison magistrates {O 

improve judicial cooperation between the Member States of the Ellropean Union and 

Joint Action 98/4271IHA on good practice in mutual legal assistance in criminal mauers. 

HAS ADOPTED THIS FRAMEWORK DECISION, 

Article J 

Definitions 

For the purpose of (his Framework Decision: 

<al 

, 
, 
• , 
• 

"chi/d" shall mean any person below the age of eighteen years; 

OJ L 322,12.12.1996, p . 7. 
OJ L 342, 31.12.1996, p . 4 . 
OJ L 34, 9.2.2000, p. 1. 
OJ L 191,7.7.1998, p. 4 . 
OJ L 33, 6.2.1999, p. 1. 
OJ L 105,27.4.1996, p. 1. 
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(b) "child pornography" shall mean pornographie materialthat visuaJly depicls or represems: 

(i) areal child involved 0' engaged in sexually ,xplicit conduct, inc\uding lascivious 

exhibition of the genitals or the pubie area of a child; or 

(ii) a real person appearing to be a ehild involved or engaged in the aforementioned 

eonduet; or 

(iii) realistie images of a non-existent ehild involved or engaged in the aforementioned 

conduct; 

(e) "computer system" shall mean any device or group of inter-eonnected or related devices. onc 

or more of which. pursuam to a program, perform automatie processing of data. 

Article 2 

Offences concerning sexual exploitation of children 

Each Member State shall take the neeessary measures 10 ensure that the foliowing intentional 

conduet is punishable: 

(a) coercing a ehild into prostitution or into partidpating in pornographie performances. or 

profiting from or otherwise exploiting a child for such purposes; 

(b) recruiting a child into prostitution or into panicipating in pornographie performances; 

(f) engaging in sexual activities with a child. where 

(i) use is made of coe<eion, fmce 0' threats, 

(ii) money or other forms of remuneration or consideration is given as payment in exchange 

for the child engaging in sexual activities. or 

(iii) abuse is made of a recognised position of lrust. authority or influence over the child. 

12418/02 
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Arlicle 3 

Offences concerning child pomography 

I. Each Member State shalltake the necessary measures to ensure that the following intentional 

conduct, whether undertaken by means of a computer system or not, when committed without right 

is punishabJe: 

(a) production of child pomography; 

(b) distribution, dissemination or transmission of child pornography; 

(c) supplying or making available child pomography; 

(d) acquisition or possession of child pomography. 

2_ A Memher State may exclude from criminalliahility conduct relating 10 child pomography: 

(a) referred 10 in Artic\e I(b)(ii) where a real person appearing 10 be a child was in fact 18 years 

of age or older at the time of the depiction; 

(b) referred 10 in Artic1e I (b)(i) and (ii) where. in the case of produetion and possession. images 

of children having reaehed the age of sexual eonsent are produced and possessed with lheir 

eonsent and sole ly for their own private use. Even where the existenee of consent has been 

established. it shall not be considered valid, if for ex.ample superior age, maturity. position, 

status. experience or tbe vietim's dependeney on the pernetrator has been abused in achieving 

the consent. 

(c) referred to in Artic1e I (b)(iii), where it is established that the pornographie materi al is 

produced and possessed by the producer solely for hi s er her own private use, as far as no 

pornographie material as referred to in Anicle I(b)(i) and (ii) has been used for the purpose of 

its production, and provided that the act involves no risk for lhe dissemination of the material. 
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ArticJe 4 

Instigation. aiding, abetting and atlempt 

I. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that the instigation of, or 

aiding or abetting in the commission of an offence referred to in Anicles 2 and 3 is punishable. 

2. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that attempts to commit the 

conduc! referred (0 in Articles 2 and 3(1)(a) and (b), are punishable. 

Artiele 5 

Penalries and aggrava/ing circums/ances 

1. Subject 10 paragraph 4, each Member State shall take the necessary measures to ensure that 

the offenees referred 10 in Articles 2. 3 and 4 are punishable by criminal penalties of a maximum of 

at least berween land 3 years of imprisonment. 

2. Subject to paragraph 4, each Member Stare shall take the necessary measures to ensure that 

the following offences are punishable wirh criminal penalties of a maximum of at least between 5 

and 10 years of imprisonment: 

a) the offences referred to in Article 2(a), consisting in "coercing a child into prostitution or into 

participating in pornographie perfonnances", and the offences referred to in Article 2(c)(i); 
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b) the offences referred to in Artic)e 2(a), consisting in "profiting from or otherwise exploiting a 

child for such purposes", and the offences referred to in Artic1e 2(b), in both cases as far as 

they refer to prostitution, where at least one of the following circumstanees may apply: 1 

The victim Is a child below the age of sexual eonsenl under nationa1 law. 

The offender has deliberately or by recklessness endangered the life of the child. 

The offences involve serious violenee or caused serious hann 10 the ehild. 

The offences are eommitted wühin Ihe framework of a criminal organisation within Ihe 

meaning of Joint Action 9sn33/JAI of December 2 1. 1998 making il a criminal offence 

to panicipate in a criminal organisation in the Member States of the European Union, 

irrespeetive of the level of the penalty referred 10 in this text. 

c) the offences referred 10 in Article 2(a). consisting in "profiting from or otherwise exploiting a 

child for such purposes", and the offences referred to in Artide 2(b), in both cases as far as 

they refer to pornographie performances, Artides 2(c)(ii), 2(c)(iii), 3( I)(a), 3(1)(b) and 

3(1 )(c), where the vietim is a ehild below the age of sexual consent under nationallawand at 

least one of the circumstances referred to under the second, third and founh indent under 

point b) may apply.l 

3. Each Member Stare shall take the necessary measures 10 ensure that where a natural person 

has been convicted for one of tbe offenees referred to in Anic1es 2. 3 or 4 the person may if 

appropriate be lemporarily or permanently prevented from exercising professional activities related 

to the supervision of ehildren .J 

, 
, 

The Netherlands delegation maintained its reservation on Anicle 5(2)(b) and (c) and thought 
that Anide 5(2)(b) should apply to the wbole of Article 2(a), eonsisting in "profiting from or 
otherwise exploiting a cluld for such purposes", and of Article 2(b), in botb cases concerning 
both prostitution and pornographie performances, and Anicles 2(c)(ii) and (iii ). 
See footnote to Article 5(2)(b). 
Article 5(3) was rendered obligator)' on request by the German delegation, which thought it 
would be inappropriate to have a voluntary provision taking into aecount that the draft 
Frarnework Decision on combating corruption in the private seetor contained a cOITesponding 
obligator)' provision. The Austrian delegation entered a reservation and thought that 
Aniele 5(3) should be voluntary. 
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4. Each Member State may provide for other sanctions. incJuding non-criminal sanctions or 

measures, concerning conduct relating 10 child pornography referred 10 in ArticJe I (b)(iii). 

ArticLe 6 

Liability 0/ legal persons 

I . Each Member Slate shall take the necessary measures to ensure that legal persons can be held 

!iabte for an offence referred to in Articles 2, 3 and 4 committed for their benefit by any person, 

acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position 

within the legal person, based on: 

(a) apower of representation of the legal person, 

(b) an authority to take decisions on behalf of the legal person. or 

(c) an authority to exercise control within the legal person. 

2. Apart from the cases already provided for in paragraph I. each Member State shall take the 

necessary measures 10 ensure that legal persoRS can be held liable where the lack of supervision or 

control by a person referred to in paragraph I have rendered possible the commission of an offence 

referred 10 in Articles 2, 3 and 4 for the benefit of that legal person by a person under its authority . 

3. LiabililY of legal persons under paragraphs land 2 shall not eXocJude criminal proceedings 

against natural persons who are perpetrators, instigalors or accessories in an offence referred to in 

Articles 2, 3 and 4. 

4. For the purposes of Ihis Framework Decision, "legal person" shall mean any entity having 

such status under the applicable law. except for States or other puhlic bodies in the exercise of State 

authority and for public international organisations. 
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Article 7 

Sanctions on legal persons 

I. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that a legal person held liable 

pursuant to Article 6( I) is punishable by effective, proponionate and dissuasive sanctions, which 

shall include criminal or non-criminal f,"es and may include other sanctions such as: 

(a) exclusion from entitlement to public benefits or aid; 

(b) temporary or pennanent disqualification from the practice of commercial activities; 

(c) placing under judicial supervision: 

(d) a judicial winding-up order, or 

(e) temporary or pennanent closure of establishments whieh have heen used for committing the 

offence. 

2. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that a legal person held !iable 

pursuant to ArtieIe 6(2) is punishable by effective, proponionate and dissuasive sanctions or 

measures. 

Arlicle 8 

lurisdiction and prosecution 

J. Each Member State shall take the necessary measures to establish its jurisdiction over the 

offences referred to in Anieles 2. 3 and 4 where: 

(a) the offence is committed in whoJe or in part within i(s territory; 

(b) the offen der is one of its nationals; or 

(c) the offence is committed for the benefit of a legal person established in the territory of that 

Member State. 
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2. A Member State may decide mat it will not apply. or that it will apply ooly in specific cases 

or circumstances. the jurisdiction rules set out in paragraphs I(b) and I (c) where the offence is 

committed outside its terrilory. 

3. A Member State which. under its laws, does not extradite its own nationals shall take the 

necessary measures to establish its jurisdiction over and to prosecute. whcre appropriate. an offence 

referred to in Anicles 2. 3 and 4 when it is committed by one of its own nationals outside its 

territory. 

4. Member States shall inform the General Secretariat of the Council and the Commission 

accordingly where (hey decide to apply paragraph 2. where appropriate with an indication of (he 

specific cases or circumstances in which the decision applies. 

5. Each Member State shall ensure that its jurisdiction includes situations where an offence 

under Article 3 and. insofar as it is relevant. under Anicle 4. is commiued by means of a computer 

system accessed from its territory, whether or not the computer system is on its rerritory. 

6. Each Member State shall take the necessary measures to enable the prosecution. in 

accordance with national law, of at least the most serious of the offences referred to in Article 2 

after the victim has reached the age of majority. 

Arlic/e 9 

PrOlection of ond ossistance to victims 

J. Member States shall establish that investigations into or prosecution of offences covered by 

this Framework Decision shall not be dependent on the report or accusation made by a person 

subjected to the offence, at least in cases where Article 8(1 )(a) applies. 
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2. Victims of an offence referred to in Article 2 should be considered as particularly vulnerable 

victims pursuant to Articles 2(2), 8(4) and 14( I ) of the Framework Decisioo 00 the standing of 

victims in criminal proceedings. 

3. Eacb Member State shall take all measures possible to ensure appropriate assistance for the 

victim's family.ln particular, each Member State shall, where appropriate and possible. apply 

Article 4 of the Framework Decision on the slanding of victims in criminal proceedings to the 

family referred to. 

Article 9a 

Territorial scope 

This Framework Decision shall apply to Gibraltar. 

Article JO 

Repeal 0/ Joint Action 97//54/JHA 

The Joint Action of 24 February 1997 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the 

Treaty on European Union concerning action to combat lrafficking in human beings and sexual 

exploitation of children is repealed by this Framework Decision. 

Artic/e J J 

Implementation 

I . Member States shall take the necessary measures to comply wirh this Framework Decision 

on [ ... } at the latest I . 

Two years after the date of adoption of the instrument. 
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2. By the same date. the Member States shalJ transmü to the General Secretariat of the Council 

and to the Commission the text of the provisions u-ansposing into their nationallegislation the 

obligations imposed on them under this Framework Decision. By 30June 2004 at the latesl. on the 

basis of areport drawn up on the basis of this information and a wriuen report from the 

Commission, the Council shall assess whether Member States have taken [he necessary measures in 

order 10 comply with this Framework Decision. 

Article /2 

Entry into force 

This Framework Decision shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal 

of the European Communities 

Done at Brussels. 
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ANNEX 11 

Declarations ror entry in the rninutes of the Council at the adoption of the Framework 

Decision on combating the sexual exploitation of children and child pornography. 

1. Declaration on Article 3(2)(c) oflhe Framework Decision 

"The United Kingdom, Belgium, Gennany,lreland aod Greece condernn all fonns of child 

pornography, see 00 distinction between real and virtual images of children, aod consider ir 

essential to take strang action against bolh. These Stares will not therefore apply the discrcrionary 

exemption from criminal liability provided for in Article 3(2)(c) of this Framcwork Decision." 

2. Statement by Portugal 

"Portugal condemns all farms of sexual exploitation of children aod child pomography. Portugal 

cannat accept the importance of child protecrion beiog devalued by assimilation to virtual images. 

The dignity of the child is irreducible and cannot be called ioto question. Portugal will therefore 

provide for harsher sentences for all aets involving children or other human beings than apply in 

eases of virtual pomography." 

3. Declaration by France 

"Franee understands the obligation for the Member States to punish attempt IO commit the offences 

referred to in Article 2(c)(i) and (iii) as an obligation to punish attempt to commit rape as defined in 

its intemallaw." 
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4. Declaration by Denmark 

"Denmark condemns child pomography and a1l fonns of sexual exploitation of children and stresses 

the importance of criminalizing this phenomenon. The Danish criminal code does not contain 

provisions. which explicitly refcr to the tenn "pornographie performances". The Danish criminal 

code contains. however. provisions thaI criminalize coercing. recruiling or inducing a person [Q 

indulge in "sexual imrnoralily". Denmark considers the lerm "sexual immorality" (0 cover 

pornographie performances as referred 10 in the framework decision." 

S. Declaration on Article 5(1) 

"The German and Finnish delegations assume that the rule laid down in Article 5( I) does not mean 

that aiding. abetting and attempt, in particular, are 10 be equated with the offence commiued by Lhe 

principaloffender." 

6. Declaration on Article 5(2)(c) 

"Belgium (and other delegalions which waß[ lojoin the declaration] regrets that the scope of 

Article 5(2)(c) is limited to cases where the victim is a child below the age of sexual consent, and 

declares thai it will not apply thatlimitation in its nationallaw." 
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Konvention des Europarats gegen Cybercrime 

(Auszug) 

englische Fassung 
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6 ETS 185 - COll lJelltioll Oll Cybercrilll r. 23.XI.200J 

Ti/le 2 - Compuler-relQted offences 

Article 7 - Computer-related forgery 

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to 
establish as criminal offences under its domestic law, when comm itted intentionally and 
without fight. the input, alteration, deletion, or suppression of computer data, resulting 
in inauthentic data with the intent thai it be considered or acted upon for legal purposes 
as if it were authentie, regardless whether or nol the data is directly readable and 
inteUigibJe. A Party may require an intent 10 defraud, or simiIar dishonest intent, before 
criminalliability attaches. 

Article 8 - Computer.related froJud 

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary 10 
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and 
without right, the causing of a 1055 of property to another person by: 

;) any input, alteration, deletion or suppression of computer data; 

b any interference with the functioning of a computer system, 

with frauduJent or dishonest intent of procuring, without right, an economic benefit for 
oneself or for another person. 

Title 3 - Ccmtent~related vffences 

Artide 9 - Offences related to child pomography 

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to 
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and 
without right, the following conduct: 

a producmg child pomography for the purpose of its distribution through a 
computer system; 

b oHering or making available chi.ld pornography through a computer system; 

c distributing or transmitting child pornography through a computer system: 

d procuring child pornography through a computer system for oneself or for 
another person; 

e possessing child pornography in a computer system or on a computer-data 
storage medium. 

2 FOT the purpose of paragraph 1 above, the term "child pornography" shall include 
pornographie material that visually depicts: 

;) a minor engaged in sexually explicit conduct; 

b a person appearing to be a minor engaged in sexually explicit conduct; 
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7 ETS 185 - ConventiolJ Oll Cybercn"ml!, 2J.XJ.2001 

, realistic images representing a minoT engaged in sexuaUy explicit conduct. 

3 FOT the purpose of paragraph 2 above, the term " minor" shall include aU persons under 
18 years of age. A Party may, howeve r, require a lower age-limit, which shall be not less 
than 16 years. 

4 Each Party may reserve the right not 10 apply, in whole or in part, paragraphs 1, sub­
paragraphs d . alld e, and 2, sub-paragraphs b. and c. 

Title 4 - Offences relaltd to infrillgernents of copyright Ql!d relaled rights 

Artide 10 - Offences reJaled 10 infringements of copyright and related rights 

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to 
establish as crimina! offences under its domestic law the infringement of copyright. as 
defined under the law of thai Party, pUf'Suant to the obligations it has undertaken under 
the Paris Act of 24 July 1971 revising the Bem Convention for the Protection of Literary 
and Artistic Works, the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights and the WIPO Copyright Treaty, with the exception of any moral rights conferred 
by such conventions, where such acts are committed wilfully, on a commercial sca le and 
by means of a computer system. 

2 Each Party shaU adopt such legislative and other measures as may be necessary to 
establish as criminal offences under its domestic law the infringement of related rights, 
as deHned under the law of that Party, pursuant to the obligations it has undertaken 
under the International Convention for the Protection of Performers, Producers of 
Phonograms and Broadcasting Organisations (Rome Convention), the Agreement on 
Trade-ReJated Aspects of Intellecrual Property Rights and the WlPO Performances and 
Phonograms Treaty, with the exception of any moral rights conferred by such 
conventions, where such acts are committed wilfully, on a commercial scale and by 
means of a computer system. 

3 A Party may reserve the right not to impose criminalliability under paragraphs 1 and 2 
of this article in limited circumstances, provided that other effective remedies are 
availabJe and that such reservation does not derogate from the Party's international 
obligations set forth in the international instruments referred to in paragraphs 1 and 2 of 
this article. 

Title 5 - Andllary liability tmd Slmctions 

Article 11 - Attempt and aiding or abetting 

Each Party shaU adopt such legislative and other measures as may be necessary to 
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, 
aiding or abetting the commission of any of the offences established in accordance with 
Articles 2 through 10 of the present Convention with intent that such offence be 
committed . 

2 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessa ry to 
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentional1y, an 
attempt to commit any of the offences established in accordanc:e with Articles 3 through 
5,7,8, and 9.1.21 and c. of this Convention. 
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Each Party may reserve the fight not 10 apply, in whole or in part, paragraph 2 of this 
arÜde. 

Artide 12 - Corporate liability 

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary 10 
ensure thai legal persons can be held Iiable for a criminal offence establisht?d in 
accordance with this Convention, commiHed for their benefit by any natural person, 
acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading 
position within it, based on: 

a apower of representation of the legal person; 

b an authority 10 take de:isions on behaU of the legal person; 

c an authority 10 exercise control within the legal person. 

2 In addition 10 the cases already provided for in paragraph 1 of this artiele, each Party 
shall take the measures necessary to ensure thai a legal person can be held liable where 
the lack of supervision or control by a natural person referred 10 in paragraph 1 has 
made possible the commission of ... crimin ... 1 offence established in accordance with thi~ 
Convention for the benefit of thai legal person by a natural person acting under its 
authority. 

3 Subjecl 10 the legal principles of the Party, the liability of a legal person may be criminal, 
dvil or administrative. 

4 Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons 
who havecommitted the offence. 

Artjch~ 13 - Sanctions and measures 

Each Party shaU adopt such legislative and other measures as may be necessary 10 
ensure that the criminal offences established in accordanee with Articles 2 through 11 are 
punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, whieh include 
deprivation of tiberty. 

2 Bach Party shall ensure that legal perrons held liable in accordance with Artiele 12 shall 
be subjecl to effective, proportionale and dissuasive criminal or non..criminal sanctions 
or measures, including monetary sanctions. 

Section 2 - Procedurallaw 

Title 1 - (ommoll provisiolls 

Article 14 - Scope of procedural provisions 

Each Party shaU adopt such legislative and other measures as may be necessary 10 
establish the powers and procedures provided for in this section for the purpose of 
specific criminal investigations or proceedings. 

2 Excepl as speciIically provided otherwise in Artiele 21, each Party shall apply the powers 
and procedures referred 10 in paragraph 1 of this article 10: 
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18 der BeUagen zu den Stenographischen ProtokoUen des Nationalrates XX1l. GP 

Regierungsvorlage 

(Übersetzung) 

FakuUativprotokoll zum Übereinkommen über die RKhte des Kindes betreffend den 
Verkauf von Kindern. die Kinderprostitution und die Kinderpornographie 

Die Venraa:sstaaten dieses Protokolls-

in der Erwägung, dass es zur weiteren Verwirklichung der Ziele des Übereinkommens über die 
Rechte des Kindes und zur weiteren Durchruhrung seiner Bestimmungen, insbesondere der Anike\ I , 11, 
21. 32, 33, 34, 3S und 36, angebracht wäre, die Maßnahmen zu erweitern, welche d ie Venragsstaaten 
ergreifen sollen, um den Schutz des Kindes vor Verkauf von Kindern, Kinderprostitution und 
Kinderpornographie zu gewährleisten, 

ferner in der Erwägung, dass das Übereinkommen iiber die Rechte des Kindes das Recht des Kindes 
anerkennt, vor wirtschaftlicher Ausbeutung geschützt und nicht zu einer Arbei t herangezogen zu werden, 
die Gefahren mit sich bringen, die Erziehung des Kindes behindern oder die Gesundheit des Kindes oder 
seine körperliche. geistige, seelische, sittliche oder soziale Entwicklung schädigen könßle, 

ernsthaft darüber besorgt, dass der internationale Kinderhandei zum Zweck des Verkaufs von 
Kindern, der Kinderprostirution und der Kinderpomographie beträchtliche Ausmaße angenommen hat und 
im Zunehmen begriffen ist, 

zutiefst besorgt fiber die weit verbreitete und andauernde Praxis des Sextourismus, der Kinder 
besonders gefährdet, weil er den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderporno­
graphie unmittelbar fördert, 

in der Erkenntnis, dass eine Reihe besonders gefährdeter Gruppen, namentlich Mädchen, in höherem 
Maße dem Risiko der sexuellen Ausbeutung ausgesetzt sind und dass Mädchen einen unverhältnismäßig 
hohen Anteil der Opfer sexueller Ausbeutung ausmachen, 

besorgt fiber die zunehmende Verfügbarkeit von Kinderpornographie über das Internet und andere 
neue Technologien und unter Hinweis auf die 1999 in Wien abgehahene Internationale Konferenz zur 
Bekämpfung der Kinderpomographie im Internet und insbesondere auf die Schlussfolgerung der 
Konferenz, in der sie fordert. die Herstellung, den Vertrieb, die Ausfuhr, die Übermittlung. die Einfuhr 
und den vorsätzlichen Besitz von Kinderpornographie sowie die Werbung dafür weltweit unter StTafe zu 
stellen, und unter Hinweis auf die Bedeutung einer engeren Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen 
den Regierungen und der Intemetindushie, 

in der Überzeugung, dass die Beseitigung des Verkaufs von Kindern, der Kinderprostirution und der 
KinderpornogTllphie durch einen ganzheitlichen Ansatz erleichtert werden wird, der die begünstigenden 
Umstände wie UntcrentwicJc]ung, Armut. wirtschaftliche Ungleichheiten, ungerechte sozioökonomische 
Strukturen, gestörte Familienverhältnisse, fehlende Bildung, Landflucht, Diskriminierung auf G rund des 
Geschlechts, verantwonungsloses Sexualverhalten Erwachsener, schädliche traditionelle Praktiken, 
bewaffnete Konflikte und Kinderhandel einbezieht, 

sowie in der Überzeugung, dass Anstrengungen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit unternommen 
werden müssen, um die Nachfrage. die zum Verkauf von Kindern. zur Kinderprostilution und zur Kinder­
pornographie ruhrt , zu verringern, 

67/ME XXII. GP - Entwurf (gescanntes Original) 123 von 147

www.parlament.gv.at



2 von 6 18 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext 

und ferner in der Überleugung, dass es wichtig ist, die weltweite Pannerschaft zwischen allen 
Handelnden zu fOrdern und die Rechtsdurchsetzung auf nationaler Ebene zu verbessern, 

unter Hinweis auf die internationalen Übereinkünfte betreffend den Schutz von Kindem, 
einschließlich des Haager Übereinkommens über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der internationalen Adoption, des Haager Übereinkommens über die zivilrechtlichen Aspekte 
internationaler Kindesentfiihrung, des Haager Übereinkommens über die Zuständigkeit, das anzuwen­
dende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen 
Verantwortung und der Maßnahmen zum Schutz von Kindern sowie des Übereinkommens NT. 182 der 
Internationalen Arbeitsorganisation über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit, 

ennutigt durch die überwältigende Unterstützung für das Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes, in der die allgemeine Emschlossenheit zum Ausdruck kommt, auf die Förderung und den Schutz 
der Rechte des Kindes hinzuwirken, 

in der Erkenntnis, wie wichtig es ist, die Bestimmungen des Aktionsprogramms zur Verhütung von 
Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornographie sowie der Erklärung und des Aktionsplans des 
vom 27. bis 31. August 1996 in Stockholm abgehaltenen Weltkongresses gegen die gewerbsmäßige 
sexuelle Ausbeutung von Kindern sowie anderer einschlägiger Beschliisse und Empfehlungen zuständiger 
internationaler Organe durchzufiihren, 

unter gebührender Beachtung der Bedeutung der Traditionen und kulturellen Werte jedes Volkes für 
den Schutz und die hannonische Entwicklung des Kindes-

haben Folgendes vereinbart: 

Artikel I 

Die Venragsstaaten verbieten den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinder­
pornographie nach Maßgabe dieses Protokolls. 

Artikel 2 

1m Sinne dieses Protokolls be<leutet 
a) "Verkauf von Kindern" jede Handlung oder jedes Geschäft, rnil denen ein Kind gegen Bezahlung 

oder für eine andere Gegenleistung von einer Person oder Personengruppe an eine andere 
übergeben wird; 

b) "Kinderprostitution·- die Benutzung eines Kindes bei sexuellen Handlungen gegen Bezahlung 
oder jede andere Art der Gegenleislung; 

cl "Kinderpornographie" jede Darstellung eines Kindes, gleichviel durch welches Mittel, bei 
wirklichen oder simulierten eindeutigen selluellen Handlungen oder jede Darstellung der 
Geschlechtsteile eines Kindes:zu vorwiegend selluellen Zwecken. 

Artikel 3 

(I) Ieder Vertrags staat stellt sicher, dass mindestens die folgenden Handlungen und Tätigkeiten in 
vollem Umfang von seinem Strafrecht erfasst werden, gleichviel ob diese Straftaten im Inland oder 
grenzüberschreitend von einem Einzelnen oder auf organisierte Weise begangen werden; 

a) in Bezug aufdcn Verkauf von Kindern im Sinne des Artikels 2: 
i) das Anbieten, Übergeben oder Annehmen eines Kindes, gleichviel durch welches Mittel, zum 

Zwecke 
a) der sexuellen Ausbeutung des Kindes; 
b) der Übertragung von Organen des Kindes zur Erzielung von Gewinn; 
c) der Heranziehung des Kindes zur Zwangsarbeit; 

ii) als Vermittler, das unstatthafte Herbeifiihren der Zustimmung zur Adoption eines Kindes unter 
Verstoß gegen die anwendbaren internationalen Übereinkünfte betreffend die Adoption; 

b) das Anbieten, Beschaffen, Vennitteln oder Bereitstellen eines Kindes zur Kinderprostitution im 
Sinne des Anikels 2; 

c) das Herstellen, Vertreiben, Verbreiten, Einführen. Ausführen, Anbieten, Verkaufen oder Besitzen 
von Kinderpomographie im Sinne des Anikels 2 zu den genannten Zwecken. 
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(2) Vorbehaltlich der innerstaatlichen Rechtsvorschriften eine~ Vertragsstaates gilt dies auch rur den 
Versuch, eine dieser Handlungen zu begehen, sowie rur die Mittäterschaft oder Teitnahme an einer dieser 
Handlungen. 

(3) leder Vertragsstaat bedroht diese Straftaten mi t angemessenen Strafen. die der Schwere der Taten 
Rechnung tragen. 

(4) Vorbehaltlich seiner inm:rstaat lichen Rechtsvorschriften trim jeder Vertragsstaat gegebenenfall~ 
Maßnahmen, um die Verantwort lichkeit juristis<:her Personen rur die Straftaten nach Absatz I zu begrlin­
den. Vorbehaltlich der Rechtsgrundsätze des Vertragsstaates kann diese Verantwortlichkeit juristiSCher 
Personen straf-. zivil- oder verwaltungsrechtlicher Natur sein. 

(5) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten rechtlichen Maßnahmen und Verwahungsmaßnahmen. 
um sicheaustellen. dass alle an der Adoption eines Kindes beteiligten Personen im Einklang mit den 
anwendbaren internationalen Übereinkünften handeln. 

Artikel 4 

(I) Jeder Vertragsstaat trim die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über die in 
Artikel 3 Absatz I bezeichneten Straftaten zu begründen. wenn die Straftaten in seinem Hoheitsgebiet 
oder an Bord eines in diesem Staat eingetragenen Schiffes oder Luftfahrzeugs begangen worden sind. 

(2) Jeder Venragsstaat kann die notwendigen Maßnahmen treffen. um seine Gerichtsbarkeit über die 
in Artikel 3 Absatz I bezeichneten Straftaten in den folgenden F~l1en zu begTÜnden: 

a) .... -enn der Verdächtige ein Angehöriger dieses Staates ist oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt im 
Hoheitsgebiet dieses Staates hat; 

b) wenn das Opfer ein Angehöriger dieses Staales ist. 

(3) leder Venragsstaat trifft ferner die notwendigen Maßnahmen. um seine Gerichtsbarkeit über die 
genannten Straftaten zu begründen. wenn der VerdäChtige sich in seinem Hoheitsgebiet befindet und er 
ihn nicht an einen anderen Vertragsslaat ausliefert. weil die Straftat von einem seiner Staatsangehörigen 
begangen worden ist. 

(4) Dieses Protokoll schließt die Ausübung einer Strafgerichtsbarkeit nach innerstaatlichem Recht 
nicht aus. 

ArtikelS 

(1) Die in Artikel) Absatz I bezeichneten Straftaten gelten als in jeden zwi~chen den Vertrags­
staaten bestehenden Auslieferungsvertrag einbezogene auslieferungsfahige Straftaten und werden als 
auslieferungsfahige Straftaten in jeden später zwischen ihnen geschlossenen Auslieferungsvertrag im 
Einklang mit den in diesen Verträgen niedergelegten Bedingungen aufgenommen. 

(2) Erhält ein Vertragsstaat, der die Auslieferung vom Beslehen eines Vertrags abhängig macht, ein 
Auslieferungsersuchen von einem anderen Vertragsstaat, mit dem er keinen Auslieferungsvertrag hat, so 
kann er dieses Protokoll als Rechtsgrundlage rur die Auslieferung in Bezug auf diese Straftaten ansehen. 
Die Auslieferung unterliegt den im Recht des ersuchten Staates vorgesehenen Bedingungen. 

(3) Vertragsstaaten, welche die Auslieferung nicht vom Bestehen eines Vertrags abhängig machen. 
erkennen unter sich diese Straftaten als auslieferungsfahige Straftaten an, vorbehaltlich der im Recht des 
ersuchten Staates vorgesehenen Bedingungen. 

(4) Diese Str:lftalen werden fiif die Zwecke der Auslieferung zwischen Vertnigsstaaten so behandelt. 
als seien sie nicht nur an dem Ort. an dem sie sieh ereignet haben. sondern auch in den Hoheitsgebieten 
der Staaten begangen worden, die in Übereinstimmung mit Artikel 4 ihre Gerichtsbarkeit zu begrunden 
haben. 

(5) Wird in Bezug auf eine in Artikel) Absatz I beschriebene Straftat ein Auslieferungsersuchen 
geste llt und liefert der ersuchte Venragsstaat den Täter wegen seiner Staatsangehörigkeit nicht aus oder 
wH! ihn deswegen nicht ausliefern, so trifft dieser Staat geeignete Maßnahmen. um den Fall seinen 
zuständigen Behörden zum Zweck der Strafverfolgung zu unterbreiten. 

Artikel 6 

( I ) Die Vertragsstaaten gewähren einander größtmögliche Hilfe im Zusammenhang mit Ennißlungen 
oder mit Straf- oder Auslieferungsverfahren, welche die in Artikel 3 Absatz I genannten Straftaten zum 
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Gegenstand haben, einschließlich der Hilfe bei der Beschaffung der ihnen ~ur Verfiigung stehenden und 
für das Verfahren notwendigen BeweismiUel. 

(2) Die Vertragsstaaten erfüllen ihre Verpflichtungen na~h Absatz I im Einklang mit den gegebenen­
falls zwischen ihnen bestehenden Verträgen oder sonstigen Vereinbamngen über Rechtshilfe. Bestehen 
solche Verträge oder Vereinbarungen nicht, so leisten die Vertragsstaaten einander Hilfe nach ihrem 
innerstaatlichen Recht. 

Artikel 7 

Vorbehaltlich ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften werden die Vertragsslaaten 
a) Maßnahmen treffen, um gegebenenfalls die Beschlagnahme und Einziehung in Bezug auf 

Folgendes vorzusehen: 
i) GegenStände. wie Material, Vennögenswerte und andere Tatwerkzeuge, die verwendet 

wurden, um Straftaten nach diesem Protokoll zu begehen oder ihre Begehung zu erleichtem;') 
ii) Erträge aus solchen Straftaten; 

b) Ersuchen eines anderen Vertragsstaates um Beschlagnahme oder Einziehung der unler Buch­
stabe a bezeichneten Sachen oder Erträge nachkommen; 

c) Maßnahmen zur vorübergehenden oder endgiiltigen Schließung der Räumlichkeiten treffen, die 
zur Begehung solcher Straftaten benutzt wurden. 

Artikel 8 

(I) Die Vertragssl3lIten ttetTen geeignete: Maßnahmen. um die Rechte und das Wohl von Kindem, die 
Opfer von nach diesem Protokoll verbotenen Praktiken wurden, in allen Abschninen des STnlfverfahrens 
zu schützen, indem sie insbesondere 

a) die Verletzlichkeit kindlicher Opfer anerkennen und die Verfahren so anpassen, dass ihren 
besonderen Bediirfnissen, namentlich in ihrer Eigenschaft als Zeugen, Rechnung getragen wird; 

b) kindliche Opfer iiber ihre Rechte und ihre Rolle, iiber Umfang, zeitlichen Ablauf und Stand des 
Verfahrens sowie über die in ihrem Fall getroffene Entscheidung unterrichten; 

c) zulassen, dass die Ansichten, Bedürfhisse und Sorgen kindlicher Opfer in Verfahren, die ihre 
persönlichen Interessen berühren, in Übereinstimmung mit den Verfahrensvorschriften des 
innerstaatlichen Rechts vorgetragen und geprüft werden; 

d) kindlichen Opfern während des gesamten Gerichtsverfahrens geeignete Hilfsdienste zur Verfii­
gung stellen: 

e) die Privatsphäre und die Identität kindlicher Oper erforderlichenfalls schützen und in Überein­
stimmung mit dem innerstaatlichen Recht Maßnahmen treffen, um die Verbreinmg von 
Infonnationen zu verhindern, die zur Identifikation kindlicher Opfer führen könnten: 

f) gegebenenfalls dafiir Sorge tragen. dass kindliche Opfer und ihre Familien sowie Belastungs­
~eugen vor Einschüchterung und Vergeltung sicher sind; 

g) unnötige Verzögerungen bei der Entscheidung von Fällen und der DUTChführung von Beschlüssen 
oder Entscheidungen vermeiden, mit denen kindlichen Opfern eine Entschädigung gewährt wird. 

(2) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Ungewissheit in Bezug auf das tatsächliche Alter des 
Opfers die Einleitung strafrechtlicher Erminlungen, einschließlich Enninlungen zur Feststellung des 
Alters des Opfers, nicht verhindert. 

(3) Die Venragsstaaten stellen sicher, dass in Strafverfahren mit Beteiligung von Kindern, die Opfer 
der in diesem Protokoll genannten Straftaten geworden sind, das Wohl des Kindes ein vorrangig zu 
berücksichtigender Gesichtspunk.t ist. 

(4) Die Vertragsstaaten treffen Maßnahmen. um eine geeignete, insbesondere juristische und 
psychologische Ausbildung der Personen sicherzustellen, die mit Opfern von nach diesem Protokoll 
verbotenen Straftaten arbeiten. 

') Für die Schweiz gill folgende ü bersetzung: 
"i) Güter, wie Dokumente. Vermögenswene und andere Hi!fsminel. die verwendet wurden, um Srraftaten nach 

diesem Protoko!! zu begehen oder ihre Begehung zu erkichtem:". 
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(5) Die Venragsstaaten treffen gegehenenfalls Maßnahmen, um die Sicherheit und Unversehnheit 
der Personen und/oder Organisationen zu gewährleisten, die an der VerhülUng solcher Straftaten und/oder 
am Schutz Wld an der Rehabilitation ihrer Opfer beteiligt sind. 

(6) Dieser Anikel ist nicht so auszulegen, als beeinträchtige er das Recht des Beschuldigten auf ein 
faires Wld unpaneiisches Verfahren oder als sei er mit diesem Recht unvereinbar. 

Artikel 9 

(I) Die Vertragsstaaten werden Gesetze, VerwallUngsmaßnahmen sowie sozialpolitische Leitlinien 
und Programme zur Verhütung der in diesem Protokoll bezc:ichneten Straftaten beschließen oder 
verstärken, durchführen und bekannt machen. Besondere BeachlUng ist dem Schutz von Kindern zu 
schenken, die durch diese Praktiken besonders gefährdet sind. 

(2) Die Venragsstaaten fordem durch Infonnationstätigkeit mit allen geeigneten Mitteln sowie durch 
Aufklärung und Schulung das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit, einschließlich der Kinder, in Bezug 
auf vorbeugende Maßnahmen und schädliche Folgen der in diesem Protokoll bezeichneten Straftaten. Bei 
der Erfiillung ihrer Verpflichtungen nach diesem Artikel fOrdern die Veruagsstaaten die Mitwirkung der 
Gemeinschaft Wld insbesondere der Kinder und kindlichen Opfer an solchen Infonnations-, Aufklärungs­
und Schulungsprogrammen, einschließlich auf internationaler Ebene. 

(3) Die Vertragsstaaten treffen alle durchführbaren Maßnahmen, um jede geeignete Hilfe für die 
Opfer solcher Straftaten sicherzustellen, einschließlich ihrer vollständigen sozialen Wiedereingliederung 
und ihrer vollständigen körperlichen und psychischen Genesung. 

(4) Dic Vcrtragsstaalen slcllcn sichcr, dass alle kindlichen Opfer der in diesem rrolokoll bezeichne­
ten Straftaten Zugang zu Verfahren haben, die ihnen ennöglichen, ohne Diskriminierung von den 
gesetzlich Verantwonlichen Schadensersatz zu verlangen. 

(5) Die Venragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um die Herstellung und Verbreitung von 
Material, mit dem ftir die in diesem Protokoll bezeichneten Straftaten geworben wird, wirksam zu 
verbieten. 

Artikel 10 

(I) Die Vertragsstaaten unternehmen alle notwendigen Schrine zur Stärkung der internationalen 
Zusammenarbeit, indem sie mehrseitige, regionale und zweiseitige Vereinbarungen schließen, um den 
Verkauf von Kindern, die Kinderprostirution, die Kinderpomographie und den Kindersextourismus zu 
verhüten und die für diese Handlungen Verantwonlichen aufruspüren, gegen sie zu ermineln, sie 
strafrechtlich zu verfolgen und zu bestrafen. Die Venragsstaaten fordern ferner die internationale 
Zusarrunenarheit und Koordinierung zwischen ihren Behörden, den nalionalen und internationalen 
nichtstaatlichen Organisationen sowie den internationalen Organisationen. 

(2) Die Venragsstaaten fOrdern die internationale Zusammenarbeit zur Unterstiitzung kindlicher 
Opfer bei ihrer körperlichen und psychischen Genesung sowie ihrer sozialen Wiedereingliederung und 
Rückführung in die Heimat. 

(3) Die Vertragsswten fOrdern die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit, um die tieferen 
Ursachen, wie Armut und Unterentwicklung, zu beseitigen, die zu der Gefährdung von Kindern durch den 
Verkauf von Kindern, die Kinderprostirution und den Kindersextourismus beitragen. 

(4) Die Venragsstaaten, die dazu in der Lage sind, stellen im Rahmen bestehender mehrseitiger, 
regionaler, zweiseitiger oder anderer Programme finanzielle, technische oder andere Hilfe zur Verfiigung. 

Artikel JI 

Dieses Protokoll lässt zur Verwirklichung der Rechte des Kindes besser geeignete Bestimmungen 
unberühn, die enthalten sind 

a) im Recht eines Venragsstaates oder 
b) in dem für diesen Staat gehenden Völkerrecht. 

Artikel 12 

(I) Jeder Vertragsstaat legt dem Ausschuss fUr die Rechte des Kindes innerhalb von zwei Jahren 
nach In-Kraft-Treten des Prolokolls rur den betreffenden Venragsstaat einen Bericht mit umfassenden 
Angaben über die Maßnahmen vor, die er zur Durchführung des Protokolls getroffen hat. 
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(2) Nach Vorlegen des umrassenden Berichts nimmt jeder Vertragsstaat in die Berichte, die er dem 
Ausschuss für die Rechte des Kindes nach Artikel 44 des Übereinkommens vorlegt. alle weiteren 
Angaben in Bezug auf die Durchfiihrung des Protokolls aur. Die anderen Vertragsstaaten des Protokolls 
legen alle fünf Jahre einen Bericht vor. 

(3) Der Ausschuss für die Rechte des Kindes kann die Vertragsstaaten um weitere Angaben über die 
Durchführung des Protokolls ersuchen. 

Artikel 13 

(I) Dieses Protokoll liegt für aUe Staaten, die Vertragsparteien des Übereinkommens sind oder es 
umerzeichnet haben, zur Unterzeichnung auf. 

(2) Die5Cs Protokoll bedarf der Ratifikation und steht allen Staaten, die Vertragsparteien des Ober· 
einkommens sind oder es unterzeichnet haben, zum Beitritt offen. Die Ratifikations- oder Beitrins· 
urkunden werden beim Generalsekretar der Vereinten Nationen hinterlegt. 

Artikell4 

(I) Dieses Protokoll tritt drei Monate nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations- oder Beitritts· 
urkunde in Kraft. 

(2) Für jeden Staat, der dieses Protokoll nach seinem In-Kraft-Treten ratifiziert oder ihm beitritt. tritt 
es einen Monat nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrinsurkunde in Kraft . 

Artikel 15 

(I) Jeder Vertragsstaat kann dieses Protokoll jederzeit durch eine an den Generalsekretär der 
Vereimen Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen; der Generalsekretär unterrichtet sodann 
die übrigen Vertragsstaaten des Übereinkommens und alle Staaten, die das Übereinkommen unterzeichnet 
haben. Die Kundigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär wirksam. 

(2) Die Kündigung enthebt den Verrragsstaat in Bezug auf Straftaten, die sich vor dem Wirksam­
werden der Kiindigung ereignet haben, nicht seiner Verpflichtungen aus diesem Protokoll. Die Kündigung 
berühn aucb nicht die weitere Prüfung einer Angelegenheit. mit welcher der Ausschuss bereits vor dem 
Wirksamwerden der Kündigung befasst war. 

Artikel 16 

( I ) Jeder Venragsstaat kann eine Änderung vorschlagen und sie beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen einreichen. Der Generalsekretär übermittelt sodann den Änderungsvorschlag den Vertrags­
staaten mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen. ob sie eine Konferenz der Veruagsstaaten zur Berarung 
und Abstimmung über den Vorschlag befiirworten. BefUrwonet innerhalb von vier Monaten nach dem 
Darum der Übermittlung wenigstens ein Drittel der Venragsstaaten eine solche Konrerenz, so beruft der 
Generalsekretär die Konrerenz unter der Schinnherrschaft der Vereinten Nationen ein. Jede Änderung, die 
von der Mehrheit der auf der Konferenz anwesenden und abstimmenden Vemagsstaaten angenommen 
wird, wird der Generalversanunlung der Vereinten Nationen l.ur Billigung vorgelegt. 

(2) Eine nach Absatz 1 angenommene Änderung tritt in Kraft, wenn sie von der Generalversammlung 
gebilligt und von einer Zweidrittelmehrheit der Vemagsstaaten angenonunen worden ist. 

(3) Tritt eine Änderung in Kraft., so ist sie fUr die Vemagsstaaten, die sie angenommen haben, 
verbindlich, während rur die anderen Vertragsslaaten weiterhin die Bestinunungen dieses Protokolls und 
alle frUher von ihnen angenommenen Änderungen gelten. 

Artikel 17 

(I) Diescs Protokoll, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer, russischer und 
spanischer Wort laut g leichennaßen verbindlich ist, wird im Archiv der Vereinten Nationen hinterlegt. 

(2) Der GeneralsekIetär der Vereinten Nationen übermittelt allen Vertragsstaaten des Überein­
kommens und allen Staaten, die das Übereinkommen unterzeichnet haben, beglaubigte Abschriften dieses 
Protokolls. 
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Option.1 Pro.oeol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, 
child prostitution snd child pornography 

Thc: States Partic:s 10 lhe present Protocol, 

Considering that, in order further to aehieve the purposes of the Convention on thc: RighlS of the 
Child and the implementation of its provisions, especially articles I, 11, 21, 32, 33, 34, 3S and 36, it 
would be appropriate to extend the measures that States Parties should undertake in order to guarantee the 
prottttion ofthe child from the sale of ehildren, ehild prostitution and ehild pomography, 

Considering also Ihat Ihe Convenlion on the Rights ofthe Child rccognizes the right ofthe child to be 
protttted from economic exploitation and from performing any work thaI i5 likely to be hazardous or to 
intcrferc with the child's edueation, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, 
moral or sodal devclopment, 

Gravely eoncemed at the significanl and inereasing international traffie in children for the purpose of 
the sale ofchi ldren, ehi ld prostilUfion and ehild pomography, 

Deeply coneemed al the widespread and continuing practiee of sex tourism, to which children are 
espedally vulnerable, as il direcIly promotes the sale of children, child prostitution and child porno­
graphy, 

Rccognizing that a number of particularly vulnerable groups, including girl children, are at greater 
risk of sexual exploitation and that girl ehildrcn are disproportionatcly represented among the sexually 
exploited, 

Concemed about the growing availability of child pomography on the Intemet and other evo!ving 
teehnologies, and recalling the International Conference on Combating Child Pomographyon the Internet, 
held in Vienna in 1999, in particu]ar its eonclusion calling fOT the worldwide criminalization of the 
production, distribution, exportation, transmission, importation, intentional possession and advertising of 
child pomography, and stressing the importance of eloser cooperation and partnership between 
GovemmenlS and the Internet indusuy, 

Believing thatlhe elimination ofthe sale of children, child prostitution and child pomography will be 
facilitated by adopting a holistic approach, addressing the contributing factors, inc1uding underdevelop­
ment, poverty, economic disparilies, inequitable socio-economic structure. dysfunctioning families, lack 
of education, urban-rural migration, gcnder discrimination, irresponsible adult sexual behaviour, harmful 
traditional practices, anned conflicts and trafficking in children, 

Believing also thal etTorts to raisc: public awareness are needed 10 reduce consumer demand for the 
sale of children, ehild prostitution and child pomography, and believing further in the importance of 
strcngthening global parmership among an actors and ofimproving law enforeement at the national level, 

Noting the provisions of international legal instruments relevant to the protection of children, 
including the Haguc: Convention on Protection of Children and Cooperation in Respect of Intercountry 
Adoption, the Hague Convention on the Civi l Aspects of International Child Abducrion, the Hague 
Convenlion on Jurisdiction, Applicable Law, Reeognition, Enforcement and Cooperation in Respcct of 
Parental Responsibility and Measurcs for the Proteetion of Children, and International Labour 
Organization Convention No. 182 on the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of Ihe 
Worst Fonns ofChild Labour, 

Encouraged by the overwhelming support for the Convention on the Rights of the Child, 
demonstrating the widespread commitment that exislS for the promotion and protection ofthe rights of the 
child, 

Recognizing the importance of the implemc:ntation of the provisions of the Programme of Action for 
the Prevention ofthe Sale ofChildrcn, Child Prostitution and Child Pomography and the Declaration and 
Agenda for Action adopted at the World Congress against Commerdal Sexual Exploitation of Children, 
held in Stockholm from 27 to 3 I August 1996, and the other relevant deeisions and reeommendations of 
pertinen! international bodies, 

Taking duc account of the importance of the traditions and cultural values of each people for the 
proteetion and harmonious development ofthc: ehild, 

Have agreed as folio ws: 
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Article I 

Stales Parties shal1 prohibil Ihe sale of children, child prostitution and child pomography as provided 
fOT by the present Prolocol. 

Article 2 

FOT the purposes oflhe present ProIOCOJ: 
(a) Sall' of children means any act or transaclion whereby a child is ttansferred by any person or 

group of persons 10 anolher for remuneration cr any other consideration: 
(b) Child prostitution means thc usc afa child in sexual activities for remuneration cr any other fonn 

of consideralion; 
(c) Child pomography ffiC3ns any represenlation, by whatever means. of a child engaged in real cr 

simulated explicil sexual activities cr any representation of Ihe sexual pans of a child for 
primarily sexual purposes. 

Artkre 3 

I. Each State Party shall "nsure thaI, as aminimum. Ihe fo!lowln8 ac!s and accivilies are ru!Jy covered 
under ilS criminal or penallaw, whether such offences are cOlTUllitted domeslically or lransnationally or on 
an individual or organized basis: 

(a) In the context of sale of children as defined in artlcle 2: 
(i) Offering, deliveriflg or accepting, by whalever means, a child for the purpose of: 

a. Sexual exploitation of the child; 
b. Transfer of organs ofche child for profit; 
c. Engagement oflbe child in forced labour; 

(ii) Jmprope:rly inducing consent, as an intermediary, for the adoption of a child in violation of 
applicable intemationallegal instruments on adoption; 

(b) Offering, obtaining, procuring or providing a child for child prostitution, as defined in article 2; 
(c) Producing. distributing, dissc:minating, importing, exponing, offering, selling or possessing for 

the above purposes child pomographyas defincd in article 2. 

2. Subject to the provisions ofthe nationallaw ofa Slate Party, the same shall apply to an anemptto 
commit any ofthe said acts and to complicity or participation in any oflhe said acls. 

3. Each State Party shall make such offences punishable by appropriate penalties that take into 
account their grave nature. 

4. Subject to the provisions of i!s national law, each State Party shaH lake measures, where 
appropriate, 10 establish the liability of legal persons for ofTences estabJished in paragraph I ofthe prescnt 
anicle. Subject to the legal principles of the State Pany, such liability of legal persons may be criminal. 
civil or administrative. 

5. Suues Parties shall take all appropriale legal and administrative measures 10 ensure that all persons 
involved in Ibe adoption oh child BCt in conformity wilh applicable intemalionallegal instruments. 

Artltle 4 

I . Each State Party shalilake such measures as may be necessary to establish its jurisdiclion over the 
offences referred to in anicle 3, paragraph 1, when the offences are committed in its territory or on board 
a ship or aircraft regislered in that State. 

2. Each State Pany may take such measures as may be necessary to establish its jurisdiclion over the 
offences rcferred to in anic1e 3, paragraph I, in the following cases: 

(a) When the alleged offender is anational oflhat State or aperson who has his habitual residence in 
its territory; 

(b) When the viClim is a nalional oflhal State. 

3. Each State Party shall also take such measures as may be necessary 10 establish its jurisdiction 
over the aforementioned offences when the alleged offender is presenl in its lerrilory and it does not 
extradite hirn or her to anolher State Party on the ground that the offenee has been commined by one of its 
nationals. 
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4. The present Protocol does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with 
intemallaw. 

A r llcle 5 

I. The offences referred 10 in articJe 3, paragraph I, shall be deemed 10 be included as extraditable 
offences in any exuadilion trealy exisling between Stares Panies and shal1 be inc1uded as eXlradilable 
offences in every eXlradition treaty subsequently concJuded between Ihem, in accordance wilh Ihe 
conditions sei forth in such trealies. 

2. Ir a Stale Pany Ihal makes eXlradition conditional on the existence of a treaty receives a requC$t for 
extradition from another State Party with whieh it has no exrradition lreaty, it may I;onsider Ihe presenl 
Protoco! 10 be a legal basis for extradilion in respect of such offences. EXlradition shall be subjecl 10 the 
conditions provided by Ihe law ofthe requested Slate. 

3. Stales Panies that do not make extradirion conditiona! on Ihe existence of a treaty shaJl recognize 
such offences as extradilable ofTences between Ihemselves subjecl to Ihe eonditions provided by the law of 
the requesled State. 

4. Such ofTences shall be trealed, for the purpose of exlradilion between Stales Panies, as if they had 
heen eomrnined not only in Ihe place in which Ihey occurred but also in the temlories of Ihe Slales 
required 10 establish Iheir jurisdiction in accordanee with anicle 4. 

5. Ifan extradition request is made with respect 10 an ofTenee described in anicle 3, paragraph I, and 
Ihe requested State Pany does nOI or will not extradite on Ihe basis ofthe nalionality ofthe ofTender, that 
State shal! take suitable measures 10 submit the cast 10 its competent authorities for the purpose of 
proseeution. 

Artlcle 6 

I. Stales Pantes shall afTord one another the grealest measure of assistance in conneelion with 
investigations or criminal or extradilion proceedings brought in respect of the offences set fonh in 
article 3, paragraph I, induding assistance in obtaining evidence at their disposal necessary for the 
proceedings. 

2. States Parties shaH earry out Iheir obligations under paragraph I of the present anic\e in 
confonnity with any ttealies or other arrangements on murual legal assistanee that may exist between 
Ihem. In the absence of such trealies or arrangements, Stales Panies sha!1 afford one another assistance in 
accordance wilh their domestie law. 

Ar1icle 7 

States Parties shall, subjeCl to the provisions of theiT national law: 
(a) Take measures 10 provide for the se.i"zure and confiscation, as appropriate, of: 

<il Goods, such as materials, assets and other instrumentalilies used 10 commil or facilitalc 
offences under Ihe prcsent prolocol; 

(ii) Proceeds derived from such offences; 
(b) Extcute requests from anolher State Party for seizure or confiscalion of goods or proceeds 

referred 10 in subparagraph (a); 
(c) Take measures aimed al c1osing, on a temporary or definitive basis, premises used to eommit such 

offenees. 

Article 8 

I . States Panies shall adopl appropriate measures 10 proteet the rights and interests of child viclims 
of the praelices prohibited under rhe present Protocol at all stages of the criminal justice process. in 
panicular by: 

(a) Reeognizing Ihe vulnerability of child victims and adapting procedures 10 recognize their spedal 
needs, ineluding their special needs as witnessc:s; 

(b) lnfonning ehild victims of their rights, their role and the scope, timing and progress of Ihe 
proceedings and of the disposilion oftheir cascs; 

(c) Allowing the views, needs and concerns of ehild "ictims 10 be presented and eonsidered in 
proceedings where thei r personal inteTests are affecled, in a manner consistent with the procedural 
mies of national law; 
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(d) Providing appropriatc: support services 10 child victims throughOUI the legat process; 
(e) Protecting, as appropriate, the privacy and identity of child victims and taking measures in 

accordance wilh national law \0 avoid the inappropriate dissemination of information thaI could 
lead 10 the idenlificalion of child victims; 

(f) Providing, in appropriale cases, for the saftty of child victims, as weil as that oflhelr (amilies and 
witnesscs on theiT behalf, from intimidation and retaliafion; 

(g) Avoiding unnccessary delay in the dispOSition of cases and the cl(ecution of orders or decrcc:s 
granling compensalion 10 child viclims. 

2. Stales Parties shall ensure that uncertainty as 10 the actual age of the victim sha!! not prevent the 
initiation of criminal investigations, including invesligalions aimed al establishing lhe age oflhe vic:lim. 

3. Slates Panies shall ensure that, in the treatment by the criminal justice system of ehildren who are 
vietims oflhe offences described in the prescnt PrOlocol, the best interc:st ofthe ehild shall be a primary 
consideration. 

4. States Parties shall take rneasures 10 ensurc: appropriate training, in partieular legal and 
psychologieal rraining, for the persons who work with vielims oflhe offenccs prohibiled under the preseO! 
Protocol. 

5. States Panies shall, in appropriate cases, adopt measures in order 10 protect the safety and integrity 
of those persons andlor organizations involved in the prevention andlor proteetion and rehabilitation of 
vietims of such offenees. 

6. Nothing in the prcsent article shal1 ~ C(lnsrrued to be prejudicial to or inconsistent with the righlS 
oflhe accused to a fair and impartial trial. 

Articll~ 9 

I. States Panies shall adopt or strengthen, implement and disseminate laws. administrat ive measures, 
soeial polieies and programmes to prevent lhe offences referrcd to in the present Protocol. Particular 
attention sball bc given 10 prolect children who are especially wlnerable to such practices. 

2. States Parties shal1 promote awareness in the public allarge, incJuding children, Ihrough 
information by aJl appropriate means, education and training, about thc preventive rneasures and harmful 
etfe<:ts of the offences referred to in the present Protocol. In fulfilling theiT obligations undcr this aniete, 
States Palties shall encourage the participalion of Ihe eommunil)' and, in particular, children and child 
victims, in such informalion and education and training programmes, including al the inlemationallevel. 

3. States Parties shall take all feas ible me3sures with the aim of ensuring all appropriate assistance 10 
victims of such offenees, including their full sodal reintegration and their full physical and psychological 
recovery. 

4. States Parties shaJl ensure that all ehild vielims of the otfenees describcd in thc prestnt Protocol 
have access 10 adequate procedures to stek, without discrimination, compensation for damages from those 
legally responsible. 

5. Stales Parties shalJ take appropriate rne8$urcs aimed al effectively prohibiling the prodoction and 
dissemination of material advenising the olTences described in the prestnt Protocol. 

Artic:le J 0 

I. States Parties shall take al! necessary steps 10 strengthen international coopcration by multilateral. 
regional and bilateral anangements for the prcvention, detection, investigation, prosecution and 
punishment of those responsible for aclS involving the sale of children, child prostitution, child 
pornography and child sex tourism. States Parties shall also promote international cooperation and 
coordination between their authorities. national and international non-governmental organizations and 
international organizations. 

2. States Panies shall promote international cooperation to assist child victims in their physical and 
psychological recovery, sodal reintegration and repatriation. 

3. States Panies shal1 promote the strengthening of international eoopcration in order 10 address the 
root causes, such as povc:rty and underdevelopment. contributing to the wlnerability of ehildren 10 the 
sale of childrcn, child prostilUlion, child pomography and child sex tourism. 

4. States Panies in a position to do so sha\! provide financial, technicalor other assistance lhrough 
existing multilateral , regional, bilateral or other programmes. 
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Artlcle 11 

Nothing in the present Protocol shall affect any provisions that are more conducive 10 the realizat ion 
ofthe rights ofthe child and that may be contained in: 

(a) The law ofa State Party; 
(b) Intemationallaw in force for that State, 

Artide 12 

1. Each State Party shall, withiß twO years fOllowing the eßIry into force of the presenl Protocol for 
that State Party, submit a report to the Conunittee on the Rights of the Child providing comprehensive 
information on the measures il has taken to implement the provisions oflhe Protocol. 

2. Following the submission of the eomprehensive report, each State Party shall inc!ude in the reports 
they submit to the Committee on the Rights ofthe Child, in accordance with article 44 ofthe Convention, 
any further infonnalion with respect to the implementation of thc present Protocol. Other States Partks 10 
the Protocol shal! submit areport every five yean. 

3. Tbc Committee on Ihe Righls of the Child may request from Stales Panies further infonnation 
relevant to the implemenlation ofthe present Proloco1. 

Artide 13 

I . The presenl Protocol is open for signarore by any State that is a party to the Convention or has 
signed ie 

2. The present Protocol is subjcct to ratification and is open to accession by any State that is a party 
10 the Convention or has signed it. Instruments of ratification or accession sha!l be deposited with the 
Secretary-General of the Uni ted Nations. 

Artide 14 

I. The present Protocol shall enter into force three momhs after the deposit ofthe tenth instrument of 
ratification or accession. 

2. For each State ralifying Ihe present Prolocol or acceding to it after its entry into force, Ihe Protocol 
shall enter inlo force one month after the date of the deposit of its own instrument of ratification or 
accession. 

Artlcle 15 

1. Any State Party may denounce the present Protocol at any time by wrinen nOlification to the 
Secretary-Gel1eral of the Uniled Nations, who shall thereafter inform the other S13tes Parties 10 the 
Convention and all States thai have signed thc Convention. The denunciation shan take effect one year 
after the date of receipt of the notification by the Secretary-General. 

2. Such a denunciation shal l not have the effec! of releasing Ihe State Party from its obligations under 
the present Protocol in regard 10 any offence that occurs prior 10 the date on which the denunciation 
becomes effective. Nor shall such a denunciation prejudice in any way the continued consideratl0n ofany 
matter that Is already under consideration by the Committee on the RighlS oflhe Child prior to the date on 
which the denunciation becomes effcctive. 

AMide 16 

I. Any State Party may propose an amendment and file it with the Sccretary-Gcneral of the United 
Nations. The Sccretary-General shall thereupon communicate the proposed amendmenl to States Parties 
with arequest that they indicate whether they favour a conference of States Parties for the purpose of 
considering and voting upon the proposals. In the event thai, within four months from Ihe date of such 
communication, al leasl one Ihird of the States Parties favour such a conference. the Secretary-General 
shall convene Ihe conference under the auspices of the United Nations, Any amendment adopted by a 
majority of States Parties presenl and voting at the conference shall be submitted tO the General Assembly 
ofthe United Nations for approval. 

2. An amendmenl adopted in accordance with paragraph I of the present article shall enter in lO force 
when it has been approved by the General Assembly and accepted by a Iwo-thirds majority of Stales 
Parties. 
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3, When an amendmcnt enters inlo force , I1 shal! be binding on those Stales Parties that have 
accepted 11, Olher Stales Parties still belng bound by the provisions of thc present Protocol and any earlier 
amcndments thcy have accepted. 

Article 17 

I. Tht present Protocol, of whleh the Arabic. Chinese, English, French, Russian and Spanish tc;w;ts 
are equally authentie, shall bc deposiled in Ihe archives of the United Nations. 

2. The Secretary-General ofme Unitcd Nations shall ttansmit ccrtified copies oflhe prestO! Protocol 
10 all States Parties 10 the Convcnlion and all States thaI have signed the Convention. 
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Article 40 
De1luncituion 

J. AStale Party may denounce this Convenlian by wriuen nOlifieation to 
thc Seeretary.General of the Uni ted Nations. Such denuneiation shall beeome 
dTeclive one year after Ihe date of reeeipl of the notifiealion by the Seeretary. 
Ge neral. 

2. A regional eeonomic integral ion organization shall cease tO be a Party 10 

Ihis Convenlion when all ofi ts member States have denouneed it. 

3. Denuncialion cf thi s Convenlion in aeeordanee wilh pa ragraph ! of Ihis 
art iele sha!! entai ! the denuneial ion of any prolocols theTelO. 

Article 41 
Deposita'Y and languages 

1. The Seerelary·General of the Uniled Nalions is designated depositary of 
Ihis Convention. 

2. The original of this Convention, of whieh the Arabic. Chinese, English, 
Freneh, Russian and Spanish texts ace equally authentie, shall be deposi ted with the 
Seeretary·C,eneral ofthe United Natinns. 

IN WITNES S WHEREOF. the undersigned plenipotentiaries. being du!y 
authorized thereto by their respeelive Governments, have signed Ihis Convention. 

Annex 11 

Prolacolto Prevenl. Suppress and Punish Trafficking in Peno ns, Especially Women 
and C hildren, supplementing tbc Uniled Nalions Convenlion agalnsl Transnationa! 
0reaniud Crime 

P~amble 

The States Parties to this Prolocol, 

Dec/aring that dTective aelion to prevent and eombat trafficking in persons, 
especially wornen and ehildren, requires a eomprehensive in te rnational approach in 
the countries of origin, transit and destination that includes measures to prevent such 
t ramcking, 10 punish the Iraffiekers and to prOleet the vietims of such trafficking. 
ineluding by protecting Iheir internationally reeognized human rights, 

Talejni into account the fact that, despile the existenee of a variety of 
international instruments containing rules and ptaelkal measures to combat the 
exploitation of persons, especially warnen and children. there is no universal 
instrument thaI addresses all aspeels of traffieki ng in persons. 

Concerned that, in the absence of such an instrument. persans who are 
vulnerable to uafficking will not be suffieientlY prolected. 

RecoWng General Asse mbly resolution 53/ 111 o f 9 December 1998, in whieh 
the Assembly decided to establish an open.ended inlergovernmental ad hoc 
eomminee for the purpose of elaborati ng a comprehensive international eonvention 
against transnalional organi zed erime and of discussing the elaboralion o f, inter a1ia. 
an international instrument addressi ng traffiek ing in wornen and ehildren, 
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Convinced that supplementing the Uniled Nations Convention against 
Transnalional Organized Crime with an internat ional instrument (or the prevention. 
suppression and punishment of traffieking in persons, especially wornen and 
children. will be useful in preventing and combating that crime. 

Have agreed Qslollows: 

J. Gener.1 provisions 

Arlicle I 
Relation wilh the United Na/ions Convention againsl Transnaliona/ Organized Crime 

I. This Pro!Ocol supplements the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime. fI shall be interpreted together with the Convention. 

2. The provisions of the Convention shall app ly, mutatis mutandi s. to this 
Protocol un less otherwise provided herein. 

3 . Tbe offences established in accordance with anicle 5 of Ihis Protocol 
shal! be regarded a5 offences established in accordanc:e witb the Convention . 

ArticJe 1 
Statement 01 purpose 

The purposes of this Protoc:ol are: 

(a) To prevenl and c:ornbat trafflcking in persons, paying parlicular attention 
to wornen and children; 

(h) To proteet and assist the vietims of such traffieking. with full respec! (or 
their human rights; and 

(c) To promote eooperation among States Parlies in order 10 meet those 
objectives. 

Artide J 
USI.! ofrerms 

For the purposes of this Prolocol : 

(a) "Trafficking in persons" shan mean the reeruitment. transponation. 
transfer, harbouring 01 receipt of persons. by means of the threat or l.lSe of force or 
other forms of eoercion. of abduction. of fra ud. of deception . of the abuse of power 
or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits 
tO achieve the consenl of a person having control over another person. for the 
purpose of exploitation. Exploitation shall inc\ude , at aminimum. the exploitation 
of the pros titution of others or other forms o f sexual exploitation. forced labour or 
services. s lavery or practices s imilar 10 slavery. servitude or the removal of organs; 

(b) The consent of a victim of trarficking in perrons to the intended 
exploitation sc: t fortll in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any 
ofthe means set ronh in subparagraph (a) have been used; 

(c) The recruitment. transponation. transfer. harbouring or receipt of a child 
for the purpose of exploitation shall be considered "trafficking in persons" even if 
this does not involvc: any of the means set forth in subparagraph (a) ofthis anide ; 
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(d) "Ch ild" shall mean any person under eighteen years of age. 

Article 4 
Scope 0/ application 

This Protocol shall apply, ucept as otherwise stated herein, 10 Ihe prevention, 
investigation and prosecution of the ofTences established in accordance with 
anicle 5 of Ihis ProlOCOI. whefe those offences are transnational in nalure and 
involve an organized criminal group, as weil as to the proteetion of viClims of such 
offences. 

Article 5 
Criminalization 

I. Each State Pany shall adopt such legislative and other measures as may 
be necessary 10 establish as c riminal offences the conduct sei forth in artic le 3 of 
this Protocol, when commined intenlionaJly. 

2. Each State Pany shall a lso adopt such legislative and other measures as 
may be necessary 10 establish as criminal offences: 

(a) Subjecllo the basic coneepls of ils legal syslem , attempting 10 commit an 
offence eSlablished in aeeordance wilh paragraph lofthis atlicle; 

(b) Participating as an aeeomplice in an offence established in accordanee 
with paragraph lofthis aniele; and 

(c) Organizing or direcling othe r persons 10 commit an offenee eSlablished in 
aceordanee w ith paragraph I of Ihis arric le. 

11. Prottetlon ofvidims o(lrafficking in per~ns 

Article 6 
Assis/(lf/ce 10 and proteclion 0/ v;ct;ms 0/ ,rafficking in persons 

1. In appropriate eases and to the eXIc:nl possible under ils domestie law, 
each Slate Party shaJ! proleet the privaey and identity of victims of traffieking in 
persons, including, inter aHa, by making legal proeeedings relaling 10 sue h 
IraITicking confidenlial. 

2. Eaeh State Party shall ensure Ihal ils domest ie legal or ad ministrative 
system contains measures Ihat provide to viet ims of trafficking in persons, in 
appropriate cases: 

(0) Info rmation on relevant court and administrative proceedings; 

(b) AssiSlance 10 enable their views and concerns 10 be presented and 
considered at appropriate stages of criminal proceedings against offendc:rs, in a 
manner nol prejudiciallo the rights of the defence. 

3. Each State Pany shall eons ider implemenling measures 10 provide for Ihe 
physical, psychologicat and social recovery of vicli ms of t rafficking in persons. 
including, in appropriate cases, in cooperation with non-governmenlal organizations, 
other relevant organizalions and other elements of civil society, and. in particular, 
Ihe provision of: 

AlRESISsnS 
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(a) Appropriate housing; 

(h) Counselling and information, in partieular as regards their legal rights, in 
a language Ihal the vietims oftraffieking in persons ean undersland; 

(c) Medieal, psyehologieal and material assistanee; and 

(cl) Employment, edueational and training opponunities. 

4 . Each State Party shal! take into aeeounl, in applying Ihe provisions of 
Ihis arlicle, the age, gender and special needs of vletims of traffieking in persons, in 
particular the special needs of children, including appropriate housing, educalion 
and eare. 

5. Eaeh State Party shall endeavour to provide for the physieal safety of 
vietims of traffieking in persons while they afe within il5 terrilOry. 

6. Eaeh State Party shall ensure that its domestie legal system contains 
measures that offer vielims of trafficking in persons the possibility of obtaining 
compensation for damage suffered. 

Article 7 
Status ofvictims oftrajflcking in persons in receiving Stares 

I. In addition 10 ta king meaSllres pUTSllanl to aniele 6 of this Protocol, eaeh 
Stale Party shall eonsider adopting legislative or olher appropriale measures thaI 
permit vielims of traffieking in persons to remain in its territory, temporarily or 
permanenlly, in appropriale eases. 

2. In implementing Ihe provision eontained in paragraph 1 of this aniele, 
eaeh State Pany shan give appropriate eonsideralion to humanitarian and 
eompassionate faetors. 

Anicte 8 
Repatriario" of vicrims of rrajflclcing in perSOl/s 

1. The State Party of whieh a victim of traffieking in persons i5 anational or 
in wh ich the person had the r ight ofpermanent residenee al the time of entry into the 
territory of the receiving State Party shall facilitate and aeeept, with due regard for 
the safety of that person, the return of that person wilhout Ilndue or unreasonable 
delay. 

2. When aState Party returns a vietim of trafficking in persons to aState 
Party of whieh that person is anational or in whieh he or she had, al the time of 
entry into the territory of the reeeiving State Party, the r ight of permanent residence, 
such return shall be with due regard for the sarety of Ihat person and for the status of 
any legal proeeedings related 10 the fact that the person is a vietim of Iraffieking and 
shall preferably be voluntary. 

3. At the request of a reeeiving State Party, a requested State Party shall, 
without Ilndue or unreasonable delay, verify whelher a person who i5 a vietim of 
traffieking in persons is its national or had the right of permanent residenee in its 
territory al the time of entry into the terrilory of the reeeiving State Party. 

4. In order to facilitate the return of a vietim oftraffieking in persons who is 
without proper doeumentation, Ihe Stale Party of whieh that person is anationa l or 
in which he or she had the right of permanent residence al the time of entry into the 
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territory of the reeeiving State Pany shall agree to issue, at the request o f the 
reeeiving State Pany, such travel dOl;:uments or other authorization as may bC' 
neeessary to enable the person to travel to and re-enter its territory. 

S. Thi s anicle shall be without prej ud iee 10 any right afforded to vietims of 
Iraffieki ng in persons by any domestie law of the receiving Slate Party. 

6. This anicle shall be without prejudiee to any applieable bilateral or 
mult ilateral agreement or arrangement thaI governs, in whole or in parI , the return of 
victims of traOick ing in persons. 

111. Prevendon, cooperatlon and other measures 

Artlele 9 
Prevention ofrrofficking in persol/S 

I . Siales Panies shall eSlablish eomprehensive polieies, programmes and 
other measures: 

(0) To prevent and eomballrafticking in persons; and 

(b) To prOteel v;c t;ms of Itllffieking in person!;, especilll1y women and 
ehildren, from revietimizalion. 

2 . States Panies shall ende:avour to unde:nake: meuure:s such as research, 
information and mass media eampaigns and social and eeonomie initiatives 10 
prevent and eombal uaffieking in persons, 

3. Polieies. programmes and olher measures established in accordance: wilh 
Ihis art iele shall , as appropriate, inc1ude cooperal ion with non-governmental 
organizations, olher relevant organizations and other elements of civ il socielY. 

4 . States Pan ies shall take or strengthen measures, incl uding through 
bilateral or multilateral cooperation, 10 alleviate the factors that make person s, 
espee ially women and ehildren, vulnerable to traffieldng, such as poveny, 
underdevelopment and lack of equal opportunity. 

S. States Panies shall adopt or strengthen legislative or other measures, 
such as edue81ional , soeial or cullural measures, ineluding through bilateral and 
multilateral eooperat ion, to discourage the demand that fo ste rs all forms of 
exploitation ofpersons. espeeially women and ehildren, that leads 10 traffiek; ng. 

Ar/icl" 10 
Information exchange and training 

I. Law enforcement, immigration or other relevant authorilies of Stales 
Panies s hall , as appropriate, cooperate with one another by Cltehanging information, 
in accordance with their domestic la ..... , to e:nable them 10 determine : 

(a ) Whether individuals crossing or attempting to cross an international 
border with tra vel doeuments belonging 10 other persons or without travel 
documents are: perpetrators or vietims of trafficking in persons; 

(b) The types of travel dOl;:ument that individuals have used or allempted to 
use 10 cross an internat ional border for the purpose of traffieking in persons; and 
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3. 

(c) The means and methods used by organized criminal groups for the 
purpose of trafficking in persons, including the recruitmcnt and transportation of 
victims. routes and links between and among individuals and groups engaged in 
such trafficking, and possible rneasures for detecting them . 

2. Stalcs Panies shall providc or strengthen training for la\\' enforcement, 
immigration and other rclcllant officials in the prellention of Irafficking in persans. 
The training should focus on methods used in preventing such trafficking, 
prosecuting the traffickers and prolecting the rights of thc viclims, inc1uding 
protecling the victims from the Iraffickers. The training should also lake into 
accounl the need to consider human rights and child- and gender-sensitille issues 
and it should encourage cooperation with non-govemmcntal organizations, other 
relevant organizalions and other elements of cillil sodety. 

3. AStale Party Ihal receives information shall comply with any request by 
the State Party that Iransmiued the information that places restrictions on its use. 

Articfe J I 
Border measures 

I. Without prejudice to international commitments in relation 10 the free 
movement of people. State!> Panies shall strengthen, 10 the extent possible, such 
border controls as rnay be necessary to prevenl and detecl Irafficking in persons. 

2. Each State Party shall adopt legislative or other appropriate measures 10 
prevent, 10 the exteßt possible, means of transport operated by commercial carriers 
from being used in the commission of offences eSlablished in accordance with 
artic1e Softhis Protoco!. 

3. Where appropriate, and without prejudice to applicablc international 
conventions, such measures shall include establishing the Obligation of commercial 
carriers. inc1uding any transportation company or the owner or operator of any 
means of transport. to ascertain thaI all passengers are in possession of thc travel 
documenlS required for enlry inlo the receiving State. 

4. Each State Pany shall take the necessary measures. in accordance with its 
domestic law, to provide for sanctions in cases of violation of the Obligation set 
forth in paragraph 30fthis anicle. 

S. Each State Pany shall consider taking measures thaI permit. in 
accordance with its domestic law, the denial of entry or revocation of visas of 
persons implicated in the commission of offences established in accordance with 
this Protocol. 

6. Withoul prejudice tO artic1e 27 of the Convention. Stales Parties shall 
consider slrengthening cooperation among border control agencies by. inter alia, 
establishing and maintaining direct channels of communication. 

Article 11 
Security Qnd contral 01 documenlS 

Each State Party shall take such measurcs as may be necessary, within 
available means : 
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(0) To ensure that travel or identity documents issued by il are o f such 
quality that they cannot easily be misused and ca nnot readil y be fal si fi ed or 
unlawfully allered, replic81ed Of issued; and 

(b) To ensure thc integrity aod secu rity of lravel or identit y documeots issued 
by or on behalf of the State Party and to preve ol theiT unlawfu! c real ion, issuance 
and use. 

Arlicle /3 
Legi/imocy ond ~afjdity 0/ documenls 

At the request of another State Party, a Stau: Party shall , in accordance with its 
domestic law, verify withln a reasonable time the legi rimacy and validilY of trave! or 
ident ity documents issued or purpofted to have been issucd in its name and 
suspected ofbelog used for trafficking in pcrsons. 

Arlicle 14 
Saving c/ause 

I. Nothing in this Protocol shall a fTe ct the rights, obligations aod 
responsibilitics of States and indivi duals uoder international law, including 
internat ional hurnanitarian !aw and international human rights law and, in partiel11ar. 
where applicable. the 1951 Convention) and the 1967 Protocol4 relating 10 the Stalus 
of Refllgees and the principle o f non-refoule ment as conta; ned therein. 

2. Thc measures set forth in this PrOlocol shal1 be interpreted a nd applied in 
a way that is not discriminatory to persons on the grolInd that they 8re viclims of 
trafficking in persons. The interpretation and application of those measures shall be 
consistent wi th internationally recogni zed principles of non-disc rimination. 

Ar/ic/e JS 
Seulemen/ 0/ disputes 

I. States Panies shall endeavour to sellle disputes concerning the 
interpretation or application ofthis Protocolthroush negotiation. 

2. Any dispute between two or more States Parties concem;ng the 
interpretation or applicalion of Ihis Protocol that cannot be seuled through 
negotiation wilhin a reasonable time shall, at the requcst of one of those Stales 
Parties, be submiued to arbitration. If. six months after the date of the request for 
arbitration, those States Parties are unable to agree on the o rganization of the 
arbitration, any onc: of those States Part ies may refer the dispute to the International 
Court of Justice by request in accordance with the Stalute ofthe Court. 

3. Each State Party may. 3t Ihc time of signature, rat ifi cation, acceptance or 
approval of or accession to this Protocol, declarc that it does nOI consider irself 
bound by paragraph 2 of Ihis article. The other S tates Panies shall not be bound by 
paragraph 2 of this article w;th respect 10 any Stale Party that has made such a 
reservation. 

) Unilcd NahOlls. Tnary ~,.~s. voI . 1119. No. 2545 . 
• Ibid .• val. 606. No. 879 1. 
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4. An)' State Pany that has made a reservation in accordance with 
paragraph 3 of Ihis aniele may at an)' time wilhdraw that reservation by notification 
10 the Secretary-General of Ihe United Nations. 

Article /6 
Sig11U1llre. ratijicatiQ11. occepto"ce, appmIJo/ Q11d occessio11 

L This Protocol shall be open to all States for signature from 12 10 
15 December 2000 in Palermo, haly, and thereafter al Uniled Nations Headquarters 
in New York until 12 Dccember 2002. 

2. This Prolocol shall also be open for signature by regional econornic 
integration organizations provided that at least one member State of such 
organization has signed this Protocol in accordance with paragraph 1 of Ihis article. 

3 . This Ptolocol is subjecl 10 ratification. acceptance or apprOIJaL 
Jnstruments of TarificaTion, acceplance or approval shall be deposited with the 
Secretary-General of the Unitcd Nations. A regional econornic integraTion 
organization may deposit ils instrument of ralification, acceptance or approval if al 
least one of its member States has done Iikewise. In that instrument of ratification. 
acceptance or appro\'al, such organization shall declare the extent of its competence 
with respec! to the malters governed by Ihis Protocol. Such organization shal1 also 
inform the depositary of any relevant modlficallon in the extent of its competence. 

4. This Protocol is open for accession by al'lY State or any regional 
econornic integration otganization of which st least one member State is a Party 10 

Ihis Protocol. Instruments of accession shall be deposiled wilh the Secretary-Gencral 
of the Uni ted Nations. At the time of its accession, a regional economic integration 
organization shall declare the extent of ils competence wilh respecI 10 mauers 
governed by Ihis Protocol. Such organizalion shail also inform the depositary of any 
relevant modification in the extent of iu compelence. 

Artiele J 7 
EtHry /11/0 force 

1. Thls Protocol shall enter inlo force on the ninetieth day after Ihe date of 
deposit of Ihe fotlielh instrument of ratification. acceptance, approval or accession, 
except that il shall nOI enter into force before the enlt)' into force of Ihe Conve11tion . 
Fot the purpose of this paragraph. any instrumen! deposiled by a regional econornic 
integration organization shall not be counted as additional 10 Ihose deposited by 
member States of such otganization. 

2. For each State or regional economic integration organization ratifying. 
accepting, approving or acceding to Ihis Protocol after the deposit of the fortielh 
instrument of such action, this PrOlocol shall enter into force on the thinieth da)' 
after the date of deposit by such State or orgal'lization of the relevant instrument or 
on the dale Ihis Protocol enters into force pursuanl to paragraph I of Ihis article. 
whichever i5 the later. 

Artiele Ja 
Amendme11t 

I . After the expiry of five years from the entry into force of this Protocol. a 
State Pany 10 the Protocol may propose an amendment and file it with the Secretary­
General of the United Nations. who shall thereupon communicate the proposed 
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amendment to the States Parties and 10 the Conference cf the Parties 10 thc 
Convenlion for the purpose of considering and deciding on the proposal. The States 
Parties 10 this Protocol meeting at the Conference of the Parties shall make every 
effort to achieve conse nsus on each amendment. Ifall efforls at consensus have been 
exhausled and no agreement has bcen reached. the amendment shall. as a last resorl. 
require for its adoption a Iwo-thirds majorilY vote of the Slales Parties 10 Ihis 
Protocol present and voting at the meeting of the Conference ofthe Part ies. 

2. Regional economic integration organizutions. in mauers within their 
competenec. shall exercise their right 10 vole under this artiele with a number of 
votes equal to the number of their mcmber Stales that are Parties 10 Ihis ProlOeol. 
Sueh organizations shall not exercise their righl to vOle if thei r member States 
exercise theirs and viee versa. 

3. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of Ihis article is 
subject to ratifieation. aeceplanee or approval by States Parties. 

4. An amendmenl adopled in accordonee with paragraph 1 of this articJe 
shall enter into force in respect of aState Party ninety days afler the date of the 
deposit wilh the Sec retary-General of the Uni ted Nations cf an instrument of 
ralificat ion. acceptancc or approval of suc h amendment. 

S. When an amendment enters Into fo rce. 1I shall be bmdlng on those States 
Parties which have exprcssed their consenl 10 bc bound by il. Other Stales Parties 
shall sti ll bc bound by the prcvisions of this Protocol and any eulier amendmenlS 
that they have ralified. accepted c r approved. 

Article /9 
Denu"ciafio" 

I. AState Party may denounee Ihis Protocol by wrilten notificalion to the 
Secretary-General of the Uniled Nations . Such denunciation shall become effeclive 
one year after the date of receipt of the notificution by the Secretary-General. 

2. A regional economic integration organization shall eease 10 be a Party 10 
this Protocol when all of its member Stales have denounced il. 

Article 20 
Depos;tary Qrld languages 

I. The Secretary-General o f the Uniled Nations is designaled depositary of 
Ihis Protocol. 

2. The original of Ihis Protocol. of which the Arabic. Chinese. English. 
French. Russian and Spanish tuts are equally authe ntie. shall be deposiled with the 
Secretary-General of the United Nations. 

IN WITNESS WHEREOF. the undersigned plenipctent iaries. being duly 
authorized thereto by their respective Governments. have signed Ihis Prolocol . 
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